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NDWLRQDOHV 9RUZRUW 
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'LH� $UEHLWHQ� DXI� QDWLRQDOHU� (EHQH� ZXUGHQ� GXUFK� GLH� ([SHUWHQ� GHV� 1$%DX�6SLHJHODXVVFKXVVHV�
1$�����������$$�Ä7UDJZHUNVEHPHVVXQJ��6S$�&(1�7&�����6&���³�EHJOHLWHW��
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 EN 199�-1-1:200�/A1 
� �

 
� 0DL������

,&6���������������������� ���

'HXWVFKH�)DVVXQJ�

� (XURFRGH����%HPHVVXQJ�XQG�.RQVWUXNWLRQ�YRQ�6WDKOEDXWHQ�²�
7HLO������$OOJHPHLQH�%HPHVVXQJVUHJHOQ�XQG�5HJHOQ�I�U�GHQ�

+RFKEDX�

�

(XURFRGH����'HVLJQ�RI�VWHHO�VWUXFWXUHV�²��
3DUW������*HQHUDO�UXOHV�DQG�UXOHV�IRU�EXLOGLQJV�

� (XURFRGH����&DOFXO�GHV�VWUXFWXUHV�HQ�DFLHU�²��
3DUWLH������5qJOHV�JpQpUDOHV�HW�UqJOHV�SRXU�OHV�EkWLPHQWV�

'LHVH�bQGHUXQJ�$��PRGLIL]LHUW�GLH�(XURSlLVFKH�1RUP�(1����������������6LH�ZXUGH�YRP�&(1�DP����0lU]������DQJHQRPPHQ���
�
'LH�&(1�0LWJOLHGHU�VLQG�JHKDOWHQ��GLH�&(1�&(1(/(&�*HVFKlIWVRUGQXQJ�]X�HUI�OOHQ��LQ�GHU�GLH�%HGLQJXQJHQ�IHVWJHOHJW�VLQG��XQWHU�GHQHQ�
GLHVH�bQGHUXQJ�LQ�GHU�EHWUHIIHQGHQ�QDWLRQDOHQ�1RUP��RKQH�MHGH�bQGHUXQJ��HLQ]XI�JHQ�LVW��$XI�GHP�OHW]WHQ�6WDQG�EHILQGOLFKH�/LVWHQ�GLHVHU�
QDWLRQDOHQ�1RUPHQ�PLW�LKUHQ�ELEOLRJUDSKLVFKHQ�$QJDEHQ�VLQG�EHLP�0DQDJHPHQW�=HQWUXP�GHV�&(1�&(1(/(&�RGHU�EHL�MHGHP�&(1�
0LWJOLHG�DXI�$QIUDJH�HUKlOWOLFK��
�
'LHVH�bQGHUXQJ�EHVWHKW�LQ�GUHL�RIIL]LHOOHQ�)DVVXQJHQ��'HXWVFK��(QJOLVFK��)UDQ]|VLVFK���(LQH�)DVVXQJ�LQ�HLQHU�DQGHUHQ�6SUDFKH��GLH�YRQ�
HLQHP�&(1�0LWJOLHG�LQ�HLJHQHU�9HUDQWZRUWXQJ�GXUFK�hEHUVHW]XQJ�LQ�VHLQH�/DQGHVVSUDFKH�JHPDFKW�XQG�GHP�0DQDJHPHQW�=HQWUXP�GHV�
&(1�&(1(/(&�PLWJHWHLOW�ZRUGHQ�LVW��KDW�GHQ�JOHLFKHQ�6WDWXV�ZLH�GLH�RIIL]LHOOHQ�)DVVXQJHQ��
�
&(1�0LWJOLHGHU�VLQG�GLH�QDWLRQDOHQ�1RUPXQJVLQVWLWXWH�YRQ�%HOJLHQ��%XOJDULHQ��'lQHPDUN��'HXWVFKODQG��GHU�HKHPDOLJHQ�MXJRVODZLVFKHQ�
5HSXEOLN�0D]HGRQLHQ��(VWODQG��)LQQODQG��)UDQNUHLFK��*ULHFKHQODQG��,UODQG��,VODQG��,WDOLHQ��.URDWLHQ��/HWWODQG��/LWDXHQ��/X[HPEXUJ��0DOWD��
GHQ�1LHGHUODQGHQ��1RUZHJHQ��gVWHUUHLFK��3ROHQ��3RUWXJDO��5XPlQLHQ��6FKZHGHQ��GHU�6FKZHL]��GHU�6ORZDNHL��6ORZHQLHQ��6SDQLHQ��GHU�
7VFKHFKLVFKHQ�5HSXEOLN��GHU�7�UNHL��8QJDUQ��GHP�9HUHLQLJWHQ�.|QLJUHLFK�XQG�=\SHUQ��
�
�
�

�
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&EN-&ENE/E&�0DQDJHPHQW-=HQWUXP:  AYHQXH 0DUQL[ 1��  %-1000 %U�VVHO 

�������&(1� $OOH�5HFKWH�GHU�9HUZHUWXQJ��JOHLFK�LQ�ZHOFKHU�)RUP�XQG�LQ�ZHOFKHP�
9HUIDKUHQ��VLQG�ZHOWZHLW�GHQ�QDWLRQDOHQ�0LWJOLHGHUQ�YRQ�&(1�YRUEHKDOWHQ��

5HI��1U��(1���������������$�������'�
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EN 199�-1-1:200�/A1:2014 �D� 

2 

IQKDOW 6HLWH 

9RUZRUW ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

1 bQGHUXQJ GHV IQKDOWVYHU]HLFKQLVVHV ��������������������������������������������������������������������������������������������������4 

2 bQGHUXQJ GHV 9RUZRUWHV ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4 

� bQGHUXQJ LQ 1�1�1 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4 

4 bQGHUXQJ LQ 2�1�2 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4 
� AXIQDKPH HLQHV QRUPDWLYHQ AQKDQJV & ��������������������������������������������������������������������������������������������4 

AQKDQJ &  �QRUPDWLY�  AXVZDKO GHU AXVI�KUXQJVNODVVH �������������������������������������������������������������������������������� 
&�1 AOOJHPHLQHV ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
&�1�1 *UXQGDQIRUGHUXQJHQ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
&�1�2 AXVI�KUXQJVNODVVH��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
&�2 AXVZDKOYHUIDKUHQ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
&�2�1 0D�JHEHQGH )DNWRUHQ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
&�2�2 AXVZDKO ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

6 bQGHUXQJHQ� GLH QXU GLH DHXWVFKH )DVVXQJ EHWUHIIHQ ����������������������������������������������������������������������� 
6�1 bQGHUXQJ ]X ��1�1��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
6�2 bQGHUXQJ ]X ����2 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
6�� bQGHUXQJ ]X ������1� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
6�4 bQGHUXQJ ]X ����4��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
6�� bQGHUXQJ ]X 6�1�1����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
6�6 bQGHUXQJ ]X 6�2����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
6�� bQGHUXQJ ]X 6�2�9���2� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
6�� bQGHUXQJ ]X 6���1�2�4� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
�
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EN 199�-1-1:200�/A1:2014 �D� 

� 

9RUZRUW 

'LHVHV� 'RNXPHQW� �(1���������������$�������� ZXUGH� YRP�7HFKQLVFKHQ� .RPLWHH� &(1�7&����� Ä(XURFRGHV�
I�U�GHQ�NRQVWUXNWLYHQ�,QJHQLHXUEDX³�HUDUEHLWHW��GHVVHQ�6HNUHWDULDW�YRP�%6,�JHKDOWHQ�ZLUG��

'LHVH�bQGHUXQJ�]XU�(XURSlLVFKHQ�1RUP�(1���������������PXVV�GHQ�6WDWXV�HLQHU�QDWLRQDOHQ�1RUP�HUKDOWHQ��
HQWZHGHU� GXUFK� 9HU|IIHQWOLFKXQJ� HLQHV� LGHQWLVFKHQ� 7H[WHV� RGHU� GXUFK� $QHUNHQQXQJ� ELV� 0DL� ������ XQG�
HWZDLJH�HQWJHJHQVWHKHQGH�QDWLRQDOH�1RUPHQ�P�VVHQ�ELV�0DL������]XU�FNJH]RJHQ�ZHUGHQ��

(V� ZLUG� DXI� GLH� 0|JOLFKNHLW� KLQJHZLHVHQ�� GDVV� HLQLJH� (OHPHQWH� GLHVHV� 'RNXPHQWV� 3DWHQWUHFKWH� EHU�KUHQ�
N|QQHQ�� &(1� >XQG�RGHU� &(1(/(&@� VLQG� QLFKW� GDI�U� YHUDQWZRUWOLFK�� HLQLJH� RGHU� DOOH� GLHVEH]�JOLFKHQ�
3DWHQWUHFKWH�]X�LGHQWLIL]LHUHQ��

(QWVSUHFKHQG� GHU� &(1�&(1(/(&�*HVFKlIWVRUGQXQJ� VLQG� GLH� QDWLRQDOHQ� 1RUPXQJVLQVWLWXWH� GHU� IROJHQGHQ�
/lQGHU�JHKDOWHQ��GLHVH�(XURSlLVFKH�1RUP�]X��EHUQHKPHQ��%HOJLHQ��%XOJDULHQ��'lQHPDUN��'HXWVFKODQG��GLH�
HKHPDOLJH� MXJRVODZLVFKH�5HSXEOLN�0D]HGRQLHQ��(VWODQG��)LQQODQG��)UDQNUHLFK��*ULHFKHQODQG�� ,UODQG�� ,VODQG��
,WDOLHQ��.URDWLHQ�� /HWWODQG�� /LWDXHQ�� /X[HPEXUJ��0DOWD��1LHGHUODQGH��1RUZHJHQ��gVWHUUHLFK��3ROHQ��3RUWXJDO��
5XPlQLHQ�� 6FKZHGHQ�� 6FKZHL]�� 6ORZDNHL�� 6ORZHQLHQ�� 6SDQLHQ�� 7VFKHFKLVFKH� 5HSXEOLN�� 7�UNHL�� 8QJDUQ��
9HUHLQLJWHV�.|QLJUHLFK�XQG�=\SHUQ��

�
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EN 199�-1-1:200�/A1:2014 �D� 

4 

1 bQGHUXQJ GHV IQKDOWVYHU]HLFKQLVVHV 

1Dch DurchI�hrung der bnderungen ist dDs ,nhDltsYerzeichnis zu DNtuDlisieren� um sicherzustellen� dDss der 
neue AnhDng & in diesem erscheint� siehe unten. 

2 bQGHUXQJ GHV 9RUZRUWHV 

Am (nde der /iste zum Ä1DtionDlen AnhDng (1 ��������³ sind die Iolgenden (intrlge hinzuzuI�gen: 

Ä 

�� &��������

�� &��������³�

� bQGHUXQJ LQ 1�1�1 

,n Abschnitt ��� ist die 9erZeisung DuI (1 ���� durch  

 Ä 

�� (1� �������� AusI�hrung Yon 6tDhltrDgZerNen und AluminiumtrDgZerNen ² Teil �: .onIormitlts�
nDchZeisYerIDhren I�r trDgende %Duteile�

�� (1���������AusI�hrung Yon 6tDhltrDgZerNen und AluminiumtrDgZerNen ² Teil �: Technische 5egeln I�r 
die AusI�hrung Yon 6tDhltrDgZerNen�

³�

zu ersetzen.�

4 bQGHUXQJ LQ 2�1�2 

Der ,nhDlt des Abschnitts ist durch den Folgenden zu ersetzen: 

Ä�

���3� ,Q� %H]XJ� DXI� GLH� $QZHQGXQJ� YRQ� (1�������� XQG� (1�������� VLQG� GLH� $XVI�KUXQJVNODVVHQ� QDFK�
$QKDQJ�&�GLHVHU�1RUP�]X�ZlKOHQ��

���� )DOOV� HLQH� DQGHUH� DOV� GLH� LQ� GLHVHU� 1RUP� HPSIRKOHQH� =XYHUOlVVLJNHLW� JHIRUGHUW� ZLUG�� VROOWH� GLHVH�
YRU]XJVZHLVH� GXUFK� HQWVSUHFKHQGH� *�WHVLFKHUXQJ� EHL� GHU� 7UDJZHUNVSODQXQJ� XQG� GHU� $XVI�KUXQJ� QDFK�
(1������������$QKDQJ�%�XQG�$QKDQJ�&��VRZLH�(1������HUUHLFKW�ZHUGHQ�³�

� AXIQDKPH HLQHV QRUPDWLYHQ AQKDQJV & 

Der Iolgende neue AnhDng & ist hinter AnhDng % DuIzunehmen:  

Ä 

DIN EN 199�-1-1/A1:2014-0� 
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EN 199�-1-1:200�/A1:2014 �D� 

� 

AQKDQJ & 
�QRUPDWLY��

�
AXVZDKO GHU AXVI�KUXQJVNODVVH�

&�1 AOOJHPHLQHV 

&�1�1 *UXQGDQIRUGHUXQJHQ 

���3�8P� GLH� LQ� (1� ����� JHIRUGHUWH� =XYHUOlVVLJNHLW� GHV� IHUWLJ� JHVWHOOWHQ� 7UDJZHUNV� ]X� HUUHLFKHQ�� LVW� HLQH�
DQJHPHVVHQH�$XVI�KUXQJVNODVVH�DXV]XZlKOHQ��'LHVHU�$QKDQJ�ELOGHW�GLH�%DVLV�I�U�GLHVH�$XVZDKO��

&�1�2 AXVI�KUXQJVNODVVH 

���� 'LH� $XVI�KUXQJVNODVVH� �(;&�� ZLUG� DOV� LQ� .ODVVHQ� ]XVDPPHQJHIDVVWH� $QIRUGHUXQJHQ�� GLH� I�U� GLH�
$XVI�KUXQJ� GHU� 6WDKONRQVWUXNWLRQ� DOV� *DQ]HV�� HLQHV� HLQ]HOQHQ� %DXWHLOV� RGHU� HLQHV� 'HWDLOV� HLQHV� %DXWHLOV�
IHVWJHOHJW�VLQG��GHILQLHUW����

���� 8P� $QIRUGHUXQJHQ� DQ� GLH� $XVI�KUXQJ� YRQ� 6WDKONRQVWUXNWLRQHQ� QDFK� (1�������� XQG� (1��������
IHVW]XOHJHQ��VROOWH�GLH�$XVZDKO�GHU�$XVI�KUXQJVNODVVH�±�(;&���(;&���(;&��RGHU�(;&��±�YRU�%HJLQQ�GHU�
$XVI�KUXQJ�JHWURIIHQ�ZHUGHQ��'LH�$QIRUGHUXQJHQ�DQ�GLH�$XVI�KUXQJ�VWHLJHQ�YRQ�(;&��ELV�(;&���DQ��

$10(5.81*��� (V�ZLUG�GDYRQ�DXVJHJDQJHQ��GDVV�(1������XQG�(1������LQ�9HUELQGXQJ�PLW�(1��������XQG�(1��������
DQJHZHQGHW�ZHUGHQ��(1�����������(1���������(1����������XQG�(1����������HQWKDOWHQ�HUJlQ]HQGH�$QIRUGHUXQJHQ�]X�
(1�������� DQ� GLH� $XVI�KUXQJ� YRQ� 7UDJZHUNHQ�� %DXWHLOHQ� RGHU� 'HWDLOV�� GLH� (UP�GXQJVHLQZLUNXQJHQ� DXVJHVHW]W� VLQG��
=XVlW]OLFK� ]X� (1�������� ZHUGHQ� ZHLWHUH� (XURSlLVFKH� 1RUPHQ� I�U� GLH� $XVI�KUXQJ� YRQ� 3IlKOHQ� XQG� 6SXQGZlQGHQ� LQ�
(1��������LQ�%H]XJ�JHQRPPHQ��

$10(5.81*��� ,Q�(1��������ZLUG� IHVWJHOHJW�� GDVV� GLH�$XVI�KUXQJVNODVVH�(;&��JLOW��ZHQQ� NHLQH�$XVI�KUXQJVNODVVH�
YRUJHJHEHQ�ZLUG��

&�2 AXVZDKOYHUIDKUHQ 

&�2�1 0D�JHEHQGH )DNWRUHQ 

���� 'LH�$XVZDKO�GHU�$XVI�KUXQJVNODVVH�VROOWH�DXI�GHQ�IROJHQGHQ�GUHL�)DNWRUHQ�EHUXKHQ��

�� GHU�JHIRUGHUWHQ�=XYHUOlVVLJNHLW���

�� GHU�$UW�YRQ�7UDJZHUN��%DXWHLO�RGHU�'HWDLO��XQG�

�� GHU�$UW�GHU�%HODVWXQJ��I�U�GLH�GDV�7UDJZHUN��GDV�%DXWHLO�RGHU�GDV�'HWDLO�EHPHVVHQ�ZLUG��

&�2�2 AXVZDKO 

���� +LQVLFKWOLFK�GHU�%HKDQGOXQJ�GHU�=XYHUOlVVLJNHLW�VROOWH�GLH�$XVZDKO�GHU�$XVI�KUXQJVNODVVH�HQWZHGHU�DXI�
GHU�JHIRUGHUWHQ�6FKDGHQVIROJHNODVVH� �&&��conseTuence clDss��RGHU�GHU�JHIRUGHUWHQ�=XYHUOlVVLJNHLWVNODVVH�
�5&�� reliDbilit\ clDss�� RGHU� DXI� EHLGHQ� EHUXKHQ�� 'LH� .RQ]HSWH� GHU� =XYHUOlVVLJNHLWVNODVVH� XQG� GHU�
6FKDGHQVIROJHNODVVH�ZHUGHQ�LQ�(1������GHILQLHUW��

���� +LQVLFKWOLFK� GHU� $UW� GHU� %HODVWXQJ� HLQHU� 6WDKONRQVWUXNWLRQ�� HLQHV� %DXWHLOV� RGHU� HLQHV� 'HWDLOV� VROOWH� GLH�
$XVI�KUXQJVNODVVH�GDUDXI�EDVLHUHQ��RE�GDV�7UDJZHUN��GDV�%DXWHLO�RGHU�GDV�'HWDLO�I�U�VWDWLVFKH�(LQZLUNXQJHQ��
TXDVL�VWDWLVFKH�(LQZLUNXQJHQ��(UP�GXQJVHLQZLUNXQJHQ�RGHU�VHLVPLVFKH�(LQZLUNXQJHQ�EHPHVVHQ�ZXUGH���

���� 'LH�$XVZDKO�GHU�$XVI�KUXQJVNODVVH��(;&��VROOWH�DXI�7DEHOOH�&���EHUXKHQ��
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YRUJHJHEHQ�ZLUG��

&�2 AXVZDKOYHUIDKUHQ 

&�2�1 0D�JHEHQGH )DNWRUHQ 

���� 'LH�$XVZDKO�GHU�$XVI�KUXQJVNODVVH�VROOWH�DXI�GHQ�IROJHQGHQ�GUHL�)DNWRUHQ�EHUXKHQ��

�� GHU�JHIRUGHUWHQ�=XYHUOlVVLJNHLW���

�� GHU�$UW�YRQ�7UDJZHUN��%DXWHLO�RGHU�'HWDLO��XQG�

�� GHU�$UW�GHU�%HODVWXQJ��I�U�GLH�GDV�7UDJZHUN��GDV�%DXWHLO�RGHU�GDV�'HWDLO�EHPHVVHQ�ZLUG��

&�2�2 AXVZDKO 

���� +LQVLFKWOLFK�GHU�%HKDQGOXQJ�GHU�=XYHUOlVVLJNHLW�VROOWH�GLH�$XVZDKO�GHU�$XVI�KUXQJVNODVVH�HQWZHGHU�DXI�
GHU�JHIRUGHUWHQ�6FKDGHQVIROJHNODVVH� �&&��conseTuence clDss��RGHU�GHU�JHIRUGHUWHQ�=XYHUOlVVLJNHLWVNODVVH�
�5&�� reliDbilit\ clDss�� RGHU� DXI� EHLGHQ� EHUXKHQ�� 'LH� .RQ]HSWH� GHU� =XYHUOlVVLJNHLWVNODVVH� XQG� GHU�
6FKDGHQVIROJHNODVVH�ZHUGHQ�LQ�(1������GHILQLHUW��

���� +LQVLFKWOLFK� GHU� $UW� GHU� %HODVWXQJ� HLQHU� 6WDKONRQVWUXNWLRQ�� HLQHV� %DXWHLOV� RGHU� HLQHV� 'HWDLOV� VROOWH� GLH�
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EN 199�-1-1:200�/A1:2014 �D� 

6 

7DEHOOH &�1 ² AXVZDKO GHU AXVI�KUXQJVNODVVH �E;&� 

=XYHUOlVVLJNHLWVNODVVH �5&� 
RGHU 

6FKDGHQVIROJHNODVVH  
�&&� 

AUW GHU %HODVWXQJ 

6WDWLVFKH� TXDVL-
VWDWLVFKH RGHU 

VHLVPLVFKH 
ELQZLUNXQJHQ �D&/�D 

EUP�GXQJE RGHU 
VHLVPLVFKH 

ELQZLUNXQJHQ �D&0 
RGHU D&+�D 

5&��RGHU�&&�� (;&�F� (;&�F�

5&��RGHU�&&�� (;&�� (;&��

5&��RGHU�&&�� (;&�� (;&��
D� 6HLVPLVFKH�'XNWLOLWlWVNODVVHQ�ZHUGHQ�LQ�(1��������GHILQLHUW��QLHGULJ� �'&/��� PLWWHO� �'&0��
� KRFK� �'&+��
E�� 6LHKH�(1�����������
F� (;&��NDQQ�I�U�7UDJZHUNH�IHVWJHOHJW�ZHUGHQ��ZHQQ�GDV�9HUVDJHQ�GHU�.RQVWUXNWLRQ�� VFKZHUZLHJHQGH�
� )ROJHQ�KlWWH���

�

$10(5.81*��� 'HU� 1DWLRQDOH� $QKDQJ� GDUI� DQJHEHQ�� RE� GLH� $XVZDKO� GHU� $XVI�KUXQJVNODVVH� �(;&�� DXI� GHU�
=XYHUOlVVLJNHLWVNODVVH� RGHU� GHU� 6FKDGHQVIROJHNODVVH� RGHU� DXI� EHLGHQ� EHUXKW� XQG� RE� GLH� :DKO� YRQ� GHU� $UW� GHU�
.RQVWUXNWLRQ�DEKlQJW��'HU�1DWLRQDOH�$QKDQJ�GDUI�DQJHEHQ��RE�GLH�7DEHOOH�&���DQ]XZHQGHQ�LVW��

$10(5.81*��� .RQVWUXNWLRQHQ� QDFK� (1���������� XQG� (1� ��������� VLQG� YRQ� GHU� $XVZDKO� GHU� 6FKDGHQVIROJHNODVVH�
DEKlQJLJ��.RQVWUXNWLRQHQ�QDFK�(1����������XQG�(1����������VLQG�YRQ�GHU�$XVZDKO�GHU�=XYHUOlVVLJNHLWVNODVVH�DEKlQJLJ��

���� )DOOV� VLFK� GLH� I�U� EHVWLPPWH� %DXWHLOH� XQG�RGHU� 'HWDLOV� JHIRUGHUWH� $XVI�KUXQJVNODVVH� YRQ� GHU�
$XVI�KUXQJVNODVVH��GLH� LP�$OOJHPHLQHQ�I�U�GDV�7UDJZHUN�JLOW��XQWHUVFKHLGHW��VROOWHQ�GLHVH�%DXWHLOH�XQG�RGHU�
'HWDLOV�HLQGHXWLJ�LGHQWLIL]LHUW�XQG�DQJHJHEHQ�ZHUGHQ��

$10(5.81*� 'LH� $XVZDKO� GHU� $XVI�KUXQJVNODVVH� LQ� $EKlQJLJNHLW� YRQ� GHU� $UW� YRQ� %DXWHLOHQ� RGHU� 'HWDLOV� GDUI� LP�
1DWLRQDOHQ�$QKDQJ�IHVWJHOHJW�ZHUGHQ��(V�ZLUG�)ROJHQGHV�HPSIRKOHQ���

:LUG�I�U�HLQ�7UDJZHUN�GLH�.ODVVH�(;&��DXVJHZlKOW��VROOWH�GLH�.ODVVH�(;&��I�U�GLH�QDFKVWHKHQG�DXIJHI�KUWHQ�%DXWHLODUWHQ�
JHOWHQ��

D�� JHVFKZHL�WH�%DXWHLOH��GLH�DXV�6WDKOSURGXNWHQ�GHU�6WDKOVRUWH�6����RGHU�K|KHU�KHUJHVWHOOW�ZHUGHQ��

E�� I�U�GLH�6WDQGVLFKHUKHLW�ZHVHQWOLFKH�%DXWHLOH��GLH�DXI�GHU�%DXVWHOOH�PLWHLQDQGHU�YHUVFKZHL�W�ZHUGHQ��

F�� JHVFKZHL�WH� %DXWHLOH� DXV� .UHLVKRKOSURILO�)DFKZHUNWUlJHUQ�� GLH� EHVRQGHUV� JHVFKQLWWHQH� (QGTXHUVFKQLWWH�
� HUIRUGHUQ��

G�� %DXWHLOH�� GLH� GXUFK� :DUPXPIRUPHQ� JHIHUWLJW� RGHU� LP� 9HUODXI� GHU� +HUVWHOOXQJ� HLQHU� :lUPHEHKDQGOXQJ�
� XQWHU]RJHQ�ZHUGHQ��

���� 'LH�)HVWOHJXQJ�HLQHU�K|KHUHQ�$XVI�KUXQJVNODVVH�I�U�GLH�$XVI�KUXQJ�HLQHV�7UDJZHUNV�RGHU�HLQHV�%DXWHLOV�
RGHU�HLQHV�'HWDLOV�VROOWH�QLFKW�GD]X�JHQXW]W�ZHUGHQ��XP�EHL�GHU�%HPHVVXQJ�GHV�EHWUHIIHQGHQ�7UDJZHUNV�RGHU�
%DXWHLOV�RGHU�'HWDLOV�GLH�$QZHQGXQJ�QLHGULJHUHU�7HLOVLFKHUKHLWVEHLZHUWH�I�U�GHQ�:LGHUVWDQG�]X�UHFKWIHUWLJHQ�³��

�

�

�
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EN 199�-1-1:200�/A1:2014 �D� 

� 

6 bQGHUXQJHQ� GLH QXU GLH DHXWVFKH )DVVXQJ EHWUHIIHQ 

6�1 bQGHUXQJ ]X ��1�1��� 

(rsetze� Ä'DV� %HUHFKQXQJVYHUIDKUHQ� HQWVSULFKW� GHQ� %HPHVVXQJVDQQDKPHQ�³� durch� Ä'DV�
%HUHFKQXQJVYHUIDKUHQ�PXVV�GHQ�%HPHVVXQJVDQQDKPHQ�HQWVSUHFKHQ�³�

6�2 bQGHUXQJ ]X ����2 

,Q�

�� $EVFKQLWW�����

�� LP�3XQNW�E���

�� LQ�GHU�$QPHUNXQJ�XQWHU�3XQNW�E���

�� LQ�7DEHOOH������

�� $EVFKQLWW�������*OHLFKXQJ�������XQG��������

LVW�ÄH��G³�]X�HUVHW]HQ�GXUFK���ÄH�³��

6�� bQGHUXQJ ]X ������1� 

(rsetze� Ä«�(LQIOXVV�GHU� ,PSHUIHNWLRQHQ�GHU�DXV]XVWHLIHQGHQ�%DXWHLOH�«³�durch� Ä(LQIOXVV�GHU� ,PSHUIHNWLRQHQ�
GHU�DEJHVW�W]WHQ�%DXWHLOH�«³�XQG�XQWHU�*OHLFKXQJ��������LVW�Ä/� GLH�6SDQQZHLWH�GHV�DXVVWHLIHQGHQ�6\VWHPV³��

6�4 bQGHUXQJ ]X ����4��� 

(rsetze� Ä«�GDUI�GLH�,PSHUIHNWLRQ�PLW�N�H��G�DQJHQRPPHQ�ZHUGHQ��ZREHL�H��G�GLH�lTXLYDOHQWH�9RUNU�PPXQJ«³�
durch�Ä«�GDUI�GLH�,PSHUIHNWLRQ�PLW�N�H��DQJHQRPPHQ�ZHUGHQ��ZREHL�H��GLH�lTXLYDOHQWH�9RUNU�PPXQJ«³��

6�� bQGHUXQJ ]X 6�1�1� 

,m ersten 6Dtz ist dDs letzte :ort�ÄZHUGHQ³�Yor der AuIzlhlung zu streichen. 

6�6 bQGHUXQJ ]X 6�2����� 

(rsetze Ädie³ durch ÄdDs³. 

6�� bQGHUXQJ ]X 6�2�9���2� 

(rsetze Ä*leichung ���³ durch Ä*leichung ��.���³. 

6�� bQGHUXQJ ]X 6���1�2�4� 

Die %ilder in TDbelle �.� zu Ä*eschZei�te ,�4uerschnitte³ und ÄHohlTuerschnitte³ sind Zegen Nleiner 
DDrstellungsIehler durch die Iolgenden %ilder zu ersetzen: 

Ä*eschZei�te ,�4uerschnitte³ ÄHohlTuerschnitte³ 
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NatiRnaOer AnhanJ ± 
NatiRnaO IestJeOeJte 3araPeter ± 
EurRFRGe 3: %ePessunJ unG .RnstruNtiRn YRn 6tahOEauten ±  
7eiO 1-1: AOOJePeine %ePessunJsreJeOn unG 5eJeOn I�r Gen +RFhEau 
1ational Anne[ ± 
1ationally determined Sarameters ± 
Eurocode 3: 'esign of steel structures ±  
Part 1-1: General rules and rules for buildings 

Anne[e 1ationale ± 
Paramqtres dpterminps au Slan national ± 
Eurocode 3: &alcul des structures en acier ±  
Partie 1-1: 5qgles gpnprales et rqgles Sour les bktiments 
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DIN EN 199�-1-1/NA:201�-0� 

2 

IQKDOW 6HLWH 

9RUZRUW   ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �
NA 1 AQZHQGXQJVEHUHLFK   ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 4
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DIN EN 199�-1-1/NA:201�-0� 

� 

9RUZRUW 

'LHVHV�'RNXPHQW�ZXUGH�YRP�1$�����������$$�Ä7UDJZHUNVEHPHVVXQJ³�HUVWHOOW��

'LHVHV� 'RNXPHQW� ELOGHW� GHQ� 1DWLRQDOHQ� $QKDQJ� ]X� ',1�(1������������������ XQG�
',1�(1����������$����������� (urocode �: %emessung und .onstruNtion Yon 6tDhlbDuten ² Teil ���: 
Allgemeine %emessungsregeln und 5egeln I�r den HochbDu��

'LH� (XURSlLVFKH� 1RUP� (1���������� UlXPW� GLH� 0|JOLFKNHLW� HLQ�� HLQH� 5HLKH� YRQ� VLFKHUKHLWVUHOHYDQWHQ�
3DUDPHWHUQ� QDWLRQDO� IHVW]XOHJHQ�� 'LHVH� QDWLRQDO� IHVW]XOHJHQGHQ� 3DUDPHWHU� �HQ�� 1DtionDll\ determined 
SDrDmeters��1'3�� XPIDVVHQ�DOWHUQDWLYH�1DFKZHLVYHUIDKUHQ� XQG�$QJDEHQ�HLQ]HOQHU�:HUWH�� VRZLH� GLH�:DKO�
YRQ� .ODVVHQ� DXV� JHJHEHQHQ� .ODVVLIL]LHUXQJVV\VWHPHQ�� 'LH� HQWVSUHFKHQGHQ� 7H[WVWHOOHQ� VLQG� LQ� GHU�
(XURSlLVFKHQ�1RUP�GXUFK�+LQZHLVH�DXI�GLH�0|JOLFKNHLW�QDWLRQDOHU�)HVWOHJXQJHQ�JHNHQQ]HLFKQHW��(LQH�/LVWH�
GLHVHU� 7H[WVWHOOHQ� EHILQGHW� VLFK� LP�8QWHUDEVFKQLWW� 1$������'DU�EHU� KLQDXV� HQWKlOW� GLHVHU� QDWLRQDOH� $QKDQJ�
HUJlQ]HQGH� QLFKW� ZLGHUVSUHFKHQGH� $QJDEHQ� ]XU� $QZHQGXQJ� YRQ� ',1�(1������������������ XQG�
',1�(1����������$�����������HQ��non�contrDdictor\ comSlementDr\ inIormDtion��1&,����

'LHVHU�1DWLRQDOH�$QKDQJ�LVW�%HVWDQGWHLO�YRQ�',1�(1������������������XQG�',1�(1����������$�����������

bQGHUXQJHQ 

*HJHQ�EHU�',1�(1����������1$���������ZXUGHQ�IROJHQGH�bQGHUXQJHQ�YRUJHQRPPHQ��

D�� GLH�$��bQGHUXQJ�ZXUGH�HLQJHDUEHLWHW���

)U�KHUH AXVJDEHQ 

',1��������������������[[[[[������������������[�������������
',1������������������������������������������
',1���������������������������������
',1�����������������������������[[[[����������������������
',1�����������[[[�������������
%HLEODWW�]X�',1���������������
',1������������������������������������
',1���������$�����������
',1�������������[[����
',1��������������������������
',1���������������������������
',1���������$�����������
',1����������������
',1����������������
',1�9�(19�������������������
',1�9�(19����������$�����������
',1�9�(19����������$�����������
',1�(1����������1$����������
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DIN EN 199�-1-1/NA:201�-0� 

4 

NA 1 AQZHQGXQJVEHUHLFK 

'LHVHU� 1DWLRQDOH� $QKDQJ� HQWKlOW� QDWLRQDOH� )HVWOHJXQJHQ� I�U� GHQ� (QWZXUI�� GLH� %HUHFKQXQJ� XQG� GLH�
%HPHVVXQJ� YRQ� %DXZHUNHQ� DXV� 6WDKO�� GLH� EHL� GHU� $QZHQGXQJ� YRQ� ',1�(1������������������ XQG�
',1�(1����������$����������LQ�'HXWVFKODQG�]X�EHU�FNVLFKWLJHQ�VLQG��

'LHVHU� 1DWLRQDOH� $QKDQJ� JLOW� QXU� LQ� 9HUELQGXQJ� PLW� ',1�(1������������������ XQG�
',1�(1����������$�����������

NA 2 NDWLRQDOH )HVWOHJXQJHQ ]XU AQZHQGXQJ YRQ DIN EN 199�-1-1:2010-12 XQG 
 DIN EN 199�-1-1/A1:2014-0� 

NA 2�1 AOOJHPHLQHV 

',1�(1������������������ XQG� ',1�(1����������$���������� ZHLVHQ� DQ� GHQ� IROJHQGHQ� 7H[WVWHOOHQ� GLH�
0|JOLFKNHLW�QDWLRQDOHU�)HVWOHJXQJHQ�DXV��1'3��HQ��1DtionDll\ determined SDrDmeters���

�� ���������

�� �������

�� ���������

�� ���������

�� ��������3�

�� ��������%�

�� ���������

�� ���������

�� ���������

�� ���������

�� �����������

�� ���������

�� �������

�� �������

�� �����������

�� ������������

�� �����������

�� ����������%�

�� ����������%�

�� ���������

�� ���������

�� ��������%�

�� ��������%�

�� ��������%�

�� %%��������%�

�� &��������

�� &��������
�

'DU�EHU� KLQDXV� HQWKlOW� 1$����� HUJlQ]HQGH� QLFKW� ZLGHUVSUHFKHQGH� $QJDEHQ� ]XU� $QZHQGXQJ� YRQ�
',1�(1������������������XQG�',1�(1����������$�����������'LHVH�VLQG�GXUFK�HLQ�YRUDQJHVWHOOWHV�Ä1&,³��HQ��
non�contrDdictor\ comSlementDr\ inIormDtion��JHNHQQ]HLFKQHW��

�� ����������

�� ������

�� �����������

�� �����������

�� �����������

�� %%�������%�

�� %%��������%�

�� %%�����

�� /LWHUDWXUKLQZHLVH�

�
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DIN EN 199�-1-1/NA:201�-0� 

� 

NA 2�2 NDWLRQDOH )HVWOHJXQJHQ 

'LH�QDFKIROJHQGH�1XPPHULHUXQJ�HQWVSULFKW�GHU�1XPPHULHUXQJ�YRQ�',1�(1������������������XQG�
',1�(1����������$�����������

N&I ]X 1�1�1��� 

,Q� GLHVHP� $EVFKQLWW� VLQG� ]XVlW]OLFKH� 9HUZHLVH� ]X� GHQHQ� LQ� ',1� (1� ����������������� XQG� DNWXDOLVLHUWH�
9HUZHLVH�DXV�',1�(1������������������DXIJHOLVWHW��

EUJlQ]HQGH 9HUZHLVXQJHQ: 

',1�(1���������������(urocode: *rundlDgen der TrDgZerNsSlDnung� Deutsche FDssung (1 ����:���� 

',1�(1�������DOOH�7HLOH���(urocode �: (inZirNungen DuI TrDgZerNe 

',1�(1������������������� (urocode �: %emessung und .onstruNtion Yon 6tDhlbDuten ² Teil ���: Allge�
meine %emessungsregeln und 5egeln I�r den HochbDu� Deutsche FDssung (1 ��������:���5 

',1�(1�����������1$����������1DtionDler AnhDng ² 1DtionDl Iestgelegte 3DrDmeter ² (urocode �: %emes�
sung und .onstruNtion Yon 6tDhlbDuten ² Teil ����: 6tDhlsortenDusZDhl im HinblicN DuI %ruchzlhigNeit und 
(igenschDIten in DicNenrichtung 

',1�(1������������(urocode �: %emessung und .onstruNtion Yon 6tDhlbDuten ² Teil ����: =usltzliche 
5egeln zur (rZeiterung Yon (1 ���� DuI 6tDhlsorten bis 6 ��� 

6(3�������6TAH/�(,6(1�3r�IblDtt des 9ereins Deutscher (isenh�ttenleute1$��

ANWXDOLVLHUWH 9HUZHLVXQJHQ: 

���

(1� ������������ 6tDhlerzeugnisse mit Yerbesserten 9erIormungseigenschDIten senNrecht zur 
(rzeugnisoberIllche ² Technische /ieIerbedingungen 

(1���������������:DrmgeIertigte HohlSroIile I�r den 6tDhlbDu Dus unlegierten %Dustlhlen und Dus FeinNorn�
bDustlhlen ² Teil �: Technische /ieIerbedingungen 

(1���������������.DltgeIertigte geschZei�te HohlSroIile I�r den 6tDhlbDu Dus unlegierten %Dustlhlen und 
Dus FeinNornbDustlhlen ² Teil �: Technische /ieIerbedingungen 

ND3 ]X 2���1�1� AQPHUNXQJ 1: 

(V�ZHUGHQ�NHLQH�]XVlW]OLFKHQ�)HVWOHJXQJHQ�JHWURIIHQ��

ND3 ]X ��1�2� AQPHUNXQJ  

'LH�$QZHQGXQJ�GHU�',1�(1����������LVW�DXI�6WDKOVRUWHQ�XQG�6WDKOSURGXNWH�QDFK�',1�(1�������������������
7DEHOOH�����EHVFKUlQNW��'LH�$QZHQGXQJ�ZHLWHUHU�6WDKOVRUWHQ�LVW�LQ�',1�(1�����������JHUHJHOW���

$QGHUH�DOV�GLH�REHQ�JHQDQQWHQ�6WDKOVRUWHQ�G�UIHQ�QXU�YHUZHQGHW�ZHUGHQ��ZHQQ��

�� GLH� FKHPLVFKH� =XVDPPHQVHW]XQJ�� GLH� PHFKDQLVFKHQ� (LJHQVFKDIWHQ� XQG� GLH� 6FKZHL�HLJQXQJ� LQ� GHQ�
/LHIHUEHGLQJXQJHQ� GHV� 6WDKOKHUVWHOOHUV� IHVWJHOHJW� VLQG� XQG� GLHVH� (LJHQVFKDIWHQ� HLQHU� GHU� REHQ�
JHQDQQWHQ�6WDKOVRUWHQ�]XJHRUGQHW�ZHUGHQ�N|QQHQ��RGHU�

������������������������������������������������������

1$���� =X�EH]LHKHQ�EHL��9HUODJ�6WDKOHLVHQ�*PE+�LP�6WDKO�=HQWUXP��6RKQVWUD�H�����������'�VVHOGRUI��

©
 D

IN
 D

eu
ts

ch
es

 In
st

itu
t f

ür
 N

or
m

un
g 

e.
 V

.; 
ST

B 
- S

am
m

lu
ng

 B
au

au
fs

ic
ht

lic
h 

ei
ng

ef
üh

rte
 T

ec
hn

is
ch

e 
Ba

ub
es

tim
m

un
ge

n 
/ w

w
w

.s
tb

-b
au

no
rm

en
.d

e

Nds. MBl. Nr. 3 b/2019 Nds. MBl. Nr. 3 b/2019Nds. MBl. Nr. 3 b/2019

15



DIN EN 199�-1-1/NA:201�-0� 

6 

�� VLH�LQ�)DFKQRUPHQ�YROOVWlQGLJ�EHVFKULHEHQ�XQG�KLQVLFKWOLFK�LKUHU�9HUZHQGXQJ�JHUHJHOW�VLQG��RGHU�

�� LKUH� 9HUZHQGEDUNHLW� GXUFK� HLQHQ� EDXDXIVLFKWOLFKHQ� 9HUZHQGEDUNHLWVQDFKZHLV� �]��%�� DOOJHPHLQH�
EDXDXIVLFKWOLFKH�=XODVVXQJ�RGHU�=XVWLPPXQJ�LP�(LQ]HOIDOO��QDFKJHZLHVHQ�ZRUGHQ�LVW��

=XVlW]OLFK� VLQG� I�U� GLH� 3URGXNWH�PLW� 6WUHFNJUHQ]HQ� ELV� ]X� ����1�PPð�� DQ� GHQHQ� JHVFKZHL�W� ZLUG� XQG� EHL�
GHQHQ�GLH�6FKZHL�QlKWH� LQ�DXI�=XJ�RGHU�%LHJH]XJ�EHDQVSUXFKWHQ�%HUHLFKHQ� OLHJHQ��GLH�%HGLQJXQJHQ�QDFK�
7DEHOOH�1$���HLQ]XKDOWHQ��$OWHUQDWLY�KLHU]X�GDUI�GLH�(LJQXQJ�GHU�6WlKOH�GXUFK�HLQHQ�$XIVFKZHL�ELHJHYHUVXFK�
QDFK� 6(3������ QDFKJHZLHVHQ� ZHUGHQ�� )�U� %DXWHLOH� DXV� 6WDKOVRUWHQ� QDFK� ',1�(1��������� PLW�
'LFNHQ�!����PP� PXVV� GLH� (LJQXQJ� GXUFK� GHQ� $XIVFKZHL�ELHJHYHUVXFK� QDFK� 6(3� ����� QDFKJHZLHVHQ�
ZHUGHQ��

$10(5.81*� 'LH� $QIRUGHUXQJ� I�U� GLH� 3U�IXQJ� QDFK� 6(3� ����� JLOW� QXU� I�U� /DQJHU]HXJQLVVH�� 6RPLW� VLQG�
5XQGPDWHULDOLHQ�DOV�9ROOTXHUVFKQLWWPDWHULDO�XQG�+RKOSURILOH��TXDGUDWLVFK�XQG�NUHLVI|UPLJ��DXVJHVFKORVVHQ��

7DEHOOH NA�1 ² bTXLYDOHQ]NULWHULXP 

6WDKOVRUWH DLFNH W 

6����

W�≤����PP� W�!����PP�ELV�W�≤����PP� W�!����PP�

NHLQH�EHVRQGHUHQ�
$QIRUGHUXQJHQ�

)HLQNRUQEDXVWDKO�*�WH�1�
E]Z��0�QDFK�

',1�(1���������E]Z��
',1�(1����������

',1�(1���������XQG�
',1�(1���������

)HLQNRUQEDXVWDKO�
*�WH�1/�E]Z��0/�QDFK�
',1�(1���������E]Z��
',1�(1����������

',1�(1���������XQG�
',1�(1���������

6���� NHLQH�EHVRQGHUHQ�
$QIRUGHUXQJHQ�

)HLQNRUQEDXVWDKO�*�WH�1�
E]Z��0�QDFK�

',1�(1���������E]Z��
',1�(1����������

',1�(1���������XQG�
',1�(1���������

)HLQNRUQEDXVWDKO�
*�WH�1/�E]Z��0/�QDFK�
',1�(1���������E]Z��
',1�(1����������

',1�(1���������XQG�
',1�(1���������

6���� NHLQH�EHVRQGHUHQ�
$QIRUGHUXQJHQ� *�WH��1�RGHU��0�QDFK�',1�(1���������

�

ND3 ]X ��2�1�1� AQPHUNXQJ 

'LH� :HUWH� I�U� I\ XQG� IX� G�UIHQ� VRZRKO� GHQ� HQWVSUHFKHQGHQ� 3URGXNWQRUPHQ� �',1�(1��������� ELV�
',1�(1���������� ',1�(1��������� XQG� ',1�(1���������� DOV� DXFK� ',1�(1������������������� 7DEHOOH�����
HQWQRPPHQ�ZHUGHQ��

ND3 ]X ��2�2�1� AQPHUNXQJ 

(V�JHOWHQ�GLH�(PSIHKOXQJHQ��

ND3 ]X ��2���1�3 AQPHUNXQJ 

'LH� I�U� GLH� %HPHVVXQJ� DQ]XQHKPHQGHQ� QLHGULJVWHQ� %HWULHEVWHPSHUDWXUHQ� VLQG� LQ�
',1�(1�����������1$����������$QKDQJ�$�DQJHJHEHQ��

�
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DIN EN 199�-1-1/NA:201�-0� 

� 

ND3 ]X ��2�����% AQPHUNXQJ % 

(V�JLOW�GLH�(PSIHKOXQJ��

ND3 ]X ��2�4�1� AQPHUNXQJ �% 

(V�JLOW�GLH�(PSIHKOXQJ��

N&I ]X ��1�1 *UXQGOHJHQGH AQQDKPHQ 

:HQQ�I�U�HLQHQ�1DFKZHLV�HLQH�(UK|KXQJ�GHU�6WUHFNJUHQ]H�]X�HLQHU�(UK|KXQJ�GHU�%HDQVSUXFKXQJ�I�KUW��GLH�
QLFKW� JOHLFK]HLWLJ� ]X� HLQHU� SURSRUWLRQDOHQ� (UK|KXQJ� GHU� ]XJHRUGQHWHQ� %HDQVSUXFKEDUNHLW� I�KUW�� LVW� I�U� GLH�
6WUHFNJUHQ]H�DXFK�HLQ�REHUHU�*UHQ]ZHUW�

I\
REHQ� �����I\� �1$����

DQ]XQHKPHQ�� %HL� GXUFK�� RGHU� JHJHQJHVFKZHL�WHQ� 1lKWHQ� NDQQ� GLH� (UK|KXQJ� GHU� %HDQVSUXFKEDUNHLW�
XQWHUVWHOOW�ZHUGHQ��

%HL� �EOLFKHQ� 7UDJZHUNHQ� GDUI� GLH� (UK|KXQJ� YRQ� $XIODJHUNUlIWHQ� LQIROJH� GHU� $QQDKPH� GHV� REHUHQ�
*UHQ]ZHUWHV�GHU�6WUHFNJUHQ]H�XQEHU�FNVLFKWLJW�EOHLEHQ��

$XI� GLH� %HU�FNVLFKWLJXQJ� GHV� REHUHQ� *UHQ]ZHUWHV� GHU� 6WUHFNJUHQ]H� GDUI� YHU]LFKWHW� ZHUGHQ�� ZHQQ� I�U� GLH�
%HDQVSUXFKXQJHQ�DOOHU�9HUELQGXQJHQ�GLH����IDFKHQ�*UHQ]VFKQLWWJU|�HQ�LP�SODVWLVFKHQ�=XVWDQG�GHU�GXUFK�VLH�
YHUEXQGHQHQ�7HLOH�DQJHVHW]W�ZHUGHQ�XQG�GLH�6WlEH�NRQVWDQWHQ�4XHUVFKQLWW��EHU�GLH�6WDEOlQJH�KDEHQ��

$10(5.81*��� %HLP� =ZHLIHOGWUlJHU�PLW� �EHU� GLH� /lQJH� NRQVWDQWHP�4XHUVFKQLWW� XQWHU� NRQVWDQWHU�*OHLFKODVW� HUK|KW�
VLFK�GLH�$XIODJHUNUDIW�DQ�GHU�,QQHQVW�W]H�YRP�*UHQ]]XVWDQG�QDFK�GHP�9HUIDKUHQ�3ODVWLVFK�3ODVWLVFK�LQIROJH�GHU�$QQDKPH�
GHV�REHUHQ�*UHQ]ZHUWHV�GHU�6WUHFNJUHQ]H�QXU�XP�UXQG������

$10(5.81*��� %HL� $QZHQGXQJ� GHU� )OLH�JHOHQNWKHRULH� ZHUGHQ� LQ� GHQ� )OLH�JHOHQNHQ� GLH� 6FKQLWWJU|�HQ� DXI� GLH�
*UHQ]VFKQLWWJU|�HQ� LP� SODVWLVFKHQ� =XVWDQG� EHJUHQ]W�� 1LPPW� GLH� 6WUHFNJUHQ]H� LQ� GHU� 8PJHEXQJ� HLQHV� )OLH�JHOHQNHV�
HLQHQ� K|KHUHQ�:HUW� DQ� DOV� GLH� *UHQ]QRUPDOVSDQQXQJ� ı5G� �GLHVHU�:HUW� LVW� HLQ� XQWHUHU�*UHQ]ZHUW��� GDQQ� ZLUG� GLH� DP�
)OLH�JHOHQN� DXIWUHWHQGH� 6FKQLWWJU|�H� �%HDQVSUXFKXQJ�� JU|�HU� DOV� GLH� XQWHUH� *UHQ]VFKQLWWJU|�H�� )�U� GHQ� 6WDE� VHOEVW�
EHGHXWHW�GLHV�NHLQH�*HIlKUGXQJ��GD�MD�DXFK�GLH�%HDQVSUXFKEDUNHLW�LP�VHOEHQ�0D�H�]XQLPPW��)�U�9HUELQGXQJHQ��GLH�VLFK�
QLFKW� GXUFK� 9HUIRUPXQJ� GHU� ]XQHKPHQGHQ� %HDQVSUXFKXQJ� HQW]LHKHQ� N|QQHQ�� NDQQ� GLH� %HU�FNVLFKWLJXQJ� GHU� REHUHQ�
*UHQ]ZHUWH� GHU� 6WUHFNJUHQ]HQ� EHPHVVXQJVEHVWLPPHQG� ZHUGHQ�� 'LHV� LVW� EHL� 9HUELQGXQJHQ� RKQH� DXVUHLFKHQGH�
5RWDWLRQVNDSD]LWlW�P|JOLFK��
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DIN EN 1993-1-1/NA:2015-0� 

� 

 

LeJenGe 
a BeansSruchung für Streckgrenze   fy (unterer Grenzwert) 
b BeansSruchung für Streckgrenze fy(oben) (oberer Grenzwert) 
c BeansSruchung bei Berechnung nach der Elastizitätstheorie 
d unter Berücksichtigung der gleichzeitig wirkenden 4uerkraft 
e Stoß 

A1ME5KU1G Wenn Sl
c
B 3,1 00 ��  wird )all c maßgebend. 

%iOG NA�1 ² %eisSieO ]ur %er�FNsiFhtiJunJ Ges REeren *ren]wertes Ger 6treFNJren]e 

ND3 ]u 5�2�1�3� AnPerNunJ 

Bei Anwendung der Slastischen Berechnung ist für die Abfrage von Gleichung (5.1) das statische System 
unmittelbar vor Ausbildung des letzten )ließgelenks zugrunde zu legen oder es ist Medes einzelne Teilsystem 
der )ließgelenkkette zu untersuchen. 'er Grenzwert ist dann mit 10 statt mit 15 anzunehmen. 
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DIN EN 199�-1-1/NA:201�-0� 

9 

�ND3 ]X ��2�2��� AQPHUNXQJ 

6WDELOLWlWVQDFKZHLVH� G�UIHQ� QDFK� GHP� (UVDW]VWDEYHUIDKUHQ� QDFK� ',1�(1������������������� ���� JHI�KUW�
ZHUGHQ��ZHQQ�GLH�.RQVHTXHQ]HQ�I�U�GLH�$QVFKO�VVH�XQG�GLH�DQJHVFKORVVHQHQ�%DXWHLOH�EHU�FNVLFKWLJW�ZHUGHQ��
7\SLVFKH�.RQVHTXHQ]HQ�VLQG��

E�� %HL�GHU�%HPHVVXQJ�YRQ�ELHJHVWHLIHQ�9HUELQGXQJHQ�LVW�VWDWW�GHV�YRUKDQGHQHQ�%LHJHPRPHQWHV�0(G�GDV�
YROOSODVWLVFKH�0RPHQW�0SO�5G�]X�EHU�FNVLFKWLJHQ��VRIHUQ�NHLQ�JHQDXHUHU�1DFKZHLV�JHI�KUW�ZLUG��

F�� %HL� YHUVFKLHEOLFKHQ� 6\VWHPHQ� PLW� DQJHVFKORVVHQHQ� 3HQGHOVW�W]HQ� PXVV� HLQH� ]XVlW]OLFKH� (UVDW]EH�
ODVWXQJ�9�� HQWVSUHFKHQG� GHU� QDFKIROJHQGHQ�*OHLFKXQJ� ]XU� %HU�FNVLFKWLJXQJ� GHU� 9RUYHUGUHKXQJHQ� GHU�
3HQGHOVW�W]HQ�EHL�GHU�(UPLWWOXQJ�GHU�6FKQLWWJU|�HQ�QDFK�7KHRULH�,��2UGQXQJ�DQJHVHW]W�ZHUGHQ��

�� I¦ L39R � �1$����

� PLW��

3L� 1RUPDONUDIW�GHU�3HQGHOVW�W]H�L�

I �QDFK�',1�(1����������������������������D��

ND3 ]X ����2��� AQPHUNXQJ 

'LH�(PSIHKOXQJHQ�G�UIHQ� DQJHZHQGHW�ZHUGHQ��)DOOV�GLH�(UPLWWOXQJ� GHU�6FKQLWWJU|�HQ�GHV�*HVDPWV\VWHPV�
QDFK� GHU� (ODVWL]LWlWVWKHRULH� HUIROJW� XQG� HLQ�4XHUVFKQLWWVQDFKZHLV�PLW� HLQHU� OLQHDUHQ�4XHUVFKQLWWVLQWHUDNWLRQ�
JHI�KUW�ZLUG��G�UIHQ�DXFK�GLH�:HUWH�QDFK�7DEHOOH�1$���YHUZHQGHW�ZHUGHQ��

7DEHOOH NA�2 ²9RUNU�PPXQJ H��/ YRQ %DXWHLOHQ 

.QLFNOLQLH QDFK 
DIN EN 199�-1-1:2010-12� 

7DEHOOH 6�1 

HODVWLVFKH 4XHUVFKQLWWV-
DXVQXW]XQJ 

SODVWLVFKH 4XHUVFKQLWWV-
DXVQXW]XQJ 

H� � / H� � / 

D�� ��������

ZLH�EHL�HODVWLVFKHU�4XHUVFKQLWWV�

DXVQXW]XQJ��MHGRFK�
NHO�

NSO�

0
0

�IDFK�

D� ��������

E� ��������

F� ��������

G� ��������

'LH�DQJHJHEHQHQ�%HPHVVXQJVZHUWH�GHU�9RUNU�PPXQJ�H����/�G�UIHQ�GLH�]XOlVVLJHQ�7ROHUDQ]HQ�GHU�3URGXNW�
QRUPHQ�QLFKW�XQWHUVFKUHLWHQ��

ND3 ]X ����2�11� AQPHUNXQJ 2 

'DV�DOOJHPHLQH�9HUIDKUHQ�]XU�(UPLWWOXQJ�GHU�PD�JHEHQGHQ�(LJHQILJXU�XQG�GHUHQ�PD[LPDOH�$PSOLWXGH�GHU�JHR�
PHWULVFKHQ� (UVDW]LPSHUIHNWLRQ� GDUI� DQJHZHQGHW� ZHUGHQ�� )DOOV� XQWHU� 9HUZHQGXQJ� GHU� QDFK� *OHLFKXQJ�������
HUPLWWHOWHQ� ,PSHUIHNWLRQHQ� GLH� (UPLWWOXQJ� GHU� 6FKQLWWJU|�HQ� GHV� *HVDPWV\VWHPV� QDFK� GHU� (ODVWL]LWlWVWKHRULH�
HUIROJW� XQG�HLQ�4XHUVFKQLWWVQDFKZHLV� XQWHU�%HU�FNVLFKWLJXQJ�GHU� SODVWLVFKHQ�7UDJIlKLJNHLW� JHI�KUW�ZLUG�� GDQQ�
PXVV�GHU�4XHUVFKQLWWVQDFKZHLV�PLW�HLQHU�OLQHDUHQ�4XHUVFKQLWWVLQWHUDNWLRQ�HUIROJHQ��
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DIN EN 199�-1-1/NA:201�-0� 

10 

ND3 ]X ����4��� AQPHUNXQJ 

'LH�,PSHUIHNWLRQ�LVW�DQVWHOOH�YRQ��N�Â�H���PLW�GHQ�:HUWHQ�GHU�7DEHOOH�1$���DQ]XQHKPHQ���

7DEHOOH NA�� ² bTXLYDOHQWH 9RUNU�PPXQJHQ H� 

4XHUVFKQLWW AEPHVVXQJHQ 

EODVWLVFKH 
4XHUVFKQLWWV-
DXVQXW]XQJ 

H����/ 

3ODVWLVFKH 
4XHUVFKQLWWV-
DXVQXW]XQJ 

H����/ 

JHZDO]WH�

,�3URILOH�

K�b������� ������ ������

K�b�!����� ������ ������

JHVFKZHL�WH�

,�3URILOH�

K�b������� ������ ������

K�b�!����� ������ ������
�

'LHVH�:HUWH�VLQG�LP�%HUHLFK�������
/7

λ �������]X�YHUGRSSHOQ��

ND3 ]X 6�1�1� AQPHUNXQJ 1 

(V�JLOW�GLH�(PSIHKOXQJ��

ND3 ]X 6�1�1� AQPHUNXQJ 2% 

�'LH�7HLOVLFKHUKHLWVZHUWH�J0L�I�U�+RFKEDXWHQ�VLQG�ZLH�IROJW�IHVWJHOHJW��

�� J0�� ������

�� J0�� ������

�� J0�� �������

%HL�6WDELOLWlWVQDFKZHLVHQ� LQ�)RUP�YRQ�4XHUVFKQLWWVQDFKZHLVHQ�PLW�6FKQLWWJU|�HQ�QDFK�7KHRULH� ,,��2UGQXQJ�
�VLHKH� ����� LVW� EHL� GHU� (UPLWWOXQJ� GHU� %HDQVSUXFKEDUNHLW� YRQ� 4XHUVFKQLWWHQ� VWDWW� J0�� GHU� :HUW� J0�� �����
DQ]XVHW]HQ��

'LH�7HLOVLFKHUKHLWVZHUWH�J0L�VLQG�I�U�DX�HUJHZ|KQOLFKH�%HPHVVXQJVVLWXDWLRQHQ�ZLH�IROJW�IHVWJHOHJW��

�� J0�� ������

�� J0�� ������

�� J0�� �������

N&I ]X 6���1�1�1� 

)�U� GHQ� 1DFKZHLV� GHV� %LHJHNQLFNHQV� GDUI� *OHLFKXQJ� ������� DXFK� EHL� 6WlEHQ� PLW� YHUlQGHUOLFKHQ�
4XHUVFKQLWWHQ� XQG�RGHU� YHUlQGHUOLFKHQ� 1RUPDONUlIWHQ� 1(G� DQJHZHQGHW� ZHUGHQ�� 'HU� 1DFKZHLV� LVW� I�U� DOOH�
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DIN EN 199�-1-1/NA:201�-0� 

11 

PD�JHEHQGHQ� 4XHUVFKQLWWH� PLW� GHQ� MHZHLOV� ]XJHK|ULJHQ� 4XHUVFKQLWWVZHUWHQ� XQG� GHU� ]XJHK|ULJHQ�
1RUPDONUDIW�1FU�DQ�GHU�EHWUHIIHQGHQ�6WHOOH�]X�I�KUHQ��

N&I ]X 6���1�� �2� 

Die hbersetzung des ersten 6Dtzes in �.�.�.���� in D,1 (1 ��������:������� ist IolgendermD�en 
DnzuSDssen: 

'LH�I�U�GDV�%LHJHNQLFNHQ�PD�JHEHQGH�.QLFNOLQLH�LVW�LQ�GHU�5HJHO�DXV�7DEHOOH���]X�HQWQHKPHQ��

ND3 ]X 6���2�2�2� AQPHUNXQJ 1 

(V�JLOW�GLH�(PSIHKOXQJ��HLQVFKOLH�OLFK�GHU�7DEHOOHQ�����XQG������'HU� LQ�',1�(1������������������������������
DQJHJHEHQH� )DNWRU�I GDUI� DXFK� ]XU� 0RGLIL]LHUXQJ� YRQ� F/7� QDFK� ',1�(1������������������� �����������
DQJHZHQGHW�ZHUGHQ���

$QVWHOOH� GHU� %HLZHUWH� D/7� G�UIHQ� DOWHUQDWLY� GLH� IROJHQGHQ� ,PSHUIHNWLRQVEHLZHUWH�

/7D �LQ� *OHLFKXQJ� �������

YHUZHQGHW�ZHUGHQ���

D
D

D
D

FULW


FULW

/7  � �1$����

'DEHL�LVW�

D   GHU�,PSHUIHNWLRQVEHLZHUW�I�U�$XVZHLFKHQ�UHFKWZLQNOLJ�]XU�]�]�$FKVH�QDFK�7DEHOOH������


FULWD � GHU� NOHLQVWH�9HUJU|�HUXQJVIDNWRU� I�U� GLH�%HPHVVXQJVZHUWH� GHU�%HODVWXQJ��PLW� GHP�GLH� LGHDOH�

9HU]ZHLJXQJVODVW� PLW� 9HUIRUPXQJHQ� DXV� GHU� +DXSWUDJZHUNVHEHQH� HUUHLFKW� XQG� GLH�
7RUVLRQVVWHLILJNHLW�YHUQDFKOlVVLJW�ZLUG��

FULWD � GHU� NOHLQVWH�9HUJU|�HUXQJVIDNWRU� I�U� GLH�%HPHVVXQJVZHUWH� GHU�%HODVWXQJ��PLW� GHP�GLH� LGHDOH�
9HU]ZHLJXQJVODVW�PLW�9HUIRUPXQJHQ�DXV�GHU�+DXSWWUDJZHUNVHEHQH�XQWHU�%HU�FNVLFKWLJXQJ�GHU�
7RUVLRQVVWHLILJNHLW�HUUHLFKW�ZLUG��

D/7��� ,PSHUIHNWLRQVEHLZHUW�I�U�%LHJHGULOONQLFNHQ�QDFK�',1�(1�������������������7DEHOOH������

ND3 ]X 6���2���1� AQPHUNXQJ 

(V�JLOW�GLH�(PSIHKOXQJ��HLQVFKOLH�OLFK�7DEHOOH������

N&I ]X 6���2���2� 7DEHOOH 6�6 

'HU�.RUUHNWXUEHLZHUW�NF�GDUI�DXFK�QDFK�*OHLFKXQJ��1$����EHVWLPPW�ZHUGHQ��

�
F

�
&

N  � �1$����

PLW�&��0RPHQWHQEHLZHUW�I�U�GDV�%LHJHGULOONQLFNHQ��]��%��QDFK�>�@�RGHU�>�@�
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12 

ND3 ]X 6���2���2� AQPHUNXQJ 

(V�JLOW�GLH�(PSIHKOXQJ��HLQVFKOLH�OLFK�7DEHOOH������

ND3 ]X 6���2�4�1�% AQPHUNXQJ 2% 

(V�JLOW�GLH�(PSIHKOXQJ��

ND3 ]X 6���2�4�2�% AQPHUNXQJ % 

(V�JLOW�GLH�(PSIHKOXQJ��

ND3 ]X 6������� AQPHUNXQJ 2 

(V� G�UIHQ� GLH� ,QWHUDNWLRQVIDNWRUHQ� VRZRKO� QDFK� GHP� $OWHUQDWLYYHUIDKUHQ� �� �',1�(1�������������������
$QKDQJ�$�� DOV� DXFK� QDFK� GHP� $OWHUQDWLYYHUIDKUHQ��� �',1�(1������������������� $QKDQJ� %�� YHUZHQGHW�
ZHUGHQ��

ND3 ]X 6���4�1� AQPHUNXQJ: 

'DV� 9HUIDKUHQ� JLOW� I�U� %DXWHLOH� XQG� 7UDJZHUNH� GLH� DXI� %LHJXQJ� LQ� 7UDJZHUNVHEHQH� XQG�RGHU� 'UXFN� EHDQ�
VSUXFKW� ZHUGHQ�� $OV� 4XHUVFKQLWWH� VLQG� QXU� ,�3URILOH� ]XJHODVVHQ�� %HL� GHU� %HVWLPPXQJ� YRQ� DXOW�N� LVW� GHU� ]XU�
%LOGXQJ� GHV� HUVWHQ� )OLH�JHOHQNHV� JHK|UHQGH�:HUW� ]X� YHUZHQGHQ�� 1$��

7DEHOOH NA�4 ² :DKO GHU .QLFNOLQLH 

�� 'LH�:DKO� GHU� .QLFNOLQLH� JHKW� DXV�
7DEHOOH�1$���KHUYRU���

.QLFNHQ�RKQH�%LHJHGULOONQLFNHQ�� =XRUGQXQJ�GHU�HQWVSUHFKHQGHQ�.QLFNOLQLH�
QDFK�',1�(1��������������������
7DEHOOH�����

%LHJHGULOONQLFNHQ� =XRUGQXQJ�GHU�HQWVSUHFKHQGHQ�.QLFNOLQLH�
I�U�GDV�%LHJHGULOONQLFNHQ�QDFK�
',1�(1�������������������7DEHOOH������

'HU�:HUW�F�QDFK�������LVW�I�U�FRS�GDQQ�]X�YHUZHQGHQ��ZHQQ�GLH�%HDQVSUXFKXQJ�DXVVFKOLH�OLFK�DXV�1RUPDO�
NUlIWHQ�EHVWHKW��GHU�:HUW�F/7�QDFK���������LVW�I�U�FRS�]X�YHUZHQGHQ��ZHQQ�GLH�%HDQVSUXFKXQJ�DXVVFKOLH�OLFK�
DXV�%LHJHPRPHQWHQ�EHVWHKW��%HL�JHPLVFKWHU�%HDQVSUXFKXQJ�LVW�GHU�NOHLQHUH�GHU�EHLGHQ�:HUWH�F RGHU F/7�I�U�
FRS�]X�YHUZHQGHQ���

ND3 ]X ��2�1�1�% AQPHUNXQJ % 

)�U� GHQ� +RFKEDX� VLQG� GLH� *UHQ]ZHUWH� GHU� YHUWLNDOHQ� 'XUFKELHJXQJ� QDFK� ',1�(1��������������� $������
%LOG�$�����GHQ�+HUVWHOOHUDQJDEHQ�]X�HQWQHKPHQ�RGHU�PLW�GHP�$XIWUDJJHEHU�DE]XVWLPPHQ���

�

������������������������������������������������������

1$���� )�U�7UDJZHUNH�PLW�YRXWHQI|UPLJHQ�%DXWHLOHQ��LVW�GLH�LGHDOH�9HU]ZHLJXQJVODVW�I�U�GLH�YRUKDQGHQH�*HRPHWULH�]X�
HUPLWWHOQ��'LHV�NDQQ�PLW�DGlTXDWHQ�QXPHULVFKHQ�0HWKRGHQ�HUIROJHQ� �]��%��)(0�0RGHOOLHUXQJ�PLW�6FKDOHQHOH�
PHQWHQ���(LQH�$EVWXIXQJ�PLW�6WDEHOHPHQWHQ�I�KUW�LQ�GHU�5HJHO�QLFKW�]X�ULFKWLJHQ�(UJHEQLVVHQ��
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1� 

ND3 ]X ��2�2�1�% AQPHUNXQJ % 

)�U� GHQ� +RFKEDX� VLQG� GLH� *UHQ]ZHUWH� GHU� KRUL]RQWDOHQ� 9HUIRUPXQJ� QDFK� ',1�(1��������������� $������
%LOG�$�����GHQ�+HUVWHOOHUDQJDEHQ�]X�HQWQHKPHQ�RGHU�PLW�GHP�$XIWUDJJHEHU�DE]XVWLPPHQ���

ND3 ]X ��2���1�% AQPHUNXQJ % 

)�U�GHQ�+RFKEDX�VLQG�PLW�%H]XJ�DXI�',1�(1���������������$��������9LEUDWLRQHQ�LQ�7UDJZHUNHQ�]X�EHJUHQ]HQ��
'LH�*UHQ]ZHUWH�VLQG�I�U�MHGHV�3URMHNW�LQGLYLGXHOO�IHVW]XOHJHQ�XQG�PLW�GHP�$XIWUDJJHEHU�DE]XVWLPPHQ���

N&I ]X %%�1�1�2�%  

Die hbersetzung Yon %%.�.����% in D,1 (1 ��������:������� ist IolgendermD�en DnzuSDssen: 

'LH�.QLFNOlQJH�/FU�HLQHV�*XUWVWDEHV�PLW� ,��RGHU�+�4XHUVFKQLWWHQ�GDUI� ]X����� I�U�%LHJHNQLFNHQ� LQ�GHU�(EHQH�
XQG� ]X�����/� I�U�%LHJHNQLFNHQ�DXV�GHU�(EHQH�DQJHQRPPHQ�ZHUGHQ�� VRIHUQ�QLFKW�HLQH�NOHLQHUH�.QLFNOlQJH�
GXUFK�JHQDXHUH�%HUHFKQXQJ�JHUHFKWIHUWLJW�ZLUG���

N&I ]X %%�1�2�2�%  

Die hbersetzung Yon %%.�.����% in D,1 (1 ��������:������� ist IolgendermD�en DnzuSDssen: 

:LUG�OHGLJOLFK�HLQH�HLQ]LJH�6FKUDXEH�I�U�GLH�(QGYHUELQGXQJHQ�GHU�*LWWHUVWlEH�DXV�:LQNHOSURILOHQ�YHUZHQGHW��
LVW�LQ�GHU�5HJHO�GLH�([]HQWUL]LWlW�XQWHU�9HUZHQGXQJ�YRQ�������]X�EHU�FNVLFKWLJHQ�XQG�GLH�.QLFNOlQJH�/FU�LVW�DOV�
6\VWHPOlQJH�/�DQ]XQHKPHQ��

ND3 ]X %%�1�����% AQPHUNXQJ 

)�U� GHQ� +RFKEDX� G�UIHQ� GLH� +LQZHLVH� ]X� .QLFNOlQJHQ� YRQ� +RKOSURILOVWlEHQ� LQ� )DFKZHUNWUlJHUQ� LQ� >�@�
YHUZHQGHW�ZHUGHQ��

)DOOV� I�U�GLH�6WUHEHQ�HLQ�.QLFNOlQJHQIDNWRU� YRQ������RGHU�QLHGULJHU� YHUZHQGHW�ZLUG�� GDQQ�GDUI� LQ�GHUVHOEHQ�
(LQZLUNXQJVNRPELQDWLRQ�GLH�.QLFNOlQJH�I�U�GLH�*XUWVWlEH�QLFKW�UHGX]LHUW�ZHUGHQ��

N&I ]X %%�2�1  

8QWHU� GHU� *OHLFKXQJ� �%%���� LVW� LQ� GHU� (UOlXWHUXQJ� ]X� 6� GHU� .ODPPHUDXVGUXFN� Ä�MH� /lQJHQHLQKHLW�
7UlJHUOlQJH�³�]X�HUVHW]HQ�GXUFK�Ä�DXI�GHQ�XQWHUVXFKWHQ�7UlJHU�HQWIDOOHQGHU�$QWHLO�³���
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N&I ]X %%�2�2  

'LH�7DEHOOH�%%���LVW�GXUFK�GLH�IROJHQGH�QHXH�7DEHOOH�%%���]X�HUVHW]HQ��

7DEHOOH %%�1 ² )DNWRU .- ]XU %HU�FNVLFKWLJXQJ GHV 0RPHQWHQYHUODXIV XQG GHU AUW GHU /DJHUXQJ LQ 
AEKlQJLJNHLW YRQ GHU %LHJHGULOONQLFNOLQLH QDFK 7DEHOOH 6�� �*O� �6����� 

=HLOH 0RPHQWHQYHUODXI 
IUHLH DUHKDFKVH JHEXQGHQH DUHKDFKVH 

E� F� G� E� F� G�

�� � ���� ����� ����� �� �� ��

��
�

���� ���� ����� ����� ����� �����

��
�

���� ���� ���� ����� ����� �����

�� � ���� ���� ���� �� �� ��

�� � ����� ���� ���� ����� ����� ����

�� �

���t\ �

����� ����� ���� ����� ����� �����

0� %HWUDJ�GHV�%LHJHPRPHQWHV�0\�

�

ND3 ]X &�2�2 ���� AQPHUNXQJ 1 

'LH�$XVZDKO�GHU�$XVI�KUXQJVNODVVH�HUIROJW� LQ�'HXWVFKODQG�DXI�*UXQGODJH�GHU�6FKDGHQVIROJHNODVVH�XQG�GHU�
.RQVWUXNWLRQVDUW��'LH�$XVZDKONULWHULHQ�VLQG�LQ�$EVFKQLWW�Ä1'3�]X�&����������$QPHUNXQJ³�IHVWJHOHJW���

ND3 ]X &�2�2 �4�� AQPHUNXQJ 

)�U�GLH�$XVZDKO�GHU�$XVI�KUXQJVNODVVHQ�JLOW�)ROJHQGHV��

AXVI�KUXQJVNODVVH E;& 1 

,Q� GLHVH� $XVI�KUXQJVNODVVH� IDOOHQ� VWDWLVFK� XQG� TXDVL�VWDWLVFK� EHDQVSUXFKWH� %DXWHLOH� RGHU� 7UDJZHUNH� DXV�
6WDKO�ELV�]XU�)HVWLJNHLWVNODVVH�6����XQG�:HUNVWRIIGLFNH�ELV�PD[�����PP�XQG�.RSI��XQG�)X�SODWWHQ�ELV�PD[��
���PP��I�U�GLH�HLQHU�GHU�IROJHQGHQ�3XQNWH��D�ELV�I��YROOVWlQGLJ�]XWULIIW��

D�� 7UDJNRQVWUXNWLRQHQ�PLW�

�� ELV� ]X� ]ZHL� *HVFKRVVHQ� DXV�:DO]SURILOHQ� RKQH� ELHJHVWHLIH� .RSI�� )X��� XQG� 6WLUQSODWWHQVW|�H� PLW�
HLQHU�PD[LPDOHQ�*HVFKRVVK|KH�YRQ���P��

�� GUXFN��XQG�ELHJHEHDQVSUXFKWH�6W�W]HQ�RKQH�6WR����

�� %LHJHWUlJHUQ�PLW�ELV�]X���P�6SDQQZHLWH�XQG�$XVNUDJXQJHQ�ELV���P���
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�� FKDUDNWHULVWLVFKHQ� YHUlQGHUOLFKHQ�� JOHLFKPl�LJ� YHUWHLOWHQ� (LQZLUNXQJHQ� �� 1XW]ODVWHQ� ELV� ���� N1�Pð�
XQG�FKDUDNWHULVWLVFKHQ�YHUlQGHUOLFKHQ�(LQ]HOQXW]ODVWHQ�ELV�����N1��

E�� 7UDJNRQVWUXNWLRQHQ� PLW� PD[�� ���� JHQHLJWHQ� %HODVWXQJVHEHQHQ� �]�%�� 5DPSHQ�� PLW� %HDQVSUXFKXQJHQ�
GXUFK� FKDUDNWHULVWLVFKH� $FKVODVWHQ� YRQ�PD[�� ��� N1� RGHU� FKDUDNWHULVWLVFKH� YHUlQGHUOLFKH�� JOHLFKPl�LJ�
YHUWHLOWH� (LQZLUNXQJHQ� �� 1XW]ODVWHQ� YRQ� ELV� ]X� ����� N1�Pð� �.DWHJRULH� (���� QDFK�
',1�(1����������1$���������� 7DEHOOH� ���'(�� LQ� HLQHU� +|KH� YRQ� PD[�� ����� P� �EHU� IHVWHP� %RGHQ�
ZLUNHQG��

F�� 7UHSSHQ��*HOlQGHU�XQG�%DONRQH�LQ�E]Z��DQ�:RKQJHElXGHQ�ELV�]X�HLQHU�.RQVWUXNWLRQVK|KH�YRQ����P��

G�� /DQGZLUWVFKDIWOLFKH�*HElXGH�RKQH�UHJHOPl�LJHQ�3HUVRQHQYHUNHKU��]�%��6FKHXQHQ��*HZlFKVKlXVHU���

H�� :LQWHUJlUWHQ�DQ�:RKQJHElXGHQ��

I�� *HElXGH�� GLH� VHOWHQ� YRQ� 3HUVRQHQ� EHWUHWHQ� ZHUGHQ�� ZHQQ� GHU� $EVWDQG� ]X� DQGHUHQ� *HElXGHQ� RGHU�
)OlFKHQ�PLW�KlXILJHU�1XW]XQJ�GXUFK�3HUVRQHQ�PLQGHVWHQV�GDV�����IDFKH�GHU�*HElXGHK|KH�EHWUlJW��

'LH�$XVI�KUXQJVNODVVH�(;&���JLOW�DXFK�I�U�DQGHUH�YHUJOHLFKEDUH�%DXZHUNH��7UDJZHUNH�XQG�%DXWHLOH��

AXVI�KUXQJVNODVVH E;& 2 

,Q� GLHVH� $XVI�KUXQJVNODVVH� IDOOHQ� VWDWLVFK�� TXDVL�VWDWLVFK� XQG� HUP�GXQJV�EHDQVSUXFKWH� %DXWHLOH� RGHU�
7UDJZHUNH�DXV�6WDKO�ELV� ]XU�)HVWLJNHLWVNODVVH�6�����GLH�QLFKW�GHQ�$XVI�KUXQJVNODVVHQ�(;&����(;&���XQG�
(;&���]X]XRUGQHQ�VLQG��

AXVI�KUXQJVNODVVH E;& � 

,Q� GLHVH� $XVI�KUXQJVNODVVH� IDOOHQ� VWDWLVFK�� TXDVL�VWDWLVFK� XQG� HUP�GXQJV�EHDQVSUXFKWH� %DXWHLOH� RGHU�
7UDJZHUNH�DXV�6WDKO�ELV�]XU�)HVWLJNHLWVNODVVH�6�����I�U�GLH�PLQGHVWHQV�HLQHU�GHU�IROJHQGHQ�3XQNWH�]XWULIIW��

D�� 'DFKNRQVWUXNWLRQHQ�YRQ�9HUVDPPOXQJVVWlWWHQ���6WDGLHQ��

E�� *HElXGH�PLW�PHKU�DOV����*HVFKRVVHQ��

F�� IROJHQGH�7UDJZHUNH�RGHU�GHUHQ�%DXWHLOH��

�� *HK��XQG�5DGZHJEU�FNHQ��

�� 6WUD�HQEU�FNHQ��

�� (LVHQEDKQEU�FNHQ��

�� )OLHJHQGH�%DXWHQ��

�� 7�UPH�XQG�0DVWH�ZLH�]�%��$QWHQQHQWUDJZHUNH��

�� .UDQEDKQHQ��

�� ]\OLQGULVFKH�7�UPH�ZLH�]�%��7UDJURKUH�I�U�6FKRUQVWHLQH��

G��%DXWHLOH�I�U�GHQ�6WDKOZDVVHUEDX��ZLH��9HUVFKO�VVH��.DQDOEU�FNHQ�XQG�6FKLIIVKHEHZHUNH��

'LH�$XVI�KUXQJVNODVVH�(;&���JLOW�DXFK�I�U�DQGHUH�YHUJOHLFKEDUH�%DXZHUNH��7UDJZHUNH�XQG�%DXWHLOH��
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AXVI�KUXQJVNODVVH E;& 4 

,Q�GLHVH�$XVI�KUXQJVNODVVH�IDOOHQ�DOOH�%DXWHLOH�RGHU�7UDJZHUNH�GHU�$XVI�KUXQJVNODVVH�(;&���PLW�H[WUHPHQ�
9HUVDJHQVIROJHQ�I�U�0HQVFKHQ�XQG�8PZHOW��ZLH�]��%���

D�� 6WUD�HQEU�FNHQ� XQG� (LVHQEDKQEU�FNHQ� �VLHKH� ',1� (1� ���������� �EHU� GLFKW� EHVLHGHOWHP�*HELHW� RGHU�
�EHU�,QGXVWULHDQODJHQ�PLW�KRKHP�*HIlKUGXQJVSRWHQWLDO��

E�� 6LFKHUKHLWVEHKlOWHU�LQ�.HUQNUDIWZHUNHQ��

$10(5.81*� %HL� GHU� $XVZDKO� GHU� $XVI�KUXQJVNODVVH� N|QQHQ� VHLVPLVFKH� %HDQVSUXFKXQJHQ� ZLH� TXDVL�VWDWLVFKH�
%HDQVSUXFKXQJHQ�EHKDQGHOW�ZHUGHQ��

 

�
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1� 

N&I /LWHUDWXUKLQZHLVH 

>�@� .QLFN�� XQG� %HXOYHUKDOWHQ� YRQ� +RKOSURILOHQ� �UXQG� XQG� UHFKWHFNLJ��� &,'(&7�� -�� 5RQGDO� HW� DO��� 7h9�
5KHLQODQG��������,6%1�������������;��

>�@� %RLVVRQQDGH��1���*UHLQHU�� 5��� -DVSDUW�� -�3��� /LQGQHU�� -���5XOHV� IRU�PHPEHU� VWDELOLW\� LQ�(1�����������
EDFNJURXQG�GRFXPHQWDWLRQ�DQG�GHVLJQ�JXLGHOLQHV��(&&6�(.6�SXEO��QR�������%U�VVHO�������

>�@� /LQGQHU�� -��� =XU� $XVVWHLIXQJ� YRQ� %LHJHWUlJHUQ� GXUFK� 'UHKEHWWXQJ� XQG� 6FKXEVWHLILJNHLW�� 6WDKOEDX�
����������6�����±����

�
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',N EN 199�-�-1:2010-12 

NatiRnales 9RrZRrt 

Dieses Dokument (EN 1993-3-1:200� � AC:2009) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 250 ÄEurocodes 
für den konstruktiven Ingenieurbau³ erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI (Vereinigtes Königreich) gehalten 
wird. 

Die Arbeiten auf nationaler Ebene wurden durch die Experten des NABau-Spiegelausschusses 
NA 005-08-18 AA ÄTürme und Maste³ begleitet. 

Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 09. -anuar 200� angenommen. 

Die Norm ist Bestandteil einer Reihe von Einwirkungs- und Bemessungsnormen, deren Anwendung nur im 
Paket sinnvoll ist. Dieser Tatsache wird durch das Leitpapier L der Kommission der Europäischen Gemein-
schaft für die Anwendung der Eurocodes Rechnung getragen, indem Übergangsfristen für die verbindliche 
Umsetzung der Eurocodes in den Mitgliedsstaaten vorgesehen sind. Die Übergangsfristen sind im Vorwort 
dieser Norm angegeben. 

Die Anwendung dieser Norm gilt in Deutschland in Verbindung mit dem Nationalen Anhang. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berühren können. 
Das DIN >und/oder die DKE@ sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu 
identifizieren. 

Der Beginn und das Ende des hinzugefügten oder geänderten Textes wird im Text durch die Text-
markierungen ˜™ angezeigt. 

bnGerungen 

Gegenüber DIN V ENV 1993-3-1:2002-05 und DIN V ENV 1993-3-1 Berichtigung 1:2002-11 wurden folgende 
Änderungen vorgenommen: 

a) die Stellungnahmen der nationalen Normungsinstitute wurden eingearbeitet;  

b) der Vornormcharakter wurde aufgehoben; 

c) der Text wurde vollständig überarbeitet; 

d) die Berichtigung wurde eingearbeitet. 

Gegenüber DIN EN 1993-3-1:2007-02, DIN EN 1993-3-1 Berichtigung 1:2009-09 und DIN V 4131:2008-09 
wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) auf europäisches Bemessungskonzept umgestellt; 

b) Ersatzvermerke korrigiert; 

c) Vorgänger-Norm mit der Berichtigung 1 konsolidiert; 

d) redaktionelle Änderungen durchgeführt. 

)rüKere AusgaEen 

DIN V 4131: 19�9-03, 1991-11, 2008-09  
DIN V ENV 1993-3-1: 2002-05 
DIN V ENV 1993-3-1 Berichtigung 1: 2002-11 
DIN EN 1993-3-1: 2007-02 
DIN EN 1993-3-1 Berichtigung 1: 2009-09 
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EUROPÄISCHE NORM 

EUROPEAN STANDARD 

NORME EUROPÉENNE 

 
 EN 199�-�-1 
 Oktober 200� 

 �AC 
 -uli 2009 

ICS 91.010.30; 91.080.10 Ersatz für ENV 1993-3-1:1997

'eutsFKe )assung 

 Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten ²
Teil 3-1: Türme, Maste und Schornsteine ² 

Türme und Maste 

 

Eurocode 3: Design of steel structures ² 
Part 3-1: Towers, masts and chimneys ² 

Towers and masts 

 Eurocode 3: Calcul des structures en acier ² 
Partie 3-1: Tours, mkts et cheminées ² 

Pyl{nes et mkts haubannés 

Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 09. -anuar 200� angenommen.  
 
Die Berichtigung tritt am 1. -uli 2009 in Kraft und wurde in EN 1993-3-1:200� eingearbeitet. 
 
Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen 
dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf 
Anfrage erhältlich. 
 
Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen. 
 
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, 
Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal,
Rumänien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Königreich 
und Zypern. 
 
   
 
 

 
EUR OP ÄIS C HES  KOM ITEE FÜR  NOR M UNG 
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION  
C O M I T É  E U R O P É E N  D E  N O R M A LI S A T I O N
 

 

Management-Zentrum:  Avenue Marnix 17,  B-1000 Brüssel 

© 2009 CEN Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem 
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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für den konstruktiven Ingenieurbau³ erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird. CEN/TC 250 ist 
verantwortlich für alle Eurocode-Teile. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis April 2007, und etwaige entgegenstehende nationale 
Normen müssen bis März 2010 zurückgezogen werden. 

Dieses Dokument ersetzt ENV 1993-3-1:1997. 

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, 
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, 
Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, 
Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern. 

+intergrunG Ges EurRFRGe-3rRgramms 

1975 beschloss die Kommission der Europäischen Gemeinschaften, für das Bauwesen ein Programm auf der 
Grundlage des Artikels 95 der Römischen Verträge durchzuführen. Das Ziel des Programms war die 
Beseitigung technischer Handelshemmnisse und die Harmonisierung technischer Normen. 

Im Rahmen dieses Programms leitete die Kommission die Bearbeitung von harmonisierten technischen 
Regelwerken für die Tragwerksplanung von Bauwerken ein, die im ersten Schritt als Alternative zu den in den 
Mitgliedsländern geltenden Regeln dienen und sie schlie�lich ersetzen sollten. 

15 -ahre lang leitete die Kommission mit Hilfe eines Steuerkomitees mit Repräsentanten der Mitgliedsländer 
die Entwicklung des Eurocode-Programms, das zu der ersten Eurocode-Generation in den 80er -ahren führte. 

Im -ahre 1989 entschieden sich die Kommission und die Mitgliedsländer der Europäischen Union und der 
EFTA, die Entwicklung und Veröffentlichung der Eurocodes über eine Reihe von Mandaten an CEN zu 
übertragen, damit diese den Status von Europäischen Normen (EN) erhielten. Grundlage war eine Vereinba-
rung1) zwischen der Kommission und CEN. Dieser Schritt verknüpft die Eurocodes de facto mit den Rege-
lungen der Ratsrichtlinien und Kommissionsentscheidungen, die die Europäischen Normen behandeln (z. B. 
die Ratsrichtlinie 89/10�/E:G zu Bauprodukten, die Bauproduktenrichtlinie, die Ratsrichtlinien 93/37/E:G, 
92/50/E:G und 89/440/E:G zur Vergabe öffentlicher Aufträge und Dienstleistungen und die entsprechenden 
EFTA-Richtlinien, die zur Einrichtung des Binnenmarktes eingeleitet wurden). 

Das Eurocode-Programm umfasst die folgenden Normen, die in der Regel aus mehreren Teilen bestehen: 

EN 1990, (urRcRde �� *rundlagen der 7ragwerksSlanung� 

EN 1991, (urRcRde �� (inwirkung auI 7ragwerke� 

EN 1992, (urRcRde �� Bemessung und KRnstruktiRn YRn 6tahlbetRnbauten� 

 

1) Vereinbarung zwischen der Kommission der Europäischen Gemeinschaft und dem Europäischen Komitee für 
Normung (CEN) zur Bearbeitung der Eurocodes für die Tragwerksplanung von Hochbauten und Ingenieurbauwerken 
(BC/CEN/03/89). 
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rung1) zwischen der Kommission und CEN. Dieser Schritt verknüpft die Eurocodes de facto mit den Rege-
lungen der Ratsrichtlinien und Kommissionsentscheidungen, die die Europäischen Normen behandeln (z. B. 
die Ratsrichtlinie 89/10�/E:G zu Bauprodukten, die Bauproduktenrichtlinie, die Ratsrichtlinien 93/37/E:G, 
92/50/E:G und 89/440/E:G zur Vergabe öffentlicher Aufträge und Dienstleistungen und die entsprechenden 
EFTA-Richtlinien, die zur Einrichtung des Binnenmarktes eingeleitet wurden). 

Das Eurocode-Programm umfasst die folgenden Normen, die in der Regel aus mehreren Teilen bestehen: 
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EN 1993, (urRcRde �� Bemessung und KRnstruktiRn YRn 6tahlbauten� 

EN 1994, (urRcRde �� Bemessung und KRnstruktiRn YRn 6tahl�BetRn�9erbundbauten� 

EN 1995, (urRcRde �� Bemessung und KRnstruktiRn YRn +Rlzbauten� 

EN 199�, (urRcRde �� Bemessung und KRnstruktiRn YRn 0auerwerksbauten� 

EN 1997, (urRcRde �� (ntwurI, Berechnung und Bemessung in der *eRtechnik� 

EN 1998, (urRcRde �� $uslegung YRn Bauwerken gegen (rdbeben� 

EN 1999, (urRcRde �� Bemessung und KRnstruktiRn YRn $luminiumkRnstruktiRnen� 

Die Europäischen Normen berücksichtigen die Verantwortlichkeit der Bauaufsichtsorgane in den Mitgliedslän-
dern und haben deren Recht zur nationalen Festlegung sicherheitsbezogener :erte berücksichtigt, so dass 
diese :erte von Land zu Land unterschiedlich bleiben können. 

6tatus unG *ültigNeitsEereiFK Ger EurRFRGes 

Die Mitgliedsländer der EU und von EFTA betrachten die Eurocodes als Bezugsdokumente für folgende 
Zwecke: 

� als Mittel zum Nachweis der Übereinstimmung der Hoch- und Ingenieurbauten mit den wesentlichen 
Anforderungen der Richtlinie 89/10�/E:G, besonders mit der wesentlichen Anforderung Nr 1: Mecha-
nischer Festigkeit und Standsicherheit und der wesentlichen Anforderung Nr 2: Brandschutz; 

� als Grundlage für die Spezifizierung von Verträgen für die Ausführung von Bauwerken und dazu 
erforderlichen Ingenieurleistungen; 

� als Rahmenbedingung für die Herstellung harmonisierter, technischer Spezifikationen für Bauprodukte 
(EN und ETA). 

Die Eurocodes haben, da sie sich auf Bauwerke beziehen, eine direkte Verbindung zu den Grundlagen-
dokumenten2), auf die in Artikel 12 der Bauproduktenrichtlinie hingewiesen wird, wenn sie auch anderer Art 
sind als die harmonisierten Produktnormen3). Daher sind die technischen Gesichtspunkte, die sich aus den 
Eurocodes ergeben, von den Technischen Komitees von CEN und den Arbeitsgruppen von EOTA, die an 
Produktnormen arbeiten, zu beachten, damit diese Produktnormen mit den Eurocodes vollständig kompatibel 
sind. 

 

2) Entsprechend Artikel 3.3 der Bauproduktenrichtlinie sind die wesentlichen Angaben in Grundlagendokumenten zu 
konkretisieren, um damit die notwendigen Verbindungen zwischen den wesentlichen Anforderungen und den 
Mandaten für die Erstellung harmonisierter Europäischer Normen und Richtlinien für die Europäische Zulassungen 
selbst zu schaffen. 

3) Nach Artikel 12 der Bauproduktenrichtlinie hat das Grundlagendokument 
a) die wesentliche Anforderung zu konkretisieren, indem die Begriffe und, soweit erforderlich, die technische 

Grundlage für Klassen und Anforderungshöhen vereinheitlicht werden, 
b) die Methode zur Verbindung dieser Klasse oder Anforderungshöhen mit technischen Spezifikationen anzugeben, 

z. B. rechnerische oder Testverfahren, Entwurfsregeln, 
c) als Bezugsdokument für die Erstellung harmonisierter Normen oder Richtlinien für Europäische Technische 

Zulassungen zu dienen. 
Die Eurocodes spielen de facto eine ähnliche Rolle für die wesentliche Anforderung Nr 1 und einen Teil der wesent-
lichen Anforderung Nr 2. 
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erforderlichen Ingenieurleistungen; 
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(EN und ETA). 

Die Eurocodes haben, da sie sich auf Bauwerke beziehen, eine direkte Verbindung zu den Grundlagen-
dokumenten2), auf die in Artikel 12 der Bauproduktenrichtlinie hingewiesen wird, wenn sie auch anderer Art 
sind als die harmonisierten Produktnormen3). Daher sind die technischen Gesichtspunkte, die sich aus den 
Eurocodes ergeben, von den Technischen Komitees von CEN und den Arbeitsgruppen von EOTA, die an 
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2) Entsprechend Artikel 3.3 der Bauproduktenrichtlinie sind die wesentlichen Angaben in Grundlagendokumenten zu 
konkretisieren, um damit die notwendigen Verbindungen zwischen den wesentlichen Anforderungen und den 
Mandaten für die Erstellung harmonisierter Europäischer Normen und Richtlinien für die Europäische Zulassungen 
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Die Eurocodes liefern Regelungen für den Entwurf, die Berechnung und Bemessung von kompletten 
Tragwerken und Baukomponenten, die sich für die tägliche Anwendung eignen. Sie gehen auf traditionelle 
Bauweisen und Aspekte innovativer Anwendungen ein, liefern aber keine vollständigen Regelungen für 
ungewöhnliche Baulösungen und Entwurfsbedingungen, wofür Spezialistenbeiträge erforderlich sein können. 

NatiRnale )assungen Ger EurRFRGes 

Die nationale Fassung eines Eurocodes enthält den vollständigen Text des Eurocodes (einschlie�lich aller 
Anhänge), so wie von CEN veröffentlicht, mit möglicherweise einer nationalen Titelseite und einem nationalen 
Vorwort sowie einem Nationalen Anhang (informativ). 

Der Nationale Anhang (informativ) darf nur Hinweise zu den Parametern geben, die im Eurocode für nationale 
Entscheidungen offen gelassen wurden. Diese national festzulegenden Parameter (NDP) gelten für die 
Tragwerksplanung von Hochbauten und Ingenieurbauten in dem Land, in dem sie erstellt werden. Sie 
umfassen: 

� Zahlenwerte für J-Faktoren und/oder Klassen, wo die Eurocodes Alternativen eröffnen; 

� Zahlenwerte, wo die Eurocodes nur Symbole angeben; 

� landesspezifische, geographische und klimatische Daten, die nur für ein Mitgliedsland gelten, z. B. 
Schneekarten; 

� Vorgehensweise, wenn die Eurocodes mehrere zur :ahl anbieten; 

� Verweise zur Anwendung des Eurocodes, soweit diese ergänzen und nicht widersprechen. 

9erEinGung ]ZisFKen Gen EurRFRGes unG Gen KarmRnisierten 7eFKnisFKen 
6Se]iIiNatiRnen Iür BauSrRGuNte �EN unG E7A� 

Die harmonisierten Technischen Spezifikationen für Bauprodukte und die technischen Regelungen für die 
Tragwerksplanung4) müssen konsistent sein. Insbesondere sollten die Hinweise, die mit den CE-Zeichen an 
den Bauprodukten verbunden sind und die die Eurocodes in Bezug nehmen, klar erkennen lassen, welche 
national festzulegenden Parameter (NDP) zugrunde liegen. 

BesRnGere +inZeise ]u EN 199�-�-1 unG EN 199�-�-2 

EN 1993-3 gehört zu den sechs Teilen des Eurocode 3, Bemessung und KRnstruktiRn YRn 6tahlbauten, und 
liefert Grundsätze und Anwendungsregeln für die Tragfähigkeit, Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit 
der Stahltragwerke von Türmen, Masten und Schornsteinen. Türme und Maste werden in Teil 3-1 behandelt, 
Stahlschornsteine in Teil 3-2. 

Die Regeln in EN 1993-3 gelten ergänzend zu den Grundregeln in EN 1993-1. 

Es ist vorgesehen, dass EN 1993-3 zusammen mit EN 1990, *rundlagen der 7ragwerksSlanung, EN 1991, 
(inwirkungen auI 7ragwerke, und den Teilen 1 von EN 1992 bis EN 1998 angewendet wird, soweit diese auf 
Stahltragwerke oder Stahlkomponenten von Türmen, Masten und Schornsteinen Bezug nehmen. 

Regelungen in diesen Normen werden nicht wiederholt. 

 

4) Siehe Artikel 3.3 und Art. 12 der Bauproduktenrichtlinie, ebenso wie 4.2, 4.3.1, 4.3.2 und 5.2 des Grundlagendoku-
mentes Nr 1. 
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Die harmonisierten Technischen Spezifikationen für Bauprodukte und die technischen Regelungen für die 
Tragwerksplanung4) müssen konsistent sein. Insbesondere sollten die Hinweise, die mit den CE-Zeichen an 
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national festzulegenden Parameter (NDP) zugrunde liegen. 
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EN 1993-3 gehört zu den sechs Teilen des Eurocode 3, Bemessung und KRnstruktiRn YRn 6tahlbauten, und 
liefert Grundsätze und Anwendungsregeln für die Tragfähigkeit, Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit 
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Die Anwendung von EN 1993-3 ist gedacht für: 

� Komitees zur Erstellung von Spezifikationen für Bauprodukte, Normen für Prüfverfahren sowie Normen 
für die Bauausführung; 

� Auftraggeber (z. B. zur Formulierung spezieller Anforderungen); 

� Tragwerksplaner und Bauausführende; 

� zuständige Behörden. 

Die Zahlenwerte für J -Faktoren und andere Parameter, die die Zuverlässigkeit festlegen, gelten als Empfeh-
lungen, mit denen ein akzeptables Zuverlässigkeitsniveau erreicht werden soll. Bei ihrer Festlegung wurde 
vorausgesetzt, dass ein angemessenes Niveau der AusführungsTualität und 4ualitätsprüfung vorhanden ist. 

Der Anhang B von EN 1993-3-1 ergänzt die Regelungen von EN 1991-1-4 in Bezug auf :indeinwirkungen 
auf Gittermaste und abgespannte Maste oder abgespannte Schornsteine. 

Zu Masten von Überlandleitungen sind alle Regelungen zu :indbelastungen und Eislasten, Lastkom-
binationen, Sicherheitsfragen und allen besonderen Anforderungen (z. B. für Leitungen, Isolatoren, Freiräume 
usw.) in der CENELEC-Norm EN 50341 zu finden, auf die für die Bemessung dieser Tragwerke Bezug 
genommen werden kann. 

Bei Anwendung der in diesem Teil angegebenen Festigkeitsanforderungen an Stahlbauteile darf davon 
ausgegangen werden, dass diese die Anforderungen der EN 50341 an Maste von Überlandleitungen erfüllen 
und als Alternativen zu den Regelungen in EN 50341 gelten können. 

Der Teil 3-2 wurde zusammen mit dem technischen Komitee CEN/TC 297, )reistehende 6chRrnsteine, 
ausgearbeitet. 

Für Tragwerke oder Teile davon, die im Zusammenhang mit einem abgestimmten experimentellen Unter-
suchungsprogramm bemessen werden, ist die Anwendung besonderer Teilsicherheitsbeiwerte vorgesehen. 

NatiRnaler AnKang ]u EN 199�-�-1 

Diese Norm enthält alternative Methoden, Zahlenangaben und Empfehlungen in Verbindung mit Anmer-
kungen, die darauf hinweisen, wo nationale Festlegungen getroffen werden können. EN 1993-3-1 wird bei der 
nationalen Einführung einen Nationalen Anhang enthalten, der alle national festzulegenden Parameter 
enthält, die für die Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten im jeweiligen Land erforderlich sind. 

Nationale Festlegungen sind bei folgenden Regelungen vorgesehen: 

� 2.1.1(3)P 
� 2.3.1(1) 
� 2.3.2(1) 
� 2.3.�(2) 
� 2.3.7(1) 
� 2.3.7(4) 
� 2.5(1) 
� 2.�(1) 
� 4.1(1) 
� 4.2(1) 
� 5.1(�) 
 

� 5.2.4(1) 
� �.1(1) 
� �.3.1(1) 
� �.4.1(1) 
� �.4.2(2) 
� �.5.1(1) 
� 7.1(1) 
� 9.5(1) 
� A.1(1) 
� A.2(1)P (zweimal)  
� B.1.1(1) 
 

� B.2.1.1(5) 
� B.2.3(1) 
� ˜gestrichener 

Text™ 
� B.3.2.2.�(4) 
� B.3.3(1) 
� B.3.3(2) 
� B.4.3.2.2(2) 
� B.4.3.2.3(1) 
� B.4.3.2.8.1(4) 
� C.2(1) 
� C.�.(1) 
 

� ˜D.1.1(2)™ 
� D.1.2(2) 
� D.3(�) (zweimal) 
� D.4.1(1) 
� D.4.2(3) 
� D.4.3(1) 
� D.4.4(1) 
� F.4.2.1(1) 
� F.4.2.2(2) 
� G.1(3) 
� H.2(5) 
� H.2(7) 
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1 Allgemeines 

1�1 AnZenGungsEereiFK 

1�1�1 AnZenGungsEereiFK vRn EurRFRGe � 

Siehe EN 1993-1-1, 1.1.1. 

1�1�2 AnZenGungsEereiFK vRn EurRFRGe � ² 7eil ��1 

(1) EN 1993-3-1 regelt die Bemessung und Konstruktion von Gittermasten und abgespannten Masten und 
ähnlicher Konstruktionen, die prismatische, zylindrische oder andere sperrige Elemente tragen. 
˜Regelungen für freistehende und abgespannte zylindrische und kegelförmige Türme™ und Schornsteine 
sind in EN 1993-3-2 enthalten. Regelungen für die Seile von abgespannten Tragwerken einschlie�lich 
abgespannten Schornsteinen finden sich in EN 1993-1-11 mit Ergänzungen in diesem Normenteil. 

(2) Die Regeln in diesem Teil von EN 1993 gelten in Ergänzung zu denen in EN 1993-1. 

(3) Soweit die Anwendbarkeit einer Regelung aus praktischen Gründen oder aufgrund von Verein-
fachungen eingeschränkt ist, werden deren Anwendungsgrenzen definiert und erläutert. 

(4) Dieser Teil enthält keine Vorschriften für die Bemessung von Lichtmasten mit polygonalem oder 
kreisförmigem 4uerschnitt, die in EN 40 behandelt werden. Gittermaste mit polygonalem GesamtTuerschnitt 
werden in diesem Normenteil nicht behandelt. Für Maste mit aus Blechen geformten polygonalen 4uer-
schnitten dürfen die angegebenen Lastansätze verwendet werden. Hinweise zur Festigkeit solcher Maste 
können EN 40 entnommen werden. 

(5) Dieser Teil enthält keine besonderen Vorschriften für die Bemessung im Hinblick auf Erdbeben; diese 
sind in EN 1998-3 enthalten. 

(�) Besondere Ma�nahmen zur Begrenzung von Unfallfolgen werden in diesem Normenteil nicht behan-
delt. Zum Brandwiderstand wird auf EN 1993-1-2 verwiesen. 

(7) Zur Herstellung und Montage von Türmen und Masten aus Stahl wird auf EN 1090 verwiesen. 

ANMERKUNG Fertigung und Montage werden bis zu einem gewissen Ma�e behandelt, um die erforderliche 4ualität 
der eingesetzten :erkstoffe und Bauprodukte und die AusführungsTualität auf der Baustelle festlegen zu können, so dass 
die den Bemessungsregeln zugrunde liegenden Annahmen eingehalten sind. 

1�2 NRrmative 9erZeisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlie�lich aller Änderungen). 

EN 40, /ichtmaste 

EN 3�5, 3ers|nliche 6chutzausr�stung zum 6chutz gegen $bsturz ² $llgemeine $nIRrderungen an 
*ebrauchsanleitungen, :artung, regelmä�ige hberSr�Iung, ,nstandsetzung, Kennzeichnung und 9erSackung 

EN 795, 6chutz gegen $bsturz ² $nschlageinrichtungen ² $nIRrderungen und 3r�IYerIahren 

EN 1090, $usI�hrung YRn 6tahltragwerken und $luminiumtragwerken 

EN ISO 14�1, 'urch )euerYerzinken auI 6tahl auIgebrachte =ink�berz�ge �6t�ckYerzinken  ² $nIRrderun�
gen und 3r�Iungen 
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EN ISO 12944, BeschichtungsstRIIe ² KRrrRsiRnsschutz YRn 6tahlbauten durch Beschichtungssysteme 

EN ISO 14713, 6chutz YRn (isen� und 6tahlkRnstruktiRnen YRr KRrrRsiRn ² =ink� und $luminium�berz�ge ² 
/eitIäden 

ISO 12494, $tmRsSheric icing RI structures  

1�� AnnaKmen 

(1) Siehe EN 1993-1-1, 1.3. 

1�4 8ntersFKeiGung naFK *runGslt]en unG AnZenGungsregeln 

(1) Siehe EN 1993-1-1, 1.4. 

1�5 BegriIIe  

(1) In dieser EN 1993-3-1 gelten die allgemeinen Begriffe nach EN 1990, 1.5. 

(2) Zusätzlich zu EN 1993-1 gelten für die Anwendung in diesem Teil 3-1 folgende Begriffe: 

1�5�1 
7ragZerNsEereFKnung 
Bestimmung der Schnittgrö�en in einem Tragwerk, die mit der entsprechenden Kombination von Einwirkun-
gen im Gleichgewicht stehen 

1�5�2 
7urm 
freistehende, als Kragarm tragende Stahlgitterkonstruktion mit dreieckiger, Tuadratischer oder rechteckiger 
4uerschnittsform oder freistehender Mast mit kreisförmigem oder polygonalem VollwandTuerschnitt 

1�5�� 
aEgesSannter Mast 
Stahlgitterkonstruktion mit dreieckiger, Tuadratischer oder rechteckiger 4uerschnittsform oder zylindrische 
Stahlkonstruktion, die durch in verschiedenen Höhen angeordnete und am Boden oder einem anderen 
Bauwerk verankerte Seile gehalten wird 

1�5�4 
6FKaIt 
vertikales Stahltragwerk eines Mastes 

1�5�5 
EFNstiele  
Gurtstäbe 
Stahlbauteile, die die wesentlichen lastabtragenden Komponenten des Tragwerks darstellen 

1�5�� 
Srimlre )üllstlEe 
au�er den Eckstielen notwendige Bauteile zur Abtragung von Lasten 

1�5�7 
seNunGlre )üllstlEe 
Bauteile zur Verringerung der Knicklänge anderer Bauteile 
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1�5�� 
:inNel mit einem gIInungsZinNel vRn �0� 
modifizierte, gleichschenklige, warmgewalzte :inkelprofile mit ursprünglich 90�-Öffnungswinkel, bei denen 
die Enden der Flansche um 15� gebogen sind, so dass sich zwischen den äu�eren Flanschenden und der 
Symmetrieachse ein :inkel vom 30� ergibt (siehe Bild 1.1) 

1�5�9 
:inGZiGerstanG 
:iderstand, den ein Bauteil eines Turmes oder abgespannten Mastes mit Anbauteilen der :indströmung 
entgegensetzt; der :iderstand wird aus dem Produkt des aerodynamischen Kraftbeiwertes und der 
Projektionsfläche, gegebenenfalls unter Berücksichtigung von Eisansatz, berechnet 

1�5�10 
langgestreFNte Au�enanEauten 
nicht zur Tragkonstruktion gehörenden Anbauteile, die sich über mehrere Module erstrecken, z. B. :ellen-
leitern, Leitungen, Steigleitern, Rohre 

1�5�11 
ein]elne Au�enanEauten 
nicht zur Tragkonstruktion gehörenden Anbauteile, die auf wenige Module konzentriert sind, z. B. Parabol-
reflektoren, Antennen, Beleuchtungsmittel, Plattformen, Geländer, Isolatoren usw. 

1�5�12 
3rRMeNtiRnsIllFKe 
angenommene Schattenfläche des betrachteten Bauteils, die sich durch Parallelprojektion auf die Ansichts-
fläche des Tragwerks in :indrichtung ergibt, gegebenenfalls unter Berücksichtigung von Eislast; bei nicht auf 
eine Ansichtsfläche senkrechter :indanströmung wird eine Bezugsansichtsfläche als Projektionsfläche 
angesetzt ˜(siehe Anhang B)™ 

1�5�1� 
MRGul �eines 7urmes RGer Mastes� 
Abschnitt eines Turmes oder abgespannten Mastes; dieser wird zur Ermittlung der Projektionsfläche und des 
:indwiderstandes über die vertikale Erstreckung in Module unterteilt; Module werden in der Regel, jedoch 
nicht notwendigerweise, zwischen den Stö�en von Eckstielen und primären Füllstäben angenommen 

1�5�14 
6egment  
Abschnitt  
Abschnitt eines Turmes oder abgespannten Mastes, der mehrere Module umfasst, die annähernd oder exakt 
baugleich sind und zur Ermittlung des :indwiderstandes herangezogen werden 

1�5�15 
AEsSannseil 
ein ausschlie�lich als Zugglied wirkendes Bauteil, das an beiden Enden verankert ist, um eine horizontale 
Lagerung des Mastes in verschiedenen Höhen zu erreichen; das untere Ende des Abspannseiles ist am 
Boden oder einem vorhandenen Bauwerk verankert und erlaubt üblicherweise das Vorspannen des Seiles 

ANMERKUNG 1 Die Begriffe ÄPardune³ und ÄAbspannseil³ sind im Allgemeinen austauschbar; in dieser Norm wird 
ausschlie�lich der Begriff ÄAbspannseil³ verwendet. 

ANMERKUNG 2 Anhang D enthält besondere Definitionen zu Abspannseilen sowie Hinweise zu Montage und 
Zubehörteilen. 

1�5�1� 
6FKZingungsGlmSIer 
Vorrichtung zur Erhöhung der Bauwerksdämpfung, wodurch die Bauwerksreaktion oder Seilreaktion begrenzt 
wird 
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1�� )Rrmel]eiFKen 
(1) In Ergänzung zu EN 1993-1-1 werden folgende Formelzeichen verwendet: 

/ateinische *rR�buchstaben 

'b Durchmesser des Kreises durch die Lochachsen für die Schrauben; 

'i Durchmesser des Eckstiels; 

* Böenreaktionsfaktor; 

0 Biegemoment; 

N Zugkraft, Lastspielzahl; 

Ni Lastspielzahl; 

Nb Normalkraft; 

7 Bemessungsnutzungsdauer des Tragwerks, gemessen in -ahren. 

/ateinische Kleinbuchstaben 

E� Schenkellänge eines :inkelprofils; 

Fe��]�� aerodynamischer Beiwert; 

FsFd Strukturfaktor; 

H Exzentrizitäten; 

K Schenkellänge eines :inkelprofils; 

Np Faktor zur Berücksichtigung von Abstützkräften; 

NV Beulwert; 

P :öhlerlinienneigung; 

Q Schraubenanzahl; 

U1 Radius des konvexen Auflagerteils; 

U2 Radius des konkaven Auflagerteils; 

W Dicke. 

*riechische *rR�buchstaben 

I Neigung der Achse des Mastes am Mastfu�; 

'VE Spannungsschwingbreite. 

*riechische Kleinbuchstaben 

EA Beiwert zur Berücksichtigung der wirksamen Fläche; 

JM Teilsicherheitsbeiwert; 

Gs logarithmisches Dekrement der Strukturdämpfung; 

H Beiwert in Abhängigkeit von Iy; 

O  Schlankheitsgrad; 

pO  Beulschlankheitsgrad; 
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p,1O  Beulschlankheitsgrad für :inkelschenkel Nr. 1; 

p,2O  Beulschlankheitsgrad für :inkelschenkel Nr. 2; 

U Abminderungsbeiwert. 

(2) :eitere Formelzeichen werden im Text definiert. 

1�7 'eIinitiRn Ger BauteilaFKsen 

(1) Es gilt die Definition der Bauteilachsen entsprechend Bild 1.1. 

ANMERKUNG Hierdurch wird die durch unterschiedliche Definitionen für warmgewalzte und kaltgeformte :inkelprofile 
hervorgerufene Verwechslungsgefahr vermieden. 

(2) Für mehrteilige Bauteile gilt die Definition der Bauteilachsen nach EN 1993-1-1, Bild �.9. 

 

 

:inkel mit einem Öffnungswinkel von �0� 
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ANMERKUNG Bei ungleichschenkligen 
:inkelprofilen bezeichnet K die grö�ere Schenkellänge. 
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BilG 1�1 ² AEmessungen unG BauteilaFKsen 
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2 *runGlagen Iür Gie 7ragZerNsSlanung 

2�1 AnIRrGerungen 

2�1�1 *runGlegenGe AnIRrGerungen 

(1)P Für die Tragwerksplanung von Türmen und abgespannten Masten gelten die Grundlagen in EN 1990. 

(2) In der Regel sind die Bestimmungen für Stahlbauten nach EN 1993-1-1 anzuwenden. 

(3)P Zusätzlich sind abgespannte Masten mit hoher Sicherheitsklasse (siehe 2.1.2) bezüglich ihrer Stand-
festigkeit für Ausfall eines Abspannseiles zu bemessen. 

ANMERKUNG Der Nationale Anhang darf Hinweise zum Ausfall eines Abspannseiles geben. Die Anwendung der 
Regelungen in Anhang E wird empfohlen. 

2�1�2 6iFKerKeitsNlassen 

(1) Es dürfen verschiedene Sicherheitsklassen für Nachweise im Grenzzustand der Tragfähigkeit von 
Türmen und Masten in Abhängigkeit der Versagensfolgen angenommen werden. 

ANMERKUNG Anhang A gibt Hinweise zur Definition verschiedener Sicherheitsklassen. 

2�2 *runGslt]liFKes ]ur Bemessung mit *ren]]ustlnGen 

(1) Siehe EN 1993-1-1, 2.2. 

2�� EinZirNungen unG 8mgeEungseinIlüsse 

2���1 :inGeinZirNungen 

(1) :indeinwirkungen sind in der Regel EN 1991-1-4 zu entnehmen. 

ANMERKUNG Der Nationale Anhang darf Hinweise zur Erweiterung von EN 1991-1-4 für Türme und Maste geben. Die 
Anwendung der zusätzlichen Regelungen in Anhang B wird empfohlen. 

2���2 Eislasten 

(1) Eislasten sind in der Regel sowohl hinsichtlich des erhöhten Eigengewichts als bezüglich ihrer Auswir-
kungen auf die :indeinwirkungen zu berücksichtigen. 

ANMERKUNG Der Nationale Anhang darf Hinweise zu Eislasten, Eisdicken, Eisdichten und Eisverteilungen sowie 
Lastfallkombinationen und Kombinationsbeiwerte ˜für :ind- und Eiseinwirkungen auf Türme und Maste™ geben. Es 
wird die Anwendung von Anhang C empfohlen. 

2���� 7emSeratureinZirNungen 

(1) Temperatureinwirkungen sind in der Regel entsprechend EN 1991-1-5 zu ermitteln. 

2���4 EigengeZiFKt 

(1) Das Eigengewicht ist in der Regel entsprechend EN 1991-1-1 zu ermitteln. 

(2) Das Eigengewicht von Abspannseilen ist in der Regel entsprechend EN 1993-1-11 zu ermitteln. 
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2���5 9RrsSannung in AEsSannseilen 

(1) Die Vorspannung in Abspannseilen ist in der Regel als ständige Last anzunehmen, wenn keine klima-
tischen Lasten einwirken, siehe EN 1993-1-11. 

(2) In der Regel sind Nachstellmöglichkeiten für Abspannseile vorzusehen. Geschieht dies nicht, so ist in 
der Regel bei der Bemessung die Spanne möglicher Vorspannkräfte in den Abspannseilen zu berück-
sichtigen, siehe EN 1993-1-11. 

2���� 9erlnGerliFKe Lasten 

(1) Bauteile mit einer Neigung gegenüber der Horizontalen d 30� sind in der Regel für eine Mannlast zu 
bemessen; die Mannlast darf als vertikale Einzellast von 1 kN angenommen werden. 

(2) In der Regel sind auf Plattformen und Geländern veränderliche Last zu berücksichtigen. 

ANMERKUNG 1 Der Nationale Anhang darf Hinweise zu veränderlichen Lasten auf Plattformen und Geländern geben. 
Es werden folgende charakteristische veränderliche Lasten empfohlen: 

² veränderliche Lasten auf Plattformen: 2,0 kN/m2; (2.1a) 

² horizontale Lasten auf Geländer: 0,5 kN/m. (2.1b) 

ANMERKUNG 2 Es darf angenommen werden, dass diese Lasten nicht gleichzeitig mit anderen klimatischen Lasten 
wirken. 

2���7 AnGere EinZirNungen 

(1) Zu au�ergewöhnlichen Einwirkungen und Anpralllasten siehe EN 1991-1-7. 

ANMERKUNG Der Nationale Anhang kann Hinweise zur Auswahl au�ergewöhnlicher Einwirkungen geben. 

(2) Einwirkungen während der Montage sind in der Regel unter Beachtung des Montageablaufs zu berück-
sichtigen. Die entsprechenden Lastfallkombinationen und Abminderungsbeiwerte können EN 1991-1-� 
entnommen werden. 

ANMERKUNG Die begrenzte Dauer vorübergehender Bemessungssituationen darf berücksichtigt werden. 

(3) Falls notwendig, sind ungleichmä�ige Setzungen der Fundamente nachzuweisen. Dies gilt insbeson-
dere für Gittermaste, bei denen die Eckstiele auf Einzelfundamenten stehen, sowie für abgespannte Maste, 
bei denen ungleichmä�ige Setzungen zwischen dem Mastschaftfundament und den Seilverankerungen 
auftreten können. 

(4) Einwirkungen aus der Halterung und Verankerung von Ausrüstungen zum Schutz gegen Absturz dürfen 
mit Bezug auf EN 795 ermittelt werden. Erfordert der Schutz gegen Absturz die Verwendung von 
Arbeitsbühnen-Systemen oder mobilen Auffangsystemen, sollten entsprechende Anschlagpunkte vorgesehen 
werden, siehe EN 3�5. 

ANMERKUNG Der Nationale Anhang darf weitere Hinweise geben. 

2���� Lastverteilung 

(1) Es sind sowohl Einflüsse aus über die Bauteillänge verteilten Lasten als auch Einflüsse aus 
Belastungen, die sich infolge von :ind- und Eigenlasten auf an das betrachtete Bauteil angeschlossene 
andere Bauteile ergeben, zu berücksichtigen. 
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2�4 NaFKZeise im *ren]]ustanG Ger 7ragIlKigNeit 

(1) Zu Bemessungswerten von Einwirkung und Kombinationsbeiwerten siehe EN 1990. 

ANMERKUNG Zu Teilsicherheitsbeiwerten im Grenzzustand der Tragfähigkeit siehe Anhang A. 

(2) Die Teilsicherheitsbeiwerte für Eigenlasten und Vorspannung der Abspannseile sind in der Regel 
entsprechend EN 1993-1-11 anzusetzen. 

2�5 9ersuFKsgestüt]te Bemessung 

(1) Die allgemeinen Anforderungen entsprechend EN 1990 sind in der Regel unter Beachtung der 
besonderen Anforderungen in EN 1993-3-1, Abschnitt 8 zu erfüllen. 

ANMERKUNG Der Nationale Anhang darf weitere Hinweise zu Tragwerken oder Bauteilen geben, für die ein abge-
stimmtes Versuchsprogramm mit Gro�proben durchgeführt wird, siehe �.1. 

2�� 'auerKaItigNeit 

(1) Dauerhaftigkeit wird in der Regel durch den Nachweis gegen Ermüdung (siehe Abschnitt 9) und 
geeigneten Korrosionsschutz (siehe Abschnitt 4) gewährleistet. 

ANMERKUNG Der Nationale Anhang darf weitere Hinweise zur Bemessungsnutzungsdauer eines Tragwerkes geben. 
Es wird eine Bemessungsnutzungsdauer von 30 -ahren vorgeschlagen. 

� :erNstRIIe 

��1 BaustaKl 

(1) Zu Anforderungen und Eigenschaften von Baustahl siehe EN 1993-1-1 und EN 1993-1-3. 

(2) Zu Zähigkeitsanforderungen siehe EN 1993-1-10. 

��2 9erEinGungsmittel 

(1) Zu Anforderungen und Eigenschaften von Schrauben und Schwei�werkstoffen siehe EN 1993-1-8. 

��� AEsSannseile unG AnsFKlussstüFNe 

(1) Zu Anforderungen und Eigenschaften von Seilen, Litzen, Drähten und Anschlussstücken siehe 
EN 1993-1-11. 

ANMERKUNG Siehe auch Anhang D. 

4 'auerKaItigNeit 

4�1 .RrrRsiRnssFKut] 

(1) Abhängig von dem Standort, der Nutzungsdauer und der Bauwerksunterhaltung sind in der Regel 
geeignete Korrosionsschutzma�nahmen vorzusehen. 

ANMERKUNG 1 Der Nationale Anhang darf weitere Hinweise geben. 
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ANMERKUNG 2 Siehe auch: 

² EN ISO 14�1 zu Zinküberzügen, 

² EN ISO 14713 zu Spritzverzinkung, 

² EN ISO 12944 zu Beschichtungen. 

4�2 AEsSannseile 

(1) Zu Korrosionsschutz von Abspannseilen siehe EN 1993-1-11. 

ANMERKUNG Der Nationale Anhang darf weitere Hinweise geben. Die folgenden Ma�nahmen werden empfohlen: 

Abhängig von Korrosionsangriff sollten Seile aus verzinkten Stahldrähten einen zusätzlichen Korrosionsschutz erhalten, 
z. B. Fett oder eine Beschichtung. Diese Schutzschicht soll verträglich mit dem bei der Herstellung des Seils verwendeten 
Korrosionsschutz sein. 

Als alternative Schutzma�nahme können Stahlseile mit Durchmessern bis 20 mm mit einer Polypropylen-Imprägnierung 
geschützt werden. Sie brauchen dann keine weitere Schutzma�nahme, au�er wenn der Überzug bei der Montage oder 
Nutzung verletzt wird. Besondere Sorgfalt ist bei der Gestaltung der Seilendstücke hinsichtlich Korrosionsschutz 
erforderlich. Seile mit Mantel, der nicht imprägniert ist, sollten wegen der Möglichkeit versteckter Korrosion nicht benutzt 
werden. 

Blitzschlag kann den Polypropylenüberzug lokal beschädigen. 

5 7ragZerNsEereFKnung 

5�1 BereFKnungsmRGelle ]ur Bestimmung vRn 6FKnittgr|�en 

(1) Die Schnittgrö�en sind in der Regel mit einer elastischen Tragwerksberechnung zu ermitteln. 

(2) Zur elastischen Tragwerksberechnung siehe EN 1993-1-1. 

(3) Bei der Tragwerksberechnung dürfen die 4uerschnittseigenschaften des BruttoTuerschnitts angesetzt 
werden. 

(4) Bei der Tragwerksberechnung sollten die Verformungskennwerte der Fundamente berücksichtigt werden. 

(5) Entstehen aus der Tragwerksverformung nicht mehr vernachlässigbare Einflüsse (z. B. für Türme mit 
hohen Kopflasten), sind Verfahren der Theorie II. Ordnung anzuwenden, siehe EN 1993-1-1. 

ANMERKUNG 1 Gittermaste dürfen zunächst ohne Verformungseinfluss (Theorie I. Ordnung) berechnet werden. 

ANMERKUNG 2 Bei Masten und abgespannten Schornsteinen sollten die Verformungen beim Gleichgewicht berück-
sichtigt werden (Theorie II. Ordnung). 

ANMERKUNG 3 Zum Knicken der gesamten symmetrischen Mastkonstruktionen siehe B.4.3.2.�. 

(�) Bei der Tragwerksberechnung des gesamten Mastes oder des abgespannten Schornsteins sollte das 
nichtlineare Verhalten der Abspannseile berücksichtigt werden, siehe EN 1993-1-11. 

ANMERKUNG Der Nationale Anhang darf weitere Hinweise geben. 
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5�2 BereFKnungsmRGelle Iür 9erEinGungen 

5�2�1 *runGlagen 

(1) Das Verhalten der Verbindungen sollte bei der Tragwerksberechnung und den lokalen Nachweisen 
berücksichtigt werden. 

ANMERKUNG Berechnungsverfahren für Verbindungen sind in EN 1993-1-8 geregelt. 

5�2�2 7ragZerNe aus 'reieFNselementen �*elenNIaFKZerNe� 

(1) Bei Gelenkfachwerken darf angenommen werden, dass sich in den Anschlüssen der Bauteile keine 
Biegemomente bilden. Das statische Modell darf deshalb von Gelenkverbindungen ausgehen. 

(2) Die Verbindungen sollten die Bedingungen für gelenkige Anschlüsse erfüllen: 

� entweder nach EN 1993-1-8, 5.2.2.2 oder  

� nach EN 1993-1-8, 5.2.3.2. 

5�2�� 7ragZerNe RKne )aFKZerNZirNung �BalNentragZerNe� 

(1) Bei Balkentragwerken sollte die elastische Berechnung von voller Kontinuität der Biegelinie ausgehen, 
wenn die Verbindungen die Bedingung für starre Verbindungen nach EN 1993-1-8, 5.2.2.3 erfüllen. 

5�2�4 )aFKZerNe mit BerüFNsiFKtigung Ger BalNenZirNung ]ur 9ermeiGung NinematisFKer .etten 

(1) Die elastische Tragwerksberechnung sollte von einer zuverlässigen Vorhersage des Momenten-
Rotations-Verhaltens oder Kraft-Verschiebungs-Verhaltens der eingesetzten Verbindungen ausgehen. 

ANMERKUNG Der Nationale Anhang darf weitere Hinweise geben. 

� *ren]]ustlnGe Ger 7ragIlKigNeit 

��1 Allgemeines 

(1) Es gelten für die verschiedenen Grenzzustände folgende Teilsicherheitsbeiwerte JM: 

� Plastizieren der 4uerschnitte: JM0 

� Stabilitätsversagen der Bauteile: JM1 

� Bruchversagen des NettoTuerschnitts (an Schraubenlöchern): JM2 

� Bruch der Verbindung: siehe �.4 

� Beanspruchbarkeit der Seile und Seilköpfe: JMg, siehe EN 1993-1-11 

� Beanspruchbarkeit der Isolatoren: JMi 
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ANMERKUNG 1 Der nationale Anhang darf Hinweise zu den Teilsicherheitsbeiwerte JM geben. Die folgenden Zahlen-
werte werden empfohlen; 

JM0   1,00 

JM1   1,00 

JM2   1,25 

JMg   2,00 

JMi   2,50 

ANMERKUNG 2 Der Teilsicherheitsbeiwert JMg bezieht sich auf das Seil einschlie�lich Seilkopf (oder anderer 
Endverankerung). Die zugehörigen Bolzen, Verbinder und Bleche sind passend zu den Seilen und Seilköpfen zu 
bemessen und können einen höheren Teilsicherheitsbeiwert JMg erfordern, siehe EN 1993-1-11. 

ANMERKUNG 3 Liegen die Ergebnisse von Gro�versuchen zu dem Bautyp oder einem ähnlichen Bautyp vor, kann je 
nach Ergebnis der Teilsicherheitsbeiwert JM reduziert sein. 

��2 BeansSruFKEarNeit vRn 4uersFKnitten 

��2�1 .lassiIi]ierung Ger 4uersFKnitte 

(1) Bei Türmen und Masten gelten die 4uerschnittsklassen nach EN 1993-1-1, 5.5.2. 

ANMERKUNG Die F/W-Verhältnisse von :inkelprofilen nach EN 1993-1-1, Tabelle 5.2 dürfen mit den :erten (K-2W)/W 
anstelle von K/W gebildet werden. 

��2�2 Bauteile vRn *ittermasten unG *ittertürmen 

(1) Bei mit einem Schenkel angeschlossenen :inkelstäben gelten die Regelungen in EN 1993-1-8, 3.10.3 
bei Schraubverbindungen oder EN 1993-1-8, 4.13 bei Schwei�verbindungen. 

��2�� AEsSannseile unG ZuEeK|r 

(1) Zu Abspannseilen und Zubehör siehe EN 1993-1-11 und Anhang D. 

��� BeansSruFKEarNeit vRn Bauteilen 

����1 'ruFNEeansSruFKte Bauteile 

(1) Druckbeanspruchte Bauteile in Gittermasten und -türmen sind in der Regel nach einer der beiden 
folgenden Verfahren zu bemessen: 

a) Verfahren in Anhang G und Anhang H; 

b) Verfahren in EN 1993-1-1 unter Berücksichtigung der Exzentrizitäten. 

ANMERKUNG 1 Das Verfahren in EN 1993-1-1, Anhang B, B.1.2 (2)B kann für die Stabilitätsnachweise von Bauteilen 
in Gittermasten und -türmen konservativ sein. 

ANMERKUNG 2 Der Nationale Anhang darf ein Verfahren festlegen. 

(2) Der wirksame 4uerschnitt von Bauteilen sollte nach EN 1993-1-5, 4.3 berechnet werden. 
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ANMERKUNG 1 Bei :inkelstäben darf der Abminderungsbeiwert U mit dem Schlankheitsgrad pO aufbauend auf der 

vorhandenen Breite E  des gedrückten :inkelschenkels wie folgt berechnet werden: 

a) bei gleichschenkligen :inkeln: 

� �
V

�
  

N
WWK

N
WE

HH
O

V 4,28
/2

4,28
/

p  

b) bei ungleichschenkligen :inkeln: 

� �
V

�
  

N
WWK

N
WE

HH
O

V 4,28
/2

4,28
/

p,1  und 

� �
V

�
  

N
WWE

N
WE

HH
O

V 4,28
/2

4,28
/

p,2  

ANMERKUNG 2 Bei mit nur einem Schenkel angeschlossenen :inkeln bezieht sich der Abminderungsbeiwert U nur 
auf den angeschlossenen Schenkel. 

ANMERKUNG 3 Zu NV siehe EN 1993-1-5. Für einen :inkelschenkel unter Druck gilt NV   0,43. 

(3) Drillknicken und Biegedrillknicken sollten wie folgt ebenfalls nachgewiesen werden: 

a) Drillknicken von gleichschenkligen :inkel wird durch den Beulnachweis nach (2) erfasst; 

b) bei ungleichschenkligen :inken und anderen 4uerschnitten siehe EN 1993-1-1, �.3.1.4 und EN 1993-1-3. 

(4) Zu kaltgeformten dünnwandigen Bauteile, siehe EN 1993-1-3. 

��4 9erEinGungen 

��4�1 Allgemeines 

(1) Zu Verbindungen siehe EN 1993-1-8. 

ANMERKUNG Die Teilsicherheitsbeiwerte für Verbindungen in Türmen und Masten dürfen im Nationalen Anhang 
angegeben sein. Die Zahlenwerte in EN 1993-1-8, Tabelle 2.1 werden empfohlen. 

(2) Alle Schrauben sind in der Regel gegen Lockern zu sichern. 

��4�2 ZugEeansSruFKte 6FKrauEen in .RSISlattenverEinGungen �)lansFKverEinGungen� 

(1) Können bei Flanschverbindungen Zugkräfte auftreten, sollten die Schrauben vorgespannt sein. 

(2) Der kleinste zulässige Schraubendurchmesser ist in der Regel 12 mm. 
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ANMERKUNG Der Nationale Anhang darf weitere Hinweise zu geschraubten Flanschverbindungen von Rund-
hohlprofilen oder zylindrischen Schalen geben. ˜gestrichener Text™ 

Bei der Bestimmung der Flanschdicke ist Folgendes zu beachten: 

a) die Scherbeanspruchbarkeit der Verbindung des Flansches mit dem Hohlprofil; 

b) die Beanspruchbarkeit des Flansches in dem Kreis, der durch die Schraubenlöcher geht, im Hinblick auf Biegung und 
Schub. Das Biegemoment (0 ) darf mit 

0   N ('b � 'i)/2 

angesetzt werden.  

Dabei ist 

N die Zugkraft im Hohlprofilstab; 

'b der Durchmesser des Kreises durch die Schraubenlöcher; 

'i der Durchmesser des Hohlprofils. 

Nachweis für Biegung 
und Schub 

 

Nachweis für Schub 

BilG ��1 ² *esFKrauEte )lansFKverEinGung 
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Die Zugkraft Nb in einer Schraube ist 

Q
NN

N p
b   

Dabei ist 

Q die Anzahl der Schrauben; 

Np der Faktor zu Berücksichtigung von Abstützkräften, anzusetzen mit 

Np   1,2 bei vorgespannten Schrauben; 

Np    1,8 bei nicht vorgespannten Schrauben. 

Alle Schrauben sollten gegen Ermüdung vorgespannt sein, siehe EN 1993-1-8. 

��4�� AnNersFKrauEen 

(1) Bei Ermüdungsbelastung sind die Ankerschrauben in der Regel vorzuspannen; in diesem Fall gelten 
die :erkstoffanforderungen in EN 1993-1-8. 

ANMERKUNG Zur :ahl der Vorspannung siehe auch Regeln zu Hebelwirkungen, Spannungsniveau usw. in EN 1993-1-8. 

��4�4 6FKZei�verEinGungen 

(1) Siehe EN 1993-1-8. 

ANMERKUNG Zur Ausführung siehe EN 1090. 

��5 6RnGerverEinGungen Iür Maste 

��5�1 AnsFKluss Ges MastIu�es 

(1) Die Bestimmung der Lagerpressung in dem Kugelgelenk sollte entsprechend den Berechnungs-
vorschriften für Kalottenlager in EN 1337-� erfolgen. 

ANMERKUNG Der Nationale Anhang kann Hinweise zu Exzentrizitäten und Grenzwerte der Hertz
schen Pressung 
geben. 

Für den Nachweis, dass sich die Druckzone bei dem erwarteten Verdrehwinkel am Mastfu� (siehe Bild �.2) in den 
Grenzen der Auflagerfläche befindet, und um die Biegemomente aus den Exzentrizitäten für die Bemessung des Lagers 
und des 4uerschnitts des Mastfu�es zu ermitteln, wird die folgende Vorgehensweise empfohlen: 

Bei Kugellagern sollte angenommen werden, dass sich der Kontaktpunkt in Richtung der möglichen Neigung der 
Mastachse durch Rollen über die Lageroberfläche bewegt. 

Die Exzentrizitäten Hu und Ho (siehe Bild �.2) sind dann: 

Hu   U1 u sin \1 (�.1a) 

Ho   U2 (sin \1 ± sin I) (�.1b) 

Dabei ist 

U1 der Radius des konvexen Lagerteils; 

U2 der Radius des konkaven Lagerteils; 

U2 ! U1 

I der Drehwinkel der Mastachse am Fu�; 
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mit 

12

2
1 UU

U
�

 
I\  (�.2a) 

\2   \1 ± I (�.2b) 

Bei ebener Fläche (U2   f) gilt eo   U1 I cos I. 

 
LegenGe 

1 Mastachse 
2 Druckfläche 

BilG ��2 ² Ex]entri]itlt inIRlge MastGreKung am )u� 

(2) Vorrichtungen zur Verhinderung der Verdrehung des Mastes am Mastfu� um seine Mastachse sollten 
so konstruiert sein, dass Verdrehungen um die horizontale Achse nicht behindert werden. 

(3) Bei eingespanntem Mastfu� sind in der Regel die möglichen Setzungen des Mastfundamentes und der 
Fundamente der Seilverankerungen bei der Berechnung zu berücksichtigen. 

��5�2 AnsFKlüsse Ger AEsSannseile 

(1) Die Anschlüsse der Abspannseile an den Mast und die Seilfundamente sollten Verdrehungen der 
Seilenden in vertikaler und horizontaler Richtung erlauben, siehe EN 1993-1-11. 

Bei der Bemessung und konstruktiven Durchbildung ist in der Regel zu berücksichtigen, dass die Seile sich 
bei Zugbelastung um die Längsachse verdrehen können. 

ANMERKUNG Bei Bolzenverbindungen kann die Verdrehfreiheit durch eine Äkugelförmige³ Ausbildung der Löcher in 
dem Anschlussblech erreicht werden. In Ausnahmefällen können auch ÄKugellager³ angewendet werden. 

(2) Alle Bolzen sind in der Regel gegen Herausfallen zu sichern, z. B. durch Muttern mit Splint. 

(3) Sowohl das Anschlussblech am Mast als auch am Fundament ist in der Regel für die seitlichen Kräfte 
zu dimensionieren, die durch :ind senkrecht zur Seilebene entstehen. 
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(4) Schwei�verbindungen sollten für Sichtprüfungen und zerstörungsfreie Prüfungen zugänglich sein. 

7 *ren]]ustlnGe Ger *eErauFKstaugliFKNeit 

7�1 *runGlagen 

(1) Die folgenden Grenzzustände der Gebrauchstauglichkeit können ma�gebend sein: 

� Auslenkungen und Verdrehungen, die die Nutzung einschränken, z. B. die Funktion von Antennen oder 
anderen Einrichtungen; 

� Schwingungen, Bewegungen oder Schiefstellungen, die die Signalübertragung stören; 

� Verformungen, Auslenkungen, Schwingungen oder Schiefstellungen, die Schäden an nicht tragenden 
Bauteilen verursachen. 

ANMERKUNG Der Nationale Anhang darf hinweise zu Begrenzungen und zugehörigen JM-:erten geben. Der :ert 
JM   1,0 wird empfohlen. 

7�2 AuslenNungen unG 9erGreKungen 

7�2�1 AnIRrGerungen 

(1) Die maximalen Auslenkungen und Verdrehungen sind in der Regel für die charakteristische Last-
kombination auf das Tragwerk und die Anbauten zu bestimmen. 

(2) Die Auslenkungen und Verdrehungen von Masten und abgespannten Schornsteinen sollten, soweit 
notwendig, nach Theorie II. Ordnung (siehe EN 1993-1-1) und unter Berücksichtigung dynamischer 
:irkungen berechnet werden. 

7�2�2 )estlegung vRn *ren]Zerten 

(1) Die Grenzwerte sollten zusammen mit dem Lastfall für den Nachweis festgelegt werden. 

ANMERKUNG Bei abgespannten Masten siehe Anhang B. 

(2) Bei Funk- und Flutlichtmasten sollten die Grenzwerte für die horizontale Auslenkung und Verdrehung 
der Mastspitze beachtet werden. Bei Richtantennen beziehen sich die Anforderungen auf den Anschlusspunkt 
der Richtantenne. 

7�� 6FKZingungen 

(1) Türme und Maste sollten zu folgenden Schwingungen untersucht werden: 

� böenerregte Schwingungen (die Schwingungen in :indrichtung erzeugen); 

� wirbelerregte Schwingungen bei Türmen und Masten mit prismatischen, zylindrischen oder anderen 
Anbauten oder mit Umhüllungen (die Schwingungen Tuer zur :indrichtung erzeugen); 

� Galloping-Schwingungen (der Abspannseile); 

� Regen-:ind-induzierte Schwingungen. 
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ANMERKUNG 1 Zu dynamischen Effekten siehe Anhang B, sowie EN 1991-1-4 und EN 1993-3-2, Anhang B. 

ANMERKUNG 2 Schwingungen können schnell zu Ermüdungsschäden führen, siehe Abschnitt 9. 

(2) :enn bei Gittermasten und -türmen und abgespannten Schornsteinen die Gefahr von :indschwin-
gungen vorhergesagt wird und nicht von vornherein schwingungsreduzierende Ma�nahmen im Entwurf 
getroffen werden, sollte Vorsorge für den möglichen späteren Einbau von Dämpfungsma�nahmen getroffen 
werden. 

ANMERKUNG Siehe EN 1993-3-2, Anhang B. 

� 9ersuFKsgestüt]te Bemessung 

(1) Die Regelungen für die versuchsgestützte Bemessung in EN 1990 sind in der Regel zu beachten. 

(2) :enn die :erte für das logarithmische Dekrement der Dämpfung Gs in EN 1991-1-4 für die Anwendung 
auf Gittertürme und Maste, die aus zylindrischen Elementen bestehen oder solche Elemente tragen, 
ungeeignet erscheinen, können Versuche durchgeführt werden, um diese :erte zu bestimmen. 

ANMERKUNG ˜EN 1993-3-2, Anhang D™ enthält Hinweise zur Bestimmung von Gs. 

(3) Insbesondere bei abgespannten Masten können höhere Schwingungsmoden als die Grundschwingung 
ma�gebend sein, so dass bei der Bestimmung des logarithmischen Dekrements der Dämpfung darauf zu 
achten ist. 

(4) Es ist in der Regel darauf zu achten, dass die SchwingfreTuenzen von den Belastungsbedingungen 
abhängig sind, z. B. bei ruhigem :etter, bei :ind oder unter Eisbelastung. 

9 ErmüGung 

9�1 Allgemeines 

(1) Für die Ermüdungsnachweise gelten die Regeln in EN 1993-1-9. 

(2) Die :irkung möglicher sekundärer Biegemomente auf die Ermüdungsbeanspruchung, die gegebenen-
falls bei den Tragfähigkeitsnachweisen nicht berücksichtigt wurden, ist in der Regel zu beachten. 

9�2 ErmüGungsEelastung 

9�2�1 6FKZingungen in :inGriFKtung 

(1) ˜Eine Ermüdungsbelastung infolge von böenerregten Schwingungen in :indrichtung (ohne 
wirbelerregte 4uerschwingungen) braucht bei Gittermasten nicht ermittelt zu werden. 

ANMERKUNG  Vorausgesetzt, dass die Kerbfalldetails höher als 71 N/mm2 eingestuft sind, darf bei abgespannten 
Masten die Nutzungsdauer dieser Konstruktionen, die böenerregten Schwingungen in :indrichtung (ohne wirbelerregte 
4uerschwingungen) ausgesetzt sind, mit 50 -ahren oder grö�er angenommen werden.™ 

(2) In allen anderen Fällen sollten Ermüdungsnachweise für die gewählten Konstruktionsdetails geführt 
werden. 
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ANMERKUNG Zu Ermüdungsnachweisen für Schwingungen in :indrichtung siehe EN 1991-1-4. Die folgende verein-
fachte Vorgehensweise darf angewendet werden: 

a) Der Spannungs-Zeit-Verlauf infolge von :indböen wird ermittelt, indem die jährliche Einwirkungsdauer verschie-
dener mittlerer :indgeschwindigkeiten aus unterschiedlichen Richtungen aus meteorologischen Aufzeichnungen für 
den Bauwerksstandort bestimmt wird. Die Spannungsschwankungen um die Mittelwerte dürfen dann als 
normalverteilt mit einer Standardabweichung angenommen werden, die dem */4-fachen der Spannung infolge der 
mittleren :indgeschwindigkeit entspricht. Der Böenreaktionsfaktor * ist wie folgt definiert: 

*   Fe(]) FsFd � 1 

Dabei ist 

Fe(]) der aerodynamische Beiwert, siehe EN 1991-4; 

FsFd der Strukturbeiwert, siehe EN 1991-4. 

Siehe auch Anhang B. 

b) Die Spannungsschwingbreite 'VSi darf als der 1,1-fache :ert der Differenz zwischen der Spitzenspannung (mit 
Böenreaktionsfaktor) und der mittleren Spannung (aufgrund des 10-min-Mittels der :indgeschwindigkeit) angesetzt 
werden. Die schadensäTuivalente Anzahl Ni der Schwingspiele wird mit: 

Ni   105 7/50 (9.1) 

angenommen.  

Dabei ist 

7 der Bemessungswert der Nutzungsdauer in -ahren. 

9�2�2 :irEelerregte 4uersFKZingungen 

(1) Die Ermüdungsbelastung von Türmen und abgespannten Masten, die aus tragenden oder nicht tragen-
den zylindrischen oder ähnlichen Elementen bestehen, wird aus der Maximalamplitude der ma�gebenden 
Schwingform und der Anzahl der Schwingspiele ermittelt. 

ANMERKUNG Zu Ermüdungsbelastungen siehe EN 1991-1-4, Anhang E. 

9�2�� '\namisFKe AntZRrt ein]elner Bauteile 

(1) Schlanke einzelne Bauteile der Tragwerks müssen in der Regel im Hinblick auf 4uerwindschwingungen 
nachgewiesen werden. 

ANMERKUNG Zu Ermüdungseinwirkungen siehe EN 1991-1-4, Anhang E. Die Begrenzungen der Schlankheit nach 
H.2(1) und H.3.1(3) reichen im Allgemeinen aus, um solche Schwingungserregungen zu vermeiden. Die Erhöhung der 
Dämpfung (durch Reibung oder zusätzliche Dämpfer) ist eine Möglichkeit, solche Schwingungen zu unterdrücken, wenn 
sie unter Betrieb auftreten. 

9�� ErmüGungsIestigNeit 

(1) In der Regel ist für typische Details von Türmen, Schornsteinen und Masten auf die Ermüdungsfestig-
keiten in EN 1993-1-9 Bezug zu nehmen. 
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9�4 NaFKZeis 

(1) Der Ermüdungsnachweis ist in der Regel nach EN 1993-1-9, 8(2) wie folgt zu führen: 

'VE2   O'VE (9.2) 

Dabei ist 

O der SchadenäTuivalenzbeiwert, um 'VE auf Nc   2 u 10� Schwingspiele umzurechnen; 

'VE die Spannungsschwingbreite zugehörig zu N Schwingspielen (siehe 9.2), gegebenenfalls unter Be-
rücksichtigung von Spannungskonzentrationsfaktoren. 

(2) Der SchadenäTuivalenzfaktor O darf wie folgt ermittelt werden: 

PN
1

�102 ¸̧
¹

·
¨̈
©

§

u
 O  (9.3) 

Dabei ist P die Neigung der :öhlerlinie. 

9�5 7eilsiFKerKeitsEeiZerte Iür Gen ErmüGungsnaFKZeis 

(1) Die Teilsicherheitsbeiwerte für den Ermüdungsnachweis sind in der Regel nach EN 1993-1-9, 3(�), 
3.�(7) und �.2(1) zu wählen. 

ANMERKUNG Der Nationale Anhang darf Zahlenwerte für JFf und JMf vorgeben. Es wird der :ert JFf   1,00 empfohlen. 
Zu den JMf-:erten siehe EN 1993-1-9, Tabelle 3.1. 

9�� ErmüGung vRn AEsSannseilen 

(1) Die Ermüdungsnachweise für Abspannseile sollten nach EN 1993-1-11 durchgeführt werden. 
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AnKang A 
(normativ) 

 
ZuverllssigNeitsGiIIeren]ierung unG 7eilsiFKerKeitsEeiZerte 

Iür EinZirNungen 

ANMERKUNG Da dieser Anhang sich mit Zuverlässigkeitsdifferenzierung und Teilsicherheitsbeiwerten für Einwir-
kungen auf Türme und Maste befasst, wird erwartet, dass er in EN 1990, Anhang A überführt wird. 

A�1 ZuverllssigNeitsGiIIeren]ierung Iür 7ürme unG Maste 

(1) Zuverlässigkeitsdifferenzierungen können bei Türmen und Masten durch die Anwendung von Zuverläs-
sigkeitsklassen erfolgen. 

ANMERKUNG Der Nationale Anhang darf Zuverlässigkeitsklassen angeben, in denen die Folgen des Tragwerks-
versagens berücksichtigt werden. Die Klassen in Tabelle A.1 werden empfohlen. 

7aEelle A�1 ² ZuverllssigNeitsGiIIeren]ierungen Iür 7ürme unG Maste 

ZuverllssigNeitsNlasse  

� 

Türme und Maste, die an städtischen Standorten errichtet werden oder dort, wo ihr 
Versagen zu Verletzten oder Toten führen kann; Türme und Maste für wichtige zentrale 
Telekommunikationsanlagen; andere bedeutende Bauwerke, bei denen die 
Versagensfolgen sehr hoch sein können. 

2 Alle Türme und Maste, die nicht zu Klasse 1 oder 3 gehören. 

1 Türme und Maste, die auf unbewohntem offenen Gelände stehen; Türme und Maste, durch 
deren Versagen wahrscheinlich keine Verletzungen entstehen. 

A�2 7eilsiFKerKeitsEeiZerte Iür EinZirNungen 

(1)P Die Teilsicherheitsbeiwerte für die Einwirkungen hängen von der Zuverlässigkeitsklasse des Turms 
oder Mastes ab. 

ANMERKUNG 1 Bei der :ahl der Teilsicherheitsbeiwerte für ständige Lasten JG und für Verkehrslasten J4 kann der 
dominierende Einfluss der :indeinwirkung in der Bemessung berücksichtigt werden. 

ANMERKUNG 2 Der Nationale Anhang kann Zahlenwerte für JG und J4 angeben. Für die in Tabelle A.1 empfohlenen 
Zuverlässigkeitsklassen werden die :erte in Tabelle A.2 für JG und J4 empfohlen. 
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7aEelle A�2 ² 7eilsiFKerKeitsEeiZerte Iür stlnGige Lasten unG 9erNeKrslasten 

:irNung Ger EinZirNung 
ZuverllssigNeitsNlasse, 

sieKe 
AnmerNung ]u 2�1�2 

6tlnGige Lasten 9erNeKrslasten (Qs) 

3 1,2 1,� 

2 1,1 1,4 ungünstig 

1 1,0 1,2 

günstig alle Zuverlässig-
keitsklassen 1,0 0,0 

Au�ergewöhnliche Situationen 1,0 1,0 

 

ANMERKUNG 3 Der Nationale Anhang darf Hinweise zur Verwendung von dynamischen Berechnungsmethoden für 
:indlasten angeben, siehe Anhang B. 
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AnKang B 
(informativ) 

 
BereFKnungsannaKmen Iür :inGeinZirNungen 

ANMERKUNG Da sich dieser Anhang mit ergänzenden Regeln zu :indeinwirkungen auf Gittermaste, abgespannte 
Maste und abgespannte Schornsteine sowie mit deren dynamischer Antwort befasst, wird erwartet, dass dieser später in 
die EN 1991-1-4 überführt wird. 

B�1 Allgemeines 

B�1�1 AnZenGungsEereiFK Gieses AnKangs 

(1) Dieser Anhang enthält ergänzende Angaben zu :indeinwirkungen auf Türme und abgespannte Maste 
in folgenden Punkten: 

� :indkräfte, siehe B.2; 

� Tragwerksreaktion von Gittermasten, siehe B.3; 

� Tragwerksreaktion von abgespannten Masten, siehe B.4. 

ANMERKUNG Dieser Anhang nimmt für Eislasten auf ISO 12494 Bezug. Der Nationale Anhang darf weitere Hinweise 
bereitstellen. 

B�1�2 )Rrmel]eiFKen 

(1) Ergänzend zu den in EN 1993-1-1 und EN 1991-1-4 angegebenen werden die folgenden wichtigsten 
Formelzeichen in diesem Anhang verwendet: 

L Anordnung der feldweisen Belastung; 

. Beiwert; 

/ projizierte Länge, Sehnenlänge; 

N Anzahl; 

Q Parameter; 

6 Schnittgrö�e in einem Bauteil (z. B. Längskraft, 4uerkraft oder Biegemoment); 

7 Torsionsmoment; 

D Neigung eines Abspannseils gegen die Horizontale; 

E Parameter; 

K Abschattungsfaktor; 

T :inkel des :indeinfalls, bezogen auf die Flächennormale; Neigung; 

W Konstante; 

\ :inkel des :indeinfalls, bezogen auf die Längsachse; 

Z Abstandsverhältnis; 

Ns Skalierungsfaktor.�
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(2) Ergänzend zu den in EN 1993-1-1 angegebenen werden die folgenden Indizes in diesem Anhang 
verwendet: 

A Element der Au�enanbauten; 

C Kragarm; 

c Bauteil mit kreisförmigem 4uerschnitt; 

e effektiv; 

F Au�enfläche; 

f kantige Bauteile; 

G Abspannseil; 

H Masthöhe; 

L Länge; 

M ausschlie�lich bezogen auf den Mast; 

m Mast; gemittelt; 

n Einzelfachwerk; 

PL feldweise Belastung; 

p Belastungsfeld; 

T Schub; 

S Bauwerk; 

sup überkritisch; 

T Turm, total; 

: in :indrichtung; 

w mit :ind; 

x Tuer zur :indrichtung; 

Z in vertikaler Richtung; 

z Höhe z über Grund; 

T :inkel des :indeinfalls. 

B�2 :inGNraIt 

B�2�1 Allgemeines 

B�2�1�1 6ilKRuetten 

(1) Für die Berechnung der :indkräfte sollte das Tragwerk in eine Reihe von Abschnitten mit mehreren 
identischen oder nahezu identischen Modulen aufgeteilt werden, siehe Bild B.2.1. Die Angriffsfläche für die 
:inddrücke sollten die Projektionsflächen senkrecht zur :indrichtung unter Au�erachtlassung von Flächen 
parallel zur :indrichtung und im :indschatten (z. B. bei Verbänden) umfassen. 
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(2) Die Anzahl der Abschnitte sollte ausreichend sein, um die :indbelastung für die Berechnung des 
Gesamtsystems korrekt abzubilden. 

(3) Die auf einen Abschnitt oder ein Bauteil wirkende :indkraft ist nach EN 1991-1-4, 5.3(2) zu bestimmen. 

(4) Bei der Berechnung der :indkraft mit Eisansatz sind um die Eisschicht vergrö�erte Projektionsflächen 
der tragenden Bauteile und der Au�enanbauten anzusetzen. 

(5) Bei Anwendung der in diesem Anhang angegebenen Berechnungsmethode ist die maximale :indkraft 
innerhalb eines :inkels r 30� zur nominellen :indrichtung anzusetzen, um die maximale :indlast in 
:indrichtung zu bestimmen. 

ANMERKUNG Der Nationale Anhang darf weitere Hinweise zu :indkanalversuchen geben. 

B�2�1�2 9erIaKren 

(1) Das in B.2.1.3 angegebenem Verfahren dient der Bestimmung der :indkräfte auf Tuadratische oder 
gleichseitige dreieckförmige Gittermaste. 

ANMERKUNG 1 Das in B.2.7 angegebene Verfahren ist nur anwendbar: 

a) auf Tragwerke mit rechteckigem 4uerschnitt oder 

b) für den Nachweis bestehender Bauwerke, bei denen die Anordnung von Anbauten und Antennen genau bekannt ist. 

ANMERKUNG 2 Das in B.2.7 angegebene Verfahren kann zu geringeren :indkräften führen als das Verfahren in 
B.2.1.3, wenn .A in B.2.3 und B.2.4 als 1,0 angenommen wird. 

B�2�1�� *esamter :inGNraItEeiZert 

(1) Der gesamte :indkraftbeiwert ˜¦ IF ™ in :indrichtung eines Bauwerksegmentes ist wie folgt 
anzusetzen: 

˜ ™   Ff,S � Ff,A (B.1) ¦ IF

Dabei ist 

Ff,S der :indkraftbeiwert ohne Anbauten, ermittelt nach B.2.2 unter Verwendung des Völligkeitsgrades 
M für das Bauwerk ohne Anbauten; 

Ff,A der :indkraftbeiwert für die Au�enanbauten, ermittelt nach B.2.3 und B.2.4. 

(2) :enn die Projektionsflächen der Au�enanbauten nicht mehr als 10 � der Bauteilprojektionsflächen 
ausmachen, dann können sie der Projektionsfläche der tragende Bauteile zugeschlagen werden und die 
gesamte :indkraft nach B.2.2 bestimmt werden. 
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ANMERKUNG Die Ansichtsfläche 1 gilt als 
:indangriffsfläche für �45�d T d 45� 

ANMERKUNG Die Ansichtsfläche 1 gilt als 
:indangriffsfläche für ��0� d T d �0�. Eine externe Leiter 
sollte als individuelles Objekt behandelt werden. 

a� *ittermast mit TuaGratisFKem 4uersFKnitt E� *ittermast mit GreieFNigem 4uersFKnitt 

 

 
 

F� MastaEsFKnitt G� Ein]elnes MRGul 

LegenGe 

1 Ansichtsfläche 1 
2 Ansichtsfläche 2 
3 Ansichtsfläche 3 
4 Ansichtsfläche 4 
5 :ind 
� Au�enanbauten (Projektion senkrecht zur Ansichtsfläche 1) 
7 Eckstiel (Projektion senkrecht zur Ansichtsfläche) 
8 Der Ansichtsfläche 2 zugeordnete Au�enanbauten 
9 Au�enanbauten inklusive Sprossenleitern, Schützbügel usw. (Projektion senkrecht zur Ansichtsfläche) 
10 Eckstiel (Projektion senkrecht zur Ansichtsfläche) 
11 Der Ansichtsfläche 2 zugeordnete Au�enanbauten 
12 Mastabschnitt 
13 Au�enanbauten in der Projektionsfläche $A 
14 Tragende Bauteile in der Projektionsfläche $S 
15 Höhe des Moduls (K) 

BilG B�2�1 ² )ür Gie Ermittlung Ges 9|lligNeitsgraGes M an]uset]enGe 3rRMeNtiRnsIllFKe eines MRGuls 
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B�2�2 :inGNraItEeiZerte Iür Bauteile 

B�2�2�1 Allgemeines 

(1) Für Gittermaste mit Tuadratischem oder gleichseitigem, dreieckigem 4uerschnitt, die gleiche Ansichts-
flächen auf jeder Seite besitzen, ist der Gesamtwindkraftbeiwert ˜Ff,S™� der tragenden Bauteile eines 
Abschnitts in :indrichtung folgenderma�en anzusetzen: 

˜

¦
�� 

$
$F.F S

�S�I�șSI� ™ (B.2) 

Dabei ist 

Ff,S,0 der Gesamtwindkraftbeiwert für den Abschnitt j ohne Berücksichtigung von Endeffekten nach 
B.2.2.2; 

.T der :indrichtungsbeiwert; 

˜ $S  die Gesamtfläche als Projektion senkrecht zur Fläche der tragenden Bauteile, einschlie�lich jener 
Au�enanbauten, die als tragende Bauteile behandelt werden, der betrachten Fläche innerhalb 
der Höhe eines Abschnitts auf dem betreffenden Niveau (siehe Bild B.2.1), einschlie�lich 
Vereisung, sofern zutreffend; 

¦ $ � $UHI nach EN 1991-1-4, 5.3(2); es kann jeder angenommene :ert angesetzt werden (zum 
Beispiel Eins), solange $UHI als derselbe :ert angesetzt wird.™ 

(2) Der :indrichtungsbeiwert .T darf folgenderma�en angesetzt werden: 

.T   1,0 � .1 .2 sin2 2T für Tuadratische Gittermaste (B.3a) 

� T5,1sin1,01 2

S

f

S

supc,c
ș ��

�
 

$
$

$
$$

. �  für dreieckige Gittermaste (B.3b) 

Dabei ist 

� �
S

supc,c

S

f
1

8,055,0
$
$$

$
$.

�
�  (B.3c) 

.2   0,2 für 0 d M d 0,2 und 0,8 d M d 1,0 (B.3d) 

  M für 0,2 � M d 0,5 (B.3e) 

  1 � M für 0,5 � M � 0,8 (B.3f) 

T :inkel des :indeinfalls (im Grundriss) senkrecht zur Ansichtsfläche 1; 

M Völligkeitsgrad, siehe EN 1991-1-4, 7.11(2); 

$f gesamte Projektionsfläche von kantigen Bauteilen in der Ansichtfläche senkrecht auf die 
Ansichtsfläche; 

$c gesamte Projektionsfläche senkrecht auf die Ansichtsfläche von Bauteilen mit kreisförmigem 
4uerschnitt in der Ansichtsfläche, die einer unterkritischen Umströmung ausgesetzt sind; 
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˜

¦
�� 

$
$F.F S

�S�I�șSI� ™ (B.2) 
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Ff,S,0 der Gesamtwindkraftbeiwert für den Abschnitt j ohne Berücksichtigung von Endeffekten nach 
B.2.2.2; 

.T der :indrichtungsbeiwert; 

˜ $S  die Gesamtfläche als Projektion senkrecht zur Fläche der tragenden Bauteile, einschlie�lich jener 
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¦ $ � $UHI nach EN 1991-1-4, 5.3(2); es kann jeder angenommene :ert angesetzt werden (zum 
Beispiel Eins), solange $UHI als derselbe :ert angesetzt wird.™ 

(2) Der :indrichtungsbeiwert .T darf folgenderma�en angesetzt werden: 

.T   1,0 � .1 .2 sin2 2T für Tuadratische Gittermaste (B.3a) 

� T5,1sin1,01 2

S

f

S

supc,c
ș ��

�
 

$
$

$
$$

. �  für dreieckige Gittermaste (B.3b) 

Dabei ist 

� �
S

supc,c

S

f
1

8,055,0
$
$$

$
$.

�
�  (B.3c) 

.2   0,2 für 0 d M d 0,2 und 0,8 d M d 1,0 (B.3d) 

  M für 0,2 � M d 0,5 (B.3e) 

  1 � M für 0,5 � M � 0,8 (B.3f) 

T :inkel des :indeinfalls (im Grundriss) senkrecht zur Ansichtsfläche 1; 

M Völligkeitsgrad, siehe EN 1991-1-4, 7.11(2); 

$f gesamte Projektionsfläche von kantigen Bauteilen in der Ansichtfläche senkrecht auf die 
Ansichtsfläche; 

$c gesamte Projektionsfläche senkrecht auf die Ansichtsfläche von Bauteilen mit kreisförmigem 
4uerschnitt in der Ansichtsfläche, die einer unterkritischen Umströmung ausgesetzt sind; 
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$c,sup
 gesamte Projektionsfläche senkrecht auf die Ansichtfläche von Bauteilen mit kreisförmigem 4uer-

schnitt in der Ansichtsfläche, die einer überkritischen Umströmung ausgesetzt sind; 

K Höhe des betrachteten Abschnitts; 

E gesamte Abschnittsbreite wie in Bild B.2.1. 

ANMERKUNG $S   $f � $c � $c,sup 

(3) Für übliche T-:erte dürfen die .T-:erte Bild B.2.2 entnommen werden. 

(4) Für Bauteile mit kreisförmigem 4uerschnitt darf unterkritische Umströmung angenommen werden, 
wenn die Reynoldszahl bei 5H d 4 u 105 liegt; bei grö�eren :erten von 5H darf überkritische Umströmung 
angenommen werden, sofern kein Eisansatz vorliegt. 

(5) Der :ert für 5H sollte mit EN 1991-1-4, 7.9.1(1) bestimmt werden. 

(�) :ird für einzelne oder alle Bauteile angenommen, dass die Reynoldszahl im überkritischen Bereich 
liegt, ist nachzuweisen, dass bei geringer :indgeschwindigkeit, bei der 5H � 4 u 105 ist, keine grö�eren 
Lasten auftreten. 
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LegenGe 

1 :ind 
2 4uadratische Gittermaste, :ind in der Diagonalen (T   45�) 
3 4uadratische und dreieckige Gittermaste mit :ind auf eine Ansichtsfläche 
4 Dreieckige Gittermaste mit :ind parallel zu einer Ansichtsfläche 
5 Dreieckige Gittermaste mit :ind auf eine Ecke (T   180�) 

Zu Formelzeichen siehe B.2.2.1 

BilG B�2�2 ² :inGriFKtungsEeiZert .T 
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B�2�2�2 *esamtNraItEeiZerte 

(1) :erte für Gesamtkraftbeiwerte� Ff,S,0, die für Gittermaste mit Tuadratischem oder gleichseitigem Drei-
eckTuerschnitt, zusammengesetzt aus Bauteilen mit kantigen und kreisförmigen Profilen, gelten, sind 
folgenderma�en anzusetzen: 

S

supc,
supc,f,0,

S

c
cf,0,

S

f
ff,0,jS,0,f, $

$
F

$
$

F
$
$FF ��  (B.4) 

Dabei ist 

Ff,0,f, Ff,0,c und Ff,0,c,sup die Kraftbeiwerte für Abschnitte, die aus Bauteilen mit kantigen, unterkritischen 
kreisförmigen bzw. überkritischen kreisförmigen Profilen zusammengesetzt sind, 
gemä�: 

Ff,0,f   1,7� &1 >1 � &2 M  � M2@ (B.5a) 

Ff,0,c   &1 (1 � &2 M) � (&1 � 0,875) M2 (B.5b) 

� � � �^ `MM ����� 1supc,f,0, 14,18,211,9  &F  (B.5c) 

mit: 

&1   2,25 für Tuadratische Gittermaste 

 1,9 für dreieckige Gittermaste 

&2   1,5 für Tuadratische Gittermaste 

 1,4 für dreieckige Gittermaste 

wobei: 

M, $S, $f, $c, $c,sup in B.2.2.1 angegeben sind. 

(2) Bei :indkraftberechnungen darf für kreisförmige Bauteile im überkritischen Zustand konservativ ein 
unterkritischer Zustand angenommen werden. 

(3) Näherungswerte für diese Kraftbeiwerte dürfen Bild B.2.3 entnommen werden. 
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Kr
af

tb
ei

w
er

t�F
f,S

,0
,j 

 

 Völligkeitsgrad M 

 a� 4uaGratisFKe *ittermaste 

Kr
af

tb
ei

w
er

t�F
f,S

,0
,j 

 

 Völligkeitsgrad M 

 E� 'reieFNige *ittermaste 

LegenGe 

1 kantig 
2 kreisförmig (unterkritisch) 
3 kreisförmig (überkritisch) 

ANMERKUNG Bei Gittermasten mit Mҏ ! 0,� ist die Möglichkeit des Auftretens wirbelerregter 4uerschwingungen zu 
berücksichtigen, siehe EN 1991-1-4. 

BilG B�2�� ² *esamtNraItEeiZerte Ff,S,0 Iür TuaGratisFKe unG GreieFNige *ittermaste 
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B�2�� :inGNraItEeiZerte Iür langgestreFNte Au�enanEauten 

(1) Die :indkraftbeiwerte Ff,A von langgestreckten Au�enanbauteilen (einschlie�lich :ellenleitern, 
Antennenkabeln usw.) sind in :indrichtung innerhalb der Höhe eines Moduls folgenderma�en anzusetzen: 

˜

¦
��� 

$
$

F.F A
A�I�AAI� \2

0 sin ™ (B.�) 

Dabei ist 

Ff,A,0 der Gesamtkraftbeiwert für ein Anbauteil unter Berücksichtigung seiner effektiven Reynoldszahl; 
:erte für übliche Einzelbauteile sind in Tabelle B.2.1 angegeben und dürfen nach B.2.7.2 für 
Teile, die aus Fachwerkwänden zusammengesetzt sind, ermittelt werden; 

.A der Abminderungsbeiwert zur Berücksichtigung der Abschattung des Bauteils durch das Bauwerk 
selbst: Näherungswerte für .A sind in Tabelle B.2.2 angegeben, au�er für kreisförmige Profile im 
superkritischen Strömungszustand und für Au�enanbauten, für die nicht die Einschränkungen in 
B.2.3 (2) gelten; für diesen Fall gilt .A   1,0; 

˜�$A die Fläche des bei Betrachtung in :indrichtung sichtbaren Teils, einschlie�lich Vereisung, sofern 
zutreffend. Bei Zylindern mit :endeln sollte der :ert von $A auf der Gesamtbreite einschlie�lich 
der zweifachen :endelbreite basieren; 

¦ $  siehe B.2.2.1(1).™ 

ANMERKUNG :enn $A grö�er als $S ist, ist der Abminderungsbeiwert eher bei Ff,S,0 zu berücksichtigen als bei Ff,A. In 
diesen Fällen gilt: 

Ff,S   .T Ff,S,0 .A 

Ff,A   Ff,A,0 sin2\ 

Dabei ist 

\ der :inkel des :indeinfalls bezogen auf die Längsachse jedes geradlinigen Bauteils. 

(2) .A ist als 1,0 anzusetzen, wenn die Au�enanbauten keine der folgenden Bedingungen erfüllen: 

a) die gesamte Projektionsfläche der Au�enanbauten neben der betrachteten Ansichtsfläche des Tragwerks 
ist kleiner als die Projektionsfläche der Bauteile in dieser Ansichtsfläche (siehe Bild B.2.1); 

b) die gesamte Projektionsfläche jedes einzelnen internen oder externen Au�enanbauteils senkrecht auf die 
Ansichtsfläche des Bauwerks ist kleiner als die halbe Bruttoansichtsfläche des Moduls (siehe Bild B.2.1); 

c) keines der Au�enanbauteile geht mehr als 10 � über die Breite der gesamten Ansichtsfläche des 
Bauwerks auf dieser Höhe hinaus. 
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7aEelle B�2�1  ² 7\SisFKe .raItEeiZerte, Ff,A,0 unG ˜Ff,G,0,™ Iür ein]elne Bauteile 

.raIt-�'ruFN-�EeiZert 

Ff,A,0 RGer ˜Ff,G,0 ™ Bauteilt\S 
EIIeNtive 5e\nRlGs]aKl 5H 

�sieKe EN 1991-1-4� 

�sieKe AnmerNung 1� eisIrei vereist 

(a) Kantige Profile und Bleche alle :erte 2,0 2,0 

d 2 u 105 1,2 1,2 

4 u 105 0,� 1,0 

(b) Kreisförmige Profile und 
glatte Drähte 

! 10 u 105 0,7 1,0 

eisfrei:   

d � u 104 1,2  

 105 0,9  

vereist:   

d 1 u 105  1,25 

(c) Dünne Spiralseile, z. B. 
Aluminiumtragseile mit 
Stahlkern, vollverschlossene 
Spiralseile, Stahlspiralseile 
mit mehr als sieben Drähten 

 2 u 105  1,0 

eisfrei:   

d 4 u 104 1,3  

! 4 u 104 1,1  

vereist:   

d 1 u 105  1,25 

(d) Dicke Spiralseile, z. B. 
kleine Rundlitzenseile, 
Stahllitzenbündel, 
Spiralseile mit nur sieben 
Drähten (1 u 7) 

 2 u 105  1,0 

(e) Zylinder mit :endeln mit 
einer Höhe bis zu 0,12' 
(siehe Anmerkung 2) 

alle :erte 1,2 1,2 

ANMERKUNG 1 Ff,A,0 für Zwischenwerte von 5H sind mittels linearer Interpolation zu bestimmen. 

ANMERKUNG 2 Diese :erte basieren auf der Gesamtbreite, in der die zweifache :endelbreite berücksichtigt ist. 

ANMERKUNG 3 Die :erte für vereiste Bauteile sind für Glatteis von Bedeutung; besondere Sorgfalt gilt bei Raueis 
(siehe ISO 12494). 

ANMERKUNG 4 Diese :erte dürfen im Nationalen Anhang verändert werden. 

 

(3) :enn von Bedeutung, ist die Torsionskraft 7A: unter Verwendung des passenden Beiwerts und des 
ma�geblichen Hebelarms zu berechnen, der in :indkanaluntersuchungen zu bestimmen ist. 
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7aEelle B�2�2 ² AEminGerungsEeiZert, .A, Iür ]uslt]liFKe Au�enanEauten 

AEminGerungsEeiZert .A 
3RsitiRn ]uslt]liFKer 

Au�enanEauten 9iereFNiger 4uersFKnitt �TuaGratisFK RGer 
reFKteFNig� 

'reieFNiger 
4uersFKnitt 

Innerhalb des 4uerschnitts 0,8 0,8 

Au�erhalb des 4uerschnitts 0,8 0,8 

ANMERKUNG Diese :erte können im Nationalen Anhang geändert werden. 

 

B�2�4 :inGNraItEeiZerte Iür ein]elne NRmSaNte Au�enanEauten 

(1) Für alle einzelnen Au�enanbauten, wie z. B. Parabolantennen, ist der Gesamtwindkraftbeiwert Ff,A in 
:indrichtung folgenderma�en anzusetzen: 

Ff,A   Ff,A,0�.A (B.7) 

Dabei ist 

Ff,A,0 der Kraftbeiwert für ein Anbauteil für die betrachtete :indrichtung und :indgeschwindigkeit; er ist 
mit Hilfe von :indkanalversuchen zu ermitteln, die üblicherweise vom Hersteller durchgeführt 
werden; 

.A wie in B.2.3.definiert. 

(2) Die zugehörigen Beiwerte für seitliche :indkräfte Ff,Ax und F1,A,z sind wie Ff,A zu berechnen, wobei die 
jeweilige Richtung orthogonal zur mittleren :indrichtung anzunehmen ist. Ff,A,0 ist der jeweils anzusetzende 
Kraftbeiwert für 4uertrieb und Auftrieb. 

(3) Die zugehörige Torsionskraft 7A: ist unter Ansatz des zutreffenden Kraftbeiwertes zu berechnen, der in 
:indkanalversuchen in Verbindung mit dem relevanten Hebelarm eine derartige Torsion ermittelt wurde. 

B�2�5 :inGNraItEeiZerte Iür AEsSannseile 

(1) Der :indkraftbeiwerte Ff,G senkrecht zu den Abspannseilen, bezogen auf die Ebene, die durch das Seil 
und den :ind gebildet wird, ist wie folgt anzusetzen: 

Ff,G   Ff,G,0 sin2 \ (B.8) 

Dabei ist 

˜� Ff,G,0™� der Reynoldszahl-abhängige Gesamtkraftbeiwert; :erte dafür sind in Tabelle B.2.1 sowohl 
ohne als auch mit Eisansatz angegeben; 

\ der :inkel des :indeinfalls zur Sehne. 

ANMERKUNG Der :indwiderstand der Isolatoren der Abspannseile ist, wenn relevant, zu berücksichtigen, indem sie 
entweder als individuelle Bauteile betrachtet werden und die passenden :indkräfte berücksichtigt werden, oder ihre 
:irkung in Ff,G Äverschmiert³ wird. 
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B�2�� :inGNraItEeiZerte Eei 9ereisung 

(1) Bei der Ermittlung des :indwiderstandes eines Bauwerks und der Au�enanbauten bei Eisansatz ist 
jedes Bauteil, Anbauteil und Abspannseil als allseitig mit Eis bedeckt anzusetzen, und zwar mit einer Eisdicke 
nach Anhang C. 

(2) Falls die Spaltbreiten zwischen Elementen im eisfreien Zustand kleiner als 75 mm sind, sollte 
angenommen werden, dass diese Spalten durch Eisansatz geschlossen werden. 

(3) Kraftbeiwerte von einzelnen Bauteilen sollten Tabelle B.2.1 entnommen werden. 

(4) Ein nicht symmetrischer Eisansatz, bei dem einige Abspannseile vereist und andere eisfrei sind, ist zu 
berücksichtigen (siehe Anhang C). 

B�2�7 Anleitung Iür 6Se]ialIllle  

B�2�7�1 *esamtZinGNraItEeiZert 

(1) Der Gesamtwindkraftbeiwert Ff in :indrichtung für die Höhe eines Moduls eines Gittermastes mit 
Tuadratischem oder dreieckigem Grundriss oder eines Gittermastes mit rechteckigem Grundriss mit 
unterschiedlichen Seitenlängen kann wie unter (2) beschrieben bestimmt werden: 

ANMERKUNG Für die Bemessung von Gittermasten mit Tuadratischem oder gleichseitig dreieckeckigem Grundriss ist 
das Verfahren nach B.2.1.3 zu verwenden. 

(2) Der Gesamtwindkraftbeiwert Ff für ein Modul in :indrichtung kann folgenderma�en bestimmt werden: 

Für Tuadratische und rechteckige Gittermaste: 

Ff   F1e cos2 T1 � F2e sin2 T1 (B.9) 

Für dreieckige Gittermaste: 

¸
¹

·
¨
©

§
�¸

¹

·
¨
©

§
 

4
3sin

4
3cos 12

2
12

1
TT

HHI FFF  (B.10) 

Dabei ist 

F1e der effektiver :indkraftbeiwert: 

� für Tuadratische und rechteckige Gittermaste: 

F1e   (F1 � K1 F3) .T1 

� für dreieckige Gittermaste: 

� � ș132
1

11e 2
.FFFF
¿
¾
½

¯
®
 �� 

K  

F2e der effektiver :indkraftbeiwert: 

� für Tuadratische und rechteckige Gittermaste: 

F2e   (F2 � K2 F4) .T2 
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� für dreieckige Gittermaste: 

� � ș231
2

22e 2
.FFFF
¿
¾
½

¯
®


�� 
K  

F1 bis F4 sind :indkraftbeiwerte: 

F1   Ff,S1 $S1/6$ � Ff,A1 $A1/6$; 

F2   Ff,S2 $S2/6$ � Ff,A2 $A2/6$; 

F3   Ff,S3 $S3/6$ � Ff,A3 $A3/6$; 

F4   Ff,S4 $S4/6$ � Ff,A4 $A4/6$; 

$S1 bis $S4 Projektionsflächen der Elemente auf die Ansichtsflächen 1 bis 4, die wie tragende 
Bauteile innerhalb desselben Moduls, gegebenenfalls einschlie�lich Vereisung, betrachtet 
werden (siehe Bild B.2.1); 

$A1 bis $A4 Projektionsflächen der Elemente auf die Ansichtsflächen 1 bis 4, die wie zusätzliche 
Bauteile innerhalb desselben Moduls, gegebenenfalls einschlie�lich Vereisung, betrachtet 
werden (siehe Bild B.2.1); 

Ff,S1 bis Ff,S4 Kraftbeiwerte der Elemente, die wie tragende Bauteile betrachtet werden, für die 
Ansichtsflächen 1 bis 4; die Kraftbeiwerte dürfen nach B.2.7.2 ermittelt werden; 

Ff,A1 bis Ff,A4 :indkraftbeiwerte für Au�enanbauten, die nicht als tragende Bauteile betrachtet werden, 
für die Ansichtsflächen 1, 2, 3 bzw. 4; die :indkraftbeiwerte werden nach B.2.3 oder 
B.2.4 ermittelt; .A   1,0 in allen Fällen; 

˜  als $UHI nach EN 1991-1-4, 5.3(2) anzusetzen; es kann jeder angenommen :ert 
angesetzt werden (zum Beispiel Eins), solange $UHI als derselbe :ert angesetzt wird.™ 

¦ $

K1 und K2 effektive Abschattungsbeiwerte für die Ansichtsfläche 1 bzw. 2, einschlie�lich der 
tragenden Bauteile und Anbauteile; K1 und K2 sind wie folgt anzusetzen: 

� für Tuadratische Gittermaste: Ke 

� für dreieckige Gittermaste: 0,�7 Ke 

� für rechteckige Gittermaste: Ke � 0,15(Z � 1)(M � 0,1) jedoch nicht grö�er als 1,0 

Ke   Kf ($f � 0,83 $c � 2,1 $c,sup � $A)/($s � $A) jedoch nicht grö�er als 1,0; 

Kf   (1 � M)1,89 siehe auch Bild B.2.4; 

Dabei ist 

$f, $c, $c,sup wie in B.2.2.1 angegeben; sie sind für die Ansichtsflächen 1 und 2 anwendbar; 

$S   $f � $c � $c,sup (siehe B.2.2.1(2)) 

$A die Projektionsfläche der Anbauteile, die nicht wie tragende Bauteile betrachtet werden; 
sie ist für die Ansichtsflächen 1, 2, 3 und 4 anwendbar; 
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M der Völligkeitsgrad für die Ansichtsflächen 1 und 2 nach B.2.2, jedoch einschlie�lich 
tragender Bauteile und Anbauteile (siehe Bild B.2.2). 

Folglich 

b

AS   
K
$$ �

 M  

Z Abstandsverhältnis, entspricht dem Abstand zwischen der betrachteten und der parallel 
dazu liegenden Ansichtsfläche, dividiert durch die Breite der betrachteten Fachwerkwand 
in Höhe des Schwerpunktes des Moduls, jedoch nicht kleiner als 1,0; 

.T1 und .T2 nach B.2.2.1 zu bestimmen; anwendbar auf die Ansichtsflächen 1 und 2 unter Verwendung 
von ($S � $A) $f und M, wie in diesem Abschnitt definiert; 

T1 :indanströmwinkel (im Grundriss) zur Normalen auf Ansichtsfläche 1. 

(3) Bei Gittermasten mit M ! 0,� ist zu berücksichtigen, dass Schwingungsantworten Tuer zur :indrichtung 
infolge von :irbelanregung möglich sind, siehe EN 1991-1-4. 

(4) Der Gesamtkraftbeiwert Ffx eines Moduls für den 4uertrieb ist wie unter (2) zu bestimmen, jedoch für 
eine :indrichtung senkrecht zur mittleren :indrichtung im Grundriss. 

(5) Der Gesamtkraftbeiwert 6Ff eines Moduls mit polygonförmigem Grundriss (mit mehr als vier Ansichts-
flächen) in :indrichtung ist anhand von ma�stäblichen :indkanalmessungen in Übereinstimmung mit  
EN 1991-1-4, 1.5 zu bestimmen. 

Ab
sc

ha
ttu

ng
sb

ei
w

er
t K

f 

 

 Völligkeitsgrad M 

BilG B�2�4 ² AEsFKattungsEeiZert Kf  Iür aus Nantigen Bauteilen ]usammengeset]te  
ein]elne 7ragZerNe 
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B�2�7�2 :inGNraItEeiZerte Iür ein]elne 7ragZerNe 

(1) :erte für :indkraftbeiwerte Ff für einzelne Tragwerke, die aus Bauteilen mit sowohl kantigen als auch 
kreisförmigen 4uerschnitten bestehen, sind zu bestimmen mit: 

S

c,sup
c,supf,

S

c
cf,

S

f
ff,f $

$
F

$
$F

$
$FF ��  (B.11) 

Dabei ist 

Ff,f, Ff,c und Ff,c,sup der Kraftbeiwerte für Bauteile mit kantigen, unterkritisch kreisförmigen bzw. über-
kritisch kreisförmigen 4uerschnitten unter Verwendung von: 

Ff,f der Kraftbeiwert für einzelne Tragwerke, anzusetzen mit: 

1,58 � 1,05 (0,� � M)1,8 für M d 0,�; 

1,58 � 2,�25 (M - 0,�)2 für M ! 0,�; 

$f, $c, $c,sup, $S und M sind in B.2.7.1 definiert. 

Ff,c   (0,� � 0,4M2) Ff,f 

Ff,c,sup   (0,33 � 0,�2M5/3) Ff,f 

(2) Näherungswerte für diese Kraftbeiwerte sind in Bild B.2.5 angegeben. 

Kr
af

tb
ei

w
er

t F
f 

 

 Völligkeitsgrad M 

LegenGe 

1 Kantige Profile 
2 Kreisförmige Profile (unterkritisch) 
3 Kreisförmige Profile (überkritisch)  

ANMERKUNG Bei Gittermasten mit M ҏ! 0,� siehe B.2.7.1(3). 

BilG B�2�5 ² .raItEeiZert Ff Iür ein]elne 7ragZerNe 
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B�� 7ragZerNsreaNtiRn vRn *ittermasten 

B���1 BeGingungen Iür Gie AnZenGung statisFKer 9erIaKren 

(1) Das statische Ersatzlastverfahren, siehe B.3.2, ist üblicherweise anzuwenden, wenn die Bedingungen 
in B.3.1(3) erfüllt sind. :enn nicht, sind aufwändigere Verfahren wie z. B. das Spektralverfahren, siehe B.3.3, 
anzuwenden. Ein Fachgutachten ist notwendig. 

(2) Die statische Ersatzlast-Methode berücksichtigt eine gewisse dynamische Überhöhung der Bauwerks-
antwort, die typisch für die Mehrzahl der nach dieser Vorschrift gebauten Gittermaste ist. Die Kontrolle für die 
Anwendbarkeit des statischen Verfahrens nach Gleichung (B.12) ist nur als Anleitung zu betrachten. Die 
dynamische Vergrö�erung nimmt im Allgemeinen mit zunehmender Höhe der Moduln eines Mastes zu, 
insbesondere wenn er viele Au�enanbauten hat oder wenn er eine konkave bzw. gevoutete Bauform aufweist 
(Eiffelturm-Form). In solchen Fällen sollte bei Anwendung der statischen Vorgehensweisen auf Gittermaste, 
bei denen diese Einflüsse stärker ausgeprägt sind als bei herkömmlichen Bauweisen, mit Vorsicht vorge-
gangen werden. 

(3) Die statische Ersatzlast-Methode darf angewendet werden, falls: 

1
�
57 2
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oBTTf,s

T ¸
¹
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G$F
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WU
 (B.12) 

Dabei ist 

Ff,T$T  die Summe der :indkräfte (einschlie�lich Au�enanbauteile) der einzelnen Module, beginnend 
von der Mastspitze, so dass�Ff,T$T gerade kleiner ist als ein Drittel der Gesamtsumme 6Ff für den 
gesamten Mast (in m2); 

Us  die Dichte des :erkstoffes der Mastkonstruktion (in kg/m3); 

PT  die Gesamtmasse der Module im Bereich von�Ff,T (in kg); 

K  die Masthöhe (in m); 

KT  die Gesamthöhe der Module im Bereich von�Ff,T, jedoch nicht grö�er als K/3 (in m); 

Wo  die Volumen-/:iderstandskonstante, anzusetzen mit 0,001 m; 

GB  die Tiefe in :indrichtung, anzusetzen mit: 

� Basisbreite G für rechtwinklige Gittermaste (in m); 

� 0,75 u Basisbreite für dreigurtige Maste (in m). 

B���2 6tatisFKe Ersat]last-MetKRGe 

B���2�1 Allgemeines 

(1) Bei symmetrischen Masten, die mit Gurtstäben mit dreieckigen Ausfachungen konstruiert sind, mit oder 
ohne Au�enanbauten, für die ˜die :indkraft™ nach ˜B.2™ berechnet worden ist, ist die maximale 
Schnittkraft im Bauteil nach B.3.2.2.1 bis B.3.2.2.5 zu bestimmen. Bei unsymmetrischen Masten, die mit 
Gurtstäben mit dreieckigen Ausfachungen konstruiert sind und Au�enanbauten aufweisen, oder bei Masten, 
für die ˜die :indkraft™ nach B.2.7 berechnet worden ist, ist die maximale Schnittkraft im Bauteil nach 
B.3.2.2.� zu bestimmen. 
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ANMERKUNG Bei symmetrischen, dreieckigen und Tuadratischen Masten sind die :indlasten Tuer zur :indrichtung 
nicht ma�gebend für die Bemessung und dürfen folglich vernachlässigt werden. Bei unsymmetrischen Gittermasten sind 
diese Lasten zu berücksichtigen. 

B���2�2 :inGEelastung 

B���2�2�1 Allgemeines 

(1) Die maximale :indlast auf den Gittermast in :indrichtung ist nach EN 1991-1-4, 5.3 zu bestimmen 
unter Verwendung der in diesem Anhang in B.2 angegebenen :indkraftbeiwerte. 

(2) Die mittlere :indlast in :indrichtung auf den Gittermast )m,: (]) ist in der Regel folgenderma�en 
anzusetzen: 

˜ ¦�
 UHII

HY

S
:P� ����

�� $F
],

T
]) ™ (B.14a) 

(3) Die äTuivalente Böenwindlast in :indrichtung auf den Gittermast )T,:(]) ist in der Regel zu ermitteln 
aus: 
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GVHY
P:P�:T� ]F

FF],
K]])])  (B.14b) 

Dabei ist 

,v die Intensität der Turbolenzen nach EN 1991-1-4; 

FsFd der Strukturbeiwert nach EN 1991-1-4, �.3; 

]m die Höhe der Schnittfläche über Grund, für die die Beanspruchung ermittelt wird; 

K die Gesamthöhe des Gittermasts; 

��˜F0(]P)™� der orographische Faktor nach EN 1991-1-4. 

B���2�2�2 Lasten ]ur BereFKnung Ger .rlIte in Gen Bauteilen RGer in Gen )unGamenten 

(1) Die maximale Kraft 6max in einem Bauteil oder in dem Fundament ist gemä� (B.14b) mittels )m,: zu 
bestimmen und um einen Faktor zu erhöhen: 
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PR
P ]F

FF],
K]66  (B.15) 

Dabei ist 

˜6m,:™ die Kraft im Bauteil oder im Fundament aus der mittleren :indlast )m,:; 

˜F0(]P) siehe B.3.2.2.1(3).™ 
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B���2�2�� Lasten ]ur BereFKnung Ger 4uerNrlIte 

(1) Die zur Berechnung der Füllstabkräfte verwendete Belastung ist in Abhängigkeit von der Ausführung 
des Mastes anzusetzen. 

ANMERKUNG 4uerkräfte im Fundament sind nach B.3.2.2.2 zu bestimmen. 

(2) Bei Gittermasten, bei denen die Neigung der Eckstiel derart ist, dass sie sich projiziert oberhalb der 
Mastspitze schneiden (siehe Bild 3.1a)), ist die maximale Beanspruchung in der Ausfachung oder die 
4uerkraft auf einem gegebenen Niveau nach B.3.2.2.2 zu ermitteln. 

ANMERKUNG Kräfte in Füllstäben an Knoten, an denen sich die Neigung der Eckstiele ändert, können aus Anteilen 
der Eckstielkräfte und der 4uerkraft bestehen. 

(3) Bei Gittermasten, bei denen die Neigung der Eckstiele des betrachteten Gefaches derart ist, dass sie 
sich projiziert unterhalb der Mastspitze schneiden (siehe Bild B.3.1b)), sind zwei Berechnungen mit 
ungleichmä�igen Feldbelastungen durchzuführen, mit 

a) der mittleren :indlast, )m,:(]) unterhalb des Schnittpunktes und einer statischen Ersatzlast )T,:(]) für 
die Böenwindlast oberhalb des Schnittpunktes, 

b) der mittleren :indlast, )m,:(]) oberhalb des Schnittpunktes und einer statischen Ersatzlast )T,:(]) für 
die Böenwindlast unterhalb des Schnittpunktes. 

(4) Existiert mehr als ein Schnittpunkt, dann sind zwei Lastfälle mit ungleichmä�iger Feldbelastung für 
jedes Modul zu berechnen, siehe Bild B.3.1c). 

ANMERKUNG Für Füllstäbe über dem höchsten Schnittpunkt darf das Verfahren nach B.3.2.2.3(2) verwendet werden. 

 

a� )all 1 Alle 4uerkräfte ermittelt aus mittlere :indlast und 
Böenreaktionsfaktor 

 

E� )all 2 Feldweise Belastung für Modul ÄA³ 

BilG B���1 ² )elGZeise ungleiFKml�ige Belastung 
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F� )all � 

Feldweise Belastung für 
Modul ÄA³: 

Feldweise 1 ±±±±±±± 

Feldweise 2 ± ± ± ± ±  

Feldweise Belastung für 
Modul ÄB³: 

Feldweise 1 ±±±±±±± 

Feldweise 2 ± ± ± ± ± 

LegenGe 

1 Modul ÄA³ 
2 Verlängerung der Eckstiele des Moduls ÄA³ 
3 Mittelwert 
4 oberhalb Modul ÄA³ liegende Fachwerkfelder wie Fall 1 zu behandeln 
5 ÄBöenlast³ 
� Modul ÄB³ 
7 oberhalb Modul ÄB³ liegende Fachwerkfelder wie Fall 1 zu behandeln 
8 Verlängerung der Eckstiele des Moduls ÄB³ 

BilG B���1 ² )elGZeise ungleiFKml�ige Belastung �IRrtgesetzt� 

B���2�2�4 Belastung vRn AEsSannseilen 

(1) Die maximale :indlast )c/Gw(]) auf Seile in :indrichtung ist wie folgt anzusetzen: 

> @¦ »
¼

º
«
¬

ª ��
���

�
 

)(
1)(71

1
)(71

)(
)( GGf,c/Gw ]F

FF],
$F

],
]T

])
R

GVY

Y

S  (B.1�) 

Dabei ist: 

Tp(]) der Spitzenstaudruck in effektiver Höhe ] in m des Seils über Grund, ermittelt nach EN 1991-1-4; 

6Ff,G der Gesamtwindkraftbeiwert des Seils in :indrichtung, ermittelt nach B.2. 

B���2�2�5 Belastung ]ur Bestimmung vRn 'urFKEiegungen unG 9erGreKungen 

(1) Verformungen und Verdrehungen brauchen in der Regel nur den Anforderungen für die Gebrauchs-
tauglichkeit zu genügen. Die Gebrauchstauglichkeitskriterien sind vom Kunden in der Bauausschreibung 
festzulegen (siehe 7.2.2). 

B���2�2�� :inGEelastung Iür niFKt s\mmetrisFKe *ittermaste unG 7ürme RGer 7ürme  
mit NRmSlexen AnEauten 

(1) Bei nicht symmetrischen Gittermasten oder Türmen, die gro�e, nicht symmetrisch angeordnete Au�en-
anbauten und/oder Seile bzw. Leitungen aufweisen, die nicht vernachlässigbare Torsionsbelastungen und 
Belastungen Tuer zur :indrichtung einleiten, müssen die Gesamtkräfte infolge der :indlasten für die 
kombinierte Einwirkung von :ind auf einzelne Teile, und zwar in :indrichtung und Tuer zur :indrichtung 
berücksichtigt werden. 
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F� )all � 

Feldweise Belastung für 
Modul ÄA³: 

Feldweise 1 ±±±±±±± 

Feldweise 2 ± ± ± ± ±  

Feldweise Belastung für 
Modul ÄB³: 

Feldweise 1 ±±±±±±± 

Feldweise 2 ± ± ± ± ± 

LegenGe 

1 Modul ÄA³ 
2 Verlängerung der Eckstiele des Moduls ÄA³ 
3 Mittelwert 
4 oberhalb Modul ÄA³ liegende Fachwerkfelder wie Fall 1 zu behandeln 
5 ÄBöenlast³ 
� Modul ÄB³ 
7 oberhalb Modul ÄB³ liegende Fachwerkfelder wie Fall 1 zu behandeln 
8 Verlängerung der Eckstiele des Moduls ÄB³ 

BilG B���1 ² )elGZeise ungleiFKml�ige Belastung �IRrtgesetzt� 

B���2�2�4 Belastung vRn AEsSannseilen 

(1) Die maximale :indlast )c/Gw(]) auf Seile in :indrichtung ist wie folgt anzusetzen: 
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Dabei ist: 

Tp(]) der Spitzenstaudruck in effektiver Höhe ] in m des Seils über Grund, ermittelt nach EN 1991-1-4; 

6Ff,G der Gesamtwindkraftbeiwert des Seils in :indrichtung, ermittelt nach B.2. 

B���2�2�5 Belastung ]ur Bestimmung vRn 'urFKEiegungen unG 9erGreKungen 

(1) Verformungen und Verdrehungen brauchen in der Regel nur den Anforderungen für die Gebrauchs-
tauglichkeit zu genügen. Die Gebrauchstauglichkeitskriterien sind vom Kunden in der Bauausschreibung 
festzulegen (siehe 7.2.2). 

B���2�2�� :inGEelastung Iür niFKt s\mmetrisFKe *ittermaste unG 7ürme RGer 7ürme  
mit NRmSlexen AnEauten 

(1) Bei nicht symmetrischen Gittermasten oder Türmen, die gro�e, nicht symmetrisch angeordnete Au�en-
anbauten und/oder Seile bzw. Leitungen aufweisen, die nicht vernachlässigbare Torsionsbelastungen und 
Belastungen Tuer zur :indrichtung einleiten, müssen die Gesamtkräfte infolge der :indlasten für die 
kombinierte Einwirkung von :ind auf einzelne Teile, und zwar in :indrichtung und Tuer zur :indrichtung 
berücksichtigt werden. 
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(2) Die schwankenden Beanspruchungen, die durch laterale Turbulenz verursacht werden, sollten zusam-
men mit den Beanspruchungen aus :indlasten in :indrichtung berücksichtigt werden. 

(3) Zur Ermittlung der Gesamtbelastung in solchen Fällen ist die mittlere :indlast in :indrichtung unab-
hängig vom schwankenden Anteil zu betrachten. Dazu ist der Mast unter Belastung der mittleren :indlast 
)m,:(]) in :indrichtung, wie nach B.3.2.2.1(1) ermittelt, zu untersuchen. 

ANMERKUNG Falls Abspannungen vorhanden sind, ist die mittlere Last )m,C:(]) auf die Abspannungen zu 
berücksichtigen (siehe B.3.2.2.4). 

(4) Folgende einzelne Beanspruchungen sind zu berechnen: 

a) die mittlere Beanspruchung 6m,T: infolge :indlast, ermittelt aus der mittleren :indlast )m,T:(]); 

b) die Beanspruchung 61,T: im Bauteil infolge schwankender :indlasten in :indrichtung, ermittelt anhand: 

> @ � �2
,1 )/(2,01

)(
1)(71

K]
]F

FF],
66 P

PR

GVY
T:P�T: �

��
  (B.17) 

c) schwankende laterale :indbeanspruchungen 61,T; infolge Turbulenz Tuer zur :indrichtung, die wie folgt 
angesetzt werden sollten, falls keine anderen Angaben vorliegen: 

1,T:
f

;
;1,T; 6
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¦  (B.18) 

Dabei ist 

.; der Beiwert zur Berücksichtigung der lateralen Turbulenz; 

6F; der Kraftbeiwert für den 4uertrieb des Bauwerks (und aller vorhandener Au�enanbauten) für das 
betrachtete Modul; 

˜¦  siehe B.2.1.3(1).™ IF

ANMERKUNG 1 Der :ert für .; darf im Nationalen Anhang angegeben werden. Der :ert .;   1,0 wird empfohlen. 

ANMERKUNG 2 Die laterale Turbulenz bedeutet auch für symmetrisch ausgebildete Gittermaste schwankende :ind-
lasten Tuer zur :indrichtung; jedoch ist die Auswirkung dieser Lasten normalerweise nicht relevant für die ma�gebend 
beanspruchten Bauteile, au�er für Ermüdung. 

(5) Die Gesamtbeanspruchung eines jeden Bauteils infolge von :ind 66T ist wie folgt anzusetzen: 

�
FDEOHV

�
T;��

�
T:��FZP�T:P�TȈ 666666 ���  (B.20) 

˜Dabei ist 

6P�FZ die mittlere Beanspruchung der Kabel, ermittelt aus der Lastkomponente in (B.1�); 

6FDEOHV die schwankende Beanspruchung der Kabel, ermittelt aus der Schwankungskomponente  
in (B.1�).™�
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(2) Die schwankenden Beanspruchungen, die durch laterale Turbulenz verursacht werden, sollten zusam-
men mit den Beanspruchungen aus :indlasten in :indrichtung berücksichtigt werden. 

(3) Zur Ermittlung der Gesamtbelastung in solchen Fällen ist die mittlere :indlast in :indrichtung unab-
hängig vom schwankenden Anteil zu betrachten. Dazu ist der Mast unter Belastung der mittleren :indlast 
)m,:(]) in :indrichtung, wie nach B.3.2.2.1(1) ermittelt, zu untersuchen. 

ANMERKUNG Falls Abspannungen vorhanden sind, ist die mittlere Last )m,C:(]) auf die Abspannungen zu 
berücksichtigen (siehe B.3.2.2.4). 

(4) Folgende einzelne Beanspruchungen sind zu berechnen: 

a) die mittlere Beanspruchung 6m,T: infolge :indlast, ermittelt aus der mittleren :indlast )m,T:(]); 

b) die Beanspruchung 61,T: im Bauteil infolge schwankender :indlasten in :indrichtung, ermittelt anhand: 
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Dabei ist 

.; der Beiwert zur Berücksichtigung der lateralen Turbulenz; 

6F; der Kraftbeiwert für den 4uertrieb des Bauwerks (und aller vorhandener Au�enanbauten) für das 
betrachtete Modul; 

˜¦  siehe B.2.1.3(1).™ IF

ANMERKUNG 1 Der :ert für .; darf im Nationalen Anhang angegeben werden. Der :ert .;   1,0 wird empfohlen. 

ANMERKUNG 2 Die laterale Turbulenz bedeutet auch für symmetrisch ausgebildete Gittermaste schwankende :ind-
lasten Tuer zur :indrichtung; jedoch ist die Auswirkung dieser Lasten normalerweise nicht relevant für die ma�gebend 
beanspruchten Bauteile, au�er für Ermüdung. 

(5) Die Gesamtbeanspruchung eines jeden Bauteils infolge von :ind 66T ist wie folgt anzusetzen: 

�
FDEOHV

�
T;��

�
T:��FZP�T:P�TȈ 666666 ���  (B.20) 

˜Dabei ist 

6P�FZ die mittlere Beanspruchung der Kabel, ermittelt aus der Lastkomponente in (B.1�); 

6FDEOHV die schwankende Beanspruchung der Kabel, ermittelt aus der Schwankungskomponente  
in (B.1�).™�

 

',N EN 199�-�-1:2010-12 

©
 D

IN
 D

eu
ts

ch
es

 In
st

itu
t f

ür
 N

or
m

un
g 

e.
 V

.; 
ST

B 
- S

am
m

lu
ng

 B
au

au
fs

ic
ht

lic
h 

ei
ng

ef
üh

rte
 T

ec
hn

is
ch

e 
Ba

ub
es

tim
m

un
ge

n 
/ w

w
w

.s
tb

-b
au

no
rm

en
.d

e

Nds. MBl. Nr. 3 b/2019 Nds. MBl. Nr. 3 b/2019Nds. MBl. Nr. 3 b/2019

127

51



EN 199�-�-1:200� � AC:2009 �'� 

52 

B���� 6SeNtralmetKRGe 

(1) :ird die Bauwerksantwort auf Kräfte in :indrichtung mittels der Spektralmethode berechnet, sollten die 
meteorologischen Daten nach EN 1991-1-4 angesetzt werden und die :indkraftbeiwerte nach B.2. Zusätzlich 
sollten ² falls genauere Angaben fehlen ² die in EN 1991-1-4, Anhang B definierten Parameter angesetzt 
werden. 

ANMERKUNG Der Nationale Anhang darf weitere Hinweise liefern. 

(2) Laterale Turbulenz führt zu wechselnden Beanspruchungen, die zusammen mit den Beanspruchungen 
in :indrichtung zu betrachten sind. Die zutreffenden Parameter sollten entsprechend denen für :indwir-
kungen in :indrichtung gewählt werden. 

ANMERKUNG Der Nationale Anhang darf weitere Hinweise liefern. 

B���4 :irEelerregte 6FKZingungen Tuer ]ur :inGriFKtung 

(1) Falls Gittermaste gro�e zylindrische Körper tragen oder sich durch starken Eisansatz derart zusetzen 
können, dass wirbelerregte 4uerschwingungen möglich sind, so sind diese nach EN 1991-1-4 zu berechnen. 

B�4 '\namisFKe AntZRrt vRn aEgesSannten Masten 

B�4�1 Allgemeines 

(1) Die maximalen Kräfte für die Bemessung von Mastbauteilen und -fundamenten sind unter Berück-
sichtigung der Bauwerksantwort auf die Turbulenz des natürlichen :indes zu berechnen. 

(2) Diese Kräfte sollten die Auswirkungen auf eine äTuivalente, statische Belastung durch einen :ind, der 
mit der mittleren 10-Minuten-:indgeschwindigkeit und nur aus der :indrichtung weht, und die schwankenden 
Lastanteile infolge Böen in :indrichtung und, wenn ma�gebend, Tuer zur :indrichtung erfassen. 

B�4�2 BeGingungen Iür statisFKe MetKRGen 

(1) Im Allgemeinen können statische Methoden zur Ermittlung der maximalen Beanspruchungen der 
Bauteile eines Mastes verwendet werden (siehe B.4.3). Nur bei Masten, die zu ausgeprägten dynamischen 
Reaktionen neigen, ist es notwendig, dynamische Antwortberechnungen durchzuführen (siehe B.4.4). 

(2) Die Bemessung grö�erer Maste, deren Versagen sehr schwere Folgen hätte (siehe 2.3), sollte immer 
mit dynamischen Anwort-Berechnungen überprüft werden. 

(3) Das folgende Kriterium ist zu erfüllen, damit statische Methoden angewendet werden können: 

a) der Kragarm oberhalb des obersten Anschlussniveaus der Abspannseile hat eine Gesamtlänge, die nicht 
grö�er als die Hälfte des Abstandes zwischen den obersten beiden Anschlussniveaus; 

b) Der Parameter Es ist � 1 wenn: 
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mit: 

.GL   0,5NL$GL(GLcos2DGL//GL (B.21b) 

Dabei ist 

N die Anzahl der Abspannanschlussniveaus; 

$GL die 4uerschnittsfläche des Seils auf Anschlussniveau i; 

(GL der Elastizitätsmodul des Seils auf Anschlussniveau i; 

/GL die Länge des Seils auf Anschlussniveau i; 

NL Anzahl der Seile auf Anschlussniveau L; 

+GL Höhe des Anschlussniveaus über dem Mastfu�; 

DGL :inkel der Sehne der Seile auf Anschlussniveau L mit der Horizontalen; 

(m Elastizitätsmodul des Mastes; 

,m durchschnittliches Trägheitsmoment des Mastes; 

/s durchschnittliche Spannweite des Mastes zwischen den Anschlussniveaus. 

c) Der Parameter Q ist � 1 wenn: 

+5
P

'
+9

Q o3
o

H
30
1

  (B.21c) 

Dabei ist 

Po die durchschnittliche Masse je Längeneinheit des Mastes einschlie�lich Anbauten in kg/m; 

'o die durchschnittliche Breite der Ansichtsfläche des Mastes in m; 

9H die mittlere :indgeschwindigkeit 9e auf Höhe der Mastspitze in m/s; 

˜��5 der durchschnittliche Gesamtwert des Produkts aus dem :indkraftbeiwert FI und der 

Bezugsfläche  nach B.2.2.1(1);™ ¦ $

+ die Höhe des Mastes einschlie�lich des Kragarms, falls vorhanden, in m. 

(4) Falls eines der Kriterien in (3) nicht erfüllt ist, ist die Spektralmethode wie folgt (siehe B.4.4) anzu-
wenden. 
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B�4�� 6tatisFKe Ersat]last-MetKRGe 

B�4���1 Allgemeines 

(1) Um die dynamische Antwort von Masten auf :indbelastung zu berücksichtigen, muss der Mast für eine 
Reihe von statischen :indlastfällen mit ungleichmä�igen Feldbelastungen untersucht werden; dies geschieht 
auf der Grundlage der mittleren :indlast, die um zusätzliche Feldbelastungen vergrö�ert wird. Diese 
Vorgehensweise erfordert für jede betrachtete :indrichtung zahlreiche statische :indberechnungen, wobei 
die Ergebnisse kombiniert werden müssen, um die Maximalantwort zu bestimmen. 

(2) Bei Masten mit symmetrischem 4uerschnitt mit dreieckiger Ausfachung, sowohl ohne Au�enanbauten 
als auch mit symmetrisch zur betrachteten :indrichtung angeordneten Au�enanbauten, die vermutlich nicht 
dynamisch anfällig (siehe B.4.7) sind, sind die maximalen Kräfte nach B.4.3.2 zu ermitteln. 

(3) Bei Masten mit Au�enanbauten, die nicht symmetrisch zur betrachteten :indrichtung angeordnet sind, 
sind die zusätzlichen Kräfte infolge von :indwirkungen Tuer zur :indrichtung nach B.4.3.2.8 zu ermitteln. 

B�4���2 Zu EerüFNsiFKtigenGe LastIllle 

B�4���2�1 Mittlere :inGEelastung 

(1) Die :indlast )m,: auf den Mastschaft in :indrichtung infolge der mittleren :indgeschwindigkeit ist wie 
folgt anzusetzen: 

˜ UHI:
Y

S
:P� ��

$]F
],

]T
]) )(

)(
)(

)( ¦
�

 ™ (B.22) 

Dabei ist 

F:(]) der Gesamtwindkraftbeiwert des Bauwerks (und aller vorhandenen Au�enanbauten) über das 
betrachtete Segment in :indrichtung in Höhe ] in m über Grund innerhalb des betrachteten 
Gefaches, ermittelt nach ˜B.2.1.3™. 

(2) Diese Lasten sollten in der Mitte der Ansichtsflächen des jeweiligen Abschnittes (einschlie�lich 
vorhandener Au�enanbauten) wirkend angesetzt werden. 

(3) Die :indbelastung ˜)G:(])™ auf Abspannseile infolge der mittleren :indgeschwindigkeit ist in der 
Seil-:ind-Ebene normal zum Abspannseil wie folgt anzusetzen: 

˜ � � � � $]F
],

]T
]) GI�

Y

S
G: ����

��
�

 ™ (B.23) 

Dabei ist 

˜FI�G(])™ der :indwiderstandsbeiwert des betrachteten Abspannseils, ermittelt nach B.2. 

(4) :enn eine gleichförmige Streckenbelastung verwendet wird, ˜sollte TS(]) auf der :indgeschwindig-
keit in 2/3 der Höhe des jeweiligen Seilanschlusses am Mast basieren™� 

(5) Die Beanspruchung 6m infolge des mittleren :indes ist für jedes Bauteil des Mastes durch eine nicht-
lineare statische Berechnung unter der mittleren Belastung )m,: und )G: zu ermitteln. 
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B�4���2�2 Zuslt]liFKe )elGEelastungen 

(1) Zusätzlich zu der mittleren Belastung nach B.4.3.2.1 sind nacheinander verschiedene zusätzliche 
Feldbelastungen wie folgt anzusetzen: 

� in jedem Feld des Mastschaftes zwischen benachbarten Abspannebenen (und in dem Feld zwischen 
Mastfu� und der ersten Abspannebene); 

� gegebenenfalls über dem Kragarm; 

� von Mittelpunkt zu Mittelpunkt benachbarter ÃFelderµ; 

� vom Mastfu� bis zur Mitte der ersten Abspannebene; 

� von der Mitte des Feldes zwischen der vorletzten und der obersten Abspannebene, falls darüber kein 
auskragender Teil vorhanden ist, ansonsten gegebenenfalls einschlie�lich des Kragteils. 

(2) Diese sind in Bild B.4.1 dargestellt. Die feldweise Belastung ist wie folgt zu berechnen: 

˜ ¦�
 UHI:

R

Y

Y

S
VP: ��

��
��

����
��

��� $]F
]F
],

],
]T

N]) ™ (B.24) 

Dabei ist 

F:(]) nach B.4.3.2.1; 

Ns ˜der Skalierungsfaktor, der die :ahrscheinlichkeit des Auftretens definiert;™ 

,v(]) die Turbulenzintensität nach EN 1991-1-4, 4.4 in Abhängigkeit von der Geländekategorie; 

Fo(]) der Orographie-Beiwert nach EN 1991-1-4. 

ANMERKUNG 1 Der Skalierungsfaktor Ns berücksichtigt multi-modale Antworten des abgespannten Mastes. 

ANMERKUNG 2 Der :ert für Ns darf im Nationalen Anhang angegeben werden. Der :ert Ns   3,5 wird empfohlen. 

ANMERKUNG 3 Zur Vereinfachung dürfen konstante feldweise Belastungen verwendet werden, indem als Bezugshöhe ] 
das obere Ende der feldweisen Belastung zur Ermittlung von ,v(]) und Tp(]) benutzt wird. 
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Mittlere 
:indbelastung  L   1 2 3 4 5 � 

  Feldweise zusätzliche Belastungen 

BilG B�4�1 ² Ansat] Ger IelGZeisen ]uslt]liFKen Belastung 

(3) Diese feldweisen zusätzlichen Belastungen sind rechnerisch auf den unter mittlerer :indlast nach 
B.4.3.2.1 in seiner Gleichgewichtslage befindlichen Mast aufzubringen. 

(4) Für Maste mit einer Höhe bis zu 50 m braucht nur der Fall mit einer den ganzen Mast einhüllenden 
zusätzlichen Belastung berücksichtigt zu werden. 

ANMERKUNG 1 In diesen Fällen ist die 4uerkraftausfachung in jedem Feld für die maximale 4uerkraft (und die 
zugehörige Torsion) in dem Feld zu bemessen. 

ANMERKUNG 2 In diesen Fällen sind die Stiele und die Anschlüsse in den Feldern für die maximale (und minimale) 
Belastung des Stiels in diesem Feld zu bemessen. 

ANMERKUNG 3 Falls in diesen Fällen der Mast einen Kragarm besitzt, dann sind 

(i) mittlere :indbelastungen plus zusätzliche feldweise Belastung auf den Kragarm und mittlere :indbelastung auf den 
Mast und 

(ii) mittlere :indbelastung auf den Kragarm und mittlere :indbelastung plus zusätzliche feldweise Belastung auf den 
Mast 

zu berücksichtigen. 

B�4���2�� Belastung Ger AEsSannseile 

(1) Für jeden Lastfall mit zusätzlichen Feldbelastungen auf den Mastschaft (nach B.4.3.2.2) sind 
zusätzliche feldweise Belastungen ˜)PG(])™ innerhalb derselben Grenzen aufzubringen, siehe Bild B.4.2. 
Diese zusätzlichen feldweisen Belastungen sind in der Regel in der Seil-:ind-Ebene normal auf jedes 
Abspannseil wie folgt anzusetzen: 

˜ $]F
]F
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 ™ (B.25) 
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Dabei ist 

Ns der Skalierungsfaktor; 

�˜FI�G(])™ der :indkraftbeiwert des Abspannseils in der Ebene, die aus :indrichtung und Abspannseil 
gebildet wird, bestimmt nach B.2. 

ANMERKUNG 1 Der Skalierungsfaktor Ns berücksichtigt multi-modale Antworten abgespannter Maste. 

ANMERKUNG 2 Der :ert für Ns darf im Nationalen Anhang angegeben werden. Der :ert Ns   3,5 wird empfohlen. 

(2) Vereinfachend darf eine einheitliche Belastung der betrachteten Abspannseile über die gesamte Höhe 
durch Multiplikation der oben genannten :indlast mit dem Verhältnis ]p/]G angegeben werden: 

Dabei ist 

]p die ÄHöhe³ des Felds des betrachteten Abspannseils; 

]G die Höhe des Seilanschlusses am Mast. 
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Feldweise Zusatzlast auf 
den Mastschaft 
(typischer Fall) 

 Feldweise Zu-
satzlast auf das 
Abspannseil (3) 
(darf verschmiert 
werden, siehe 
B.4.3.2.3(2)) 

Mittlere 
:indlast auf 
das Abspann-
seil (3) 

 

BilG B�4�2 ² )elGZeise Zusat]last auI Gen AEsSannseilen 

B�4���2�4 Bestimmung Ger BauZerNsantZRrt unter IelGZeiser Zusat]last 

(1) Die Beanspruchung 6PLL der Bauteile des Mastschaftes und der Abspannseile, die man für jede der 
nacheinander aufgebrachten zusätzlichen Feldbelastungen erhält, ist zu berechnen. 

(2) Dazu wird die Differenz zwischen der kombinierten Beanspruchung aus feldweiser Zusatzlast und 
mittlere Belastung und der Beanspruchung nur aus der mittleren Belastung berechnet. 

(3) Diese Beanspruchungen sind dann als :urzel des Tuadratischen Mittelwertes zu kombinieren: 

¦
 

 
N

L
L66

1

2
PLp  (B.2�) 

Dabei ist 

6PLL die Beanspruchung (Antwort) aufgrund des L-ten Lastfalls; 

N die Gesamtzahl der erforderlichen Lastfälle; 

6p die Gesamtbeanspruchung infolge zusätzlicher Feldbelastungen. 

B�4���2�5 AusZirNung Ger :inGlast auI Gas gesamte BauZerN 

(1) Die Auswirkung 6TM der :indlast auf die Bauteile des gesamten Mastes ist folgenderma�en zu 
ermitteln: 

6TM   6M r 6p (B.27) 
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Feldweise Zusatzlast auf 
den Mastschaft 
(typischer Fall) 

 Feldweise Zu-
satzlast auf das 
Abspannseil (3) 
(darf verschmiert 
werden, siehe 
B.4.3.2.3(2)) 

Mittlere 
:indlast auf 
das Abspann-
seil (3) 

 

BilG B�4�2 ² )elGZeise Zusat]last auI Gen AEsSannseilen 

B�4���2�4 Bestimmung Ger BauZerNsantZRrt unter IelGZeiser Zusat]last 

(1) Die Beanspruchung 6PLL der Bauteile des Mastschaftes und der Abspannseile, die man für jede der 
nacheinander aufgebrachten zusätzlichen Feldbelastungen erhält, ist zu berechnen. 

(2) Dazu wird die Differenz zwischen der kombinierten Beanspruchung aus feldweiser Zusatzlast und 
mittlere Belastung und der Beanspruchung nur aus der mittleren Belastung berechnet. 

(3) Diese Beanspruchungen sind dann als :urzel des Tuadratischen Mittelwertes zu kombinieren: 

¦
 

 
N

L
L66

1

2
PLp  (B.2�) 

Dabei ist 

6PLL die Beanspruchung (Antwort) aufgrund des L-ten Lastfalls; 

N die Gesamtzahl der erforderlichen Lastfälle; 

6p die Gesamtbeanspruchung infolge zusätzlicher Feldbelastungen. 

B�4���2�5 AusZirNung Ger :inGlast auI Gas gesamte BauZerN 

(1) Die Auswirkung 6TM der :indlast auf die Bauteile des gesamten Mastes ist folgenderma�en zu 
ermitteln: 

6TM   6M r 6p (B.27) 
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Dabei ist 

6M die mittlere Beanspruchung, ermittelt nach B.4.3.2.1; 

6p die schwankende Beanspruchung, ermittelt nach B.4.3.2.4 mit variablen Vorzeichen, um die 
ungünstigste Auswirkung zu ermitteln. 

(2) Zur Berechnung der Gesamtkraft in der Schubausfachung in einem Feld des Mastschaftes nach (1) ist 
als Mindestwert innerhalb dieses Feldes als der höchste berechnete :ert im Viertelspunkt des Feldes 
zwischen benachbarten Abspannebenen (oder dem Mastfu�) anzusetzen. In diesem Zusammenhang bezieht 
sich die Feldlänge auf den Abstand zwischen benachbarten Abspannebenen oder zwischen dem Mastfu� und 
der untersten Abspannebene (siehe Bild B.4.3). 

 

LegenGe 

1 im Feld zu verwendender Mindestwert 
2 siehe Anmerkung 
3 Kraft für die Schubausfachungen  

ANMERKUNG Einhüllende der Kräfte in Ausfachungsstäben, die aus der zusätzlichen feldweisen Belastung entsteht 
(gezeigt sind Absolutwerte). 

BilG B�4�� ² MinGestNrlIte in Gen 6FKuEausIaFKungen Ges MastsFKaItes 

B�4���2�� Zu EerüFNsiFKtigenGe :inGriFKtungen 

(1) Für jedes Bauteil des Mastes ist die :indrichtung zu berücksichtigen, die zu der ungünstigsten 
Überlagerung der Beanspruchungen führt. Das bedeutet in der Praxis, dass mehrere :indrichtungen zu 
untersuchen sind. 

',N EN 199�-�-1:2010-12 

©
 D

IN
 D

eu
ts

ch
es

 In
st

itu
t f

ür
 N

or
m

un
g 

e.
 V

.; 
ST

B 
- S

am
m

lu
ng

 B
au

au
fs

ic
ht

lic
h 

ei
ng

ef
üh

rte
 T

ec
hn

is
ch

e 
Ba

ub
es

tim
m

un
ge

n 
/ w

w
w

.s
tb

-b
au

no
rm

en
.d

e

EN 199�-�-1:200� � AC:2009 �'� 

59 

Dabei ist 

6M die mittlere Beanspruchung, ermittelt nach B.4.3.2.1; 

6p die schwankende Beanspruchung, ermittelt nach B.4.3.2.4 mit variablen Vorzeichen, um die 
ungünstigste Auswirkung zu ermitteln. 

(2) Zur Berechnung der Gesamtkraft in der Schubausfachung in einem Feld des Mastschaftes nach (1) ist 
als Mindestwert innerhalb dieses Feldes als der höchste berechnete :ert im Viertelspunkt des Feldes 
zwischen benachbarten Abspannebenen (oder dem Mastfu�) anzusetzen. In diesem Zusammenhang bezieht 
sich die Feldlänge auf den Abstand zwischen benachbarten Abspannebenen oder zwischen dem Mastfu� und 
der untersten Abspannebene (siehe Bild B.4.3). 

 

LegenGe 

1 im Feld zu verwendender Mindestwert 
2 siehe Anmerkung 
3 Kraft für die Schubausfachungen  

ANMERKUNG Einhüllende der Kräfte in Ausfachungsstäben, die aus der zusätzlichen feldweisen Belastung entsteht 
(gezeigt sind Absolutwerte). 

BilG B�4�� ² MinGestNrlIte in Gen 6FKuEausIaFKungen Ges MastsFKaItes 

B�4���2�� Zu EerüFNsiFKtigenGe :inGriFKtungen 

(1) Für jedes Bauteil des Mastes ist die :indrichtung zu berücksichtigen, die zu der ungünstigsten 
Überlagerung der Beanspruchungen führt. Das bedeutet in der Praxis, dass mehrere :indrichtungen zu 
untersuchen sind. 
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ischem 4uerschnitt, der in vier 
Richtungen abgespannt ist, sollten mindestens zwei Richtungen betrachtet werden: nämlich die Richtungen 

aft Tuer zur :indrichtung in Höhe von 2 � der :indkraft in :indrichtung oder mit 
einer :indrichtung um 2� gegenüber der angenommen :indrichtung gedreht) anzunehmen, indem eine Betrachtung nach 
Theorie II. Ordnung durchgeführt wird. 

(2) Falls der Mast nahezu symmetrisch in Geometrie und Belastung ist, sollten bei in drei Richtungen 
abgespannten dreieckigen Masten mindestens drei :indrichtungen untersucht werden, d. h. die Richtungen 
90�, �0� und 30� zu einer Fachwerkwand. Bei einem Mast mit Tuadrat

90� und 45� zu einer Fachwerkwand. Beispiele sind in Bild B.4.4 dargestellt. 

ANMERKUNG Zur Berücksichtigung des Knickens symmetrischer Maste (siehe 5.1(5)) ist ein lateraler 
Beanspruchungseffekt (z. B. als :indkr

 

(gilt analog für in vier Richtungen abgespannte 
kreiszylindrische Maste)  

gen 

��

(1) Verformungen brauchen in der Regel nur den Gebrauchstauglichkeitsanforderungen zu genügen. Die 
2). 

 niFKt s\mmetrisFKe Maste RGer Maste mit NRmSlexen AnEauten 

�

indrichtung 
hervorrufen, müssen die Gesamtkräfte infolge der :indlasten für die kombinierte Einwirkung von :ind auf 
einzelne Teile, gegebenenfalls in :indrichtung und Tuer zur :indrichtung, berücksichtigt werden. 

BilG B�4�4 ² 7\SisFKe ]u EerüFNsiFKtigenGe :inGriFKtun

B�4� 2�7 Belastung ]ur BereFKnung Ger 9erIRrmungen unG 9erGreKungen 

Gebrauchstauglichkeitskriterien sind vom Kunden in der Projektausschreibung zu definieren (siehe 7.2.

B�4���2�� :inGEelastung Iür

B�4�� 2���1 Allgemeines 

(1) Bei nicht symmetrischen Masten oder Masten, die gro�e, nicht symmetrisch angeordnete 
Au�enanbauten und/oder Seile enthalten, die Torsionslasten und :indlasten Tuer zur :
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ischem 4uerschnitt, der in vier 
Richtungen abgespannt ist, sollten mindestens zwei Richtungen betrachtet werden: nämlich die Richtungen 

aft Tuer zur :indrichtung in Höhe von 2 � der :indkraft in :indrichtung oder mit 
einer :indrichtung um 2� gegenüber der angenommen :indrichtung gedreht) anzunehmen, indem eine Betrachtung nach 
Theorie II. Ordnung durchgeführt wird. 

(2) Falls der Mast nahezu symmetrisch in Geometrie und Belastung ist, sollten bei in drei Richtungen 
abgespannten dreieckigen Masten mindestens drei :indrichtungen untersucht werden, d. h. die Richtungen 
90�, �0� und 30� zu einer Fachwerkwand. Bei einem Mast mit Tuadrat

90� und 45� zu einer Fachwerkwand. Beispiele sind in Bild B.4.4 dargestellt. 

ANMERKUNG Zur Berücksichtigung des Knickens symmetrischer Maste (siehe 5.1(5)) ist ein lateraler 
Beanspruchungseffekt (z. B. als :indkr

 

(gilt analog für in vier Richtungen abgespannte 
kreiszylindrische Maste)  

gen 

��

(1) Verformungen brauchen in der Regel nur den Gebrauchstauglichkeitsanforderungen zu genügen. Die 
2). 

 niFKt s\mmetrisFKe Maste RGer Maste mit NRmSlexen AnEauten 

�

indrichtung 
hervorrufen, müssen die Gesamtkräfte infolge der :indlasten für die kombinierte Einwirkung von :ind auf 
einzelne Teile, gegebenenfalls in :indrichtung und Tuer zur :indrichtung, berücksichtigt werden. 

BilG B�4�4 ² 7\SisFKe ]u EerüFNsiFKtigenGe :inGriFKtun

B�4� 2�7 Belastung ]ur BereFKnung Ger 9erIRrmungen unG 9erGreKungen 

Gebrauchstauglichkeitskriterien sind vom Kunden in der Projektausschreibung zu definieren (siehe 7.2.

B�4���2�� :inGEelastung Iür

B�4�� 2���1 Allgemeines 

(1) Bei nicht symmetrischen Masten oder Masten, die gro�e, nicht symmetrisch angeordnete 
Au�enanbauten und/oder Seile enthalten, die Torsionslasten und :indlasten Tuer zur :
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(2) Die schwankenden Beanspruchungen, die durch Turbulenz Tuer zur :indrichtung verursacht werden, 
sind in Verbindung mit den :indlasten in :indrichtung zu berücksichtigen. 

(3) Das Vorgehen zur Trennung der mittleren :indlast in :indrichtung von den schwankenden Anteilen 
sollte analog zum Vorgehen bei Gittermasten nach B.3.2.2.1 erfolgen. Bei abgespannten Masten erfordert 
dies jedoch eine Reihe von Tuer zur :indrichtung aufzubringenden zusätzlichen feldweisen Belastungen, die 
in gleicher :eise wie für :indlasten in :indrichtung nach B.4.3.2.2 angesetzt werden. 

(4) Die Gesamtbeanspruchung ist wie folgt anzusetzen: 

2
P;

2
;

2
P:MTM 6.666 �r  (B.28) 

Dabei ist 

6P: die Beanspruchung infolge von zusätzlichen feldweisen Belastungen in :indrichtung; 

6P; die Beanspruchung infolge von zusätzlichen feldweisen Belastungen Tuer zur :indrichtung; 

.; der Beiwert zur Berücksichtigung der Turbulenzintensität Tuer zur :indrichtung. 

ANMERKUNG 1 Der :ert für .; darf im Nationalen Anhang angegeben sein. Empfohlen wird ein :ert von .;   1,0. 

ANMERKUNG 2 Turbulenz Tuer zur :indrichtung verursacht auch bei symmetrisch ausgebildeten Gittermasten 
schwankende :indlasten Tuer zur :indrichtung; jedoch ist die Auswirkung dieser Lasten nicht relevant für die 
ma�geblich beanspruchten Bauteile. 

(5) Alternativ zur expliziten Berechnung der Turbulenzeinflüsse Tuer zur :indrichtung nach B.4.3.2.8.1(4) 
können die Extrembeanspruchungen 6TM in :indrichtung nach B.4.3.2.5(1) zur Berücksichtigung der 
Einflüsse aus Turbulenz Tuer zur :indrichtung um 10 � erhöht werden. 

B�4�4 6SeNtralverIaKren 

(1) Die Berechnung der Antwort mittels der Spektralmethode dient zur Ermittlung des Resonanzanteils der 
Antwort. 

(2) Der Hintergrundanteil darf bestimmt werden, indem die statische Vorgehensweise ˜(siehe B.4.3.2) 
angewendet wird. Für NV sollte NV   2,95 angesetzt werden™. 

(3) Es sollten die in EN 1991-1-4 definierten meteorologischen Daten angesetzt und der :indwiderstand 
nach B.2 ermittelt werden. :eiterhin sollten die in EN 1991-1-4, Anhang B definierten Parameter verwendet 
werden, falls keine genaueren Angaben vorliegen. 

(4) Turbulenz Tuer zur :indrichtung bewirkt schwankende Beanspruchungen, die in Überlagerung mit 
:indlasten in :indrichtung berücksichtigt werden sollten. Zutreffende Parameter sollten entsprechend dem 
für :indwirkungen in :indrichtungen angesetzt werden. 

(5) Die Antwort sollte für alle Schwingungsformen, die EigenfreTuenzen von weniger als 2 Hz aufweisen, 
berechnet werden. 

B�4�5 :irEelerregte 4uersFKZingungen 

(1) Falls abgespannte Maste gro�e zylindrische Körper tragen oder sich Gitterstrukturen durch starken 
Eisansatz derart zusetzen können, dass wirbelerregte 4uerschwingungen möglich sind, so sind diese nach 
EN 1991-1-4 zu berechnen. 
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(2) Die schwankenden Beanspruchungen, die durch Turbulenz Tuer zur :indrichtung verursacht werden, 
sind in Verbindung mit den :indlasten in :indrichtung zu berücksichtigen. 

(3) Das Vorgehen zur Trennung der mittleren :indlast in :indrichtung von den schwankenden Anteilen 
sollte analog zum Vorgehen bei Gittermasten nach B.3.2.2.1 erfolgen. Bei abgespannten Masten erfordert 
dies jedoch eine Reihe von Tuer zur :indrichtung aufzubringenden zusätzlichen feldweisen Belastungen, die 
in gleicher :eise wie für :indlasten in :indrichtung nach B.4.3.2.2 angesetzt werden. 

(4) Die Gesamtbeanspruchung ist wie folgt anzusetzen: 

2
P;

2
;

2
P:MTM 6.666 �r  (B.28) 

Dabei ist 

6P: die Beanspruchung infolge von zusätzlichen feldweisen Belastungen in :indrichtung; 

6P; die Beanspruchung infolge von zusätzlichen feldweisen Belastungen Tuer zur :indrichtung; 

.; der Beiwert zur Berücksichtigung der Turbulenzintensität Tuer zur :indrichtung. 

ANMERKUNG 1 Der :ert für .; darf im Nationalen Anhang angegeben sein. Empfohlen wird ein :ert von .;   1,0. 

ANMERKUNG 2 Turbulenz Tuer zur :indrichtung verursacht auch bei symmetrisch ausgebildeten Gittermasten 
schwankende :indlasten Tuer zur :indrichtung; jedoch ist die Auswirkung dieser Lasten nicht relevant für die 
ma�geblich beanspruchten Bauteile. 

(5) Alternativ zur expliziten Berechnung der Turbulenzeinflüsse Tuer zur :indrichtung nach B.4.3.2.8.1(4) 
können die Extrembeanspruchungen 6TM in :indrichtung nach B.4.3.2.5(1) zur Berücksichtigung der 
Einflüsse aus Turbulenz Tuer zur :indrichtung um 10 � erhöht werden. 

B�4�4 6SeNtralverIaKren 

(1) Die Berechnung der Antwort mittels der Spektralmethode dient zur Ermittlung des Resonanzanteils der 
Antwort. 

(2) Der Hintergrundanteil darf bestimmt werden, indem die statische Vorgehensweise ˜(siehe B.4.3.2) 
angewendet wird. Für NV sollte NV   2,95 angesetzt werden™. 

(3) Es sollten die in EN 1991-1-4 definierten meteorologischen Daten angesetzt und der :indwiderstand 
nach B.2 ermittelt werden. :eiterhin sollten die in EN 1991-1-4, Anhang B definierten Parameter verwendet 
werden, falls keine genaueren Angaben vorliegen. 

(4) Turbulenz Tuer zur :indrichtung bewirkt schwankende Beanspruchungen, die in Überlagerung mit 
:indlasten in :indrichtung berücksichtigt werden sollten. Zutreffende Parameter sollten entsprechend dem 
für :indwirkungen in :indrichtungen angesetzt werden. 

(5) Die Antwort sollte für alle Schwingungsformen, die EigenfreTuenzen von weniger als 2 Hz aufweisen, 
berechnet werden. 

B�4�5 :irEelerregte 4uersFKZingungen 

(1) Falls abgespannte Maste gro�e zylindrische Körper tragen oder sich Gitterstrukturen durch starken 
Eisansatz derart zusetzen können, dass wirbelerregte 4uerschwingungen möglich sind, so sind diese nach 
EN 1991-1-4 zu berechnen. 
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B�4�� 6eilsFKZingungen 

(1) Die Abspannseile des Mastes sollten für hochfreTuente, wirbelerregte 4uerschwingungen und 
Galloping, insbesondere wenn sich an den Abspannseilen Eisansatz gebildet hat, wie folgt nachgewiesen 
werden: 

a) :irbelerregung 

Abspannseile können bei niedrigen :indgeschwindigkeiten Resonanzschwingungen mit kleiner 
Amplitude vollführen, die durch :irbelablösung mit hohen FreTuenzen verursacht werden. 

Da eine Anregung höherer Schwingungsformen auftreten kann, können allgemeine Regeln nicht festge-
legt werden. -edoch treten solche Schwingungen erfahrungsgemä� dann auf, wenn die Vorspannkräfte 
in den Abspannseilen bei :indstille mehr als 10 � der Bruchlast überschreiten. 

b) Galloping (einschlie�lich Regen-:ind-induzierter Schwingungen) 

 Abspannseile können Galloping-Schwingungen vollführen, wenn sie mit Eis oder dickem Schmierfett 
bedeckt sind. Eis- oder Schmiermittelansatz kann eine aerodynamische Form erzeugen, die Instabilitäten 
hervorruft. Dies führt zu Schwingungen mit gro�en Amplituden bei kleinen FreTuenzen. Das Auftreten 
ähnlicher Schwingungen bei Regen ist bekannt. 

 Auch hier können keine allgemein gültigen Regeln angegeben werden, da das Auftreten von Galloping-
Schwingungen stark von der Eisbildung oder vom Schmierfettprofil abhängt. Im Allgemeinen tritt 
Galloping bei Seilen mit gro�en Durchmessern auf und ist relativ unempfindlich gegenüber Vorspannung, 
siehe EN 1993-1-11, 8.3. 

(2) Falls Schwingungen beobachtet werden, sind Schwingungsdämpfer oder Spoiler anzuordnen, um die 
Spannungsspiele auf das geforderte Ma� zu beschränken, siehe D.2. 

(3) Ermüdungsnachweise der Seilverankerungen sind durchzuführen, wenn derartige Schwingungen auf-
getreten sind und keine Gegenma�nahmen getroffen wurden. In solchen Fällen sollte der Rat von Experten 
gesucht werden. 
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AnKang C 
(informativ) 

 
Eislast unG NRmEinierte EinZirNung aus Eis unG :inG 

ANMERKUNG Da dieser Anhang sich mit Eislasten und kombinierten Einwirkungen aus Eis und :ind auf Türme und 
Maste befasst, wird erwartet, dass er in die EN 1991 ² Einwirkungen auf Bauwerke überführt wird. 

C�1 Allgemeines 

(1) Der Eisansatz an Türmen und Masten kann an bestimmten Standorten erheblich sein. Bei gleichzeitiger 
:indwirkung kann der infolge des Eisansatzes vergrö�erter :indwiderstand bemessungsrelevant sein. 

(2) Das Ausma� des Eisansatzes an Bauwerken hängt ebenso wie die Dichte, die Verteilung und die Form 
des Eisansatzes an Türmen und Masten im :esentlichen von den lokalen meteorologischen Verhältnissen 
und der Topographie sowie der Form des Bauwerks selbst ab. 

(3) Man unterscheidet bei Eisansatz je nach Entstehungsart: 

� Raueis (Vereisung infolge von Luftfeuchte); 

� Eisregen (Vereisung infolge von Niederschlag; sich ablagerndes Eis aus herabrinnendem :asser). 

(4) Dies kann zu unterschiedlichen Erscheinungsformen von Eisansatz führen, wie weiches Raueis, hartes 
Raueis, Nassschnee oder glasiges Eis, mit jeweils unterschiedlichen physikalischen Eigenschaften wie 
Dichte, Adhäsion, Kohäsion, Farbe und Form. Die Dichte kann z. B. zwischen 200 kg/m3 und 900 kg/m3 
liegen; die Form des Eisansatzes kann von konzentrischem (glasigem Eis oder Nassschnee) bis stark 
exzentrischem Eisansatz auf der windzugewandten Seite bei weichem oder hartem Raueis variieren. 

(5) Für die ingenieurmä�ige Bemessung wird in der Regel angenommen, dass alle Bauteile eines Mastes 
oder Turmes mit einer Eisschicht einer bestimmten Dicke überzogen sind; aus der Dicke und der ange-
nommenen Dichte können das Gewicht sowie der :indwiderstand berechnet werden. Diese Vorgehensweise 
kann in Gegenden gerechtfertigt sein, in denen der Eisansatz in Form von glasigem Eis oder Nassschnee 
bemessungsrelevant ist. Bei Raueis entspricht eine an allen Teilen des Mastes oder Turms gleich dicke 
Eisschicht jedoch nicht der Realität. Dennoch kann in Gegenden, wo der Eisansatz durch Luftfeuchte in Form 
von Raueis relativ selten ist, die Berechnung des Eisgewichtes und des :indwiderstands mit einem überall 
gleichförmigen Eisansatz praktikabel und zweckmä�ig sein, sofern konservative :erte angenommen werden. 

(�) Es gibt auch Gegenden in Europa, in denen extrem starke Vereisung auftreten kann; für diese 
Gegenden sollte die Eislast durch Experten für Eislasten abgeschätzt werden. Die Angaben sollten das 
Gewicht, den Ort, die Form usw. der Eislast am betrachteten Bauwerk umfassen; es sollte auch eine 
zutreffende Kombination von Eis und :ind genau spezifiziert werden. 

(7) Die folgenden Abschnitte geben eine allgemeine Beschreibung, wie Eislasten und Eis in Kombination 
mit :ind auf Türme und Maste zu behandeln sind. 

C�2 Eislast 

(1) Die Prinzipien für charakteristische Eislast einschlie�lich der Dichte und anderer Parameter wird in 
ISO 12494 angegeben. In ISO 12494 beruht die Eislast auf Eisklassen für Raueis und glasigem Eis, aber es 
wird weder die wirkliche Eisklasse für die Lage noch die Eisdichte angegeben. 
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ANMERKUNG Der Nationale Anhang darf weitere Hinweise geben. 

(2) Es ist zu berücksichtigen, dass der Eisansatz auf Türmen und Masten asymmetrisch erfolgen kann. 
Asymmetrischer Eisansatz ist bei solchen Masten von besonderer Bedeutung, bei denen der Eisansatz an 
den verschiedenen Abspannseilen stark unterschiedlich sein kann und dadurch Biegeeffekte im Mastschaft 
hervorgerufen werden können. Asymmetrische Vereisung von Abspannseilen kann sowohl durch aufgrund 
der :indrichtung asymmetrisches Entstehen der Eisschicht als auch durch ungleichmä�iges Abfallen des 
Eises von Abspannseilen verursacht werden. 

C�� EisgeZiFKt 

(1) Bei der Abschätzung des Gewichts des Eises auf Gittermasten oder Rohrmasten kann in der Regel 
angenommen werden, dass alle Bauteile, Steigleiterteile, Au�enanbauten usw. mit einer Eisschicht 
überzogen sind, die über die gesamte Bauteiloberfläche die gleiche Dicke aufweist, siehe Bild C.1. 

 

BilG C�1 ² Bauteile mit Eisansat] 

C�4 :inG unG Eis 

(1) In Gegenden, in denen Vereisung auftreten kann, ist für Türme und Maste häufig die Kombination von 
Vereisung und :ind bemessungsrelevant. Der aufgrund von Eisansatz an den einzelnen Bauteilen 
vergrö�erte :indwiderstand kann dann zu einer ma�gebenden Beanspruchung führen, selbst wenn die 
angesetzten :indgeschwindigkeiten kleiner als die maximalen charakteristischen :erte sind. 

(2) Der :indwiderstand eines Turmes oder Mastes mit Eisansatz darf nach Anhang B abgeschätzt 
werden, wobei die durch den Eisansatz vergrö�erten BauteilTuerschnitte zu berücksichtigen sind. Falls die 
Spalten zwischen einzelnen Bauteilen schmal sind (kleiner als etwa 75 mm), dann sollte angenommen 
werden, dass diese sich mit Eis zusetzen. Für Raueis ist die Abschätzung des :indwiderstandes weit 
komplizierter und eine vollständig mit Eisansatz belegte Mastansicht sollte in die Betrachtung einbezogen 
werden; zu Hinweisen siehe ISO 12494. 

(3) Bei kombiniertem Auftreten von Eisansatz und :ind ist der charakteristische Staudruck in den 
Zeiträumen, in denen Vereisung auftreten kann, geringer als der auf die gesamte Lebensdauer bezogene 
charakteristische Staudruck. Dies darf durch Multiplikation des charakteristischen Staudrucks nach 
EN 1991-1-4 mit einem Faktor N berücksichtigt werden. Der Faktor N ist in ISO 12494 gegeben und hängt ab 
von der Eislastklasse. 
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C�5 As\mmetrisFKe Eislast 

(1) Asymmetrischer Eisansatz an einem Mast sollte bei der Bemessung berücksichtigt werden, indem die 
Eislast auf den Mastschaft und auf alle Abspannseile rechnerisch aufgebracht wird, abgesehen von: 

� ˜der Abspannung bzw. den Abspannungen in einem Seil der obersten Abspannebene™ 

und als getrennter Fall: 

� ˜der Abspannung bzw. den Abspannungen in zwei Seilen der obersten Abspannebene.™ 

C�� .RmEinatiRnen vRn Eis unG :inG 

(1) Sowohl für asymmetrische als auch für symmetrische Vereisung sollten zwei Lastfallkombinationen mit 
:ind berücksichtigt werden. Die Lasten sind nach 2.3 anzusetzen, und es sollten die beiden folgenden 
Kombinationen untersucht werden: 

� für die Leiteinwirkung Vereisung und Begleiteinwirkung :ind: 

JG *k � Jice Qk,ice � J: N \: Qk,w  (C.1) 

� für die Leiteinwirkung :ind und Begleiteinwirkung Vereisung: 

JG *k � J: N Qk,w � Jice \ice Qk,ice  (C.2) 

wobei N in C.4(3) definiert ist. 

ANMERKUNG  Der Nationale Anhang darf weitere Informationen zu Kombinationsfaktoren geben. Die Kombinations-
beiwerte werden wie folgt empfohlen: 

\:   0,5 (C.3a) 

\ice   0,5 (C.3b) 

˜(2)™ Die Teilsicherheitsbeiwerte für Eigengewicht JG, für Eislast Jice und für :indlast J: sind in 
Anhang A angegeben. 
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AnKang ' 
(normativ) 

 
6eile, 'lmSIer, ,sRlatRren, Au�enanEauten unG Zusat]einriFKtungen 

'�1 6eile 

'�1�1 6taKlseile unG stlKlerne ZugglieGer 

(1) Zu Stahlseilen und stählernen Zuggliedern siehe EN 1993-1-11. 

(2) Es ist in der Regel metallisches Füllmaterial für Seile in Antennen zu verwenden. 

ANMERKUNG Der Nationale Anhang darf weitere Hinweise geben. 

'�1�2 NiFKtmetallisFKe 6eile 

(1) Auch andere :erkstoffe als Stahl dürfen eingesetzt werden, wenn der :ert des Elastizitätsmoduls 
ausreichend hoch ist und geeignete Ma�nahmen zur Vermeidung hochfreTuenter Schwingungen eingesetzt 
werden. 

ANMERKUNG Bei der :ahl synthetischer :erkstoffe können der geringe Elastizitätsmodul und die geringe Steifigkeit 
eine höhere Vorspannung verlangen. Damit sind höhere SchwingfreTuenzen möglich. Die Seilenden werden gegen 
Eindringen von Feuchtigkeit versiegelt, um elektrische Entladungen zu vermeiden. Die Teilsicherheitsbeiwerte für 
nichtmetallische Seile können höher liegen als bei Stahlseilen. 

(2) Nichtmetallische Seile sollten den entsprechenden technischen Spezifikationen entsprechen. 

ANMERKUNG Der Nationale Anhang darf weitere Hinweise geben. 

'�2 'lmSIer 

'�2�1 'lmSIer Iür Gas 7ragZerN 

(1) Treten in Türmen oder Masten unter :ind Schwingungen auf, sollten diese, wenn notwendig, durch 
den Einbau von Dämpfern reduziert werden. 

ANMERKUNG Siehe EN 1993-3-2, Anhang B und Anhang A. 

'�2�2 6eilGlmSIer 

'�2�2�1 Allgemeines 

(1) Um mögliche Seilschwingungen unter :ind zu unterdrücken, sollte eine der folgenden Vorgehens-
weisen verfolgt werden: 

a) Liegt die Vorspannung bei über 10 � der Bruchfestigkeit der Seile, sind in der Regel Seildämpfer zu 
installieren. 
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b) Sind die Seildämpfer nicht abgestimmt, sollten die Seile in den ersten Nutzungsjahren auf mögliche 
exzessive FreTuenzen und Schwingungsamplituden hin beobachtet werden. Bei Auftreten solcher 
Schwingungen sollten die Dämpfer nach a) abgestimmt werden. 

ANMERKUNG Zu Schwingungen siehe Anhang B. 

'�2�2�2 'lmSIer ]ur 5eGu]ierung Ger :irEelerregung 

(1) Geeignete Dämpfer sind dort einzubauen, wo nicht akzeptable wirbelerregte Schwingungen vorher-
gesagt werden können oder beobachtet wurden. Die Dämpfer sollten den entsprechenden technischen 
Spezifikationen entsprechend. Das FreTuenzband der zu dämpfenden Schwingungen sollte darin festgelegt 
sein. 

'�2�2�� 'lmSIer ]ur 9erKinGerung vRn *allRSing �inNlusive 5egen-:inG-inGu]ierter 6FKZingungen� 

(1) Galloping und Regen-:ind-induzierte Schwingungen können durch Kopplung von Abspannseilen in 
den Punkten maximaler Amplituden durch Kopplungsseile abgestellt werden. Die Anschlüsse der Kopplungs-
seile an die Abspannseile sind für Starkwindbedingungen nachzuweisen. 

ANMERKUNG Auch hängende Ketten können zur Abstellung von Galloping eingesetzt werden, wenn die Ketten über 
den ma�gebenden FreTuenzbereich wirksam sind. 

'�� ,sRlatRren 

(1) Die Isolatoren sind entsprechend den elektrischen und mechanischen Anforderungen auszuwählen. 

(2) Die charakteristischen :erte oder Bemessungswerte der Tragfähigkeiten sind den technischen Spezi-
fikationen zu entnehmen. 

(3) Die Isolatoren und ihre Anschlüsse sind in der Regel so zu bemessen, dass auch bei Ausfall der 
elektrischen Eigenschaften die Maststabilität eingehalten wird. Dies kann z. B. durch Isolatoren mit 
ausreichender Bruchsicherheit (fail safe) oder durch Parallelanordnung von Isolatoren (damage tolerant) 
erreicht werden. 

(4) Entladungsvorkehrungen sind in der Regel so vorzusehen, dass keine Entladungsbögen auf den 
Isolatoroberflächen in der Nähe der Stahlanschlüsse auftreten. 

(5) :erden Isolatoren am Mastfu� eingesetzt, sind in der Regel Pressenansatzpunkte für den Austausch 
der Einheiten vorzusehen. 

(�) Mechanische Belastungs- und Entlastungsversuche der keramischen Komponenten der Isolatoren (im 
Rahmen von mechanischen Tests oder bei der Montage) sollen nach den ma�gebenden technischen 
Spezifikationen durchgeführt werden. 

ANMERKUNG 1 Der Nationale Anhang darf weitere Hinweise geben. Soweit keine weiteren Angaben zu Belastungs- 
und Entlastungsversuchen vorliegen, wird empfohlen, diese in Stufen von 5 � der erwarteten Kräfte in 1-Minuten-
Schritten durchzuführen, so dass jede Belastung oder Entlastung nicht weniger als 20 Minuten in Anspruch nimmt. 

ANMERKUNG 2 Zu elektrischen Eigenschaften siehe Nationalen Anhang. 
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'�4 Au�enanEauten unG Zusat]einriFKtungen 

'�4�1 6teigleitern, BüKnen usZ� 

(1) Steigleitern, Bühnen, Sicherheitsgeländer und andere Au�enanbauten sollten die entsprechenden 
technischen Spezifikationen erfüllen. 

ANMERKUNG Der Nationale Anhang kann weitere Hinweise geben. 

'�4�2 Blit]sFKut] 

(1) Türme, Maste und Seile sollten als Blitzschutzma�nahme vollständig geerdet sein. Dies kann durch 
eine Metallbandage um den Mastfu� erfolgen, die mit Metallblechen und Stäben im Boden verbunden ist. 
Seilverankerungen sind ähnlich zu schützen. 

(2) Das Erdungssystem sollte vor der Stahlbaumontage verlegt sein, so dass entsprechend den Montage-
schritten geerdet werden kann. 

(3) Bei allen Anschlüssen mit elektrischer Leitung brauchen keine weiteren Kurzschlüsse verlegt zu 
werden. 

ANMERKUNG Der Nationale Anhang darf weitere Hinweise geben. 

'�4�� )lugsiFKerung 

(1) :o notwendig, sollten Einrichtungen für die Flugsicherung angebracht werden. 

ANMERKUNG Der Nationale Anhang darf weitere Hinweise geben. 

'�4�4 6FKut] gegen 9anGalismus 

(1) Geeignete Schutzma�nahmen gegen Zutritt nicht autorisierter Personen sind in der Regel vorzusehen. 

ANMERKUNG Der Nationale Anhang darf weitere Hinweise geben. 
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AnKang E 
(informativ) 

 
6eilEruFK 

E�1 Einleitung 

(1) Der Bruch von Seilen ist ein au�ergewöhnliches Ereignis. Zu Teilsicherheitsbeiwerten siehe Anhang A. 

(2) Die exakte Berechnung der dynamischen Reaktionen eines abgespannten Mastes, die durch einen 
plötzlichen Seilbruch verursacht werden, ist sehr aufwändig, weil eine Vielzahl von unterschiedlichen 
Einflussfaktoren auf das Verhalten des Mastes unmittelbar nach dem Versagen mit Unsicherheiten behaftet 
ist, wie zum Beispiel der genaue Ablauf des Seilbruchs, die Dämpfung der übrigen Abspannseile und des 
Mastschaftes, die Schwingungen der Abspannseile und des Mastes usw. Daher darf das in E.2 angegebene 
vereinfachte Berechnungsmodell angewendet werden. Eine konservative Vorgehensweise ist in E.3 
angegeben. 

E�2 9ereinIaFKtes BereFKnungsmRGell 

(1) Bei der vereinfachten Berechnung eines abgespannten Mastes für einen Seilbruch sollten die 
dynamischen Kräfte als äTuivalent zu einer statischen Kraft angenommen werden, die in Höhe der 
Abspannebene, in der das Auftreten des Seilbruchs angenommen, auf den Mast einwirkt. 

(2) Bei der unten beschriebenen Berechnung dieser statischen Ersatzkraft )h,dyn,Sd wird angenommen, 
dass: 

� der Seilbruch einem einfachen Durchtrennen des Seils entspricht; 

� die vor dem Auftreten des Risses in Seil 1 gespeicherte Energie (siehe Bild E.1) vernachlässigt wird; 

� die Dämpfung nicht berücksichtigt wird; 

� die :indlast vernachlässigt wird, wenn die Tuasi-statische Kraft berechnet wird. 
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Seitenansicht 4uerschnitt im Bereich der obersten 
Abspannebene 

LegenGe 

1 Seil 1 
2 Seil 2 
3 Seil 3 
4 Auslenkung 

BilG E�1 ² 6eilEruFK 

(3) Bei einer gegebenen Auslenkung X wirken die Seile 2 und 3 mit einer Kraft )h,Sd auf den Mastschaft. 
Dieser Zusammenhang wird als Kurve 1 in Bild E.2 wiedergegeben. Darin ist erkennbar, dass )h,Sd wegen 
des Schlaffwerdens der Seile mit zunehmender Auslenkung abnimmt. 

(4) Bei Vernachlässigung der Seite in der betrachteten Abspannebene kann für das Mastsystem die 
Beziehung zwischen einer äu�eren Horizontalkraft und der Auslenkung am Knoten in gleicher :eise 
aufgetragen werden. Kurve 2 in Bild E.2 zeigt diesen Zusammenhang. Im Schnittpunkt der beiden Kurven 1 
und 2 sind die beiden Kräfte gleich gro�, d. h., es herrscht ein statisches Gleichgewicht. Die auf den Mast 
einwirkende Kraft ist )h,stat,Sd. 

(5) Im Augenblick des Seilbruchs ist in den Seilen 2 und 3 potentielle Energie gespeichert. Bei beginnender 
Verformung des Mastes wird diese Energie teilweise in Form von kinetischer Energie freigesetzt. 

(�) Bei Erreichen der Maximalauslenkung wird die kinetische Energie null, da die Energie aus den Seilen 2 
und 3 auf den Mast in Form von elastischer Dehnungsenergie im Schaft und in den Seilen übertragen worden 
ist. Dämpfung ist dabei nicht berücksichtigt worden. 

(7) Der Energieverlust der Seile 2 und 3 sollte als gleich der Fläche A2 unter der Kurve 1 in Bild E.2 
angenommen werden. 

(8) Die Auslenkung, die sich bei gleich gro�en Flächen A1 und A2 ergibt, sollte als die dynamische 
Auslenkung Xdyn betrachtet werden. 

(9) Die zu dieser dynamischen Auslenkung zugehörige dynamische Kraft ist )h,dyn,Sd. Der Sto�faktor ) 
darf wie folgt bestimmt werden: 

Sdh,stat,

Sdh,dyn,
)
)

 )  (E.1) 
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LegenGe 

1 Kurve 1: Seile 2 und 3 
2 Kurve 2: Mast ohne Seile 1, 2 und 3 

 Fläche A1 unter Kurve 2 

 Fläche A2 unter Kurve 1 

BilG E�2 ² .raIt-9erIRrmungs-'iagramm 

(10) Die oben beschriebene Vorgehensweise für die Berechnung eines Mastes unmittelbar nach einem 
möglichen Seilbruch gilt für Maste, die in 3 Richtungen abgespannt sind. Für Maste, die in 4 (oder mehr) 
Richtungen abgespannt sind, ist eine ähnliche Vorgehensweise nach dem gleichen Prinzip anzuwenden. 

(11) Die dynamische Kraft, die durch einen Seilbruch entsteht, sollte nicht mit klimatischen Lasten 
kombiniert werden, wenn dazu Übereinstimmung zwischen Tragwerksplaner, Kunde und der zuständigen 
Aufsichtsbehörde besteht. 

E�� .Rnservative 9RrgeKensZeise 

(1) Die durch einen Seilbruch verursachten dynamischen Kräfte im Mastschaft und in den Abspannseilen 
können mit der folgenden statischen Berechnung konservativ abgeschätzt werden. 

(2) Die Horizontalkomponente der vor dem Seilbruch wirkenden Seilkraft sollte als Zusatzlast auf den Mast 
ohne Seilbruch wirkend angesetzt werden. 

ANMERKUNG Dies entspricht der Vorspannung, wenn keine klimatischen Lasten einwirken. 

(3) Die resultierenden Seilkräfte sollten bei Masten mit nur zwei Abspannebenen oder, falls die Berech-
nung für die höchstgelegene Abspannebene durchgeführt wird, mit dem Faktor 1,3 multipliziert werden. 
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E�4 BereFKnung Iür Gen ZustanG naFK einem 6eilEruFK 

(1) Zusätzlich zum oben in E.2 und E.3 beschriebenen Verfahren sollte der Mast unmittelbar nach einem 
Seilbruch in der Lage sein, für einen begrenzten Zeitraum die :indlasten aufzunehmen, bis eine 
provisorische Abspannung angeordnet werden kann. 

(2) Falls keine weitergehenden Anforderungen gestellt werden, sollte der Mast ohne das gebrochene 
Abspannseil in der Lage sein, einer reduzierten statischen :indlast ohne Berücksichtigung von zusätzlichen 
feldweisen Belastungen zu widerstehen. Diese reduzierte :indlast sollte mit 50 � der charakteristischen 
mittleren :indlast in ungünstigster Richtung wirkend angenommen werden. 
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AnKang ) 
(informativ) 

 
AusIüKrung 

)�1 Allgemeines 

(1) Türme und Maste sind in der Regel nach EN 1090-2 herzustellen und zu errichten. 

)�2 6FKrauEverEinGungen 

(1) Alle geschraubten Bauteile an Türmen und Masten sind in der Regel mit passenden Ma�nahmen 
auszustatten, um Lösen der Muttern im Betrieb zu verhindern. 

(2) Schraubenlöcher in Bauteilen sind in der Regel zu bohren, wenn Ermüdung nicht vernachlässigt 
werden kann. 

(3) Passschrauben, vorgespannte reibfeste Schraubverbindungen oder Schrauben mit geringeren Toleran-
zen für die Schraubenlöcher als in ˜EN 1090-2™ angegeben können eingesetzt werden, wenn 
Verschiebungen kritisch sind ˜(siehe F.4.2)™. 

)�� 6FKZei�verEinGungen 

(1) Die 4ualität der Schwei�nähte, die für die Auswahl der entsprechenden Ermüdungsklasse eines Bau-
teildetails angenommen wird, siehe 9.3, ist in der Regel auf den :erkszeichnungen darzustellen. 

)�4 7Rleran]en 

)�4�1 Allgemeines 

(1) Die in EN 1090-2 angegebenen Toleranzen sind in der Regel bei der Fertigung zu erfüllen. 

(2) Geringere Toleranzen sind in der Regel zu verwenden, wenn die in EN 1090-2 angegebenen Tole-
ranzen nicht die Anforderungen an die Funktion des Bauwerks erfüllen. 

)�4�2 AusIüKrungstRleran]en 

)�4�2�1 *ittermaste 

(1) Die maximale Verschiebung der Mastspitze ist in der Regel anzugeben. 

ANMERKUNG Der Nationale Anhand kann weitere Hinweise geben. Es wird empfohlen, dass die maximale Verschie-
bung der Mastspitze nicht grö�er als 1/500 der Masthöhe ist. 

(2) Die abschlie�ende Ausrichtung ist bei ruhigen :etterbedingungen unter Berücksichtigung der Tempe-
ratureffekte durchzuführen. 
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)�4�2�2 AEgesSannte Maste 

(1) Die Empfindlichkeit der endgültigen Ausrichtung des Bauwerks und der Seilvorspannung auf veränder-
liche :indgeschwindigkeiten sollte beim Entwurf festgestellt werden. 

ANMERKUNG :enn solche Untersuchungen für :indgeschwindigkeiten über 5 m/s durchgeführt werden sollen, 
dienen sie zur Kompensation von :indeffekten. Dabei müssen auch Temperatureffekte berücksichtigt werden. 

(2) Die endgültige Ausrichtung und die Vorspannung der Seile erfolgen normalerweise von der untersten 
Abspannebene aufwärts. 

ANMERKUNG Der Nationale Anhang darf Toleranzen vorgeben. Die folgenden :erte werden empfohlen: 

a) Die endgültige Lage der Mastachse sollte sich in einem Kegel mit Spitze am Mastfu� und einem Radius von 1/1 500 
der Höhe über dem Mastfu� befinden. 

b) Die Horizontalkomponente der Resultierenden aller Seilkräfte auf einem Abspannniveau sollte 5 � der Horizontal-
komponente der mittleren Vorspannung eines Seiles nicht überschreiten. Die Vorspannung eines Seiles sollte um 
nicht mehr als 10 � vom Bemessungswert abweichen, siehe EN 1993-1-11. 

c) Die maximale Verformung des Mastes zwischen zwei Abspannniveaus sollte //1 000 sein, wobei / der Abstand 
zwischen zwei Abspannebenen ist. 

d) Nach der Montage ist die Toleranz für die Ausrichtung von 3 aufeinander folgenden Seilanschlüssen am Mast 
(/1 � /2)/2 000, wobei /1 und /2 die Längen der aufeinander folgenden Mastfelder sind. 

)�4�� BesFKrlnNungen Iür Gie 9RrsSannung 

(1) Nach der Montage sind die Abspannseile entsprechend den Vorgaben der Berechnung vorzuspannen, 
wobei die wirkliche Temperatur an der Baustelle zu berücksichtigen ist, siehe EN 1993-1-11. 

(2) Um Seilschwingungen zu vermeiden, sind bei der Vorspannung ruhige :etterbedingungen zu wählen, 
so dass die Vorspannung unter 10 � der Bruchlast liegt. 

ANMERKUNG 1 Für kurze Maste kann der Prozentsatz überschritten werden. 

ANMERKUNG 2 Niedrigere Vorspannungen können zu Galloping-Schwingungen der Seile führen. 

)�5 9RrstreFNen Ger 6eile 

(1) Um ein wirklich elastisches Verhalten zu erzielen, sollten Seile möglichst vor der Ablängung vorgereckt 
werden. Dies kann im Lieferwerk oder bei Vorliegen geeigneter Einrichtungen auf der Baustelle erfolgen, 
siehe EN 1993-1-11. 

ANMERKUNG Die Notwendigkeit eines Vorreckens hängt von dem geplanten Programm für das Nachspannen der 
Seile, dem Seiltyp und den Abmessungen und der Empfindlichkeit auf Verformungen ab. 

(2) Vorrecken sollte durch zyklisches Belasten des Seiles zwischen 10 � und 50 � der Bruchlast statt-
finden. Die Zyklenanzahl sollte mindestens 10 sein. Beim Vorrecken sollte das Seil nicht um eine Rolle geführt 
werden. 
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AnKang * 
(informativ) 

 
.niFNen GruFNEeansSruFKter Bauteile in 7ürmen unG Masten 

*�1 BeansSruFKEarNeit vRn 'ruFNstlEen auI BiegeNniFNen 

(1) Der Bemessungswert der Beanspruchbarkeit eines Druckstabes in einem Fachwerkturm oder Mast auf 
Biegeknicken ist in der Regel nach EN 1993-1-1 wie folgt zu bestimmen: 

M1

y
Rdb, J

F$I
N   für 4uerschnitte der Klasse 1, 2 oder 3 (G.1a) 

M1

yeff
Rdb, J

F I$
N   für 4uerschnitte der Klasse 4 (G.1b) 

Hierbei ist F der Abminderungsbeiwert in Abhängigkeit von der ma�gebenden Knicklinie nach EN 1993-1-1, 
�.3.1.2. 

(2) Bei gleichförmigen Bauteilen mit konstanter Normalkraft sind der Abminderungsbeiwert F und der 
Faktor ĭ zur Ermittlung von F in der Regel mit dem effektiven Schlankheitsgrad effO  (anstelle des Schlank-
heitsgrades O ) zu bestimmen, wobei gilt: 

OO N eff  (G.2) 

Dabei ist 

N der Beiwert für den effektiven Schlankheitsgrad nach G.2 und  

1O
OO  ; 

1O  definiert in EN 1993-1-1; 

O  der Schlankheitsgrad für den ma�gebenden Knickfall, siehe Anhang H. 

ANMERKUNG Der effektive Schlankheitsgrad berücksichtigt die Lagerungsbedingungen des Druckstabes. 

(3) Bei einzelnen :inkelprofilen, die nicht an beiden Bauteilenden biegesteif angeschlossen sind (bei 
geschraubten Anschlüssen müssen dazu mindestens zwei Schrauben vorhanden sein), ist der Bemessungs-
wert der Beanspruchbarkeit auf Biegeknicken nach G.1(1) in der Regel mit einem Beiwert K abzumindern. 

ANMERKUNG Der Abminderungsbeiwert K darf im Nationalen Anhang festgelegt werden. Es werden folgende :erte 
empfohlen: 

K   0,8 bei einzelnen :inkelprofilen, die an beiden Bauteilenden mit nur einer Schraube befestigt sind; 

K   0,9 bei einzelnen :inkelprofilen, die an einem Bauteilende mit nur einer Schraube befestigt und an dem anderen 
Bauteilende durchlaufen oder biegesteif befestigt sind. 
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*�2 BeiZert N Iür Gen eIIeNtiven 6FKlanNKeitsgraG 

(1) Zur Bestimmung des effektiven Schlankheitsgrades eines druckbeanspruchten Bauteils darf der 
Beiwert N abhängig von der konstruktiven Ausbildung wie folgt bestimmt werden: 

a) Gurtstäbe 

N ist Tabelle G.1 zu entnehmen. 

b) Diagonale Füllstäbe 

N ist unter Berücksichtigung der Füllstabanordnung (siehe Bild H.1) und der Anschlüsse der Füllstäbe an 
die Gurtstäbe zu bestimmen. Liegen keine weiteren Informationen vor, so ist in der Regel der Beiwert N 
der Tabelle G.2 zu entnehmen. 

c) Horizontale Füllstäbe 

Bei horizontalen Füllstäben von .-Fachwerken ohne horizontale Ausfachungsebene (siehe H.3.10), die 
über ihre Länge je zur Hälfte druckbeansprucht und zugbeansprucht sind, ist der Beiwert N nach 
Tabelle G.2 für Knicken aus der Fachwerkebene mit einem Korrekturbeiwert N1 nach Tabelle G.3 zu 
multiplizieren. Der Korrekturbeiwert N1 ist abhängig vom Verhältnis der Druckbeanspruchung Nt zur 
Zugbeanspruchung Nc. 
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*�2 BeiZert N Iür Gen eIIeNtiven 6FKlanNKeitsgraG 

(1) Zur Bestimmung des effektiven Schlankheitsgrades eines druckbeanspruchten Bauteils darf der 
Beiwert N abhängig von der konstruktiven Ausbildung wie folgt bestimmt werden: 

a) Gurtstäbe 

N ist Tabelle G.1 zu entnehmen. 

b) Diagonale Füllstäbe 

N ist unter Berücksichtigung der Füllstabanordnung (siehe Bild H.1) und der Anschlüsse der Füllstäbe an 
die Gurtstäbe zu bestimmen. Liegen keine weiteren Informationen vor, so ist in der Regel der Beiwert N 
der Tabelle G.2 zu entnehmen. 

c) Horizontale Füllstäbe 

Bei horizontalen Füllstäben von .-Fachwerken ohne horizontale Ausfachungsebene (siehe H.3.10), die 
über ihre Länge je zur Hälfte druckbeansprucht und zugbeansprucht sind, ist der Beiwert N nach 
Tabelle G.2 für Knicken aus der Fachwerkebene mit einem Korrekturbeiwert N1 nach Tabelle G.3 zu 
multiplizieren. Der Korrekturbeiwert N1 ist abhängig vom Verhältnis der Druckbeanspruchung Nt zur 
Zugbeanspruchung Nc. 
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7aEelle *�1 ² BeiZert N Iür Gen eIIeNtiven 6FKlanNKeitsgraG vRn *urtstlEen 

6\mmetrisFKe AusIaFKung 8ns\mmetrisFKe AusIaFKung 
4uerschnitt  (3) 4uerschnitt  (3) 

Achse v-v y-y Achse v-v y-y y-y 

 
)all �a� 
Primäre 

Ausfachung an 
beiden Enden 

10
8,0 O
�  

jedoch  0,9 

und d 1,0 

1,0 (1) 

 
Nicht 

durchgehendes 
oberes Ende mit 
Horizontalstäben

 
)all �G� 
Primäre 

Ausfachung an 
beiden Enden 

¸
¸
¹

·
¨
¨
©

§
�

10
8,02,1 O  

jedoch  1,08 

und d 1,2 

bezogen auf 
/2 (2) 

¸
¸
¹

·
¨
¨
©

§
�

10
8,02,1 O  

jedoch  1,08 

und d 1,2 

bezogen auf /1 

1,0 

bezogen auf 
/1 (1) 

 
asymmetrisch 

 
symmetrisch 

)all �E� 
Primäre 

Ausfachung an 
einem Ende und 

sekundäre 
Ausfachung am 
anderen Ende 

10
8,0 O
�  

jedoch  0,9 

und d 1,0 

1,0 (1) 

 
)all �F� 

Sekundäre 
Ausfachung an 
beiden Enden 

10
8,0 O
�  

jedoch  0,9 

und d 1,0 

1,0 

 

 
)all �e� 

Primäre 
Ausfachung an 
beiden Enden 

10
8,0 O
�  

jedoch   0,9 

und d 1,0 

bezogen auf /2
(2)

10
8,0 O
�  

jedoch  0,9 

und d 1,0 

bezogen auf /1 

1,0 

bezogen auf 
/1

(1) 

ANMERKUNG 1 Es darf ein durch weitergehende Untersuchungen belegter Abminderungsfaktor verwendet werden. 

ANMERKUNG 2 Nur ma�gebend, wenn ein stark ungleichschenkliges :inkelprofil verwendet wird. 

ANMERKUNG 3 Die angegebenen :erte gelten nur für 90�-:inkelprofile. 
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7aEelle *�1 ² BeiZert N Iür Gen eIIeNtiven 6FKlanNKeitsgraG vRn *urtstlEen 

6\mmetrisFKe AusIaFKung 8ns\mmetrisFKe AusIaFKung 
4uerschnitt  (3) 4uerschnitt  (3) 

Achse v-v y-y Achse v-v y-y y-y 

 
)all �a� 
Primäre 

Ausfachung an 
beiden Enden 

10
8,0 O
�  

jedoch  0,9 

und d 1,0 

1,0 (1) 

 
Nicht 

durchgehendes 
oberes Ende mit 
Horizontalstäben

 
)all �G� 
Primäre 

Ausfachung an 
beiden Enden 

¸
¸
¹

·
¨
¨
©

§
�

10
8,02,1 O  

jedoch  1,08 

und d 1,2 

bezogen auf 
/2 (2) 

¸
¸
¹

·
¨
¨
©

§
�

10
8,02,1 O  

jedoch  1,08 

und d 1,2 

bezogen auf /1 

1,0 

bezogen auf 
/1 (1) 

 
asymmetrisch 

 
symmetrisch 

)all �E� 
Primäre 

Ausfachung an 
einem Ende und 

sekundäre 
Ausfachung am 
anderen Ende 

10
8,0 O
�  

jedoch  0,9 

und d 1,0 

1,0 (1) 

 
)all �F� 

Sekundäre 
Ausfachung an 
beiden Enden 

10
8,0 O
�  

jedoch  0,9 

und d 1,0 

1,0 

 

 
)all �e� 

Primäre 
Ausfachung an 
beiden Enden 

10
8,0 O
�  

jedoch   0,9 

und d 1,0 

bezogen auf /2
(2)

10
8,0 O
�  

jedoch  0,9 

und d 1,0 

bezogen auf /1 

1,0 

bezogen auf 
/1

(1) 

ANMERKUNG 1 Es darf ein durch weitergehende Untersuchungen belegter Abminderungsfaktor verwendet werden. 

ANMERKUNG 2 Nur ma�gebend, wenn ein stark ungleichschenkliges :inkelprofil verwendet wird. 

ANMERKUNG 3 Die angegebenen :erte gelten nur für 90�-:inkelprofile. 
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7aEelle *�2 ² BeiZert N Iür Gen eIIeNtiven 6FKlanNKeitsgraG vRn )üllstlEen 
�a� :inNelSrRIile mit Ein- unG ZZeisFKrauEenverEinGungen 

Art Ger EinsSannung BeisSiele AFKse N�

v-v 
v

35,07,0
O

�  

y-y 

 y

58,07,0
O

�  

nicht durchlaufend an 
beiden Enden 

(d. h. 
Einschraubenverbindungen 

an beiden Bauteilenden) 

 
z-z 

z

58,07,0
O

�  

v-v 
v

35,07,0
O

�  

y-y 
y

40,07,0
O

�  

durchlaufend an einem Ende 

(d. h. 
Einschraubenverbindung an 

einem Ende und 
durchlaufend oder 

Zweischraubenverbindung 
am anderen Bauteilende) 

 

z-z 
z

40,07,0
O

�  

v-v 
v

35,07,0
O

�  

y-y 

 y

40,07,0
O

�  

durchlaufend an beiden 
Enden 

(d. h. 
Zweischraubenverbindungen 
oder durchlaufend an beiden 

Bauteilenden bzw. 
Zweischraubenverbindung 
an einem und durchlaufend 
am anderen Bauteilende) 

 

z-z 
z

40,07,0
O

�  

ANMERKUNG 1 Die oben angegebenen Beispiele dienen der Erläuterung und spiegeln nicht notwendigerweise praktische Anwen-
dungen wider. 

ANMERKUNG 2 Es werden nur Anschlüsse an :inkelprofile dargestellt; der Beiwert N darf auch bei Anschlüssen an Hohlprofile 
oder VollTuerschnitte mit angeschwei�ten Knotenblechen angewendet werden. 
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7aEelle *�2 ² BeiZert . Iür Gen eIIeNtiven 6FKlanNKeitsgraG vRn )üllstlEen 
�E� +RKlSrRIile unG Zugstangen 

 7\S AFKse ˜N(3)(5)™ 

in Fachwerkebene 0,95(2) 

 
Einschraubenverbindung 

aus der Fachwerkebene 0,95(2) 

in Fachwerkebene 0,85 

 

Zweischraubenverbindung geschwei�te Rohre mit 
Anschlussblech 

aus der Fachwerkebene 0,95(2) 

in Fachwerkebene 0,70 

 

geschwei�te Rohre(1) und Stangen mit geschwei�ten 
Knotenblechen 

aus der Fachwerkebene 0,85 

in Fachwerkebene 0,70 

 
direkt verschwei�te Rohre und Stangen 

aus der Fachwerkebene 0,70 

in Fachwerkebene 0,85 

E
ck

st
ie

l a
us

 H
oh

lp
ro

fil
en

 o
de

r S
ta

ng
en

 

 
gebogene und geschwei�te Stangen 

aus der Fachwerkebene 0,85 

ANMERKUNG 1 Die .-:erte gelten auch für vorgespannte Zweischraubenverbindungen. 
ANMERKUNG 2 Die Abminderung darf nur auf die wirkliche Bauteillänge bezogen werden, mindestens jedoch auf den Abstand 

zwischen den Endschrauben. 
ANMERKUNG 3 Sind die Bedingungen am Bauteilende unterschiedlich, ist in der Regel ein gemittelter ˜N-:ert™ zu 
bestimmen. 
ANMERKUNG 4 Die oben angegebenen Beispiele dienen der Erläuterung und spiegeln nicht notwendigerweise praktische Anwen-

dungen wider. 
ANMERKUNG 5 Die ˜N-:erte™ gelten für Füllstäbe mit gleichen Anschlüssen an den Bauteilenden. Bei Bauteilen mit 

zwischenliegenden sekundären Füllstäben können höhere ˜N-:erte™ auftreten; es ist daher in der Regel 
˜N   1,0™ anzunehmen, es sei denn, kleinere :erte werden durch Versuche bestätigt. 
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7aEelle *�� ² .RrreNturEeiZert (N1) Iür KRri]Rntale )üllstlEe vRn . )aFKZerNen RKne KRri]Rntale 
AussteiIungseEene 

9erKlltnis 
c

t
N
N  .RrreNturEeiZert N1 

0,0 0,73 

0,2 0,�7 

0,4 0,�2 

0,� 0,57 

0,8 0,53 

1,0 0,50 

Für negative 
c

t
N
N

-Verhältnisse (d. h., wenn beide Bau-

teile druckbeansprucht sind) gilt N1   1,0. 
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AnKang + 
(informativ) 

 
.niFNllngen unG 6FKlanNKeiten vRn GruFNEeansSruFKten Bauteilen 

+�1 Allgemeines 

(1) Dieser Anhang enthält Hinweise zur Bestimmung von Knicklängen und der Schlankheiten von druck-
beanspruchten Bauteilen in Türmen und Masten. 

+�2 Bauteile in EFNstielen 

(1) Die Schlankheit von Bauteile in Eckstielen sollte im Allgemeinen den :ert O   120 nicht übersteigen. 

(2) Bei der Verwendung von einteiligen :inkelprofilen, Hohlprofilen oder Vollprofilen als druckbean-
spruchte Eckstützen, die in zwei orthogonalen Ebenen, bei dreieckigen Gittermasten in �0� zueinander 
liegenden Ebenen, symmetrisch ausgefacht sind, ist die Schlankheit in der Regel mit der Systemlänge, d. h. 
dem Abstand der Knoten, zu bestimmen. 

(3) Ist die Ausfachung in zwei orthogonalen Ebenen, bei dreieckigen Gittermasten in �0� zueinander 
liegenden Ebenen versetzt, ist die Systemlänge in der Regel mit dem Abstand der Knoten anzusetzen. Im Fall 
(d) in Tabelle G.1 ist die Schlankheit in der Regel nach Gleichung (H.1a) bzw. (H.1b) zu bestimmen: 

yy

1
L
/

 O  oder 
vv

2
L
/

 O  bei :inkelprofilen (H.1a) 

yy

1
L
/

 O  bei Hohlprofilen (H.1b) 

ANMERKUNG Im Vergleich zu einer genaueren Berücksichtigung der tatsächlichen Lagerungsbedingungen kann die 

Verwendung der Schlankheit 
vv

2
L
/

 O  zu konservativen Ergebnissen führen. 

(4) Eckstiele können als mehrteilige Bauteile aus zwei über Eck gestellten oder parallelen Schenkel an 
Schenkel angeordneten :inkelprofilen ausgeführt werden. 

(5) Mehrteilige Bauteile, die aus zwei Schenkel an Schenkel parallel angeordneten :inkelprofilen bestehen 
(und somit einen 7-4uerschnitt bilden), dürfen einen geringen Schenkelabstand haben und in gewissen 
Abständen mit Schrauben und Futtern verbunden sein. Diese Bauteile sind in der Regel gegen Biegeknicken 
um beide Achsen nach EN 1993-1-1, �.4.4 nachzuweisen. Der maximale Abstand zwischen den Binde-
blechen ist in EN 1993-1-1, �.4.4 geregelt. 

ANMERKUNG Der Nationale Anhang darf Hinweise zur Vorgehensweise geben, wenn die Abstände zwischen den 
Schrauben grö�er sind als in EN 1993-1-1, �.4.4 angegeben. 

(�) Ist der Spalt zwischen den :inkelprofilen grö�er als 1,5 W (mit W   Schenkeldicke), so darf bei Schraub-
verbindungen mit Futter in der Regel nicht von einer vollen Verbundwirkung ausgegangen werden; in diesem 
Fall sind die 4uerschnittseigenschaften in der Regel für die tatsächliche Konfiguration oder nur für einen Spalt 
von 1,5 W zu bestimmen und der kleinere :ert ist zu bestimmen. :erden geschraubte Bindebleche verwendet, 
so darf in der Regel auch bei gro�en Spalten von voller Verbundwirkung ausgegangen werden, siehe 
EN 1993-1-1, �.4.4. 
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(7) Bindebleche sollen eine Relativverschiebung der beiden :inkelprofile verhindern; bei Verwendung von 
Schraubenverbindungen der Kategorie A oder B nach EN 1993-1-8, 3.4 sind die Lochdurchmesser in der 
Regel zu reduzieren. 

ANMERKUNG 1 Die in (5) bis (7) angegebenen Regeln gelten auch für mehrteilige Bauteile, die als Füllstäbe 
eingesetzt werden. 

ANMERKUNG 2 Der Nationale Anhang darf weitergehende Hinweise geben. 

+�� )üllstlEe 

+���1 Allgemeines 

(1) Die nachfolgende Regelungen gelten für die in Bild H.1 dargestellten typischen primären Füllstab-
anordnungen. Sekundäre Füllstäbe können zur Unterteilung der primären Füllstäbe oder der Eckstiele 
verwendet werden; Beispiele hierzu sind in der Bildern H.1 (IA, IIA, IIIA, IVA) und H.2 dargestellt. 

(2) Bei Füllstäben ist die Schlankheit O in der Regel wie folgt zu bestimmen: 

vv

d
L
/ L O  bei :inkelprofilen  (H.2a) 

yy

d
L
/ L O  bei Hohlprofilen  (H.2b) 

wobei /di entsprechend Bild H.1 definiert ist. 

ANMERKUNG Im Vergleich zu einer genaueren Berücksichtigung der tatsächlichen Lagerungsbedingungen kann die 

Schlankheit 
vv

d
L
/ L O  konservativ sein. 

(3) Die Schlankheit von primären Füllstäben sollte im Allgemeinen den :ert O   180 und vom sekundären 
Füllstäben den :ert O   250 nicht überschreiten. Bei einer mehrfachen Vergitterung (siehe Bild H.1(V)) sollte 
die Gesamtbauteilschlankheit kleiner als O   350 sein. 

ANMERKUNG Die Verwendung von Bauteilen mit grö�eren Schlankheiten kann zu Schwingungen und Schadensan-
fälligkeit gegenüber Biegung infolge lokaler Lasteinwirkung führen. 

+���2 EinIaFKes )aFKZerN 

(1) Bei geringen Lasten und relativ kurzen Bauteillängen kann ein einfaches Fachwerk verwendet werden 
(siehe Bild H.1(I)). 
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7\SisFKe AnRrGnungen Srimlrer )üllstlEe 

parallel oder verjüngend üblicherweise verjüngend üblicherweise 
parallel 

 
 

 
Zugglieder 

I II III IV V VI 

einfaches 
Fachwerk 

kreuzweise 
Ausfachung .-Fachwerk 

kreuzweise 
Ausfachung mit 
im Kreuzungs-
punkt unter-
brochenen 
diagonalen 

Füllstäben und 
durchgehenden 

horizontalen 
Füllstäben und 

mehrfache 
Vergitterung 

kreuzweise 
Ausfachung mit 

Zuggliedern 

/di   /d /di   /d2 /di   /d2 /di   /d2   

7\SisFKe AnRrGnungen seNunGlrer )üllstlEe �sieKe auFK BilG +�2� ANMERKUNG Die Zugglieder in 
Anordnung IV werden so bemessen, 
dass die gesamte 4uerkraft über 
Zugkräfte abgetragen wird z. B. 

 
IA IIA IIIA IVA 

 

oder 

 

kreuzweise 
Ausfachung  

kreuzweise 
Ausfachung mit 

sekundären 
Bauteilen ˜einfaches 

Fachwerk™ 

/di   /d1 
/di   /d1 

/di   /d2 aus der 
Ebene 

/di   /d1 

 

BilG +�1 ² 7\SisFKe AnRrGnungen vRn )üllstlEen 
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+���� .reu]Zeise AusIaFKung 

(1) :enn die Druck- und Zugkraft zweier sich kreuzender und durchgehender Bauteile betragsmä�ig 
gleich sind (siehe Bild H.1(II)), darf der Kreuzungspunkt sowohl in der Fachwerkebene als auch senkrecht zur 
Fachwerkebene als gehalten und die Knicklänge für Knicken um die schwache Achse mit /d2 angenommen 
werden. 

(2) :enn die Druck- und Zugkraft zweier sich kreuzender und durchgehender Bauteile betragsmä�ig nicht 
gleich sind, sind die Bauteile in der Regel für die grö�tmögliche Druckkraft zu bemessen. Zusätzlich ist in der 
Regel nachzuweisen, dass die Summe der Tragfähigkeiten beider Bauteile gegenüber Knicken mindestens so 
gro� ist wie die Summe der Normalkräfte in beiden Bauteilen. Bei der Berechnung der Tragfähigkeit 
gegenüber Knicken ist in der Regel als Systemlänge /d und als Trägheitsradius der für Knicken senkrecht zur 
Ausfachungsebene zu verwenden. Die Schlankheit darf wie folgt bestimmt werden: 

yy

d
L
/

 O  oder 
zz

d
L
/ bei :inkelprofilen (H.3a) 

yy

d
L
/

 O  bei Hohlprofilen oder Vollprofilen (H.3b) 

ANMERKUNG Ist eines der Bauteile nicht durchgehend, darf der Kreuzungspunkt nur dann als senkrecht zur 
Fachwerkebene als gehalten betrachtet werden, wenn durch die konstruktive Ausbildung des Anschlusses im 
Kreuzungspunkt sichergestellt ist, dass die effektive Steifigkeit beider Bauteile für Verformungen aus der Fachwerkebene 
erhalten bleibt und beide Bauteile eine ähnliche Längssteifigkeit aufweisen. 

+���4 .reu]Zeise AusIaFKung mit ZugglieGern 

(1) -edes der beiden diagonalen Zugglieder sowie die Horizontalstäbe sind in der Regel für die Abtragung 
der gesamten 4uerkraft zu bemessen (siehe Bild H.1(VI)). 

ANMERKUNG Das Tragverhalten von Zuggliedsystemen ist abhängig vom der Art des Einbaus, Nachstellvorgängen 
oder relativen Verformungen. Es sind Vorkehrungen zur Aufbringung einer Vorspannung sowie zur Sicherstellung einer 
gegenseitigen Stützung im Kreuzungspunkt notwendig, um Verformungen zu minimieren. 

+���5 .reu]Zeise AusIaFKung mit seNunGlren )üllstlEen 

(1) :erden sekundäre Füllstäbe zur Aussteifung der Gurtstäbe eingefügt (siehe Bild H.1(IIA und IVA) und 
Bild H.2(a)), ist die Knicklänge in der Regel mit /d1 anzusetzen. 

(2) In der Regel ist auch Knicken aus der Fachwerkebene sowohl mit der Knicklänge /d2 als auch für die 
Summe der Normalkräfte mit die Knicklänge /d nachzuweisen, siehe H.3.3. 

+���� .reu]Zeise AusIaFKung mit im .reu]ungsSunNt unterErRFKenen )üllstlEen unG 
GurFKgeKenGen KRri]Rntalen )üllstlEen 

(1) In der Regel muss der horizontale Stab senkrecht zur Fachwerkebene eine ausreichende Steifigkeit 
aufweisen, um für Lastfälle eine Stützung zu bewirken, bei denen die Druckkraft in der einen Diagonale 
betragsmä�ig grö�er als die Zugkraft in der anderen Diagonale ist oder beide Bauteile als Druckstab wirken, 
siehe Bild H.1(IV). 

(2) Das oben genannte Kriterium darf als erfüllt angesehen werden, wenn der Horizontalstab für die 
Summe der Horizontalkomponenten der Kräfte in den Diagonalen nachgewiesen wird, wobei als Knicklänge 
für Knicken aus der Fachwerkebene die gesamte Bauteillänge anzusetzen ist. 

ANMERKUNG Zusätzliche Biegespannungen in Eckstreben infolge von senkrecht zum Fachwerk einwirkenden lokalen 
Lasten (z. B. :ind) sind gegebenenfalls zu berücksichtigen. 
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+���� .reu]Zeise AusIaFKung 

(1) :enn die Druck- und Zugkraft zweier sich kreuzender und durchgehender Bauteile betragsmä�ig 
gleich sind (siehe Bild H.1(II)), darf der Kreuzungspunkt sowohl in der Fachwerkebene als auch senkrecht zur 
Fachwerkebene als gehalten und die Knicklänge für Knicken um die schwache Achse mit /d2 angenommen 
werden. 

(2) :enn die Druck- und Zugkraft zweier sich kreuzender und durchgehender Bauteile betragsmä�ig nicht 
gleich sind, sind die Bauteile in der Regel für die grö�tmögliche Druckkraft zu bemessen. Zusätzlich ist in der 
Regel nachzuweisen, dass die Summe der Tragfähigkeiten beider Bauteile gegenüber Knicken mindestens so 
gro� ist wie die Summe der Normalkräfte in beiden Bauteilen. Bei der Berechnung der Tragfähigkeit 
gegenüber Knicken ist in der Regel als Systemlänge /d und als Trägheitsradius der für Knicken senkrecht zur 
Ausfachungsebene zu verwenden. Die Schlankheit darf wie folgt bestimmt werden: 

yy

d
L
/

 O  oder 
zz

d
L
/ bei :inkelprofilen (H.3a) 

yy

d
L
/

 O  bei Hohlprofilen oder Vollprofilen (H.3b) 

ANMERKUNG Ist eines der Bauteile nicht durchgehend, darf der Kreuzungspunkt nur dann als senkrecht zur 
Fachwerkebene als gehalten betrachtet werden, wenn durch die konstruktive Ausbildung des Anschlusses im 
Kreuzungspunkt sichergestellt ist, dass die effektive Steifigkeit beider Bauteile für Verformungen aus der Fachwerkebene 
erhalten bleibt und beide Bauteile eine ähnliche Längssteifigkeit aufweisen. 

+���4 .reu]Zeise AusIaFKung mit ZugglieGern 

(1) -edes der beiden diagonalen Zugglieder sowie die Horizontalstäbe sind in der Regel für die Abtragung 
der gesamten 4uerkraft zu bemessen (siehe Bild H.1(VI)). 

ANMERKUNG Das Tragverhalten von Zuggliedsystemen ist abhängig vom der Art des Einbaus, Nachstellvorgängen 
oder relativen Verformungen. Es sind Vorkehrungen zur Aufbringung einer Vorspannung sowie zur Sicherstellung einer 
gegenseitigen Stützung im Kreuzungspunkt notwendig, um Verformungen zu minimieren. 

+���5 .reu]Zeise AusIaFKung mit seNunGlren )üllstlEen 

(1) :erden sekundäre Füllstäbe zur Aussteifung der Gurtstäbe eingefügt (siehe Bild H.1(IIA und IVA) und 
Bild H.2(a)), ist die Knicklänge in der Regel mit /d1 anzusetzen. 

(2) In der Regel ist auch Knicken aus der Fachwerkebene sowohl mit der Knicklänge /d2 als auch für die 
Summe der Normalkräfte mit die Knicklänge /d nachzuweisen, siehe H.3.3. 

+���� .reu]Zeise AusIaFKung mit im .reu]ungsSunNt unterErRFKenen )üllstlEen unG 
GurFKgeKenGen KRri]Rntalen )üllstlEen 

(1) In der Regel muss der horizontale Stab senkrecht zur Fachwerkebene eine ausreichende Steifigkeit 
aufweisen, um für Lastfälle eine Stützung zu bewirken, bei denen die Druckkraft in der einen Diagonale 
betragsmä�ig grö�er als die Zugkraft in der anderen Diagonale ist oder beide Bauteile als Druckstab wirken, 
siehe Bild H.1(IV). 

(2) Das oben genannte Kriterium darf als erfüllt angesehen werden, wenn der Horizontalstab für die 
Summe der Horizontalkomponenten der Kräfte in den Diagonalen nachgewiesen wird, wobei als Knicklänge 
für Knicken aus der Fachwerkebene die gesamte Bauteillänge anzusetzen ist. 

ANMERKUNG Zusätzliche Biegespannungen in Eckstreben infolge von senkrecht zum Fachwerk einwirkenden lokalen 
Lasten (z. B. :ind) sind gegebenenfalls zu berücksichtigen. 
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+���7 .reu]Zeise AusIaFKung mit GiagRnalen EFNstreEen 

(1) Bei kreuzweisen Ausfachungen darf zur Reduzierung der Knicklänge senkrecht zur Fachwerkebene 
eine diagonale Eckstrebe angeordnet werden (siehe Bild H.2(b)). Es darf wie in H.3.3 vorgegangen werden, 
um eine ausreichende Stützwirkung nachzuweisen. 

(2) In diesem Fall sind in der Regel folgende fünf Nachweise gegen Knicken zu führen: 

� Knicknachweis um die schwache Achse mit der Länge /d1 für die maximale Last; 

� Knicknachweis für Knicken rechtwinklig zu Fachwerkebene mit der Länge /d2 für die maximale Last; 

� Knicknachweis für die beiden Diagonalstäbe der kreuzweisen Ausfachung für Knicken aus der 
Fachwerkebene mit der Länge /d3 für die Summe der Lasten in den beiden Stäben; 

� Knicknachweis für die zwei durch die diagonale Eckstrebe verbundenen Diagonalstäbe (je eine 
Diagonale in zwei benachbarten Fachwerkwänden) für Knicken aus der Fachwerkebene mit der Länge 
/d4 für die Summe der Lasten in den beiden Stäben; 

ANMERKUNG In diesem Fall ist in der Regel die gesamte Tragfähigkeit aus der Summe der Tragfähigkeiten der 
beiden Druckstäbe gegen Knicken zu bestimmen (siehe H.3.3(2)). 

� Knicknachweis für vier Diagonalstäbe (jedes Bauteil der kreuzweisen Ausfachung in zwei benachbarten 
Fachwerkwänden) für Knicken aus der jeweiligen Fachwerkebene mit der Länge /d für die Summe der 
Lasten in allen vier Bauteilen. 

+���� 'iagRnalstlEe vRn .-)aFKZerNen 

(1) :erden keine sekundären Füllstäbe angeordnet (siehe Bild H.1(III)), darf die Länge /d2 als Knicklänge 
für Knicken um die schwache Achse angesetzt werden. 

(2) :erden sekundäre Füllstäbe in den Fachwerkwänden angeordnet, jedoch keine Ausfachung mit 
:almstäben (siehe Bild H.1(IIIA)), darf die Länge /d2 als Knicklänge für Knicken senkrecht zur betrachteten 
Fachwerkebene angesetzt werden. Die Schlankheit berechnet sich damit in der Regel wie folgt: 

yy

d2
L
/

 O  oder 
zz

d2
L
/  (H.4) 

(3) :erden sekundäre Füllstäbe in den Fachwerkwänden und zusätzlich :almstäbe angeordnet (siehe 
Bild H.2(c)), ist in der Regel die Knicklänge für den Nachweis gegen Knicken aus der Fachwerkebene mit den 
durch die :almstäbe gegebenen Bauteillängen /d4 zu führen. Die Schlankheit berechnet sich damit in der 
Regel wie folgt: 

yy

d4
L
/

 O  oder 
zz

d4
L
/  für alle 4uerschnittstypen (H.5) 

+���9 +Rri]Rntale )üllstlEe in einer )aFKZerNZanG mit KRri]Rntaler AusIaFKungseEene 

(1) :ird die Länge der horizontalen Füllstäbe in einer Fachwerkwand zu gro�, kann eine horizontale 
Ausfachungsebene angeordnet werden, um die Stabilität senkrecht zur Fachwerkebene zu erhöhen. 

(2) Die Systemlänge eines horizontalen Füllstabes ist in der Regel für Knicken aus der Fachwerkebene als 
Abstand zwischen den Schnittpunkten in der horizontalen Ausfachungsebene und für Knicken in der 
Fachwerkebene als Abstand zwischen den Abstützungen in der Fachwerkebene anzusetzen. 
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+���7 .reu]Zeise AusIaFKung mit GiagRnalen EFNstreEen 

(1) Bei kreuzweisen Ausfachungen darf zur Reduzierung der Knicklänge senkrecht zur Fachwerkebene 
eine diagonale Eckstrebe angeordnet werden (siehe Bild H.2(b)). Es darf wie in H.3.3 vorgegangen werden, 
um eine ausreichende Stützwirkung nachzuweisen. 

(2) In diesem Fall sind in der Regel folgende fünf Nachweise gegen Knicken zu führen: 

� Knicknachweis um die schwache Achse mit der Länge /d1 für die maximale Last; 

� Knicknachweis für Knicken rechtwinklig zu Fachwerkebene mit der Länge /d2 für die maximale Last; 

� Knicknachweis für die beiden Diagonalstäbe der kreuzweisen Ausfachung für Knicken aus der 
Fachwerkebene mit der Länge /d3 für die Summe der Lasten in den beiden Stäben; 

� Knicknachweis für die zwei durch die diagonale Eckstrebe verbundenen Diagonalstäbe (je eine 
Diagonale in zwei benachbarten Fachwerkwänden) für Knicken aus der Fachwerkebene mit der Länge 
/d4 für die Summe der Lasten in den beiden Stäben; 

ANMERKUNG In diesem Fall ist in der Regel die gesamte Tragfähigkeit aus der Summe der Tragfähigkeiten der 
beiden Druckstäbe gegen Knicken zu bestimmen (siehe H.3.3(2)). 

� Knicknachweis für vier Diagonalstäbe (jedes Bauteil der kreuzweisen Ausfachung in zwei benachbarten 
Fachwerkwänden) für Knicken aus der jeweiligen Fachwerkebene mit der Länge /d für die Summe der 
Lasten in allen vier Bauteilen. 

+���� 'iagRnalstlEe vRn .-)aFKZerNen 

(1) :erden keine sekundären Füllstäbe angeordnet (siehe Bild H.1(III)), darf die Länge /d2 als Knicklänge 
für Knicken um die schwache Achse angesetzt werden. 

(2) :erden sekundäre Füllstäbe in den Fachwerkwänden angeordnet, jedoch keine Ausfachung mit 
:almstäben (siehe Bild H.1(IIIA)), darf die Länge /d2 als Knicklänge für Knicken senkrecht zur betrachteten 
Fachwerkebene angesetzt werden. Die Schlankheit berechnet sich damit in der Regel wie folgt: 

yy

d2
L
/

 O  oder 
zz

d2
L
/  (H.4) 

(3) :erden sekundäre Füllstäbe in den Fachwerkwänden und zusätzlich :almstäbe angeordnet (siehe 
Bild H.2(c)), ist in der Regel die Knicklänge für den Nachweis gegen Knicken aus der Fachwerkebene mit den 
durch die :almstäbe gegebenen Bauteillängen /d4 zu führen. Die Schlankheit berechnet sich damit in der 
Regel wie folgt: 

yy

d4
L
/

 O  oder 
zz

d4
L
/  für alle 4uerschnittstypen (H.5) 

+���9 +Rri]Rntale )üllstlEe in einer )aFKZerNZanG mit KRri]Rntaler AusIaFKungseEene 

(1) :ird die Länge der horizontalen Füllstäbe in einer Fachwerkwand zu gro�, kann eine horizontale 
Ausfachungsebene angeordnet werden, um die Stabilität senkrecht zur Fachwerkebene zu erhöhen. 

(2) Die Systemlänge eines horizontalen Füllstabes ist in der Regel für Knicken aus der Fachwerkebene als 
Abstand zwischen den Schnittpunkten in der horizontalen Ausfachungsebene und für Knicken in der 
Fachwerkebene als Abstand zwischen den Abstützungen in der Fachwerkebene anzusetzen. 
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(3) Bei Bauteilen aus einteiligen :inkelprofilen ist in der Regel auf den korrekten Ansatz der ma�gebenden 
4uerschnittsachsen zu achten. In der Regel ist die schwache Hauptachse v±v zu betrachten, wenn keine 
geeignete Abstützung durch Fachwerkstäbe in oder im Bereich der Mitte der Systemlänge vorhanden ist. 
Anderenfalls sind in der Regel Knicknachweise sowohl für die schwache Hauptachse v±v mit der System-
länge zwischen den Abstützungen als Knicklänge als auch Nachweise für Knicken aus der Fachwerkebene 
um die entsprechende Achse mit der gesamten Länge als Knicklänge zu führen. 

ANMERKUNG Im Vergleich zu einer genaueren Betrachtung mit Berücksichtigung der tatsächlichen Lagerungsbedin-
gungen kann dieses Vorgehen zu konservativen Ergebnissen führen. 

(4) Ist die horizontale Ausfachungsebene nicht nur aus Dreiecken zusammengesetzt, sind in der Regel 
zusätzliche Biegebeanspruchungen der Eckstiele zu berücksichtigen, die infolge senkrecht zur Fachwerk-
ebene einwirkender lokaler Lasten (z. B. :ind) auftreten können, siehe Bild H.3. 

(5) Zur Vermeidung von Knicken bei Ausfachungen, die nicht nur aus Dreiecken zusammengesetzt sind, ist 
in der Regel 

� die horizontale Ausfachungsebene so zu bemessen, dass eine konzentrierte horizontale Einzellast der 
Grö�e S u +, die in Bauteilmitte aufgebracht wird, aufgenommen werden kann; S ist hierbei der 
prozentuale Anteil der maximalen Druckkraft + in Fachwerkebene (siehe H.4); 

� nachzuweisen, dass die maximale Verformung des horizontalen Fachwerkebene unter dieser Last den 
:ert //500 nicht überschreitet. 

 
 

 

a� >,,B@ E� >,,C@ 

Kreuzweise Ausfachung mit 
zusätzlichen Eckdiagonalen 

BilG +�2 ± 6eNunGlre AusIaFKungen  
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:almausfachung 
mit Dreiecken 

F� >,,,B@ 

LegenGe 

1 Eckstrebe (von untergeordneter Bedeutung, falls beide Füllstäbe druckbeansprucht sind) 
2 :almausfachung 

BilG +�2 ² 6eNunGlre AusIaFKungen �IRrtgesetzt� 

 

+Rri]Rntale AusIaFKungen aus 'reieFNen 

 
 Sind zwei Diagonalen vorhanden, dürfen diese als Zugglieder bemessen werden. 

+Rri]Rntale AusIaFKungseEenen, Gie niFKt nur aus 'reieFNen ]usammengeset]t sinG 
(nicht empfohlen, au�er bei besonderer Berücksichtigung der Einflüsse aus Biegung) 

 

BilG +�� ² 7\SisFKe KRri]Rntale AusIaFKungen 

',N EN 199�-�-1:2010-12 

©
 D

IN
 D

eu
ts

ch
es

 In
st

itu
t f

ür
 N

or
m

un
g 

e.
 V

.; 
ST

B 
- S

am
m

lu
ng

 B
au

au
fs

ic
ht

lic
h 

ei
ng

ef
üh

rte
 T

ec
hn

is
ch

e 
Ba

ub
es

tim
m

un
ge

n 
/ w

w
w

.s
tb

-b
au

no
rm

en
.d

e

Nds. MBl. Nr. 3 b/2019 Nds. MBl. Nr. 3 b/2019Nds. MBl. Nr. 3 b/2019

163

87



EN 199�-�-1:200� � AC:2009 �'� 

�� 

+���10 +Rri]Rntale )üllstlEe RKne KRri]Rntale AusIaFKungseEene 

(1) Bei kleinen Basisbreiten von Türmen und Masten darf gegebenenfalls auf horizontale Ausfachungs-
ebenen verzichtet werden, wenn die entsprechenden Nachweise geführt werden. 

(2) Die Schlankheit für Knicken aus der Fachwerkebene ist in der Regel mit der Länge /h (siehe 
Bild H.4(a)) und dem entsprechenden Trägheitsradius zu ermitteln. Für Bauteile aus einteiligen :inkelprofilen 
ist jedoch in der Regel der Trägheitsradius bezogen auf die schwache Hauptachse v-v und die Länge /h2 zu 
verwenden, sofern innerhalb der Systemlänge keine Abstützung durch sekundäre Füllstäbe gegeben ist; 
anderenfalls ist in der Regel die Länge /h1 anzusetzen, siehe Bild H.4(b). 

ANMERKUNG Im Vergleich zu einer genaueren Betrachtung mit Berücksichtigung der tatsächlichen Lagerungsbedin-
gungen kann dieses Vorgehen zu konservativen Ergebnissen führen. 

(3) Um Knicken des horizontalen Füllstabes zu vermeiden, ist in der Regel die Bedingung in H.3.9(5) 
einzuhalten. 

ANMERKUNG Zusätzliche Biegespannungen in Eckstreben infolge von senkrecht zum Fachwerk einwirkenden lokalen 
Lasten (z. B. :ind) sind gegebenenfalls zu berücksichtigen. 

 

a� 

 

E� 

O   /h2/Lvv 
und (O   /h/Lzz) 

für 
:inkelprofile 

O   /h1/Lvv 
und (O   /h/Lzz) 

für 
:inkelprofile 

O   /h/Lyy für Hohlprofile O   /h/Lyy 
für 

Hohlprofile 

BilG +�4 ² +Rri]RntalstlEe Eeim .-)aFKZerN RKne KRri]Rntale AusIaFKungseEene 

+���11 .-)aFKZerNe mit AENniFNungen 

(1) Bei Türmen mit gro�er Basisbreite kann eine Abknickung der Diagonalen vorgenommen werden (siehe 
Bild H.5), die zu einer Reduzierung der Länge und der Abmessungen der redundanten Bauteile führt. Da 
diese Ma�nahme hohe Beanspruchungen in den Bauteilen verursacht, die in der Abknickung aufeinander-
treffen, ist in der Regel am Verbindungspunkt eine Abstützung senkrecht zur Fachwerkwand anzuordnen. 
Diagonalen und Horizontalstäbe sind in der Regel wie beim .-Fachwerk zu bemessen, wobei die 
Systemlängen der Diagonalen auf den Abstand zum Abknickpunkt bezogen werden. 
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+���12 3RrtalraKmenIaFKZerN 

(1) Mit einem horizontalen Füllstab am Abknickpunkt kann das Tragsystem in einen Portalrahmen überführt 
werden, siehe Bild H.�. Da dies zu einem Verlust der Gelenkwirkung im .-Fachwerk führt, sind in der Regel 
für diesen Fall besondere Nachweise zu führen, um die Einflüsse aus Gründungssetzungen und 
Auflagerverschiebungen zu berücksichtigen. 

 

BilG +�5 ² .-)aFKZerN mit .RSIElnGern 

 

BilG +�� ² 3RrtalraKmenIaFKZerN 

+���1� MeKrIaFK vergitterte )aFKZerNe 

(1) Bei einem mehrfach vergitterten Fachwerk sind in der Regel die durchgehenden Füllstäbe, die an allen 
Knoten verbunden sind, als sekundäre Füllstäbe (siehe H.4) mit einer Systemlänge von Eckstiel zu Eckstiel 
und einem entsprechenden Trägheitsradius Lyy oder Lzz (siehe Bild H.7) zu bemessen. Für die Stabilität des 

Moduls gilt in der Regel für die Schlankheit 
yyL
/

 O  � 350. Bei Bauteilen aus einteiligen :inkelprofilen gilt in 

der Regel die Grenze: 
vv

yy

L
L

 ! 1,50, wobei Lyy der Trägheitsradius für die parallel zur Gitterebene liegende 

4uerschnittsachse ist. 

(2) Der Stabilitätsnachweis des in Bild H.7 dargestellten Bauteils A-B ist in der Regel mit der mit der 
Knicklänge /o berechneten Schlankheit zu führen: 

vv

o
L
/

 O  bei :inkelprofilen (H.�a) 

yy

o
L
/

 O  bei Hohlprofilen und Vollprofilen (H.�b) 
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ANMERKUNG Im Vergleich zu einer genaueren Betrachtung mit Berücksichtigung der tatsächlichen Lagerungs-

bedingungen kann die Verwendung der Schlankheit 
vv

o
L
/

 O  zu konservativen Ergebnissen führen. 

 

BilG +�7 ² MeKrIaFK vergittertes )aFKZerN 

+�4 6eNunGlre )üllstlEe 

(1) Zur Berücksichtigung von Imperfektionen in Eckstielen sowie zur Bemessung sekundärer Füllstäbe ist 
in der Regel eine fiktive Abtriebskraft anzusetzen, die am Knotenpunkt des Anschlusses des sekundären 
Füllstabes senkrecht zum gestützten Eckstiel (oder zu einem Gurtstab, falls es sich nicht um einen Eckstiel 
handelt) angreift. Die Bemessung eines sekundären Füllstabes wird in der Regel unter Ansatz dieser 
Abtriebskraft in Abhängigkeit von der Schlankheit des gestützten Eckstiels nach (2) und (3) durchgeführt. 

(2) Die nacheinander an jedem Knoten in der Fachwerkebene anzusetzende Abtriebskraft, ausgedrückt als 
prozentualer Anteil S der Normalkraft im Eckstiel, darf für verschiedene Schlankheiten des Eckstiels wie folgt 
angenommen werden: 

S   1,41 für O � 30 (H.7a) 

� �
50

40 O�
 S  für 30 d O d 135 (H.7b) 

S   3,5 für O ! 135 (H.7c) 

(3) Ist in einem Modul mehr als ein zwischenliegender Knoten vorhanden, ist in der Regel für das 
sekundäre Füllstabsystem ein separater Nachweis mit 2,5 � der Normalkraft des Eckstiels zu führen, die 
gleichmä�ig auf alle zwischenliegenden Knoten verteilt wird. Diese fiktiven Abtriebskräfte werden in der Regel 
gleichzeitig und gleichgerichtet rechtwinklig zum Gurtstab und in der Fachwerkebene angesetzt. 

(4) In beiden Fällen (2) und (3) sind die Schnittkräfte innerhalb der dreieckförmigen Ausfachung in der 
Regel mittels linear-elastischer Berechnung zu ermitteln. 

',N EN 199�-�-1:2010-12 

©
 D

IN
 D

eu
ts

ch
es

 In
st

itu
t f

ür
 N

or
m

un
g 

e.
 V

.; 
ST

B 
- S

am
m

lu
ng

 B
au

au
fs

ic
ht

lic
h 

ei
ng

ef
üh

rte
 T

ec
hn

is
ch

e 
Ba

ub
es

tim
m

un
ge

n 
/ w

w
w

.s
tb

-b
au

no
rm

en
.d

e
Nds. MBl. Nr. 3 b/2019 Nds. MBl. Nr. 3 b/2019

166

Nds. MBl. Nr. 3 b/2019

90



EN 199�-�-1:200� � AC:2009 �'� 

(5) Für die Bemessung der primären Füllstäbe sind in der Regel die aus dieser fiktiven Abtriebskraft 
resultierenden Schnittkräfte generell zu den Primärschnittkräften aus der Berechnung des Gesamtsystems zu 
addieren. Ausgenommen sind freistehende Gittermaste konventioneller Bauart; hier brauchen die 
Schnittkräfte infolge der fiktiven Abtriebskräfte nicht zu den Primärschnittkräften addiert zu werden, ˜wenn 
diese kleiner sind als die fiktiven Abtriebskräfte™ und das primäre Füllstabsystem für die fiktiven 
Abtriebskräfte nachgewiesen wird. Bei abgespannten Masten sind die Schnittkräfte aus den fiktiven 
Abtriebkräften in der Regel immer zu den Primärschnittkräften zu addieren. 

(�) Erfolgt die Bemessung wie in (1) bis (5) beschrieben unter Berücksichtigung der fiktiven Abtriebskräfte, 
darf angenommen werden, dass die Steifigkeit der Ausfachung ausreichend ist. 

(7) Der oben genannte :ert der fiktiven Abtriebskraft kann unzureichend sein, wenn das Hauptbauteil 
exzentrisch belastet oder der :inkel zwischen der Hauptdiagonalen eines .-Fachwerkes und dem Eckstiel 
kleiner als 25� ist. In diesem Fall ist in der Regel ein genauerer :ert anzusetzen, mit dem das Moment infolge 
der Exzentrizität sowie sekundäre Biegespannungen aus Eckstielverformungen berücksichtigt werden. 

(8) Liegt die Knickrichtung nicht in der Fachwerkebene, sind in der Regel die :erte nach den Gleichungen 
(H.7a), (H.7b) und (H.7c) durch den Faktor 2  zu dividieren. 

+�5 6FKalentragZerNe 

(1) Zur Tragfähigkeit und Stabilität von Schalentragwerken siehe EN 1993-1-�. 

ANMERKUNG Siehe auch EN 1993-3-2. 
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9RrwRrt 

'ieses 'okument wurde vom 1A 005-08-05 AA „Türme, Maste und Schornsteine (SSA zu &E1�T& 250�S& 3)“ 
erstellt. 

'ieses 'okument bildet den 1ationalen Anhang zu 'I1 E1 1993-3-1:2010-12, (XURFRGH �� %HPHVVXQJ XQG 
.RQVWUXNWLRQ YRQ 6WDKOEDXWHQ ² 7HLO ���� 7�UPH� 0DVWH XQG 6FKRUQVWHLQH ² 7�UPH XQG 0DVWH� 

'ie EuroSäische 1orm E1 1993-3-1 räumt die M|glichkeit ein, eine 5eihe von sicherheitsrelevanten 
Parametern national festzulegen. 'iese national festzulegenden Parameter (en: 1ationally determined 
Sarameters, 1'P) umfassen alternative 1achweisverfahren und Angaben einzelner Werte sowie die Wahl 
von Klassen aus gegebenen Klassifizierungssystemen. 'ie entsSrechenden Te[tstellen sind in der Euro-
Säischen 1orm durch Hinweise auf die M|glichkeit nationaler )estlegungen gekennzeichnet. Eine Liste dieser 
Te[tstellen befindet sich im Unterabschnitt 1A.2.1. 'arüber hinaus enthält dieser 1ationale Anhang ergän-
zende nicht widersSrechende Angaben zur Anwendung von 'I1 E1 1993-3-1:2010-12 (en: non-contradictory 
comSlementary information, 1&I). 

'ieser 1ationale Anhang ist Bestandteil von 'I1 E1 1993-3-1:2010-12. 

'I1 E1 1993-3-1:2010-12 und dieser 1ationale Anhang 'I1 E1 1993-3-1�1A sind vorgesehen als Ersatz für 
'I1 V 4131:2008-09. 

Es wird auf die M|glichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses 'okuments Patentrechte berühren 
k|nnen. 'as 'I1 [und�oder die 'KE] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen 
Patentrechte zu identifizieren. 

bnGerunJen 

Gegenüber 'I1 V 4131:2008-09 wurden folgende bnderungen vorgenommen: 

a) 1ationale )estlegungen zu 'I1 E1 1993-3-1:2010-12 für die Bemessung und Konstruktion von Türmen 
und Masten aufgenommen.  

)r�here AusJaEen 

'I1 4131: 1969-03, 1991-11 
'I1 V 4131: 2008-09 
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NA�1 AnwenGunJsEereiFh 

'ieser 1ationale Anhang enthält nationale )estlegungen für die Bemessung und Konstruktion von Gitter-
türmen und abgesSannten Masten und ähnlichen Konstruktionen, die Srismatische, zylindrische oder andere 
sSerrige Elemente tragen, die bei der Anwendung von 'I1 E1 1993-3-1:2010-12 in 'eutschland zu 
berücksichtigen sind. 

'ieser 1ationale Anhang gilt nur in Verbindung mit 'I1 E1 1993-3-1:2010-12. 

NA�2 NatiRnaOe )estOeJunJen ]ur AnwenGunJ YRn DIN EN 1993-3-1:2010-12 

NA�2�1 AOOJePeines 

'I1 E1 1993-3-1:2010-12 weist an den folgenden Te[tstellen die M|glichkeit nationaler )estlegungen aus 
(1'P, en: 1ationally determined Sarameters). 

� 2.1.1(3)P 
� 2.3.1(1) 
� 2.3.2(1) 
� 2.3.6(2) 
� 2.3.7(1) 
� 2.3.7(4) 
� 2.5(1) 
� 2.6(1) 
� 4.1(1) 
� 4.2(1) 
� 5.1(6) 

� 5.2.4(1) 
� 6.1(1) 
� 6.3.1(1) 
� 6.4.1(1) 
� 6.4.2(2) 
� 6.5.1(1) 
� 7.1(1) 
� 9.5(1) 
� A.1(1) 
� A.2(1)P (zweimal) 
� B.1.1(1) 

� B.2.1.1(5) 
� B.2.3(1) 
� B.3.2.2.6(4) 
� B.3.3(1) 
� B.3.3(2) 
� B.4.3.2.2(2) 
� B.4.3.2.3(1) 
� B.4.3.2.8.1(4) 
� &.2(1) 
� &.6.(1) 

� '.1.1(2) 
� '.1.2(2) 
� '.3(6) (zweimal) 
� '.4.1(1) 
� '.4.2(3) 
� '.4.3(1) 
� '.4.4(1) 
� ).4.2.1(1) 
� ).4.2.2(2) 
� G.1(3) 
� H.2(5) 
� H.2(7) 

'arüber hinaus enthält 1A.2.2 ergänzende nicht widersSrechende Angaben zur Anwendung von 
'I1 E1 1993-3-1:2010-12. 'iese sind durch ein vorangestelltes „1&I“ gekennzeichnet. 

� 1.2 
� 9.1 
� Anhang B 
� Anhang & 
� Anhang ) 
� Anhang G 
� Anhang H 

� Anhang 1A.B 
� Anhang 1A.& 
� Anhang 1A.) 
� Anhang 1A.' 
� Literaturhinweise 
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NA�2�2 NatiRnaOe )estOeJunJen 

'ie nachfolgende 1ummerierung entsSricht der 1ummerierung von 'I1 E1 1993-3-1:2010-12 bzw. ergänzt 
diese. 

NCI ]u 1�2 NRrPatiYe 9erweisunJen 

1A 'I1 18799-1, 2UWVIHVWH 6WHLJOHLWHUQ DQ EDXOLFKHQ $QODJHQ ² 7HLO �� 6WHLJOHLWHUQ PLW 6HLWHQKROPHQ� 
VLFKHUKHLWVWHFKQLVFKH $QIRUGHUXQJHQ XQG 3U�IXQJHQ 

1A 'I1 18799-2, 2UWVIHVWH 6WHLJOHLWHUQ DQ EDXOLFKHQ $QODJHQ ² 7HLO �� 6WHLJOHLWHUQ PLW 0LWWHOKROP� 
VLFKHUKHLWVWHFKQLVFKH $QIRUGHUXQJHQ XQG 3U�IXQJHQ 

1A 'I1 50978, 3U�IXQJ PHWDOOLVFKHU hEHU]�JH� +DIWYHUP|JHQ YRQ GXUFK )HXHUYHU]LQNHQ KHUJHVWHOOWHQ 
hEHU]�JHQ 

1A 'I1 55928-8, .RUURVLRQVVFKXW] YRQ 6WDKOEDXWHQ GXUFK %HVFKLFKWXQJHQ XQG hEHU]�JH ² 7HLO �� 
.RUURVLRQVVFKXW] YRQ WUDJHQGHQ G�QQZDQGLJHQ %DXWHLOHQ 

1A 'I1 E1 1090-2, $XVI�KUXQJ YRQ 6WDKOWUDJZHUNHQ XQG $OXPLQLXPWUDJZHUNHQ ² 7HLO �� 7HFKQLVFKH 
5HJHOQ I�U GLH $XVI�KUXQJ YRQ 6WDKOWUDJZHUNHQ 

1A 'I1 E1 1991-1-4:2010-12, (XURFRGH �� (LQZLUNXQJHQ DXI 7UDJZHUNH ² 7HLO ���� $OOJHPHLQH 
(LQZLUNXQJHQ� :LQGODVWHQ� 'HXWVFKH )DVVXQJ (1 ������������� � $������ � $&����� 

1A 'I1 E1 1993-1-1, (XURFRGH �� %HPHVVXQJ XQG .RQVWUXNWLRQ YRQ 6WDKOEDXWHQ ² 7HLO ���� $OOJHPHLQH 
%HPHVVXQJVUHJHOQ XQG 5HJHOQ I�U GHQ +RFKEDX 

1A 'I1 E1 1993-1-6, (XURFRGH �� %HPHVVXQJ XQG .RQVWUXNWLRQ YRQ 6WDKOEDXWHQ ² 7HLO ���� )HVWLJNHLW 
XQG 6WDELOLWlW YRQ 6FKDOHQ 

1A 'I1 E1 1993-1-9, (XURFRGH �� %HPHVVXQJ XQG .RQVWUXNWLRQ YRQ 6WDKOEDXWHQ ² 7HLO ���� (UP�GXQJ 

1A 'I1 E1 1993-1-11:2010-12, (XURFRGH �� %HPHVVXQJ XQG .RQVWUXNWLRQ YRQ 6WDKOEDXWHQ ² 7HLO ����� 
%HPHVVXQJ XQG .RQVWUXNWLRQ YRQ 7UDJZHUNHQ PLW =XJJOLHGHUQ DXV 6WDKO� 'HXWVFKH )DVVXQJ 
(1 �������������� � $&����� 

1A 'I1 E1 1993-3-1:2010-12, (XURFRGH �� %HPHVVXQJ XQG .RQVWUXNWLRQ YRQ 6WDKOEDXWHQ ² 7HLO ���� 
7�UPH� 0DVWH XQG 6FKRUQVWHLQH ² 7�UPH XQG 0DVWH� 'HXWVFKH )DVVXQJ (1 ������������� � 
$&����� 

1A 'I1 E1 10264-1, 6WDKOGUDKW XQG 'UDKWHU]HXJQLVVH ² 6WDKOGUDKW I�U 6HLOH ² 7HLO �� $OOJHPHLQH 
$QIRUGHUXQJHQ 

1A 'I1 E1 10264-3, 6WDKOGUDKW XQG 'UDKWHU]HXJQLVVH ² 6WDKOGUDKW I�U 6HLOH ² 7HLO �� 5XQGHU XQG 
SURILOLHUWHU 'UDKW DXV XQOHJLHUWHP 6WDKO I�U KRKH %HDQVSUXFKXQJHQ 

1A 'I1 E1 13411-5, (QGYHUELQGXQJHQ I�U 'UDKWVHLOH DXV 6WDKOGUDKW ² 6LFKHUKHLW ² 7HLO �� 'UDKWVHLO�
NOHPPHQ PLW 8�I|UPLJHP .OHPPE�JHO 

1A 'I1 E1 60060-1 (V'E 0432-1), +RFKVSDQQXQJV�3U�IWHFKQLN ² 7HLO �� $OOJHPHLQH %HJULIIH XQG 
3U�IEHGLQJXQJHQ 

1A 'I1 E1 60060-2 (V'E 0432-2), +RFKVSDQQXQJV�3U�IWHFKQLN ² 7HLO �� 0HVVV\VWHPH 

1A 'I1 E1 62305 (alle Teile), %OLW]VFKXW] 
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1A 'I1 E1 IS2 1461, 'XUFK )HXHUYHU]LQNHQ DXI 6WDKO DXIJHEUDFKWH =LQN�EHU]�JH �6W�FNYHU]LQNHQ� ² 
$QIRUGHUXQJHQ XQG 3U�IXQJHQ 

1A 'I1 E1 IS2 2063, 7KHUPLVFKHV 6SULW]HQ ² 0HWDOOLVFKH XQG DQGHUH DQRUJDQLVFKH 6FKLFKWHQ ² =LQN� 
$OXPLQLXP XQG LKUH /HJLHUXQJHQ 

1A 'I1 E1 IS2 2178, 1LFKWPDJQHWLVFKH hEHU]�JH DXI PDJQHWLVFKHQ *UXQGPHWDOOHQ ² 0HVVHQ GHU 
6FKLFKWGLFNH ² 0DJQHWYHUIDKUHQ 

1A 'I1 E1 IS2 10684, 9HUELQGXQJVHOHPHQWH ² )HXHUYHU]LQNXQJ 

1A 'I1 E1 IS2 12944 (alle Teile), %HVFKLFKWXQJVVWRIIH ² .RUURVLRQVVFKXW] YRQ 6WDKOEDXWHQ GXUFK 
%HVFKLFKWXQJVV\VWHPH 

1A 'I1 E1 IS2 14122-3, 6LFKHUKHLW YRQ 0DVFKLQHQ ² 2UWVIHVWH =XJlQJH ]X PDVFKLQHOOHQ $QODJHQ ² 
7HLO �� 7UHSSHQ� 7UHSSHQOHLWHUQ XQG *HOlQGHU 

ND3 ]u 2�1�1�3�3 

'er Anhang E aus 'I1 E1 1993-3-1:2010-12 gilt nicht. Pl|tzlicher Seilausfall ist nur bei Zuverlässigkeits-
klasse 3 zu untersuchen. 

'ie Berechnung eines Sl|tzlichen Seilausfalls darf entweder durch eine genaue dynamische Untersuchung 
oder durch Anwendung des nachstehenden konservativen 1äherungsverfahrens durchgeführt werden. Bei 
der Untersuchung des Sl|tzlichen Seilausfalls ist von einem gleichzeitig wirkenden Windgeschwindigkeits-
drucks in H|he von 50 � des charakteristischen, mittleren Geschwindigkeitsdrucks ohne Berücksichtigung 
feldweiser Belastung auszugehen. 

'ie durch einen Sl|tzlichen Seilausfall verursachten dynamischen Kräfte im Mastschaft und in den AbsSann-
seilen k|nnen mit der folgenden Annahme konservativ abgeschätzt werden: 

'ie HorizontalkomSonente der vor dem Seilausfall wirkenden, stützenden Seilkraft ist dabei in umgekehrter 
5ichtung als Zusatzlast auf den Mast ohne das ausgefallene Seil wirkend anzusetzen. 

'ie hieraus resultierenden restlichen Seilkräfte müssen bei Masten mit nur zwei AbsSannebenen oder bei 
einem Seilausfall in der h|chsten AbsSannebene mit dem )aktor 1,3 multiSliziert werden. 

ND3 ]u 2�3�1�1� 

Es gelten die 5egelungen des Anhanges 1A.B. 

ND3 ]u 2�3�2�1� 

)ür die Ermittlung von Eislasten, Eisdicken, Eisdichten und Eisverteilungen sowie Lastfallkombinationen und 
Kombinationsbeiwerte für Einwirkungen auf Türme und Maste gilt Anhang 1A.& dieses 'okumentes. 

ND3 ]u 2�3�6�2� 

Es gelten die EmSfehlungen. 

Anstelle der vertikalen Verkehrslast von 2 k1�m2 ist auf Plattformen mit einer vertikalen Einzellast von 3 k1 an 
ungünstigster Stelle zu rechnen, wenn dies ungünstiger ist als die vorgenannte )lächenlast. 

ND3 ]u 2�3���1� 

Es werden keine weiteren Hinweise gegeben. 
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ND3 ]u 2�3���4� 

Zusätzlich sind 'I1 18799-1 und 'I1 18799-2 sowie 1A.I.1 des Anhang 1A.I anzuwenden. 

ND3 ]u 2�5�1� 

Zusätzlich ist 1A.I.8.3 im Anhang 1A.I zu beachten. 

ND3 ]u 2�6�1� 

'ie Entwurfslebensdauer ist zwischen dem Bauherren und dem Planer abzustimmen. Wenn keine 
Vereinbarung getroffen wird, ist eine Entwurfslebensdauer von 50 -ahren anzusetzen. 

ND3 ]u 4�1�1� 

Siehe Anhang 1A.I. 

ND3 ]u 4�2�1� 

'ie gegebenen EmSfehlungen gelten nicht. 'afür sind folgende )estlegungen einzuhalten. 

'ie Hohlräume der Seile müssen beim Verseilen mit geeigneten korrosionsschützenden Medien verfüllt 
werden. Werden Seile beschichtet, sind das Verfüllmaterial und die Beschichtung aufeinander abzustimmen. 
Verfüllmaterial und Beschichtung müssen säurefrei, elastisch, temSeratur- und UV-beständig sein. 

'ie Verwendung heller Beschichtungen ist vorzuziehen, um eventuelle Korrosionserscheinungen leichter 
erkennen zu k|nnen und um die TemSeraturbeansSruchung der Seile m|glichst klein zu halten. 

Wenn bei 5undlitzenseilen säurefreies )ett zum )üllen der Hohlräume verwendet wird, entfällt die Beschich-
tung. 'a die Gefahr besteht, dass das )ett ausgewaschen wird, sind solche Seile besonders sorgsam zu 
warten und gegebenenfalls nachzufetten. 

ND3 ]u 5�1�6� 

Hinweise und BeisSiele zur rechnerischen Erfassung des nichtlinearen Tragverhaltens sind zum BeisSiel zu 
entnehmen: 

� Peil, U.: „Bauen mit Seilen“. In Stahlbau-Kalender 2000, Ernst & Sohn, Berlin. 689-755. 

� Peil, U.: „Maste und Türme“. In Stahlbau-Kalender 2004, Ernst & Sohn, Berlin. 493-602. 

ND3 ]u 5�2�4�1� 

Es werden keine weiteren Hinweise gegeben. 

ND3 ]u 6�1�1� 

Es gelten die folgenden Teilsicherheitsbeiwerte: 

JM0   1,00, 

JM1   1,00,   (Bei Schalenbeulen siehe 'I1 E1 1993-3-2) 

JM2   1,25, 

JMg   1,50 � J5� J5 siehe E1 1993-1-11, 

JMi   2,50. 
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ND3 ]u 6�3�1�1� 

Ein Verfahren wird nicht festgelegt. 

ND3 ]u 6�4�1�1� 

Es gelten die EmSfehlungen. 

ND3 ]u 6�4�2�2� 

Es gilt die EmSfehlung. Ergänzend dazu gilt, dass ermüdungsbeansSruchte KoSfSlattenverbindungen mit 
hochfesten, voll vorgesSannten Schrauben auszuführen sind, wenn nicht die Ermüdungssicherheit und die 
Gebrauchstauglichkeit durch 1achweise belegt werden. 

ND3 ]u 6�5�1�1� 

Es gilt die EmSfehlung. Als Grenzwerte für die Hertzsche Pressung sind die Werte nach Tabelle 1A.1 
anzunehmen: 

7aEeOOe NA�1 ² CharaNteristisFhe :erte Ger +ert]sFhen 3ressunJ YRn 6tahOOaJern 

 :erNstRII 
V H,k  

in 1�mm2 

1 S235, S275 800 

2 S355, S420, S460 1 000 

3 &35�1, &45�1 950 
 

ND3 ]u ��1�1� 

Es gilt die EmSfehlung. 

NCI ]u 9�1 

Ein stählerner Schornstein oder ein Antennentragwerk darf als vorwiegend ruhend beansSrucht angesehen 
werden, wenn  

a) die SSannungsschwingbreite der LängssSannungen ǻV kleiner ist als 15 1�mmð und 

b) die SSannungsschwingbreite der SchubsSannungen ǻW kleiner ist als 26 1�mmð und 

c) das Tragwerk in der Erdbebenzone 0 nach 'I1 E1 1998-1 1A steht und  

d) keine Stoßlasten berücksichtigt werden müssen. 

ND3 ]u 9�5�1� 

Es gelten die EmSfehlungen. 

ND3 ]u A�1�1� 

(1) In der 5egel ist die Zuverlässigkeitsklasse 2 anzuwenden. 

(2) Zuverlässigkeitsklasse 3 ist in den nach 'I1 E1 1993-3-1:2010-12, Tabelle A.1 vorgesehenen )ällen 
anzuwenden. 
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(3) Maste der Zuverlässigkeitsklasse 3 dürfen in Zuverlässigkeitsklasse 2 eingestuft werden, wenn eine 
Mährliche InsSektion nach Anhang 1A.) durchgeführt wird, die auch eine Untersuchung der 
Seilanschlüsse auf Ermüdungsschäden mit einschließt. Abweichungen sind mit der zuständigen 
Genehmigungsbeh|rde abzustimmen. 

ND3 ]u A�2�1�3 �]weiPaO� 

Es gilt die hier angegebene Tabelle 1A.A.2. 

7aEeOOe NA�A�2 ² 7eiOsiFherheitsEeiwerte J* unG J4 I�r EinwirNunJen 

Art Ger EinwirNunJ 
=uYerOlssiJNeitsNOasse� 

siehe 
AnPerNunJ ]u 2�1�2 

:irNunJ Ger EinwirNunJ 

unJ�nstiJ J�nstiJ 

ständige oder vorübergehende Bemessungssituation 

ständige Lasten alle Zuverlässigkeits-
klassen 1,3 1,0 

veränderliche Lasten alle Zuverlässigkeits-
klassen 1,5 0,0 

VorsSannung alle Zuverlässigkeits-
klassen 1,0 

außergew|hnliche Bemessungssituation  

ständige Lasten alle Zuverlässigkeits-
klassen 1,0 1,0 

veränderliche Lasten alle Zuverlässigkeits-
klassen 1,0 0,0 

VorsSannung alle Zuverlässigkeits-
klassen 1,0 

 

NCI ]u AnhanJ % 

Statt Anhang B von 'I1 E1 1993-3-1:2010-12 gilt Anhang 1A.B dieses 1ationalen Anhanges. 

NCI ]u AnhanJ C 

Statt Anhang & von 'I1 E1 1993-3-1:2010-12 gilt Anhang 1A.& dieses 1ationalen Anhanges. 

ND3 ]u D�1�1�2� 

Es werden keine weiteren Hinweise gegeben. 

ND3 ]u D�1�2�2� 

Es werden keine weiteren Hinweise gegeben. 

ND3 ]u D�3�6� �]weiPaO� 

Zu A1ME5KU1G 1: Es werden keine weiteren Hinweise gegeben. Es gilt die EmSfehlung. 

Zu A1ME5KU1G 2: Zu elektrischen Eigenschaften siehe 'I1 E1 60060-1 (V'E 0432-1) und 
'I1 E1 60060-2 (V'E 0432-2). 
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ND3 ]u D�4�1�1� 

EinriFhtunJen ]uP %eJehen unG %esiFhtiJen Ges %auwerNs� AEstur]siFherunJen 

AOOJePeines 

Antennentragwerke von mehr als 20 m H|he, die zu InsSektions-, Betriebs- oder sonstigen Zwecken 
bestiegen werden, sind mit Steigleitern oder Steigeisengängen, erforderlichenfalls auch mit Absturz-
sicherungen, 5uhe- und Arbeitsbühnen sowie mit Laufstegen auszurüsten. 

%eIahreinriFhtunJen I�r AEsSannseiOe 

Ein direktes Befahren der AbsSannseile sollte vermieden werden. Vorzugsweise sind unabhängige Befahr-
einrichtungen zu verwenden. Hierfür sind entsSrechende Anschlagkonstruktionen vorzusehen. 

ND3 ]u D�4�2�3� 

Siehe Anhang 1A.I. 

ND3 ]u D�4�3�1� 

Maßnahmen zur )lugsicherung sind im Luftverkehrsgesetz (LuftVG) geregelt� sie werden im Einzelfall von der 
')S ² 'eutsche )lugsicherung ² festgelegt und sind Bestandteil der Baugenehmigung. Maßnahmen sind 
z. B. 

a) )lugwarnanstrich als Tageskennzeichnung� 

b) )lughindernisbefeuerung als 1achtkennzeichnung� 

c) Seilmarker an AbsSannseilen. 

Seilmarker müssen InsSektionen des innen liegenden Seiles zulassen. 

ND3 ]u D�4�4�1� 

Es werden keine weiteren Hinweise gegeben. 

NCI ]u AnhanJ ) 

Statt Anhang ) von 'I1 E1 1993-3-1:2010-12 gilt Anhang 1A.) dieses 1ationalen Anhanges. 
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NCI AnhanJ NA�% 
 (normativ) 
 
 %ereFhnunJsannahPen I�r :inGwirNunJen 

NCI NA�%�1 AOOJePeines 

(1) 'ie Windlasten sind nach 'I1 E1 1991-1-4 in Verbindung mit diesem Anhang zu bestimmen. 

(2) 'ie WindSrofile nach 'I1 E1 1991-1-4�1A dürfen für H|hen z�bis 400 m verwendet werden. 

NCI NA�%�1�1  AnwenGunJsEereiFh 

(1) 'ieser Anhang enthält ergänzende Angaben zu Windeinwirkungen auf Türme und abgesSannte Maste in 
folgenden Punkten: 

� Windkräfte, siehe 1A.B.2� 

� B|enreaktion von Gittertürmen, siehe 1A.B.3� 

� B|enreaktion von abgesSannten Masten, siehe 1A.B.4. 

(2) 'ie Windkraftbeiwerte für KreisTuerschnitte, die nicht Bestandteil des )achwerks sind (z. B. 
Aufsatzrohre),sind in 'I1 E1 1991-1-4 festgelegt. 

(3) 'ie Schnittgr|ßen für das Tragwerk sind im Allgemeinen nach der Elastizitätstheorie II. 2rdnung zu 
berechnen. Vorverformungen des Gesamtsystems (Lotabweichungen, Vorkrümmungen) müssen nicht 
berücksichtigt werden. 

NCI NA�%�1�2  6\PEROe unG InGi]es 

(1) Ergänzend zu den in 'I1 E1 1993-1-1 und 'I1 E1 1991-1-4 angegebenen )ormelzeichen werden die 
folgenden wichtigsten )ormelzeichen in diesem Anhang verwendet: 

L Anordnung der feldweisen Belastung� 
. Beiwert� 
/ SroMizierte Länge oder Sehnenlänge� 
1 Anzahl der AbsSannebenen� 
n Anzahl der Tragwerksabschnitte� 
4 Parameter� 
6 Schnittgr|ße in einem Bauteil (z. B. Längskraft, 4uerkraft oder Biegemoment)� 
7 Torsionsmoment� 
D 1eigung eines AbsSannseils gegen die Horizontale� 
E Parameter� 
T Winkel des Windeinfalls bezogen auf die )lächennormale oder 1eigung, 
W Konstante� 
\ Winkel des Windeinfalls bezogen auf die Längsachse des langgestreckten Anbauteils� 
Ns Skalierungsfaktor. 
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(3) Ergänzend zu den in 'I1 E1 1993-1-1 angegebenen Indizes werden die folgenden Indizes in diesem 
Anhang verwendet: 

A Element der Anbauten� 

& Kragarm� 

c Bauteil mit kreisf|rmigem 4uerschnitt� 

e effektiv� 

) Außenfläche� 

f kantige Bauteile� 

G AbsSannseil� 

H Bauwerksh|he� 

L Länge� 

M ausschließlich bezogen auf den Mast� 

m Mast oder Mittelwert� 

PL feldweise Belastung� 

S belastetes )eld� 

T Schub� 

S Bauwerk� 

suS überkritisch� 

T Turm oder Gesamtwert (Total-)� 

W in Windrichtung� 

w mit Wind� 

; Tuer zur Windrichtung� 

Z in vertikaler 5ichtung� 

z H|he z über Grund� 

T Winkel des Windeinfalls. 

NCI NA�%�2 :inGNraItEeiwert 

NCI NA�%�2�1  AOOJePeines 

(1) 'ie auf einen Abschnitt oder ein Bauteil wirkende Windkraft ist nach 'I1 E1 1991-1-4:2010-12, 5.3 (2) in 
Verbindung mit dem 1ationalen Anhang von 'I1 E1 1991-1-4 und diesem Anhang 1A.B zu bestimmen. 

(2) Bei der Berechnung der Windkraft mit Eisansatz sind die um die Eisschicht vergr|ßerten ProMektions-
flächen anzusetzen. 
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NCI NA�%�2�2  %e]uJsIOlFhe 

(1) 'ie Bezugsflächen sind für Mede Ansichtsseite nach Bild 1A.B.1a) und 1A.B.1b) getrennt zu bestimmen. 

(2) 'ie Bezugsfläche $S für die Ermittlung der Windkräfte auf den Mastschaft ist die ProMektionsfläche der 
dem Wind zugewandten Ansichtsseite ohne Anbauten (siehe Bild 1A.B.1). 'ie ProMektionsachse steht normal 
auf der Ansichtsseite. 

(3) 'ie Bezugsfläche $A für die Ermittlung der Windkräfte auf Anbauten ist die ProMektionsfläche der dem 
Wind zugewandten Ansichtsseite. Anbauten innerhalb des Mastschaftes sind wie in Bild 1A.B.1a und 
1A.B.1b dargestellt, den Meweiligen Ansichtsseiten zuzuordnen. 'ie ProMektionsachse steht normal auf der 
Ansichtsseite. 

NCI NA�%�2�3  %estiPPunJ Ges :inGNraItEeiwerts 

NCI NA�%�2�3�1 AOOJePeines 

(1) Bei Tragwerken mit Tuadratischem und gleichseitig dreieckf|rmigem Grundriss wird der Gesamtwind-
kraftbeiwert in Windrichtung (Widerstandsbeiwert) durch hberlagerung der Windkräfte an tragenden Bauteilen 
und Anbauten bestimmt: 

¦� Af,Sf,f FFF  (1A.B.1) 

'abei ist 

Ff der Gesamtwindkraftbeiwert innerhalb der H|he eines Abschnitts (siehe Bild 1A.B.1)� 

Ff,S der Windkraftbeiwert für tragende Bauteile, ermittelt nach Gleichung (1A.B.2) unter Verwendung 
des V|lligkeitsgrades M  (siehe 1A.B.2.3.2.1) für das Bauwerk ohne Anbauten� 

Ff,A der Windkraftbeiwert für ein Anbauteil, ermittelt nach Gleichung (1A.B.6) oder (1A.B.7) Bei 
Vorhandensein mehrerer Anbauteile sind die Kraftbeiwerte zu addieren. 

(2) Bei Tragwerken mit rechteckigem oder dreieckigem Grundriss und unterschiedlichen Seitenlängen sowie 
für Bauwerke mit großen Anbauten wird emSfohlen, die Windkraftbeiwerte mit Hilfe von Windkanalunter-
suchungen zu ermitteln. 

(3) Wenn die ProMektionsflächen der Anbauten nicht mehr als 10 � der BauteilSroMektionsflächen aus-
machen, dürfen sie der ProMektionsfläche der tragende Bauteile zugeschlagen und die gesamte Windkraft darf 
nach 1A.B.2.3.2 bestimmt werden. 

(4) Windkraftbeiwerte dürfen auch in Windkanalversuchen bestimmt werden. 'ie Windkanalversuche sind 
unter Beachtung des WtG-Merkblattes „Windkanalversuche in der Gebäudeaerodynamik“ der Windtechnolo-
gischen Gesellschaft e. V. [1] durchzuführen. 

(5) 'er Gesamtwindwiderstand darf auf den Wert 2,1�$X beschränkt werden. Zur 'efinition von $X siehe 
1A.B.2.3.2.1 
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A1ME5KU1G  'ie Ansichtsseite 1 gilt als 
Windangriffsfläche für �45�≤ T ≤ 45�. 

A1ME5KU1G  'ie Ansichtsseite 1 gilt als Wind-
angriffsfläche für �60� ≤ T ≤ 60�. Eine e[terne Leiter 
sollte als individuelles 2bMekt behandelt werden. 

a� )aFhwerNstruNturen Pit TuaGratisFheP 
4uersFhnitt 

E� )aFhwerNstruNturen Pit GreieFNiJeP 
4uersFhnitt 

 
 

6FhaItaEsFhnitt DetaiO eines 6FhaItaEsFhnitts 

LeJenGe 

1 Ansichtsseite 1 
2 Ansichtsseite 2 
3 Ansichtsseite 3 
4 Ansichtsseite 4 
5 Wind 
6 Anbauten (ProMektion rechtwinklig zur Ansichtsseite 1) 
7 Eckstiel (ProMektion rechtwinklig zur Ansichtsseite) 
8 Anbauten innerhalb der schraffierten )läche werden der Ansichtsseite 2 zugeordnet 
9 Anbauten inklusive SSrossenleitern, 5ückenschutz usw. (ProMektion rechtwinklig zur Ansichtsseite) 
10 Eckstiel (ProMektion rechtwinklig zur Ansichtsseite) 
11 Anbauten innerhalb der schraffierten )läche werden der Ansichtsseite 2 zugeordnet 
12 Abschnitt des Schaftes 
13 Anbauten mit der Bezugsfläche $A 
14 Teile des Schaftes mit der Bezugsfläche $S 

%iOG NA�%�1 ² DeIinitiRn Ger AnsiFhtsseite 
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NCI NA�%�2�3�2 :inGNraItEeiwerte I�r Gen 6FhaIt 

NCI NA�%�2�3�2�1 AOOJePeines 

(1) )ür )achwerkmaste und )achwerktürme mit Tuadratischem oder gleichseitigem dreieckf|rmigen 
4uerschnitt, die gleiche Bezugsflächen $S auf Meder Seite besitzen, ist der Windkraftbeiwert Ff,S des Schaftes 
eines Abschnitts in Windrichtung folgendermaßen zu bestimmen: 

șS,0f,Sf, .FF   (1A.B.2) 

'abei ist 

Ff,S,0 der Kraftbeiwert für den Abschnitt M ohne Berücksichtigung von Endeffekten nach 1A.B.2.3.2.2� 

� .T  der Windrichtungsbeiwert. 

(2) 'er Windrichtungsbeiwert .T ist wie folgt anzusetzen: 

.T   1,0 � .1 .2 sin2 (2T) für )achwerkstrukturen mit Tuadratischem 4uerschnitt (1A.B.3a) 

� �� �T5,1sin1,01 2

S

f

S

suSc,c
ș ��

�
 

$

$

$

$$
.  für )achwerkstrukturen mit dreieckigem 4uerschnitt (1A.B.3b) 

'abei ist 

� �
S

suSc,c

S

f
1

8,055,0

$

$$

$

$.
�

�  (1A.B.3c) 

.2   0,2 für 0 ≤ M ≤ 0,2 und 0,8 ≤ M ≤ 1,0 (1A.B.3d) 

  M für 0,2 � M ≤ 0,5 (1A.B.3e) 

  1 � M für 0,5 � M � 0,8 (1A.B.3f) 

T Windrichtungswinkel, bezogen auf die )lächennormale der Ansichtsseite 1, siehe Bild 1A.B.1a) 
oder 1A.B.1b)� 

M V|lligkeitsgrad 
u

S

$

$
 M � Bei 1A.B.2.3.1 (3) gilt sinngemäß 

u

AS

$

$$ �
 M  

$S die Bezugsfläche des Schaftes nach 1A.B.2.2 (2)� 

$u die Bruttoansichtsseite $u   E h� 

$f die Bezugsfläche der kantigen Bauteile� 

$c die Bezugsfläche der Bauteile mit kreisf|rmigem 4uerschnitt, die einer unterkritischen 
Umstr|mung ausgesetzt sind�  

$c,suS
 die Bezugsfläche der Bauteile mit kreisf|rmigem 4uerschnitt, die einer überkritischen Umstr|-

mung ausgesetzt sind� 

h H|he des betrachteten Abschnitts� 

E Abschnittsbreite nach Bild 1A.B.1. 

2hne Vereisung und ohne Anbauten im Sinne von 1A.B.2.3.1 (3) gilt: $S   $f � $c � $c,suS 
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(3) )ür übliche Windrichtungswinkel kann .T Bild 1A.B.2 entnommen werden. 

(4) 'er Wert für 5H ist nach 'I1 E1 1991-1-4:2010-12, 7.9.1 (1) zu bestimmen. 

(5) Wird für einzelne oder alle Bauteile angenommen, dass die 5eynoldszahl im überkritischen Bereich liegt, 
ist nachzuweisen, dass bei geringer Windgeschwindigkeit, bei der 5H � 4 u 105 ist, keine gr|ßeren Lasten 
auftreten. 

(6) )ür Bauteile mit kreisf|rmigem 4uerschnitt darf unterkritische Umstr|mung angenommen werden, wenn 
die 5eynoldszahl bei 5H � 4 u 105 liegt� bei gr|ßeren Werten von 5H darf überkritische Umstr|mung 
angenommen werden, sofern kein Eisansatz vorliegt. 

 

LeJenGe 

1 Wind 
2 )achwerkstrukturen mit Tuadratischem 4uerschnitt, Wind in der 'iagonalen (T   45�) 
3 )achwerkstrukturen mit Tuadratischem oder dreieckigem 4uerschnitt mit Wind auf eine Ansichtsseite 
4 )achwerkstrukturen mit gleichseitig dreieckigem 4uerschnitt mit Wind Sarallel zu einer Ansichtsseite 
5 dreieckige )achwerkstrukturen mit gleichseitig dreieckigem 4uerschnitt mit Wind auf eine Ecke (T   180�) 

%iOG NA�%�2 ² :inGriFhtunJsEeiwert .T 
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NCI NA�%�2�3�2�2 .raItEeiwerte 

(1) )ür )achwerkstrukturen, die aus Bauteilen mit kantigen und kreisf|rmigen Profilen zusammengesetzt 
sind, ist der Kraftbeiwert�folgendermaßen anzusetzen: 

S

suSc,
suSc,f,0,

S

c
cf,0,

S

f
ff,0,S,0f,

$

$
F

$

$F
$

$FF ��  (1A.B.4) 

 

'abei sind 

Ff,0,f, Ff,0,c und Ff,0,c,suS die Kraftbeiwerte für Abschnitte, die aus Bauteilen mit kantigen Profilen, 
kreisf|rmigen Profilen in unterkritischer Str|mung bzw. kreisf|rmigen Profilen in 
überkritischer Str|mung zusammengesetzt sind, gemäß: 

Ff,0,f   1,76 &1 [1 � &2 M  � M2] (1A.B.5a) 

Ff,0,c   &1 (1 � &2 M) � (&1 � 0,875) M2 (1A.B.5b) 

� � � �MM ����  1suSc,f,0, 14,18,211,9  &F  (1A.B.5c) 

mit: 

&1   2,25 für )achwerkstrukturen mit Tuadratischem 4uerschnitt 

 1,9 für )achwerkstrukturen mit dreieckigem 4uerschnitt 

&2   1,5 für )achwerkstrukturen mit Tuadratischem 4uerschnitt 

 1,4 für )achwerkstrukturen mit dreieckigem 4uerschnitt 

zu bestimmen. 

wobei: 

 M, $S, $f, $c, $c,suS in 1A.B.2.3.2.1 angegeben sind. 

(2) )ür kreisf|rmige Profile als Bestandteil des Schaftes gilt Tabelle 1A.B.1. 

(3) 'ie Kraftbeiwerte Ff,0 dürfen ebenso Bild 1A.B.3 entnommen werden. 
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a� )aFhwerNstruNturen Pit TuaGratisFheP 4uersFhnitt 

 

E� )aFhwerNstruNturen Pit GreieFNiJeP 4uersFhnitt 

LeJenGe  

1 kantig 
2 kreisf|rmig (unterkritische Str|mung) 
3 kreisf|rmig (überkritische Str|mung) 

A1ME5KU1G Bei )achwerkstrukturen mit M ! 0,6 ist die M|glichkeit des Auftretens wirbelerregter 4uerschwingungen 
für den gesamten Schaft zu berücksichtigen, siehe 'I1 E1 1991-1-4. 

%iOG NA�%�3 ² .raItEeiwerte Ff,S,0 I�r )aFhwerNstruNturen Pit TuaGratisFheP RGer GreieFNiJeP 
4uersFhnitt 
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NCI NA�%�2�3�3 :inGNraItEeiwerte I�r OanJJestreFNte AnEauten 

(1) 'ie Windkraftbeiwerte Ff,A von langgestreckten Anbauteilen, wie z. B. Steigleitern, Kabeltrassen und 
Kabelschächten einschließlich Wellenleitern, Antennenkabeln usw., sind innerhalb der H|he eines Abschnitts 
folgendermaßen anzusetzen: 

S

A2
AA,0f,Af, sin

$

$.FF � <  (1A.B.6) 

'abei ist 

Ff,A,0 der Kraftbeiwert für ein Anbauteil unter Berücksichtigung seiner 5eynoldszahl� Werte für übliche 
alleinstehende Einzelbauteile sind in Tabelle 1A.B.1 angegeben� 

.A der Abminderungsbeiwert zur Berücksichtigung der Abschattung des Anbauteils durch den 
Schaft, hier ist .A   0,8. Ansonsten gilt:  

.A 1,0 für Schafte aus kreisf|rmigen Profilen in überkritischer Str|mung� 

.A 1,0 wenn das Anbauteil um mehr als 10 � über die Gesamtbreite E des Schaftes hinaus 
ragt� 

.A 1,0 wenn die Summe der Bezugsfläche aller Anbauten, die der betrachteten Ansichtsseite 
des Schafts zugeordnet sind, gr|ßer ist als die Bezugsfläche AS des Schafts dieser 
Ansichtsseite� 

.A 1,0 wenn die Bezugsfläche eines einzelnen Anbauteils, das einer beliebigen Ansichts-
seite des Tragwerks zugeordnet ist, gr|ßer ist als die halbe Bruttoansichtsseite Au 
des Schafts der betrachteten Ansichtsseite. 

� ȥ Winkel zwischen der Windrichtung und der Längsachse des Anbauteils, gemessen in der Ebene 
  Windrichtung-Längsachse� \�≤ 90� 

$A die ProMektionsfläche des bei Betrachtung in Windrichtung T sichtbaren Teils, einschließlich 
Vereisung, sofern zutreffend. Bei Zylindern mit Wendeln sollte der Wert $A auf der Gesamtbreite 
einschließlich der zweifachen Wendelbreite basieren� 

$S siehe 1A.B.2.3.2.1 (2). 

A1ME5KU1G  Wenn $A gr|ßer als $S ist, ist der Abminderungsbeiwert eher bei Ff,S,0 zu berücksichtigen als bei Ff,A. 
In diesen )ällen gilt: 

Ff,S   .T Ff,S,0 .A 

Ff,A   Ff,A,0 sin2\ 

(2) Wenn von Bedeutung, ist die Torsionskraft 7AW unter Verwendung des Sassenden Beiwerts und des 
maßgeblichen Hebelarms zu berechnen, der in Windkanaluntersuchungen zu bestimmen ist. 
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7aEeOOe NA�%�1 ² 7\SisFhe .raItEeiwerte� Ff,A,0 unG Ff,G,0� I�r ein]eOne %auteiOe 

%auteiOt\S 5e\nROGs]ahO 5H �siehe 
DIN EN 1991-1-4� 

.raItEeiwert Ff,A,0RGer Ff,G,0 

eisIrei  Yereist  

(a) Kantige Profile und Bleche alle Werte 2,0 2,0 

(b) Kreisf|rmige Profile und 
glatte 'rähte 

≤ 2 u 105 1,2 1,2 

4 u 105 0,6 1,0 

! 10 u 105 0,7 1,0 

(c) 'ünne SSiralseile, z. B. 
Aluminiumtragseile mit 
Stahlkern, vollverschlossene 
SSiralseile, StahlsSiralseile 
mit mehr als sieben 'rähten 

≤ 6 u 104 1,2 ± 

t 105 0,9 ± 

≤ 1 u 105 ± 1,25 

t 2 u 105 ± 1,0 

(d) 'icke SSiralseile, z. B. 
kleine 5undlitzenseile, 
Stahllitzenbündel, SSiral-
seile mit nur sieben 'rähten 
(1 u 7) 

≤ 4 u 104 1,3 ± 

! 4 u 104 1,1 ± 

≤ 1 u 105 ± 1,25 

t 2 u 105 ± 1,0 

(e) Zylinder mit Wendeln mit 
einer H|he bis zu 0,12' alle Werte 1,2 1,2 

Es EeGeutet: 
' 'urchmesser des Zylinders 
)ür Zwischenwerte von 5H darf Ff,A,0 linear interSoliert werden. 

Werte in Zeile (e) basieren auf der Gesamtbreite, in der die zweifache Wendelbreite berücksichtigt ist. 
'ie Werte für vereiste Bauteile gelten für Klar- oder Glatteis� bei 5aueis sind besondere hberlegungen erforderlich 
(siehe IS2 12494). 
Weitere Kraftbeiwerte und die zugeh|rigen Bezugsflächen dürfen 'I1 E1 1991-1-4 entnommen werden. Vereisung ist 
hierbei zu berücksichtigen, sofern zutreffend. 

 

NCI NA�%�2�3�4 :inGNraItEeiwerte I�r ein]eOne NRPSaNte AnEauten 

(1) )ür alle einzelnen komSakten Anbauten, wie z. B. Parabolantennen, ist der Windkraftbeiwert Ff,A in Wind-
richtung folgendermaßen anzusetzen: 

S

A
AA,0f,Af,
$

$.FF   (1A.B.7) 

'abei ist 

Ff,A,0 der Kraftbeiwert für ein Anbauteil für die betrachtete Windrichtung und Windgeschwindigkeit� er ist 
mit Hilfe von Windkanalversuchen zu ermitteln, die üblicherweise vom Hersteller durchgeführt 
werden� 

.A wie in 1A.B.2.3.3 definiert� 

$A die verwendete Bezugsfläche, auf die sich der vom Hersteller ermittelte Kraftbeiwert Ff,A,0 bezieht� 

$S siehe 1A.B.2.3.2.1(2). 
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)ür die Bestimmung des Abminderungsbeiwertes zur Berücksichtigung der Abschattung .A ist stets die nach 
Abschnitt 1A.B.2.2 definierte Bezugsfläche zu verwenden. 

(2) 'ie Windkraftbeiwerte für 4uertrieb und Auftrieb, Ff,A,[ und Ff,A,z, sind analog zu Ff,A zu ermitteln� falls keine 
Windkraftbeiwerte für 4uertrieb und Auftrieb vorliegen, ist hierzu Ff,A zu verwenden, wobei die Meweilige 
5ichtung orthogonal zur mittleren Windrichtung anzunehmen ist. 

(3) Wenn von Bedeutung, ist die Torsionskraft 7AW unter Verwendung des Sassenden Beiwerts und des 
maßgeblichen Hebelarms zu berechnen, der ggf. in Windkanaluntersuchungen zu bestimmen ist. 

NCI NA�%�2�3�5 :inGEeOastunJ I�r niFht s\PPetrisFhe 7�rPe unG 0aste RGer 7�rPe unG 0aste 
 Pit NRPSOe[en AnEauten 

(1) Bei nicht symmetrischen Türmen und Masten oder Türmen und Masten, die große, nicht symmetrisch 
angeordnete Anbauten und�oder Seile enthalten, die Torsionslasten und Windlasten Tuer zur Windrichtung 
hervorrufen, müssen die Gesamtkräfte infolge der Windlasten für die kombinierte Einwirkung von Wind auf 
einzelne Teile, gegebenenfalls in Windrichtung und Tuer zur Windrichtung, berücksichtigt werden. 

(2) Turbulenz Tuer zur Windrichtung verursacht auch bei symmetrisch ausgebildeten )achwerkstrukturen 
schwankende Windlasten Tuer zur Windrichtung� Medoch ist die Auswirkung dieser Lasten nicht relevant für 
die maßgeblich beansSruchten Bauteile, außer für Ermüdung. 

NCI NA�%�2�3�6 :inGNraItEeiwerte I�r AEsSannseiOe 

(1) 'er Windkraftbeiwert Ff,G rechtwinklig zu den AbsSannseilen, bezogen auf die Ebene, die durch das Seil 
und den Wind gebildet wird, ist wie folgt anzusetzen: 

Ff,G   Ff,G,0 sin2 \ (1A.B.8) 

'abei ist 

Ff,G,0 der 5eynoldszahl-abhängige Kraftbeiwert� Werte dafür sind in Tabelle 1A.B.1 sowohl ohne als 
auch mit Eisansatz angegeben� 

\ der Winkel des Windeinfalls zur Sehne. 

'er Windwiderstand der Isolatoren der AbsSannseile ist ggf. zu berücksichtigen. 

NCI NA�%�2�3�� :inGNraItEeiwerte Eei 9ereisunJ 

(1) Bei der Ermittlung des Windwiderstandes eines Bauwerks und der Anbauten bei Eisansatz ist Medes 
Bauteil, Anbauteil und AbsSannseil als allseitig mit Eis bedeckt anzusetzen. 

(2) )alls die SSaltbreiten zwischen Elementen im eisfreien Zustand kleiner als 75 mm sind, ist anzunehmen, 
dass diese SSalten durch Eisansatz geschlossen werden. 

(3) Kraftbeiwerte von einzelnen Bauteilen sind Tabelle 1A.B.1 zu entnehmen. 

(4) Ein nicht symmetrischer Eisansatz, bei dem einige AbsSannseile vereist und andere eisfrei sind, ist zu 
berücksichtigen (siehe Anhang 1A.&). 

(5) 'ie durch den Eisansatz vergr|ßerte Windangriffsfläche ist zu berücksichtigen. 
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(6) 'ie Kraftbeiwerte Ff,0,f, Ff,0,c und Ff,0,c,suS für vereiste )achwerkstrukturen dürfen gemäß 1A.B.2.3.2.2 
bestimmt werden, wobei diese im )alle der Vereisung mit dem )aktor 

 1,0  für )achwerkstrukturen mit Tuadratischem oder dreieckigem 4uerschnitt mit kantigen Bauteilen 

 1,0  für dreieckige und Tuadratische )achwerkstrukturen mit kreisf|rmigen Bauteilen bei 5H ≤ 2 u 105 

 1,6  für dreieckige und Tuadratische )achwerkstrukturen mit kreisf|rmigen Bauteilen bei 5H   4 u 105 

1,4  für dreieckige und Tuadratische )achwerkstrukturen mit kreisf|rmigen Bauteilen bei 5H � 10 u 105 

zu multiSlizieren sind. )ür Zwischenwerte von 5H darf linear interSoliert werden. 

NCI NA�%�3 %|enreaNtiRn YRn *ittert�rPen 

NCI NA�%�3�1 %eGinJunJen I�r Gie AnwenGunJ statisFher 9erIahren 

(1) 'as statische Ersatzlastverfahren, siehe 1A.B.3.2, darf angewendet werden, wenn die Bedingungen in 
1A.B.3.1(3) erfüllt sind, ansonsten sind genauere Verfahren wie z. B. das SSektralverfahren, ausgehend von 
'I1 E1 1991-1-4, anzuwenden. 

(2) 'as statische Ersatzlastverfahren berücksichtigt eine dynamische hberh|hung der Bauwerksantwort. 

(3) 'as statische Ersatzlastverfahren darf angewendet werden, wenn die Bedingung in (1A.B.12) erfüllt ist. 

1
6
57 2

T

oBTTf,s

T �¸
¹
·

¨
©
§ �

+
h

d$F
P

WU
 (1A.B.12) 

'abei ist 

Ff,T$T  die Summe des Windwiderstandes (einschließlich Außenanbauteile) der einzelnen Abschnitte, 
beginnend von der TurmsSitze, so dass�Ff,T$T gerade kleiner ist als ein 'rittel von 6Ff,T $T für 
den gesamten Mast (in m2)� 

Us die 'ichte des Werkstoffes der Konstruktion (in kg�m3)� 

PT die Gesamtmasse der Abschnitte im Bereich von�Ff,T (in kg)� 

+ die Turmh|he (in m)� 

hT die H|he der Abschnitte im Bereich von�Ff,T, Medoch nicht gr|ßer als +�3 (in m)� 

Wo die Volumen-�Widerstandskonstante, anzusetzen mit 0,001 m� 

dB die Tiefe in Windrichtung, anzusetzen mit: 

� Seitenlänge des Grundrisses des Schaftfußes für Tuadratische Gittertürme (in m)� 

� 0,75 u Seitenlänge des Grundrisses des Schaftfußes für dreigurtige Türme (in m). 

NCI NA�%�3�2 6tatisFhes Ersat]OastYerIahren 

NCI NA�%�3�2�1 AOOJePeines 

(1) Bei symmetrischen Türmen, die mit Gurtstäben mit dreieckigen Ausfachungen konstruiert sind, mit oder 
ohne Anbauten, für die die Windkraft nach 1A.B.2 berechnet worden ist, ist die ma[imale Schnittkraft im 
Bauteil nach 1A.B.3.2.2.1 bis 1A.B.3.2.2.3 zu bestimmen.  
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Bei symmetrischen, dreieckigen und Tuadratischen Türmen sind die Windlasten Tuer zur Windrichtung nicht 
maßgebend für die Bemessung und dürfen folglich vernachlässigt werden. Bei unsymmetrischen Gittertürmen 
sind diese Lasten zu berücksichtigen. 

NCI NA�%�3�2�2 :inGNraIt 

NCI NA�%�3�2�2�1 AOOJePeines 

(1) 'ie ma[imale Windkraft auf den Gitterturm in Windrichtung ist nach 'I1 E1 1991-1-4:2010-12, 5.3 zu 
bestimmen unter Verwendung der in diesem Anhang in 1A.B.2 angegebenen Windkraftbeiwerte. 

(2) 'er Einfluss b|enerregter Schwingungen darf bei freistehenden Türmen mit einer statischen Ersatzlast 
erfasst werden. 'ie statische Ersatzlast ist bei Türmen mit konstanten Eckstielneigungen nach Bild 1A.B.4 
Lastfall 1 anzusetzen. 

(3) Bei Türmen mit veränderlicher Eckstielneigung k|nnen durch |rtlich begrenzte B|en ungünstigere 
BeansSruchungen als unter Volllast auftreten. 'iese werden durch die Lastfälle L   2 bis n nach Bild 1A.B.4 
erfasst. 

 

%iOG NA�%�4 ² LastIlOOe I�r *ittert�rPe 

(4) 'ie mittlere Windlast in Windrichtung auf den Gitterturm )m,W (z) ist in der 5egel folgendermaßen 
anzusetzen: 

)m,TW (z)   Tm (z) � Ff � $S (1A.B.13a) 

(5) 'ie äTuivalente B|enwindkraft in Windrichtung auf den Gitterturm )TW (z) ist in der 5egel zu ermitteln 
aus: 

)TW (z)   TS (z) � Ff � $S � FsFd (1A.B.13b) 

'abei ist 

Tm(z) mittlerer Geschwindigkeitsdruck in der H|he z über Grund, )(
2

)( 2
mm zYzT � 

U � 

TS(z) B|engeschwindigkeitsdruck in der H|he z über Grund nach 'I1 E1 1991-1-4� 

FsFd der Strukturbeiwert nach 'I1 E1 1991-1-4:2010-12, 6.3� 'ie Bezugsh|he zur Bestimmung des 
Strukturbeiwertes darf zu zs  �����h�angesetzt werden, wobei h die Gesamth|he des Gitterturmes 
ist. 
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(6) )ür die Bemessung der Eckstiele ist die BeansSruchung 6 in einem Bauteil mit einem )aktor zu erh|hen. 

> @2
mmmma[ )�(1,01)()( hzz6z6 ���  (1A.B.13d) 

'abei ist 

zm die H|he der Schnittfläche über Grund, für die die BeansSruchung ermittelt wird� 

h� die Gesamth|he des Gitterturms. 

(7) 'ie laterale Turbulenz bedeutet auch für symmetrisch ausgebildete Gittertürme schwankende Windlasten 
Tuer zur Windrichtung� Medoch ist die Auswirkung dieser Lasten üblicherweise nicht relevant für die 
maßgebend beansSruchten Bauteile, außer für Ermüdung. 

NCI NA�%�3�2�2�2 %eOastunJ YRn 6eiOen� Gie YRP 7urP Jest�t]t werGen 

(1) 'ie ma[imale Windkraft )c�Gw (z) auf Seile in Windrichtung ist wie folgt anzusetzen: 

)c�GW (z)   TS (z) � Ff,G � $G � FsFd (1A.B.14a) 

'abei ist 

Ff,G der Windkraftbeiwert des Seils in Windrichtung, ermittelt nach 1A.B.2.3.6� 

$G die Ansichtsseite des Seils� 

FsFd der Strukturbeiwert nach 'I1 E1 1991-1-4. 

NCI NA�%�3�2�2�3 %eOastunJ ]ur %estiPPunJ YRn DurFhEieJunJen unG 9erGrehunJen 

(1) Verformungen und Verdrehungen brauchen in der 5egel nur den Anforderungen für die Gebrauchs-
tauglichkeit zu genügen. 'ie Gebrauchstauglichkeitskriterien sind vom Kunden in der Bauausschreibung 
festzulegen (siehe 'I1 E1 1993-3-1:2010-12, 7.2.2). 

NCI NA�%�3�3 :irEeOerreJte 6FhwinJunJen Tuer ]ur :inGriFhtunJ 

(1) )alls Gittertürme große zylindrische K|rSer tragen oder sich durch starken Eisansatz derart zusetzen 
k|nnen, dass wirbelerregte 4uerschwingungen m|glich sind, so sind diese nach 'I1 E1 1991-1-4 zu 
berechnen. 

NCI NA�%�4 D\naPisFhe AntwRrt aEJesSannter 0asten 

NCI NA�%�4�1 AOOJePeines 

(1) 'ie ma[imalen Kräfte für die Bemessung von Mastbauteilen und -fundamenten sind unter Berück-
sichtigung der Bauwerksantwort auf die Turbulenz des natürlichen Windes zu berechnen. 

(2) 'iese Kräfte sollten die Auswirkungen auf eine äTuivalente, statische Belastung durch einen Wind, der 
mit der mittleren 10-Minuten-Windgeschwindigkeit und nur aus der Windrichtung weht, und die schwankenden 
Lastanteile infolge B|en in Windrichtung und wenn maßgebend Tuer zur Windrichtung, erfassen. 

NCI NA�%�4�2 %eGinJunJen I�r statisFhe 9erIahren 

(1) Im Allgemeinen k|nnen statische Verfahren zur Ermittlung der ma[imalen BeansSruchungen der Bauteile 
eines Mastes verwendet werden (siehe 1A.B.4.3). 1ur bei Masten, die zu ausgeSrägten dynamischen 
5eaktionen neigen, ist es notwendig, dynamische Antwortberechnungen durchzuführen (siehe 1A.B.4.4). 
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(2) 'ie Bemessung von Masten, deren Versagen sehr schwere )olgen hätte (Zuverlässigkeitsklasse 3), 
sollte immer mit dynamischen Antwort-Berechnungen überSrüft werden. 

(3) 'ie folgenden Kriterien sind zu erfüllen, damit statische Verfahren angewendet werden k|nnen: 

a) für den Parameter Es gilt: 

1
1

4

1
GG

2
s

mm

s ≤

¸
¸
¹

·
¨
¨
©

§

¸
¸
¹

·
¨
¨
©

§

 

¦
 

1

L
LL+.

1

/
,(

E  (1A.B.18a) 

mit: 

.GL   0,51L�$GL�(GL�cos2DGL�� /GL                    (1A.B.18b) 

'abei ist 

1 die Anzahl der AbsSannebenen� 

$GL die 4uerschnittsfläche des Seils auf AbsSannebene L� 

(GL der Elastizitätsmodul des Seils auf AbsSannebene L� 

/GL die Länge des Seils auf AbsSannebene L� 

1L Anzahl der Seile auf AbsSannebene L� 

+GL H|he der AbsSannebene L über dem Mastfuß� 

DGL Winkel der Sehne der Seile auf AbsSannebene L mit der Horizontalen� 

(m Elastizitätsmodul des Mastes� 

,m durchschnittliches Trägheitsmoment des Mastes� 

/s durchschnittliche SSannweite des Mastes zwischen den AbsSannebenen. 

b) für den Parameter 4 gilt: 

1
30
1 o3

o

H ≤ 
+5
P

'
+94  (1A.B.18c) 

'abei ist 

Po die durchschnittliche Masse Me Längeneinheit des Mastes einschließlich Anbauten in kg�m� 

'o die durchschnittliche Breite der Ansichtsseite des Mastes in m� 

9H die mittlere Windgeschwindigkeit 9e auf H|he der MastsSitze in m�s� 

+ die H|he des Mastes einschließlich des Kragarms, falls vorhanden, in m. 

5 der durchschnittliche Wert des Produkts aus dem Gesamtwindkraftbeiwert Ff und der Bezugsfläche 
$S nach 1A.B.2.3.2.1 (2) in m2�m�  

(4) )alls eines der Kriterien in (3) nicht erfüllt ist, ist das SSektralverfahren (siehe 1A.B.4.4) anzuwenden. 
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NCI NA�%�4�3 6tatisFhe Ersat]Oast-9erIahren 

NCI NA�%�4�3�1 AOOJePeines 

(1) Um die dynamische Antwort von Masten auf Windbelastung zu berücksichtigen, muss der Mast für eine 
5eihe von statischen Windlastfällen mit ungleichmäßigen )eldbelastungen untersucht werden� dies geschieht 
auf der Grundlage der mittleren Windlast, die um zusätzliche )eldbelastungen vergr|ßert wird. 'iese 
Vorgehensweise erfordert für Mede betrachtete Windrichtung zahlreiche statische Windberechnungen, wobei 
die Ergebnisse kombiniert werden müssen, um die Ma[imalantwort zu bestimmen. 

(2) Bei Masten mit symmetrischem 4uerschnitt mit dreieckiger Ausfachung, sowohl ohne Anbauten als auch 
mit symmetrisch zur betrachteten Windrichtung angeordneten Anbauten, die vermutlich nicht dynamisch 
anfällig sind, sind die ma[imalen Kräfte nach 1A.B.4.3.2 zu ermitteln. 

NCI NA�%�4�3�2 =u Eer�FNsiFhtiJenGe LastIlOOe 

NCI NA�%�4�3�2�1 0ittOere :inGEeOastunJ 

(1) 'ie Windlast )m,W auf den Mastschaft in Windrichtung infolge der mittleren Windgeschwindigkeit ist wie 
folgt anzusetzen: 

)m,W (z)   Tm (z) � Ff (z) � $S (z) (1A.B.19) 

'abei ist 

Ff(z) der Gesamtwindkraftbeiwert des Bauwerks über das betrachtete Segment in Windrichtung in 
H|he z in m über Grund innerhalb des betrachteten Abschnitts, ermittelt nach 1A.B.2.3. 

(2) 'iese Lasten sollten in der Mitte der Ansichtsseite des Meweiligen Abschnittes (einschließlich vorhandener 
Anbauten) wirkend angesetzt werden. 

(3) 'ie Windbelastung )m,WG (z) auf AbsSannseile infolge der mittleren Windgeschwindigkeit ist in der Seil-
Wind-Ebene normal zum AbsSannseil wie folgt anzusetzen: 

)m,WG (z)   Tm (z) � Ff,G (z) � $G (1A.B.20) 

'abei ist 

Ff,G(z) der Windwiderstandsbeiwert des betrachteten AbsSannseils, ermittelt nach 1A.B.2.3.6� 

$G die Ansichtsseite des Seils. 

(4) Es darf eine konstante Streckenbelastung verwendet, wenn Tm(z) auf der Windgeschwindigkeit in 2�3 der 
H|he des Meweiligen Seilanschlusses am Mast basiert. 

(5) 'ie BeansSruchung 6m infolge des mittleren Windes ist für Medes Bauteil des Mastes durch eine nicht-
lineare statische Berechnung unter der mittleren Belastung )m,W und )GW zu ermitteln. 

NCI NA�%�4�3�2�2 aEsFhnittsweise %|enwinGOasten 

(1) Zusätzlich zu der mittleren Belastung nach 1A.B.4.3.2.1 sind nacheinander verschiedene zusätzliche 
Lastfälle mit den abschnittsweisen B|enwindlasten wie folgt anzusetzen: 

� in Medem )eld des Mastschaftes zwischen benachbarten AbsSannebenen (und in dem )eld zwischen 
Mastfuß und der ersten AbsSannebene)� 

� gegebenenfalls über dem Kragarm� 
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� von MittelSunkt zu MittelSunkt benachbarter „)elder“� 

� von der Mitte des )eldes zwischen der vorletzten und der obersten AbsSannebene, falls darüber kein 
auskragender Teil vorhanden ist, ansonsten gegebenenfalls einschließlich des Kragteils. 

(2) 'iese Lastfälle L t 2 sind in Bild 1A.B.5 dargestellt. 'ie feldweise Belastung ist wie folgt zu berechnen: 

)w (z)   TS (z) Ff (z) $S (z) (1A.B.21) 

für die B|enwindlast auf dem Kragarm im Lastfall L   5 gilt: 

)w,FsFd (z)   TS (z) Ff (z) $S (z) FsFd (1A.B.22) 

'abei ist  

� Ff (z)  nach 1A.B.4.3.2.1� 

FsFd� Strukturbeiwert nach 'I1 E1 1991-1-4:2010-12. Als Bezugsh|he zs ist die H|he bis zur 
obersten AbsSannebene zuzüglich dem 0,6-fachen der Kragarmlänge anzusetzen. 

Zur Vereinfachung dürfen konstante feldweise Belastungen verwendet werden, indem als Bezugsh|he z das 
obere Ende der feldweisen Belastung zur Ermittlung von ,v(z) und TS(z) benutzt wird. 

'ie Berechnung der für den Strukturbeiwert FsFd erforderlichen EigenfreTuenz Q1 des Kragarmes kann 
näherungsweise nach Abschnitt 1A.B.4.8 erfolgen. 

 

%iOG NA�%�5 ² Ansat] Ger IeOGweisen %eOastunJ 

(3) )ür Maste mit einer H|he bis zu 50 m braucht nur der )all mit einer den ganzen Mast einhüllenden 
B|enwindlast berücksichtigt zu werden. 

In diesen )ällen ist die 4uerkraftausfachung in Medem )eld für die ma[imale 4uerkraft (und die zugeh|rige 
Torsion) in dem )eld zu bemessen. 

In diesen )ällen sind die Stiele und die Anschlüsse in den )eldern für die ma[imale (und minimale) Belastung 
des Stiels in diesem )eld zu bemessen. 

)alls in diesen )ällen der Mast einen Kragarm besitzt, dann sind 

(i) B|enwindlast auf den Kragarm und mittlere Windbelastung auf den Mast und 

(ii) mittlere Windbelastung auf den Kragarm und B|enwindlast auf den Mast zu berücksichtigen. 
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NCI NA�%�4�3�2�3 %eansSruFhunJ Ger AEsSannseiOe 

(1) 'ie AbsSannseile dürfen für alle Lastfälle L nur mit der mittleren Windlast beaufschlagt werden. 'iese darf 
konstant über die Seillänge angenommen werden. Hierbei ist die mittlere Windgeschwindigkeit in 2�3 der 
H|he der AbsSannebene zu verwenden. 

(2) )ür die Bemessung der AbsSannseile und der Anschlusskonstruktion sind die BeansSruchungen wie folgt 
zu bestimmen: 

000d 3,03,1 666666 ȖȖ �� ���  (1A.B.24) 

Mit SJ: BeansSruchung infolge äußerer Last und VorsSannung� 

S0: BeansSruchung nur infolge VorsSannung und Eigengewicht. 

NCI NA�%�4�3�2�4 %estiPPunJ Ger %auwerNsEeansSruFhunJ 

Zur Bestimmung der BeansSruchung unter B|enbelastung sind die Schnittgr|ßen 6 aus den Lastfällen nach 
Bild 1A.B.5 wie folgt zu bestimmen. 

6   6m r 6P (1A.B.25) 

Mit 6m: Schnittkräfte unter mittlerer Windlast (Lastfall 1)� 

6P: Schnittkräfte infolge der fluktuierenden Windlastanteile. 

� �¦
 

� 
1

L
666

2

2
miP  (1A.B.26) 

'abei sind: 

6i BeansSruchungen aus den Lastfällen L !1 nach Bild 1A.B.5� 

1 Gesamtzahl der erforderlichen Lastfälle. 

)ür die Bemessung ist mindestens der Gr|ßtwert der in den äußeren ViertelsSunkten des betrachteten )eldes 
zwischen zwei AbsSannebenen wirkenden 4uerkräfte anzusetzen. 

NCI NA�%�4�3�2�5 =u Eer�FNsiFhtiJenGe :inGriFhtunJen 

(1) )ür Medes Bauteil des Mastes ist die Windrichtung zu berücksichtigen, die zu der ungünstigsten 
hberlagerung der BeansSruchungen führt. 'as bedeutet in der Pra[is, dass mehrere Windrichtungen zu 
untersuchen sind. 

(2) )alls der Mast nahezu symmetrisch in Geometrie und Belastung ist, sollten bei in drei 5ichtungen 
abgesSannten dreieckigen Masten mindestens drei Windrichtungen untersucht werden, d. h. die 5ichtungen 
90�, 60� und 30� zu einer )achwerkwand. Bei einem Mast mit Tuadratischem 4uerschnitt, der in vier 
5ichtungen abgesSannt ist, sollten mindestens zwei 5ichtungen betrachtet werden: nämlich die 5ichtungen 
90� und 45� zu einer )achwerkwand. BeisSiele sind in Bild 1A.B.6 dargestellt. 
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%iOG NA�%�6 ² 7\SisFhe ]u Eer�FNsiFhtiJenGe :inGriFhtunJen 

NCI NA�%�4�3�2�6 %eOastunJ ]ur %ereFhnunJ Ger 9erIRrPunJen unG 9erGrehunJen 

(1) Verformungen brauchen in der 5egel nur den Gebrauchstauglichkeitsanforderungen zu genügen. 'ie 
Gebrauchstauglichkeitskriterien sind vom Kunden in der ProMektausschreibung zu definieren (siehe 
'I1 E1 1993-3-1:2010-12, 7.2.2). 

NCI NA�%�4�4  6SeNtraOYerIahren 

(1) 'ie Berechnung der Antwort darf mittels des SSektralverfahrens auf Basis von 'I1 E1 1991-1-4 erfolgen. 

(2) 'er Hintergrundanteil darf auch bestimmt werden, indem die statische Vorgehensweise (siehe 
1A.B.4.3.2) angewendet wird. Es sollte Ns   2,95 angewendet werden. 

(3) 'ie Antwort sollte für alle Schwingungsformen, die EigenfreTuenzen von weniger als 2 Hz aufweisen, 
berechnet werden. 

NCI NA�%�4�5  :irEeOerreJte 4uersFhwinJunJen 

NCI NA�%�4�5�1 AOOJePeines 

(1) )alls abgesSannte Maste große zylindrische K|rSer tragen oder sich Gitterstrukturen durch starken 
Eisansatz derart zusetzen k|nnen, dass wirbelerregte 4uerschwingungen m|glich sind, so sind diese nach 
'I1 E1 1991-1-4 zu berechnen. 

(2) Bei abgesSannten Masten darf die Anzahl der gleichzeitig zu berücksichtigenden Bereiche 
Shasengleicher Wirbelerregung auf ungünstige n   3 begrenzt werden (siehe Bild 1A.B.7). 
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%iOG NA�%�� ² %eisSieO I�r Gie :irNOlnJe /M Eei anJesSannten 0asten 

(3) Bei abgesetzten Kreiszylindern gibt es der Anzahl Q der 'urchmesserabstufungen entsSrechend Q 
kritische Windgeschwindigkeiten. Mit nur einer kritischen Windgeschwindigkeit darf gerechnet werden, wenn 
die bnderung der 'urchmesser benachbarter Schüsse kleiner als 20 � und die Schusslänge mit konstantem 
'urchmesser gr|ßer als 4 � d ist. 'abei ist als maßgebender 'urchmesser der 'urchmesser in 5�6 der 
Bauwerksh|he anzunehmen. 

NCI NA�%�4�5�2 aerRG\naPisFhe 0a�nahPen JeJen wirEeOerreJte 4uersFhwinJunJen 

(1) Schraubenwendeln bewirken eine St|rung der regelmäßig sich abl|senden Wirbel, wodurch die 
Erregerkräfte verringert werden. Am wirksamsten sind die Wendeln, wenn sie wie folgt ausgeführt werden: 

� 'reigängig, 

� Gangh|he hw   4,5 � d bis 5 � d, 

� Wendeltiefe W   0,10 � d bis 0,12 � d. 

(2) 'ie Abnahme des Grundwertes Flat,0 mit zunehmender Wendellänge Ow ist aus Bild 1A.B.8 zu ersehen 
und ist unabhängig von der 5eynoldszahl. )ür den Wirklängenfaktor ist dabei .w�  � 1 anzunehmen. 'ie 
Wendel beginnt an der BauwerkssSitze. Es ist zulässig, die Wendel auch um das Maß 1,0 � d bis 1,5 � d 
unterhalb der BauwerkssSitze beginnen zu lassen. Sie muss mindestens über einem Bereich Ow  � 0,15���K 
angeordnet werden. 'ie Wirkung der Wendel nimmt mit kleiner werdender Scrutonzahl ab. Bild 1A.B.8 ist 
gültig für Sc���8. 
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%iOG NA�%�� ² *runGwert Flat,0 Ges aerRG\naPisFhen ErreJerNraItEeiwertes in AEhlnJiJNeit YRn Ger 
:enGeOOlnJe Ow �J�OtiJ I�r 6F � �� 

(3) )ür andere aerodynamische Maßnahmen ist ein gesonderter 1achweis zu führen (z. B. 
Windkanalversuch). 

NCI NA�%�4�6 6eiOsFhwinJunJen 

(1) 'ie AbsSannseile des Mastes sollten für hochfreTuente, wirbelerregte 4uerschwingungen und GalloSing, 
insbesondere wenn sich an den AbsSannseilen Eisansatz gebildet hat, wie folgt nachgewiesen werden: 

a) Wirbelerregung 

AbsSannseile k|nnen bei niedrigen Windgeschwindigkeiten 5esonanzschwingungen mit kleiner 
AmSlitude vollführen, die durch Wirbelabl|sung mit hohen )reTuenzen verursacht werden. 

'a eine Anregung h|herer Schwingungsformen auftreten kann, k|nnen allgemeine 5egeln nicht fest-
gelegt werden. -edoch treten solche Schwingungen erfahrungsgemäß dann auf, wenn die 
VorsSannkräfte in den AbsSannseilen bei Windstille mehr als 10 � der Bruchlast überschreiten. 

b) GalloSing (einschließlich 5egen-Wind-induzierter Schwingungen) 

AbsSannseile k|nnen GalloSing-Schwingungen vollführen, wenn sie mit Eis oder dickem Schmierfett 
bedeckt sind. Eis- oder Schmiermittelansatz kann eine aerodynamische )orm erzeugen, die Instabilitäten 
hervorruft. 'ies führt zu Schwingungen mit großen AmSlituden bei kleinen )reTuenzen. 'as Auftreten 
ähnlicher Schwingungen bei 5egen ist bekannt. 

Auch hier k|nnen keine allgemein gültigen 5egeln angegeben werden, da das Auftreten von GalloSing-
Schwingungen stark von der Eisbildung oder vom SchmierfettSrofil abhängt. Im Allgemeinen tritt 
GalloSing bei Seilen mit großen 'urchmessern auf und ist relativ unemSfindlich gegenüber VorsSannung, 
siehe 'I1 E1 1993-1-11:2010-12, 8.3. 

(2) )alls Schwingungen beobachtet werden, sind SchwingungsdämSfer oder SSoiler anzuordnen, um die 
SSannungssSiele auf das geforderte Maß zu beschränken, siehe 'I1 E1 1993-3-1:2010-12, '.2. 

(3) Ermüdungsnachweise der Seilverankerungen sind durchzuführen, wenn derartige Schwingungen auf-
getreten sind und keine Gegenmaßnahmen getroffen wurden. In solchen )ällen sollte der 5at von E[Serten 
gesucht werden. 
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NCI NA�%�4�� EiJenIreTuen] IreistehenGer 7�rPe 

(1) 'ie EigenfreTuenz Q1,[ der Grundschwingung in Windrichtung von freistehenden Tragkonstruktionen darf 
dabei wie folgt ermittelt werden: 

¦
¦

��

�

S

  

L

L
\*J

\*7
Q

ii

2
i

[1,

i
2

11  (1A.B.27) 

Hierin bedeuten: 

*i� die in den Punkten L zusammengefassten ständigen Lasten des Systems��

\i� die horizontalen Auslenkungen des Systems in den Punkten L infolge der horizontal wirkend ange-
nommenen Lasten *i, ggf. unter Berücksichtigung einer elastischen Lagerung� 

J� )allbeschleunigung (9,81 m�s2)��

7� Schwingungsdauer. 

(2) Bei starr eingesSannten Kragträgern mit annähernd konstanten 4uerschnitten darf die EigenfreTuenz Q1,[ 
der Grundschwingung auch nach folgender Gleichung abgeschätzt werden: 

T

E
2
)

[1,

0001

11

*
*

E
h7

Q
�

|  (1A.B.28) 

Hierin bedeuten: 

h)� H|he des Bauwerks über der EinsSannstelle��

E� Breite des Bauwerks, gemessen in Schwingungsrichtung in m��

*E� Eigenlast des schwingenden Bauwerks einschließlich aller Einbauten��

*T� Eigenlast der tragenden Konstruktion. 

NCI NA�%�4�� EiJenIreTuen] I�r .raJarPe aEJesSannter 0asten 

(1) Zur Berechnung der für den Strukturbeiwert FsFd erforderlichen EigenfreTuenz Q1,[ des Kragarmes darf 
näherungsweise davon ausgegangen werden, dass dieser Teil in H|he der obersten AbsSannung 
verschiebungs- und drehfederelastisch eingesSannt ist. 

(2) 'ie Verschiebungsfederkonstante F und die 'rehfederkonstante FM dürfen als entkoSSelt angesetzt 
werden, d. h. die Verschiebungsfederkonstante F darf als Kehrwert der Verschiebung infolge einer horizontal 
wirkenden Einheitskraft +   1 und die 'rehfederkonstante FM als Kehrwert der Verdrehung infolge eines 
Einheitsmomentes 0   1, Meweils in H|he der obersten AbsSannung, bestimmt werden. 

(3) Bei der Berechnung der 'rehfederkonstanten FM darf das dem Kragarm benachbarte )eld als beidseitig 
unverschieblich und gelenkig gelagert angesehen werden. 
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(4) 'ie EigenfreTuenz Q1,[ der Grundschwingung eines verschiebungs- und drehfederelastisch gelagerten 
Kragarms mit gleichmäßig verteilter Masse und Steifigkeit ergibt sich zu: 

4

2

[1, 2 OP
,(Q

�

�
S

 
λ  (1A.B.29) 

'abei ist 

P� Masse Me Längeneinheit des Kragträgers, 

( � ,� Biegesteifigkeit des 4uerschnitts, 

O� Länge des Kragträgers, 

λ� Beiwert nach Bild 1A.B.9. 

 

%iOG NA�%�9 ² %eiwerte λ ]ur ErPittOunJ Ger EiJenIreTuen] naFh *OeiFhunJ �NA�%�29� 
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NCI AnhanJ NA�C 
 (normativ) 
 
 EisOast unG NRPEinierte EinwirNunJen aus Eis unG :inG 

NCI NA�C�1 AOOJePeines 

(1)  )ür den Ansatz der Eislasten gelten die Vorgaben nach diesem Anhang 1A.&. 

(2) 'er Eisansatz an Türmen und Masten kann an bestimmten Standorten erheblich sein. Bei gleichzeitiger 
Windwirkung kann der infolge des Eisansatzes vergr|ßerter Windwiderstand bemessungsrelevant sein. 

(3) 'as Ausmaß des Eisansatzes an Bauwerken hängt ebenso wie die 'ichte, die Verteilung und die )orm 
des Eisansatzes im Wesentlichen vom Werkstoff, 2berflächenbeschaffenheit und )orm des Bauwerks sowie 
von der ToSograShie und den meteorologischen Verhältnissen ab. 

Vereisung bildet sich bevorzugt im Gebirge, im Bereich feuchter Aufwinde oder in der 1ähe großer Gewässer, 
daher auch in Küstennähe und an )lussläufen. 

2b und in welchem Maße Eisansatz zu berücksichtigen ist, ist bereits bei der Planung von Bauherren im 
Benehmen mit den zuständigen Bauaufsichtsbeh|rden festzulegen. 

(4) Man unterscheidet bei Eisansatz Me nach Entstehungsart: 

� 5aueis (Vereisung infolge von Luftfeuchte)� 

� Eisregen (Vereisung infolge von 1iederschlag� sich ablagerndes Eis aus herabrinnendem Wasser). 

(5) 'ie Eisentstehungsart kann zu unterschiedlichen Erscheinungsformen von Eisansatz führen, wie weiches 
5aueis, hartes 5aueis, 1assschnee oder glasiges Eis, mit Meweils unterschiedlichen Shysikalischen 
Eigenschaften wie 'ichte, Adhäsion, Kohäsion, )arbe und )orm. 'ie 'ichte kann z. B. zwischen 200 kg�m3 
und 900 kg�m3 liegen� die )orm des Eisansatzes kann von konzentrischem (glasigem Eis oder 1assschnee) 
bis stark e[zentrischem Eisansatz auf der windzugewandten Seite bei weichem oder hartem 5aueis variieren. 

(6) )ür die ingenieurmäßige Bemessung wird in der 5egel angenommen, dass alle Bauteile eines Mastes 
oder Turmes mit einer Eisschicht einer bestimmten 'icke überzogen sind� aus der 'icke und der ange-
nommenen 'ichte k|nnen das Gewicht sowie der Windwiderstand berechnet werden. 'iese Vorgehensweise 
ist in Gegenden gerechtfertigt, in denen der Eisansatz in )orm von glasigem Eis oder 1assschnee 
bemessungsrelevant ist. Bei 5aueis entsSricht eine an allen Teilen des Mastes oder Turms gleich dicke 
Eisschicht Medoch nicht der 5ealität. 'ennoch kann in Gegenden, wo der Eisansatz durch Luftfeuchte in )orm 
von 5aueis relativ selten ist, die Berechnung des Eisgewichtes und des Windwiderstands mit einem überall 
gleichf|rmigen Eisansatz Sraktikabel und zweckmäßig sein, sofern konservative Werte angenommen werden. 

(7) 'ie folgenden Abschnitte geben eine Beschreibung, wie Eislasten und Eis in Kombination mit Wind auf 
Türme und Maste zu behandeln sind. 

NCI NA�C�2 EisOast 

(1) Es darf näherungsweise davon ausgegangen werden, dass der Eisansatz gleichmäßig an allen der 
Witterung ausgesetzten Teilen der Konstruktion auftritt. 
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NCI NA�C�3 EisJewiFht 

(1) Bei der Abschätzung des Gewichts des Eises auf Tragwerke kann in der 5egel angenommen werden, 
dass alle Bauteile, Steigleiterteile, Anbauten usw. mit einer Eisschicht überzogen sind, die über die gesamte 
Bauteiloberfläche die gleiche 'icke aufweist. 

(2) Muss Eisansatz berücksichtigt werden und sind keine genauen 'aten erhältlich, so darf in nicht 
besonders gefährdeten Standorten bis zu H|hen von 600 m über 11 vereinfachend ein allseitiger Eisansatz 
von 3 cm 'icke für alle, der Witterung ausgesetzten Konstruktionsteile angenommen werden. 'ieser Ansatz 
schließt nicht aus, dass an einzelnen Standorten auch wesentlich h|herer Eisansatz auftreten kann. 

(3) 'ie Eisrohwichte darf mit 7 k1�m3 angesetzt werden. 

NCI NA�C�4 :inG unG Eis 

(1) 'er Windwiderstand eines Turmes oder Mastes mit Eisansatz ist nach  Anhang 1A.B.2.3.7 
abzuschätzen. 

)ür 5aueis ist die Abschätzung des Windwiderstandes weit komSlizierter und eine vollständig mit Eisansatz 
belegte Mastansicht sollte in die Betrachtung einbezogen werden. 

(2) Bei der Kombination mit Wind ist Eis als die vorherrschende Einwirkung und Wind als Begleiteinwirkung 
anzusetzen. Es gelten die Kombinationsbeiwerte nach 'I1 E1 1990 mit <0   0,6 für die Windlast. 
Lastfallkombinationen mit Wind als vorherrschende Einwirkung und Eis als Begleiteinwirkung müssen nicht 
berücksichtigt werden. 

©
 D

IN
 D

eu
ts

ch
es

 In
st

itu
t f

ür
 N

or
m

un
g 

e.
 V

.; 
ST

B 
- S

am
m

lu
ng

 B
au

au
fs

ic
ht

lic
h 

ei
ng

ef
üh

rte
 T

ec
hn

is
ch

e 
Ba

ub
es

tim
m

un
ge

n 
/ w

w
w

.s
tb

-b
au

no
rm

en
.d

e
Nds. MBl. Nr. 3 b/2019 Nds. MBl. Nr. 3 b/2019

204

Nds. MBl. Nr. 3 b/2019

36



DIN EN 1993-3-1/NA:2015-11 

3� 

NCI AnhanJ NA�) 
 (normativ) 
 
 AusI�hrunJ unG =ustanGs�EerwaFhunJ 

NCI NA�)�1 AusI�hrunJ 

Türme und Maste sind in der 5egel nach 'I1 E1 1090-2 herzustellen und zu errichten. 

'ie Schweißnähte der gesamten Seilkrafteinleitungskonstruktion sind bis zum 2rt der vollständigen Einleitung 
der Seilkräfte in den Mastschaft zerst|rungsfrei zu Srüfen. 

'ie nachstehend genannten Toleranzen gelten als 5ichtwerte für die Ausführung und nicht als ImSerfektionen 
für den statischen 1achweis. 

'ie vertikale Stellung des Tragwerkes darf nur bei Windstille oder leichtem Wind und geringer Sonnen-
einstrahlung überSrüft werden. Verformungen aus Slanmäßigen Lasten (z. B. Antennenzügen) sind in den 
nachfolgenden Angaben nicht berücksichtigt. 

a) Abweichung der AbsSannSunkte sowie der Mast- oder TurmsSitzen von der Vertikalen durch den )uß-
Sunkt (siehe Bild 1A.).1a)): 

zf 01,01   in m 

'abei ist z die H|he des betrachteten Punktes über dem )ußSunkt in m. 

b) Horizontale Abweichung der AbsSannSunkte untereinander sowie der MastsSitze vom obersten AbsSann-
Sunkt (siehe Bild 1A.).1b)): 

hf '01,02   in m 

'abei ist ¨h der Abstand benachbarter AbsSannSunkte oder Länge des überkragenden Endes in m. 

c) Abweichung der Mastachse von der Verbindungsgeraden durch die beiden benachbarten 
AbsSannSunkte  (siehe Bild 1A.).1c)): 

f3   0,001 'h 

'abei ist ¨h der Abstand der beiden benachbarten AbsSannSunkte. 

d) Abweichung des 'urchmessers eines Slanmäßig kreisrunden 4uerschnitts: 

f4   ma[ d � min d ≤ 0,01 � ma[ d 

'abei ist ma[ d, min d der gr|ßte bzw. der kleinste ausgeführte 'urchmesser einer 4uerschnittsebene. 

e) )ür eng begrenzte Beulen in runden 4uerschnitten gelten die Angaben in 'I1 E1 1993-1-6. 
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%iOG NA�)�1 ² AusI�hrunJstROeran]en 

Um ein wirklich elastisches Verhalten zu erzielen, sollten Seile vorgereckt werden (siehe 'I1 E1 1993-1-11). 

NCI NA�)�2 =ustanGs�EerwaFhunJ 

Es sind regelmäßige Zustandsüberwachungen durchzuführen. 'iese erstrecken sich auf visuell erkennbare 
Veränderungen am Tragwerk. Sie sollten im Allgemeinen stattfinden: 

a) einmal Mährlich� 

b) nach schweren Stürmen� 

c) nach ungew|hnlich starker Vereisung� 

d) nach außergew|hnlichen Vorkommnissen. 

'as Ergebnis ist in einem Bericht festzuhalten, Mängel sind zu beheben. Gegebenenfalls ist eine HauSt-
Srüfung einzuleiten. 

Mit den Zustandsüberwachungen ist ein Sachkundiger zu betrauen, der auch die statischen und konstruktiven 
Verhältnisse der Bauwerke beurteilen kann. 

NCI NA�)�3 +auStSr�IunJ 

Mindestens alle 6 -ahre sind alle Bauteile und Verbindungen, die für die Standsicherheit des Tragwerkes von 
Bedeutung sind, zu Srüfen (HauStSrüfung). 

In einem Bericht ist festzuhalten: 

a) Zeit, Art und Umfang der Prüfung� 

b) Zusammenstellung aller Mängel und Schäden� 

c) Beurteilung der Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit� 

d) erforderliche Instandsetzungen. 

Mit der HauStSrüfung ist ein sachkundiger Ingenieur zu betrauen, der auch die statischen und konstruktiven 
Verhältnisse der Bauwerke beurteilen kann. 
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NCI AnhanJ NA�I 
 (normativ) 
 
 =uslt]OiFhe teFhnisFhe 5eJeOunJen 

NCI NA�I�1 AEstur] YRn 3ersRnen in 6iFherunJsJesFhirre 

Sicherungseinrichtungen gegen Personenabsturz einschließlich ihrer Befestigungen und unterstützenden 
Konstruktionen sind mindestens mit einer charakteristischen statischen Ersatzlast von 7,5 k1 für die erste 
Person und gegebenenfalls für Mede weitere Person mit 1,25 k1 zu bemessen. 'iese Lasten sind als 
außergew|hnliche Lasten im Sinne von 'I1 E1 1990 anzusehen. 

NCI NA�I�2 +inweise ]ur %ereFhnunJ YRn )aFhwerNen 

'er Einfluss der )ormänderungen der )üllstäbe auf die )ormänderungen des Gesamttragwerkes ist zu 
berücksichtigen. Zur Berücksichtigung des SchraubenschluSfes siehe 1A.I.3. 

Sofern druckschlaffe 'iagonalen in )achwerken verwendet werden, ist zu beachten, dass sie infolge von 
Eckstielstauchungen ausweichen k|nnen und dann gr|ßere Verformungen unter Zugkräften auftreten als bei 
drucksteifer Ausbildung. 

NCI NA�I�3 6FhrauEenYerEinGunJen 

)ür rechtwinklig zur Schraubenachse beansSruchte Schraubenverbindungen sind Scher-�Lochleibungs-
verbindungen und gleitfeste Verbindungen nach 'I1 E1 1993-1-8 zu verwenden. 

Scher-�Lochleibungsverbindungen dürfen unter folgenden Bedingungen verwendet werden: 

a) wenn diese mit einem LochsSiel von ma[imal 1,0 mm ausgeführt werden und voll vorgesSannt sind oder 

b) wenn beim 1achweis der Standsicherheit der SchraubenschluSf berücksichtigt wird und die auftretenden 
Verformungen nicht die Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigen oder 

c) bei untergeordneten Bauteilen (z. B. Leitern, Kabelbahnen und Geländern). Gestanzte L|cher müssen 
hierbei nicht aufgerieben werden. 

Schrauben mit Gewinde kleiner M12 und deren Zubeh|r dürfen nur bei untergeordneten Bauteilen verwendet 
werden und müssen aus nichtrostendem Stahl bestehen. 

In Schraubenverbindungen ohne Slanmäßige VorsSannung müssen Muttern und Schrauben gegen Lockern 
gesichert werden, z. B. durch Verstemmen oder geeignete Sicherungselemente. Bei Ankerschrauben sollte 
die Sicherung gegen L|sen durch eine Kontermutter erfolgen. 

NCI NA�I�4 0inGestGiFNe 

'ie Mindestdicke tragender Konstruktionsteile muss 3 mm, bei HohlSrofilen und 5ohren 2,5 mm betragen. 

NCI NA�I�5 4uersFhnittsaussteiIunJen 

Zur Erhaltung der 4uerschnittsform sind Aussteifungen vorzusehen. 

Bei )achwerkkonstruktionen mit vier und mehr Wänden sind z. B. horizontale Verbände oder biegesteife 
5ahmen, bei kreisrunden SchaftTuerschnitten gegebenenfalls 5ingaussteifungen vorzusehen. 

Bei Masten sind solche 4uerschnittsaussteifungen mindestens an allen AbsSannSunkten anzuordnen. 
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NCI NA�I�6 DrahtseiONOePPen 

Werden 'rahtseilklemmen verwendet, so ist 'I1 E1 13411-5 zu beachten. 'ie Muttern sind nach Aufbringen 
der VorsSannkraft nochmals nachzuziehen. Hierbei sind die Anziehmomente gegenüber 'I1 E1 13411-5 um 
10 � zu erh|hen. 

NCI NA�I�� %RO]en 

Sämtliche in den AbsSannungen angeordneten Verbindungen sind gelenkig unter Verwendung von Bolzen 
auszuführen. 

Auf e[akte )ertigung der Bolzenl|cher ist zu achten, z. B. 5echtwinkligkeit zur Laschenebene und Saarweises 
Bohren bei 'oSSellaschen. 'ie Bolzen sind gegen Herauswandern zu sichern, z. B. durch eine als SSlint 
wirkende Schraube (SSlintschraube) oder Sicherungsbleche. 'rahtsSlinte sind als alleinige Bolzensicherung 
nicht zulässig. Sie dürfen lediglich zur Sicherung der Muttern von SSlintschrauben, z. B. bei Kronenmuttern, 
verwendet werden. 'er 'urchmesser der SSlintschrauben sollte etwa 20 � bis 25 � des Bolzendurch-
messers betragen. 'ie Muttern von SSlintschrauben müssen gesichert werden. )ederringe dürfen hierzu nicht 
verwendet werden. 

NCI NA�I�� IsROatRren unG 6Fhut]arPaturen 

NCI NA�I���1 AOOJePeines 

'ie Isolatoren von Antennentragwerken müssen die Kräfte aus dem Bauwerk aufnehmen und den hoch-
freTuenztechnischen Erfordernissen entsSrechen. 'ie Isolation kann aus )uß-, Zwischen- und AbsSann-
isolatoren bestehen. 

'ie Halterungsarmaturen von AbsSannisolatoren müssen konstruktiv so ausgebildet werden, dass beim 
Ausfall der Tragwirkung des Isolationsmaterials die Standsicherheit des Antennentragwerkes erhalten bleibt. 
'urch geeignete Maßnahmen ist ein Verschieben oder Herausfallen des Isolationsmaterials zu verhindern. 
Isolatoren sind nach Abstimmung mit dem Betreiber gegebenenfalls so mit Schutzarmaturen (z. B. 5egen-
hauben, Koronaringen, )unkenstrecken) auszurüsten, dass elektrische hberschläge nur über die 
Schutzarmatur und nicht entlang der 2berfläche des Isolators erfolgen. 

Bei Montage oder 'emontage muss die Krafteinbringung in die Isolatoren langsam und stoßfrei erfolgen. Eine 
Be- oder Entlastungsgeschwindigkeit von 5 � der aufzubringenden Kraft Me Minute darf nicht überschritten 
werden. 

'ie Eignung des Seiles für den Anschluss an den Isolator (Biegeradius) ist nachzuweisen. 

NCI NA�I���2 .eraPiNisROatRren 

Bei den Isolatoren nach Tabelle 1A.I.1 wird das Isolationsmaterial auf 'ruck beansSrucht. 

Punktf|rmige BeansSruchungen in den Isolatoren der TySen 1 bis 4 sind durch Bearbeitung der Berührungs-
flächen zwischen Keramik und Halterungsarmatur oder durch andere Maßnahmen zu vermeiden. 'ie 
Berührungsflächen der Keramikteile mit den Armaturen sind zu metallisieren. 'ie Metallisierung entfällt bei 
den TySen 5 und 6 nach Tabelle 1A.I.1. 

Bei Hohlkegelisolatoren sollte die Halterungsarmatur in AnSassung an den Keramikteil nachgeschliffen und 
beide Teile versSannt werden, damit ein gegenseitiges Verschieben vor dem Einbau in das Antennentragwerk 
vermieden wird. 
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7aEeOOe NA�I�1 ² .eraPiNisROatRren 

7\S hEOiFhe 9erwenGunJssteOOe 

Nr� %enennunJ )u�- unG 
=wisFhenisROatiRn AEsSannisROatiRn 

1 Hohlkegelisolator ;  

2 Tonnenisolator ;  

3 Stützerisolator ;  

4 Gurtbandisolator  ; 

5 Ei-Isolator  ; 

6 Sattelisolator  ; 

7 Kombinierte Isolatoren  ; 

NCI NA�I���3 6iFherheiten unG 6t�FNSr�IunJen YRn DruFNEeansSruFhten 
.eraPiNisROatRren 

)ür Meden Isolator der TySen 1 bis 4 nach Tabelle 1A.I.1 ist eine StückSrüfung mit dem 0,5-fachen Wert der 
vom Hersteller des Isolators angegebenen Mindestbruchlast durchzuführen. Bei den Isolatoren der TySen 5 
und 6 darf die StückSrüfung entfallen. Bei der StückSrüfung dürfen sich keine Schäden am Isolationsmaterial 
zeigen. Bei der StückSrüfung der Hohlkegelisolatoren (TyS 1) dürfen in den zum Isolator geh|renden 
Stahlarmaturen keine bleibenden Verformungen auftreten. )ür die StückSrüfung der Tonnen-, Stützer- und 
Gurtbandisolatoren (TySen 2 bis 4) dürfen besondere, stärkere Prüfarmaturen verwendet werden. 

'ie Be- und Entlastungsgeschwindigkeit bei der StückSrüfung darf 5 � der Prüflast Me Minute nicht 
überschreiten. 

NCI NA�I���4 AnGere IsROatRren 

Isolatoren aus anderem Material und�oder für andere BeansSruchungen dürfen verwendet werden, wenn 
deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck nachgewiesen ist. 'ie notwendigen Sicherheiten 
und Prüfungen sind im Einzelfall mit der Genehmigungsbeh|rde festzulegen. 

NCI NA�I�9 *r�nGunJen 

NCI NA�I�9�1 %etRnIunGaPente 

'ie AustrittsSunkte einbetonierter Stahlteile sollten mindestens 30 cm über Gelände liegen, andernfalls sind 
besondere Korrosionsschutzmaßnahmen zu treffen. 'ie 2berseiten der Betonfundamente sind zur 
Entwässerung mit einem Gefälle von mindestens 5 � zu versehen und glatt abzureiben. 

Eine UntersSülung, z. B. bei )undamenten an Hängen, ist durch geeignete Maßnahmen zu verhindern. 

NCI NA�I�9�2 9eranNerunJ 

Ankerstäbe sollten vorgesSannt werden. Hierbei ist auf eine ausreichende, nicht durch den Betonverguss 
reduzierte 'ehnlänge zu achten. Bei nicht vorgesSannten Ankerstäben ist die erh|hte Ermüdungsanfälligkeit 
zu beachten. 

Vorzugsweise sind die Ankerkräfte voll durch Barren in den Beton zu übertragen. 
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NCI NA�I�9�3 +iOIsanNer 

Bei AbsSannfundamenten sind zusätzlich zum HauStanker zwei Hilfsanker einzubauen. -eder Hilfsanker 
muss in der Lage sein, das 0,8-)ache der gr|ßten Einzelseilkraft des betreffenden )undamentes zu 
übernehmen. Beide Hilfsanker zusammen müssen mindestens das 0,8-)ache der 5esultierenden aller am 
)undament angreifenden Seilkräfte übernehmen k|nnen. Beide Hilfsanker sollten symmetrisch zu derMenigen 
Ebene angeordnet werden, die durch das Seil und die Mastachse gebildet wird, und in gleicher H|he liegen. 
Bei )undamenten mit nur einer AbsSannung genügt die Anordnung eines Hilfsankers. 

NCI NA�I�10 .RrrRsiRnssFhut] 

NCI NA�I�10�1 AOOJePeines 

Antennentragwerke einschließlich ihrer Verbindungsmittel müssen zuverlässig gegen Korrosion geschützt 
werden. Bei der konstruktiven Gestaltung des Bauwerks ist darauf zu achten, dass die einwandfreie 
Aufbringung des Korrosionsschutzes m|glich ist. 

Bei Hohlmasten und -türmen sollte auf eine ausreichende 'urchlüftung geachtet werden, um Kondensat-
bildung zu vermindern. 

NCI NA�I�10�2 %esFhiFhtunJen unG hEer]�Je 

NCI NA�I�10�2�1 AOOJePeines 

)ür Beschichtungen und hberzüge von Stahlkonstruktionen gelten 'I1 55928-8 und 'I1 E1 IS2 12944. 

NCI NA�I�10�2�2 )euerYer]inNunJ 

Bei )euerverzinkung gelten zusätzlich für Stahlbauteile 'I1 E1 IS2 1461 sowie für Schrauben und Zubeh|r 
'I1 E1 IS2 10684. 

'er Zinküberzug muss zusammenhängend und frei von Poren sein. Zinkbärte und Aschenreste sowie 
Zinkansammlungen im Bereich der Anschlüsse sind ohne Beschädigung der Zinkschicht zu entfernen. 'as 
Haftverm|gen der Zinkschicht ist nachzuweisen nach 'I1 50978 oder durch leichte Schläge mit dem 
250-g-Kugelhammer, die nicht auf die Kanten geführt werden dürfen. 

'ie 'icke des Zinküberzuges ist nach 'I1 E1 IS2 2178 zerst|rungsfrei nachzuweisen. 

In stark aggressiver AtmosShäre (z. B. Industrie, Großstadt, Meeresküste) sollten zusätzliche Beschichtungen 
vorgesehen werden, die auf Zink gut haften. 

NCI NA�I�10�2�3 7herPisFhes 6Srit]en 

Werden Bauteile aus Stahl durch thermisches SSritzen mit Metallüberzügen (z. B. SSritzverzinkung) 
versehen, gilt zusätzlich 'I1 E1 IS2 2063. Solche Teile müssen nach Aufbringung des hberzuges zusätzlich 
mit einem Sorenverschließenden Beschichtungsstoff nach 'I1 E1 IS2 12944-5 versehen werden. 

NCI NA�I�10�2�4 .RrrRsiRnssFhut] YRn AEsSannseiOen 

Wegen der Schwierigkeit der Wartung der AbsSannseile sind besondere Anforderungen an den Korrosions-
schutz zu stellen. 

Alle 'rähte müssen nach 'I1 E1 10264-1 bis 'I1 E1 10264-3 in der Klasse A Zink oder Zn95�Al5 
feuerverzinkt oder gleichwertig geschützt sein. 

'ie Hohlräume der Seile müssen beim Verseilen mit geeigneten korrosionsschützenden Medien verfüllt 
werden. Werden Seile beschichtet, sind das Verfüllmaterial und die Beschichtung aufeinander abzustimmen. 
Verfüllmaterial und Beschichtung müssen säurefrei, elastisch, temSeratur- und UV-beständig sein. 
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'ie Verwendung heller Beschichtungen ist vorzuziehen, um eventuelle Korrosionserscheinungen leichter 
erkennen zu k|nnen und um die TemSeraturbeansSruchung der Seile m|glichst klein zu halten. 

Wenn bei 5undlitzenseilen säurefreies )ett zum )üllen der Hohlräume verwendet wird, entfällt die 
Beschichtung. 'a die Gefahr besteht, dass das )ett ausgewaschen wird, sind solche Seile besonders 
sorgsam zu warten und gegebenenfalls nachzufetten. 

NCI NA�I�11 %Oit]sFhut] unG ErGunJsanOaJen 

Antennentragwerke müssen eine Blitzschutzanlage unter Beachtung von 'I1 E1 62305 nach den Angaben 
des Betreibers erhalten. Auf einen Potentialausgleich zwischen Tragwerk und gegebenenfalls angrenzenden 
Bauwerken ist zu achten. 

'ie Erdungsanlage besteht im Allgemeinen aus einem 5ingerder. -eder 5ingerder ist an mindestens zwei 
einander gegenüberliegenden Stellen mit dem Antennentragwerk zu verbinden. Werden zusätzlich Strahlen-
erder eingesetzt, so ist Meder Strahlenerder mit dem 5ingerder zu verbinden. Bei )achwerktürmen muss Meder 
Eckstiel mit dem 5ingerder verbunden sein. 

Bei der Blitzschutzerdung von Selbststrahlern ist das aus hochfreTuenztechnischen Gründen erforderliche 
Erdnetz zu berücksichtigen. An Medem )undament sind )undamenterder anzuordnen und mit der Bewehrung 
zu verbinden. Einzelfundamente sind durch Erder miteinander zu verbinden, bei abgesSannten Masten z. B. 
nach Bild 1A.I.1. 

An allen Verbindungsstellen zwischen Erdungsanlage und Stahlkonstruktion bzw. )undamenterdern sind zu 
Messzwecken Trennstellen vorzusehen. Während der Bauzeit ist zumindest eine behelfsmäßige Erdung 
erforderlich. 

'er Mastschaft darf nicht über die )undamentbewehrung geerdet werden, sondern muss direkt mit dem 
5ingerder verbunden werden. 'ie unteren Teile von )unkenstrecken bei isolierten Bauwerken müssen 
ebenfalls direkt mit dem Erdnetz verbunden werden. 

'er Einsatz von Tiefenerdern (siehe Bild 1A.I.1) wird emSfohlen. 

Bei einem selbststrahlenden Mast sind die Bolzenverbindungen vom Mast bis zum obersten Isolator eines 
Meden AbsSannseiles mit fle[iblen Bondings zu überbrücken. 'ie Bondings müssen für den ggf. auftretenden 
Antennenstrom ausgelegt sein. Sie müssen aus nichtrostendem Stahl mit einem Mindestdurchmesser von 
6 mm bestehen. 
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LeJenGe  

 )undamenterder 

 Strahlenerder 

 5ingerder 

 Trennstelle 

 Tiefenerder 

%iOG NA�I�1 ² %eisSieO I�r Gie ErGunJ eines aEJesSannten 0astes 

NCI NA�I�12 0RntaJehiOIen 

'ie Belastbarkeit dauerhaft angebrachter Montagehilfen zum Befestigen von Hebezeugen und Gerüsten ist 
an geeigneter Stelle (z. B. am Bauwerk oder in der Zeichnung) anzugeben. 

NCI NA�I�13 EinriFhtunJen ]uP %eJehen unG %esiFhtiJen Ges %auwerNs� 
AEstur]siFherunJen 

NCI NA�I�13�1 AOOJePeines 

Antennentragwerke von mehr als 20 m H|he, die zu InsSektions-, Betriebs- oder sonstigen Zwecken bestie-
gen werden müssen, sind mit Steigleitern oder Steigeisengängen, erforderlichenfalls auch mit Absturzsiche-
rungen, 5uhe- und Arbeitsbühnen sowie mit Laufstegen auszurüsten. 

NCI NA�I�13�2 6teiJOeitern 

)ür Steigleitern gilt 'I1 18799. 

NCI NA�I�13�3 6iFherheitseinriFhtunJen an ArEeitsE�hnen unG LauIsteJen 

)ür die Ausbildung von Geländern an Arbeitsbühnen und Laufstegen gilt 'I1 E1 IS2 14122-3. 

'as Geländer darf ganz oder teilweise durch Bauteile, Zwischenstäbe oder flächige Ausfachungen ersetzt 
werden. Werden keine Geländer angeordnet, sind entsSrechende Vorrichtungen für den Einsatz von 
Sicherheitsgeschirren vorzusehen. 

©
 D

IN
 D

eu
ts

ch
es

 In
st

itu
t f

ür
 N

or
m

un
g 

e.
 V

.; 
ST

B 
- S

am
m

lu
ng

 B
au

au
fs

ic
ht

lic
h 

ei
ng

ef
üh

rte
 T

ec
hn

is
ch

e 
Ba

ub
es

tim
m

un
ge

n 
/ w

w
w

.s
tb

-b
au

no
rm

en
.d

e
Nds. MBl. Nr. 3 b/2019 Nds. MBl. Nr. 3 b/2019

212

Nds. MBl. Nr. 3 b/2019

44



DIN EN 1993-3-1/NA:2015-11 

45 

'urchstiegs|ffnungen sind mit KlaSSen zu versehen. 'er Steigschutz muss auch im Bereich von 'urchstiegs-
|ffnungen voll wirksam bleiben. 

A1ME5KU1G  Selbsttätig wirkende Schließeinrichtungen von KlaSSen sind aus Gründen der Personenrettung nicht 
zu emSfehlen. 

NCI NA�I�13�4 %eIahreinriFhtunJen I�r AEsSannseiOe 

Ein direktes Befahren der AbsSannseile sollte vermieden werden. Vorzugsweise sind unabhängige Befahr-
einrichtungen zu verwenden. Hierfür sind entsSrechende Anschlagkonstruktionen vorzusehen. 

NCI NA�I�14 gIInunJen in +RhOPasten 

In von innen besteigbaren Hohlmasten sind gffnungen an geeigneten Stellen ² z. B. am Mastfuß, in H|he 
von AußenSodesten, am MastkoSf ² mit einem Mindestmaß von 600 mm u 600 mm vorzusehen. Sofern die 
gffnungen verschließbar sind, muss der Schließmechanismus von außen und innen bedienbar und gegen 
selbsttätiges gffnen und Zuschlagen gesichert sein. 

Hohlmaste, die innen nicht besteigbar sind, müssen gffnungen besitzen, die eine InsSektion des Mastinnern 
erm|glichen. Hierauf darf auch dann nicht verzichtet werden, wenn der Hohlmast innen feuerverzinkt wird. 
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NatiRnales 9RrZRrt 

Dieses Dokument (EN 1993-3-2:200�) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 250 ÄEurocodes für den 
konstruktiven Ingenieurbau³ erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI (Vereinigtes Königreich) gehalten wird. 

Die Arbeiten auf nationaler Ebene wurden durch die Experten des NABau-Spiegelausschusses 
NA 005-11-37 AA ÄIndustrieschornsteine³ begleitet. 

Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 13. -anuar 200� angenommen. 

Die Norm ist Bestandteil einer Reihe von Einwirkungs- und Bemessungsnormen, deren Anwendung nur im 
Paket sinnvoll ist. Dieser Tatsache wird durch das Leitpapier L der Kommission der Europäischen Gemein-
schaft für die Anwendung der Eurocodes Rechnung getragen, indem Übergangsfristen für die verbindliche 
Umsetzung der Eurocodes in den Mitgliedsstaaten vorgesehen sind. Die Übergangsfristen sind im Vorwort 
dieser Norm angegeben. 

Die Anwendung dieser Norm gilt in Deutschland in Verbindung mit dem Nationalen Anhang. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berühren können. 
Das DIN >und/oder die DKE@ sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu 
identifizieren. 

bnGerungen 

Gegenüber DIN V ENV 1993-3-2:2002-05 und DIN V ENV 1993-3-2 Berichtigung 1:2002-11 wurden folgende 
Änderungen vorgenommen: 

a) die Stellungnahmen der nationalen Normungsinstitute wurden eingearbeitet;  

b) der Vornormcharakter wurde aufgehoben; 

c) der Text wurde vollständig überarbeitet; 

d) die Berichtigung wurde eingearbeitet. 

Gegenüber DIN EN 1993-3-2:2007-02 und DIN V 4133:2007-07 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) auf europäisches Bemessungskonzept umgestellt;  

b) Ersatzvermerke korrigiert; 

c) redaktionelle Änderungen durchgeführt. 

)rüKere AusgaEen 

DIN 4133: 1973-08, 1991-11 
DIN V 4133: 2007-07 
DIN EN 1993-3-2: 2007-02 
DIN V ENV 1993-3-2: 2002-05 
DIN V ENV 1993-3-2 Berichtigung 1: 2002-11 
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EUROPÄISCHE NORM 

EUROPEAN STANDARD 

NORME EUROPÉENNE 

 
 EN 199�-�-2 
  

  
 Oktober 200� 

ICS 91.010.30; 91.0�0.40; 91.080.10 Ersatz für ENV 1993-3-2:1997

'eutsFKe )assung 

 Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten ²
Teil 3-2: Türme, Maste und Schornsteine ² 

Schornsteine 

 

Eurocode 3: Design of steel structures ² 
Part 3-2: Towers, masts and chimneys ² 

Chimneys 

 Eurocode 3: Calcul des structures en acier ² 
Partie 3-2: Tours, mkts et cheminées ² 

Cheminées 

Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 13. -anuar 200� angenommen.  
 
Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf 
Anfrage erhältlich. 
 
Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, 
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen. 
 
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, 
Rumänien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Königreich
und Zypern. 
 
   
 
 

 
EUR OP ÄIS C HES  KOM ITEE FÜR  NOR M UNG 
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION  
C O M I T É  E U R O P É E N  D E  N O R M A LI S A T I O N
 

 

Management-Zentrum:  Avenue Marnix 17,  B-1000 Brüssel 

© 200� CEN Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem 
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.

Ref. Nr. EN 1993-3-2:200� D
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Dieses Dokument EN 1993-3-2, Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten ² Teil 3-2: 
Türme, Maste und Schornsteine ² Schornsteine wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 250 ÄEurocodes 
für den konstruktiven Ingenieurbau³ erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird. CEN/TC 250 ist 
verantwortlich für alle Eurocode-Teile. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis April 2007, und etwaige entgegenstehende nationale 
Normen müssen bis März 2010 zurückgezogen werden. 

Dieses Dokument ersetzt ENV 1993-3-2. 

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, 
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, 
Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, 
Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern. 

NatiRnaler AnKang ]u EN 199�-�-2 

Diese Norm enthält alternative Methoden, Zahlenangaben und Empfehlungen in Verbindung mit Anmerkun-
gen, die darauf hinweisen, wo Nationale Festlegungen getroffen werden können. EN 1993-3-2 wird bei der 
nationalen Einführung einen Nationalen Anhang enthalten, der alle national festzulegenden Parameter enthält, 
die für die Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten im jeweiligen Land erforderlich sind. 

Nationale Festlegungen sind bei folgenden Regelungen vorgesehen: 

� 2.3.3.1(1) 
� 2.3.3.5(1) 
� 2.�(1) 
� 4.2(1) 
� 5.1(1) 
� 5.2.1(3) 
� �.1(1)P 
� �.2.1(�) 
� �.4.1(1) 
� �.4.2(1) 
� �.4.3(2) 
� 7.2(1) 
� 7.2(2) 
� 9.1(3) 
� 9.1(4) 
� 9.5(1) 
� A.1(1) 
� A.2(1) (zweimal) 
� C.2(1) 
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1 Allgemeines 

1�1 AnZenGungsEereiFK 

(1) EN 1993-3-2 behandelt die Bemessung und Konstruktion vertikaler Stahlschornsteine mit zylindrischer 
oder konischer Form. Sie schlie�t Schornsteine ein, die als Kragsystem ausgebildet oder auf unterschied-
lichen Ebenen abgestützt oder abgespannt sind. 

(2) Die Regeln in diesem Teil ergänzen die Regeln von EN 1993-1-1. 

(3) Der Teil 3-2 befasst sich nur mit den Belangen der Beanspruchbarkeit (Festigkeit, Stabilität, Ermüdung) 
von Stahlschornsteinen.  

ANMERKUNG In diesem Zusammenhang (d. h. Beanspruchbarkeit) bezieht sich der Begriff ÄSchornstein³ auf: 
a) Schornsteinkonstruktionen; 
b) die zylindrischen Stahlbauteile von Türmen; 
c) den zylindrischen Stahlschaft abgespannter Maste. 
 
(4) Chemische Beanspruchung, thermodynamisches Verhalten und :ärmedämmung sind in EN 13084-1 
geregelt, Bemessung und Konstruktion von Innenrohren in EN 13084-�. 

(5) Stahlbetonfundamente für Stahlschornsteine werden in EN 1992 und EN 1997 behandelt. Siehe auch 
EN 13084-1, 4.7 und 5.4. 

(�) :indlasten sind in EN 1991-1-4 geregelt. 

ANMERKUNG Verfahren zur Berechnung der :indwirkungen auf abgespannte Schornsteine werden in EN 1993-3-1, 
Anhang B angegeben. 

(7) Dieser Teil enthält keine besonderen Regeln für die Bemessung und Konstruktion im Hinblick auf Erd-
beben; diese sind in EN 1998-� enthalten. Siehe auch EN 13084-1, 5.2.4.1. 

(8) Regeln für Abspannungen und deren Anschlüsse sind in EN 1993-3-1 und in EN 1993-1-11 zu finden. 

(9) Bei der Fertigung und Montage von Stahlschornsteinen sollten EN 1090-2 und EN 13084-1 beachtet 
werden. 

ANMERKUNG Fertigung und Montage werden nur in dem Umfang behandelt, dass die 4ualität der zur Verwendung 
vorgesehenen :erkstoffe und Bauprodukte für tragende Teile und die 4ualität der Montage erkennbar wird, die für die 
Gültigkeit der Bemessungsregeln vorausgesetzt wurde. 

(10) Folgende Themen werden in EN 1993-3-2 behandelt: 

Abschnitt 1: Allgemeines; 

Abschnitt 2: Grundlagen der Tragwerksplanung; 

Abschnitt 3: :erkstoffe; 

Abschnitt 4: Dauerhaftigkeit; 

Abschnitt 5: Tragwerksberechnung; 

Abschnitt �: Grenzzustände der Tragfähigkeit; 

Abschnitt 7: Grenzzustände der Gebrauchstauglichkeit; 

Abschnitt 8: Versuchsgestützte Bemessung; 

Abschnitt 9: Ermüdung. 
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1�2 NRrmative 9erZeisungen 

Diese Europäische Norm nimmt teilweise Bezug auf andere Regelwerke. Die normativen Verweise werden an 
den betreffenden Stellen zitiert und sind in der nachstehenden Liste enthalten. Für Dokumente, die ein 
Ausgabedatum tragen, gilt, dass eine neuere Ausgabe für das Arbeiten mit dieser Europäischen Norm nur 
dann anzuwenden ist, wenn hierfür ein Hinweis vorhanden ist. Bei nicht datierten Dokumenten ist die neueste 
Version ma�gebend. 

EN 1090, $usI�hrung YRn 7ragwerken aus 6tahl 

EN 10025, :armgewalzte (rzeugnisse aus Baustählen 

EN 10088, 1ichtrRstende 6tähle 

EN 13084-1, )reistehende 6chRrnsteine ² 7eil �� $llgemeine $nIRrderungen 

EN ISO 5817, 6chwei�en ² 6chmelzschwei�Yerbindungen an 6tahl, 1ickel, 7itan und deren /egierungen 
�Rhne 6trahlschwei�en� ² BewertungsgruSSen YRn 8nregelmä�igkeiten 

1�� AnnaKmen 

(1) Siehe EN 1993-1-1, 1.3. 

1�4 8ntersFKeiGung ]ZisFKen verEinGliFKen unG niFKt verEinGliFKen 5egeln 

(1) Siehe EN 1993-1-1, 1.4. 

1�5 BegriIIe 

(1) In dieser EN 1993-3-2 gelten die allgemeinen Begriffe nach EN 1990. 

(2) Zusätzlich zu EN 1993-1 gelten für die Anwendung in diesem Teil 3-2 die folgenden Begriffe. Bild 1.1 zeigt 
einige der bei Schornsteinkonstruktionen verwendeten Begriffe. 

1�5�1 
6FKRrnstein 
vertikal angeordnetes Bauwerk oder Teil eines Bauwerks, das Abgase von Feuerstätten, andere Abgase oder 
Fortluft in die Atmosphäre oder Zuluft leitet 

1�5�2 
selEsttragenGer 6FKRrnstein 
Schornstein, dessen Tragrohr oberhalb des eingespannten Fu�punktes nicht mit anderen Bauwerken 
verbunden ist 

1�5�� 
aEgesSannter 6FKRrnstein 
Schornstein, dessen Tragrohr in einer oder mehreren Höhenlage(n) durch Abspannungen gehalten wird 

1�5�4 
einZanGiger 6FKRrnstein 
Schornstein, bei dem das Tragrohr gleichzeitig abgasführendes Rohr ist; es kann wärmegedämmt und/oder 
ausgekleidet sein 

1�5�5 
GRSSelZanGiger 6FKRrnstein 
Schornstein mit einem äu�eren Tragrohr aus Stahl und einem abgasführenden Innenrohr 
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1�5�� 
meKr]ügiger 6FKRrnstein 
Gruppe von zwei oder mehr Schornsteinen, deren Konstruktionen miteinander verbunden sind, oder eine 
Gruppe von zwei oder mehr Innenrohren innerhalb eines Tragrohres 

1�5�7 
,nnenrRKr 
die innerhalb des Tragrohrs liegende tragende Schale der Innenrohrkonstruktion 

1�5�� 
,nnenrRKrNRnstruNtiRn 
Gesamtsystem, wenn vorhanden, das die Abgase vom Tragrohr trennt; darin enthalten sind ein Innenrohr und 
dessen Abstützungen, der Raum zwischen Innenrohr und Tragrohr und, wenn vorhanden, die :ärme-
dämmung 

1�5�9 
7ragrRKr 
das hauptsächlich tragende Stahlbauteil des Schornsteins, ohne Flansche 

1�5�10 
aerRG\namisFKe 9RrriFKtung 
eine am Schornstein angebrachte Vorrichtung, um Schwingungsanregung infolge von :irbeln zu reduzieren, 
ohne die Bauwerksdämpfung zu erhöhen 

1�5�11 
'lmSIungsvRrriFKtung 
eine am Schornstein angebrachte Vorrichtung zur Reduzierung wirbelerregter 4uerschwingungen durch 
Erhöhung der Strukturdämpfung 

1�5�12 
6SRiler 
eine an der Schornsteinoberfläche angebrachte Vorrichtung zur Reduzierung winderregter 4uerschwin-
gungen 

1�5�1� 
6FKrauEenZenGel RGer 6t|rstreiIen 
Vorrichtungen an der äu�eren Oberfläche des Schornsteins zur Reduzierung winderregter 4uerschwin-
gungen 

1�5�14 
)u�Slatte 
eine horizontal am Schornsteinfu� angeordnete Platte 

1�5�15 
AnNersFKrauEe 
Schraube zur Verbindung des Schornsteins mit dem Fundament 

1�5�1� 
5ingsteiIe 
horizontal angeordnetes Bauteil zur Verhinderung von 4uerschnittsovalisierungen und zur Erhaltung der 
Kreisform des Schornsteintragrohrs während Herstellung und Transport; horizontales Bauteil zur Versteifung 
an Öffnungen oder ggf. bei Änderungen der Mantelneigung des Tragrohrs 
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LegenGe 

1 Hüllrohr 
2 Kondensatboden 
3 Zugangstür 
4 Kondensatablass 
5 Fu�platte 
� Abdeckhaube 
7 Kopfplatte 
8 Kopfversteifung  
9 horizontale 

Innenrohrführung 
10 :ärmedämmung 
11 Innenrohr 
12 Verbindungs-

flansch 
13 Tragrohr 
14 Abgaseinführung 
15 Innenrohrfu� 
1� Fu�konus 
17 Druckring 
18 Fu�konstruktion 
19 Ankerschraube 
20 Versteifungsring 
21 Mündungskonus 
22 schraubenförmige 

aerodynamische 
Vorrichtung 

23 konisches 
Übergangsstück 

24 Verbindungs-
flansch 

25 Prallblech 
2� Dämpfungs-

vorrichtung 
27 Innenrohr 
28 Leiterhaken 
29 Fu�platte 

Mehrzügiger Schornstein  Einwandiger Schornstein Doppelwandiger Schornstein  

BilG 1�1 ² Bei 6FKRrnsteinNRnstruNtiRnen verZenGete BegriIIe 
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1�� )Rrmel]eiFKen 

(1) Die im Folgenden aufgeführten Formelzeichen werden zusätzlich zu den in EN 1993-1-1 aufgeführten 
verwendet. 

F  Korrosionszuschlag; 
N  Lastspielzahl; 
E  Durchmesser; 
G  Schraubendurchmesser; 
K  Höhe; 
P  Steigung; 
W  Zeit; 
Z  :inddruck; 
UHI  Referenz; 
FULW  kritischer :ert; 
H[W  au�en; 
)  Einwirkung; 
I  Ermüdung; 
LQW  innen; 
ODW  seitlich (Tuer zur :indrichtung); 
WRS  Mündung/Kopf; 
5  Bruch/Versagen; 
7HPS Temperatur; 
O  ÄTuivalenzfaktor; 
K  Faktor zur Berücksichtigung von Effekten aus der Theorie II. Ordnung. 

(2) :eitere Formelzeichen werden definiert, wenn sie zum ersten Mal verwendet werden. 

2 *runGlagen Ger 7ragZerNsSlanung 

2�1 AnIRrGerungen 

2�1�1 *runGlegenGe AnIRrGerungen 

(1) Siehe EN 1993-1-1. 

(2)P Ein Schornstein ist so zu bemessen und zu konstruieren, dass er, vorausgesetzt er ist ordnungsgemä� 
ausgeführt und instand gehalten, die grundlegenden Anforderungen nach EN 1990 und EN 13084-1 erfüllt. 

(3) Die Tragwerksplanung abgespannter Schornsteine ist in Übereinstimmung mit den ma�gebenden 
Abschnitten von EN 1993-3-1 und diesem Teil zu führen. 

2�1�2 6iFKerKeitsNlassen 

(1) Für die Nachweise im Grenzzustand der Tragfähigkeit von Schornsteinen können in Abhängigkeit von 
möglichen Schadensfolgen für Objekte, Personen oder die Allgemeinheit unterschiedliche Sicherheitsklassen 
angenommen werden. 

ANMERKUNG Zur Definition der verschiedenen Sicherheitsklassen siehe Anhang A. 

2�2 *runGslt]e Iür NaFKZeise in *ren]]ustlnGen 

(1) Siehe EN 1993-1-1, 2.2. 
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2�� EinZirNungen unG 8mgeEungseinIlüsse 

2���1 Allgemeines 

(1)P Die allgemeinen Anforderungen von EN 1990, Abschnitt 4 sind anzuwenden. 

(2) Festigkeit und Stabilität von Schornsteinen sind in der Regel für die in 2.3.2 und 2.3.3 beschriebenen 
Einwirkungen nachzuweisen. 

2���2 6tlnGige EinZirNungen 

(1) Für die Ermittlung des Eigengewichts ist in der Regel die volle Dicke der Stahlbleche ohne eine 
Abminderung durch Korrosion anzusetzen. 

(2) In der Regel schlie�en die ständigen Einwirkungen das ermittelte Gewicht aller ständig vorhandenen 
Bauteile und anderer Elemente, einschlie�lich aller Anschlussstücke, :ärmedämmung, Staublasten, 
Ascheanbackungen, Beschichtungen und anderer Lasten ein. Das Gewicht des Schornsteins und seiner 
Auskleidung ist in der Regel nach EN 1991-1-1 gegebenenfalls unter Berücksichtigung der Langzeitwirkungen 
von Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit auf die Dichte der Auskleidung zu ermitteln.  

2���� 9erlnGerliFKe EinZirNungen 

2�����1 Nut]lasten 

(1) An Bühnen und Geländern sind in der Regel Nutzlasten anzusetzen. 

ANMERKUNG 1 Der Nationale Anhang darf Hinweise zu Nutzlasten auf Bühnen und Geländer geben. Es werden 
folgende charakteristische :erte für Nutzlasten auf Bühnen und Geländer empfohlen: 

� Nutzlast auf Bühnen:  2,0 NN/mð, (siehe auch EN 13084-1)        (2.1a) 

� Horizontallast auf Geländer: 0,5 NN/m              (2.1b) 

ANMERKUNG 2 Diese Einwirkungen brauchen nicht mit klimatischen Einwirkungen überlagert zu werden.  

2�����2 :inGlasten 

(1) Einwirkungen aus :ind sind in der Regel nach EN 1991-1-4 zu berücksichtigen. 

(2) In der Regel sind :indlasten auf die Au�enflächen eines Schornsteins als Ganzes und auf Anbauteile, 
zum Beispiel eine Leiter, anzusetzen. Neben den :indkräften infolge des böigen :indes, die im Allgemeinen 
in :indrichtung wirken, sind in der Regel Kräfte infolge von :irbelablösungen, die 4uerschwingungen eines 
Schornsteins verursachen, zu berücksichtigen. 

ANMERKUNG Abgespannte Schornsteine siehe EN 1993-3-1, Anhang B. 

(3) Andere :indeinwirkungen, wie zum Beispiel solche infolge ungleicher :inddruckverteilung (ovalisierende 
4uerschnittsverformung) oder Interferenzeffekte, sind in der Regel zu berücksichtigen, wenn die ma�geben-
den Grenzwerte überschritten werden, siehe 5.2.1. 

(4) In der Regel sind Einwirkungen, die durch Interferenz-Galloping oder klassisches Galloping verursacht 
werden, nach EN 1991-1-4 abzuschätzen. 

(5) :enn bei einem Schornstein gefährliche winderregte Schwingungen zu erwarten sind, können diese durch 
Ma�nahmen bei der Bemessung und Konstruktion oder mit Hilfe von Dämpfungsvorrichtungen reduziert 
werden, siehe Anhang B. 
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2������ ,nnenGruFN 

(1) :enn anlagenbedingt im Schornstein au�erplanmä�iger Über- oder Unterdruck auftreten kann, ist dieser 
in der Regel wie eine au�ergewöhnliche Einwirkung zu behandeln.  

ANMERKUNG Der Unterdruck kann zum Beispiel aus der Strömungsgeschwindigkeit des Gases, der Gasdichte, dem 
gesamten Strömungswiderstand und den Umgebungsbedingungen ermittelt werden. Siehe EN 13084-1, Anhang A. 

2�����4 :lrmeeinZirNungen 

(1) :ärmeeinwirkungen können aus einer gleichmä�igen sich über das gesamte Bauteil erstreckenden 
:ärmewirkung und aus Temperaturunterschieden resultieren, die durch meteorologische und betriebliche 
Einflüsse, einschlie�lich solcher infolge von ungleichmä�iger Gasströmung, verursacht werden. 

(2) Meteorologische Temperatureinwirkungen siehe EN 1991-1-5. 

(3) Temperaturen aufgrund von Betriebszuständen und infolge von ungleichmä�iger Gasströmung sind in der 
Regel zu beachten, siehe EN 13084-1 und EN 13084-�. 

2�����5 Eislasten 

(1) :enn an einem Schornstein Eisansatz auftreten kann, sind in der Regel die Dicke, die Dichte und die 
Verteilung der Eisschicht zu ermitteln. 

ANMERKUNG 1 Der Nationale Anhang darf weitere Hinweise zu Eislasten enthalten. 

ANMERKUNG 2 Siehe auch EN 1993-3-1, 2.3.2. 

2������ ErGEeEeneinZirNungen 

(1) Erdbebeneinwirkungen sind in der Regel nach EN 1998-� zu ermitteln. Siehe auch EN 13084-1. 

2�����7 )euer 

(1) Die Gefahr eines Feuers im Inneren eines Schornsteines ist in der Regel zu berücksichtigen.  

ANMERKUNG Feuer in einem Schornstein kann durch die Entzündung folgender Stoffe entstehen: 
� aus dem zugehörigen Kessel oder der Feuerungsanlage unverbrannt ausgetragenes Brennmaterial; 
� unverbrannte Kohlenwasserstoffreste als Folge eines Kesselrohrbruches; 
� Ru�- und Schwefelablagerungen; 
� Ablagerungen z. B. von Textilprodukten, Schmierstoffen oder Kondensaten. 
 

(2) Die tragenden Bauteile dürfen in der Regel durch die Brandeinwirkung nicht versagen; auch andere Teile 
in der Nähe des Schornsteins dürfen in der Regel nicht bis zu ihrem Flammpunkt erhitzt werden. :enn die 
Gefahr von Feuer besteht, ist in der Regel ein geeigneter Brandschutz vorzusehen. Siehe EN 13084-� und 
EN 13084-7. 

2������ CKemisFKe BeansSruFKung 

(1) Zu chemischen Beanspruchungen siehe EN 13084-1. 

2�4 NaFKZeise in *ren]]ustlnGen 

(1) Zu Bemessungswerten der Einwirkungen sowie Einwirkungskombinationen siehe EN 1990. 
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(2) Zusätzlich zu den Nachweisen im Grenzzustand der Tragfähigkeit und den Ermüdungssicherheits-
nachweisen kann die Begrenzung von Amplituden im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit (siehe 
Abschnitt 7) ma�gebend sein. 

ANMERKUNG Teilsicherheitsbeiwerte für Nachweise im Grenzzustand der Tragfähigkeit siehe Anhang A. 

2�5 *eRmetrisFKe :erte 

(1) Steifigkeit und Festigkeit tragender Bauteile sind in der Regel mit den Nennwerten der geometrischen 
Grö�en, gegebenenfalls unter Berücksichtigung sowohl des Korrosionszuschlags als auch des Temperatur-
einflusses, zu ermitteln. Siehe Abschnitte 3 und 5. 

2�� 'auerKaItigNeit 

(1) Die Dauerhaftigkeit ist in der Regel durch die Durchführung der Ermüdungsnachweise (siehe Abschnitt 9), 
die :ahl einer rechnerisch geeigneten :anddicke (siehe Abschnitt 4) und/oder einen angemessenen 
gewählten Korrosionsschutz gegeben. Siehe auch EN 1993-1-1, Abschnitt 4. 

ANMERKUNG Der Nationale Anhang darf Angaben zur Entwurfslebensdauer des Bauwerks enthalten. Eine Entwurfs-
lebensdauer von 30 -ahren wird empfohlen. 

� :erNstRIIe 

��1 Allgemeines 

(1) Siehe EN 1993-1-1, EN 1993-1-3 und 1993-1-4. 

��2 BaustlKle 

��2�1 :erNstRIIeigensFKaIten 

(1) Die Veränderung der :erkstoffeigenschaften in Abhängigkeit von Umgebungs- und Betriebstemperaturen 
ist in der Regel zu berücksichtigen, siehe 3.2.2(1). 

(2) Bei Temperaturen oberhalb von 400 �C sind die Auswirkungen des temperaturbedingten Kriechens in der 
Regel zu berücksichtigen, um Kriechbrüche zu vermeiden. 

(3) Zu Zähigkeitsanforderungen an Baustahl siehe EN 1993-1-10. 

��2�2 :erNstRIIeigensFKaIten allgemeiner BaustlKle 

(1) Zu mechanischen Eigenschaften allgemeiner Baustähle S 235, S 275, S 355, S 420, S 4�0 und zu 
wetterfesten Baustählen S 235, S 275, S 355 siehe EN 1993-1-1. Zu Eigenschaften bei höheren Tempera-
turen siehe EN 13084-7. 

��2�� MeFKanisFKe EigensFKaIten niFKtrRstenGer 6tlKle 

(1) Zu mechanischen Eigenschaften nichtrostender Stähle bei Temperaturen bis 400 qC siehe EN 1993-1-4. 
Zu Eigenschaften bei höheren Temperaturen siehe EN 10088 und EN 13084-7. 

��� 9erEinGungen 

(1) Zu :erkstoffen von Verbindungsmitteln, Schwei�zusatzwerkstoffen usw. siehe EN 1993-1-8. 
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4 'auerKaItigNeit 

4�1 .RrrRsiRns]usFKlag 

(1) :enn für Oberflächen, die der Korrosion ausgesetzt sind, ein Korrosionszuschlag vorgesehen ist, sind 
:iderstand und Ermüdung in der Regel auf der Grundlage der Stahldicke ohne Korrosionszuschlag zu 
berechnen, sofern sich nicht ungünstigere Spannungen ergeben, wenn die Dicke einschlie�lich des Korro-
sionszuschlags berücksichtigt wird. 

(2) Der Korrosionszuschlag ist in der Regel die Summe aus äu�erem (FH[W) und innerem (FLQW) Korrosions-
zuschlag, wie nachstehend angegeben. Diese Zuschläge sind in der Regel insgesamt oder anteilig für jeden 
weiteren 10--ahres-Zeitraum anzusetzen, falls erforderlich. 

(3) Der gesamte Korrosionszuschlag ist in der Regel zu der Dicke hinzuzurechnen, die aufgrund der 
Festigkeits- und Stabilitätsnachweise erforderlich ist. 

4�2 bu�erer .RrrRsiRns]usFKlag 

(1) Der äu�ere Korrosionszuschlag ist in der Regel in Abhängigkeit von den Umgebungsbedingungen zu 
wählen. 

ANMERKUNG Der Nationale Anhang kann :erte für den äu�eren Korrosionszuschlag FH[W enthalten. Für normale 
Umgebungsbedingungen werden die :erte der Tabelle 4.1 empfohlen. 

7aEelle 4�1 ² bu�erer .RrrRsiRns]usFKlag cext 

BeauIsFKlagungsGauer 
6FKut]s\stem für die ersten 

10 -ahre 
für jeden weiteren 

10--ahres-Zeitraum 

beschichteter allgemeiner Baustahl (ohne Konzept für die 
Instandhaltung der Beschichtung) 0 mm 1 mm 

beschichteter allgemeiner Baustahl (mit einem Konzept für 
die Instandhaltung der Beschichtung) 0 mm 0 mm 

beschichteter allgemeiner Baustahl, durch :ärmedämmung 
und wasserdichte Bekleidung geschützt 0 mm 1 mm 

ungeschützter allgemeiner Baustahl 1,5 mm 1 mm 

ungeschützter wetterfester Baustahl (siehe (3)) 0,5 mm 0,3 mm 

ungeschützter nichtrostender Stahl 0 mm 0 mm 

ungeschützte innere Oberfläche des Tragrohrs und 
ungeschützte äu�ere Oberfläche  des Innenrohres in einem 
doppelwandigen oder mehrzügigen Schornstein (bei 
allgemeinen oder wetterfesten Baustählen) 

0,2 mm 0,1 mm 

 

(2) Der äu�ere Korrosionszuschlag gilt nur für den oberen Abschnitt des Schornsteins mit der Länge 5E, 
wobei E der äu�ere Durchmesser des Schornsteins ist. :enn ein Schornstein aggressiven Umgebungs-
bedingungen ausgesetzt ist, die zum Beispiel durch Industrieemissionen, nahe gelegene Schornsteine oder 
unmittelbare Nähe zur See bedingt sind, ist in der Regel eine Erhöhung dieser :erte in Erwägung zu ziehen 
oder es sind andere Schutzma�nahmen zu ergreifen. 

(3) Folgende Ma�nahmen sollten berücksichtigt werden: 

a) Verbindungen sollten so ausgebildet werden, dass der Verbleib von Feuchtigkeit ausgeschlossen oder 
minimiert wird. Zum Beispiel sollten die Ausrichtung der Bauteile, Rand- und Lochabstände usw. in die 
Überlegungen miteinbezogen werden, oder es sollte ein besonderer Schutz der Verbindungen vorge-
sehen werden. 
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b) Im Fu�bereich des Schornsteins sollte die Vegetation von dem Bauwerk ferngehalten werden. 

c) Unmittelbar einbetonierte Teile oder Teile für die Verankerung sollten beschichtet werden, um mögliche 
Korrosion infolge von Kontakt mit dem Erdreich und ständigem Kontakt mit Feuchtigkeit zu minimieren. 

(4) :enn wetterfester Stahl eingesetzt wird, sind in der Regel die Vorgaben in (3) zu berücksichtigen. 

4�� ,nnerer .RrrRsiRns]usFKlag 

(1) :erte für den inneren Korrosionszuschlag (FLQW) werden in EN 13084-7 angegeben. 

5 7ragZerNsEereFKnung 

5�1 MRGellierung Ges 6FKRrnsteins ]ur Ermittlung Ger BeansSruFKungen 

(1) Im Allgemeinen braucht bei den Nachweisen des Schornsteins im Grenzzustand der Tragfähigkeit die 
Kopplung zwischen Tragrohr und Innenrohr nicht beachtet zu werden. Zwängungen des Innenrohrs, die sich 
ungünstig auf die Sicherheit des Rohrs auswirken können, sind jedoch in der Regel zu berücksichtigen. 

ANMERKUNG Dämpfungseffekte infolge der :echselwirkung zwischen Trag- und Innenrohr dürfen berücksichtigt 
werden. Der Nationale Anhang darf weitere Angaben dazu enthalten. 

(2) Festigkeit und Stabilität des Innenrohrs sind in der Regel unter Berücksichtigung der vom Tragrohr 
aufgezwungenen Verformung nachzuweisen. 

(3) Die Auswirkungen der Temperatur auf die Steifigkeit und Festigkeit der für den Schornstein verwendeten 
Stähle sind in der Regel zu berücksichtigen. 

(4) Bei der Berechnung der Steifigkeit des Schornsteines ist in der Regel die :anddicke des Rohrs ohne 
Korrosionszuschlag anzusetzen, es sei denn, dass die :anddicke einschlie�lich Korrosionszuschlag  
ungünstigere Spannungen ergibt. Die beiden Korrosionszuschläge, der äu�ere und der innere, sind in der 
Regel nach 4.2 und 4.3 zu berücksichtigen. 

5�2 BereFKnung Ger 6FKnittgr|�en unG 6Sannungen 

5�2�1 8ntersuFKung Ges 7ragrRKres  

(1) Ermittlung der Schnittgrö�en und Spannungen im Tragrohr siehe EN 1993-1-�. 

(2) Im Allgemeinen darf eine lineare Berechnung (LA) des Tragrohrs erfolgen, und zwar entweder mit 
analytischen oder mit Finite-Element-Methoden. 

ANMERKUNG Regeln und Formeln zur Berechnungsmethode LA von Zylindern und konischen Schalen sind in 
EN 1993-1-� angegeben. 

(3) Bei nicht ausgesteiften vertikal angeordneten zylindrischen Schalen dürfen die Membranspannungen 
infolge äu�erer Einwirkungen mit Hilfe der Membrantheorie ermittelt werden, bei der der Zylinder als Balken 
betrachtet wird, wenn die Schalenwirkung, mit Ausnahme der Biegemomente in Umfangsrichtung infolge der 
ungleichmä�igen Verteilung des :inddrucks über den Umfang, vernachlässigt werden kann. 
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ANMERKUNG Der Nationale Anhang darf Grenzbedingungen für die Vernachlässigung der Schalenwirkung angeben. 
Die folgenden Bedingungen und Nachweisverfahren werden empfohlen: 

1014,0 m

m
�

W
U

U
O

                   (5.1) 

Dabei ist 

� O  die Gesamthöhe; 

� Um  der mittlerer Radius des Tragrohres  (in der Mitte der Schalenwand); 

� W  die :anddicke ohne Korrosionszuschlag. 

Die Biegemomente in Umfangsrichtung je Längeneinheit dürfen näherungsweise wie folgt ermittelt werden: 

                      (5.2) e
2
m5,0 ZUP\  

Dabei ist 

� Ze   der :inddruck auf die Au�enfläche der Schale nach EN 1991-1-4, 5.1, in der Höhe ]��

Biegemomente in Umfangsrichtung infolge des :inddrucks (für Grundwindgeschwindigkeiten bis zu 25 m/s (siehe 
EN 1991-1-4) dürfen bei nicht ausgesteiften zylindrischen Schalen vernachlässigt werden, wenn:  

 0�1m d
W
U                      (5.3) 

Bei zylindrischen Schalen mit Ringsteifen und bei mehreren zusammengesetzten zylindrischen und konischen Schalen 
mit Ringsteifen dürfen die Membranspannungen unabhängig vom O/Um- und vom Um/W -Verhältnis nach der Membrantheorie 
ermittelt werden, wobei das Bauteil insgesamt als Balken angenommen werden darf. Die Schalenwirkung darf 
vernachlässigt werden, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 

� die zur Abtragung des :inddrucks vorgesehenen Ringsteifen wurden für die Aufnahme der Biegemomente in 
Umfangsrichtung bemessen; 

� Ringsteifen, die in den Übergangsbereichen zwischen zylindrischen und konischen Teilen vorgesehen sind, wurden 
für die Aufnahme der Kräfte bemessen, die aus der Umlenkung der in Meridianrichtung wirkenden Membrankräfte 
resultieren. 

Die Festigkeitsnachweise, siehe �.2.1, und Beulsicherheitsnachweise, siehe �.2.2, sind in der Regel mit den aus den oben 
aufgeführten Berechnungen resultierenden Schnittgrö�en und Spannungen zu führen. 

5�2�2 ,mSerIeNtiRnen 

(1) Bei fu�eingespannten auskragenden Schornsteinen ist in der Regel eine Schiefstellung anzunehmen, und 
zwar in Form einer seitlichen Abweichung ǻ (in m) des Schornsteinkopfes aus der Lotrechten von 

 
K

K 501
500

� '                    (5.4) 

Dabei ist 

K   die Gesamthöhe des Schornsteins in m. 
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(2) Örtliche Imperfektionen des Tragrohres sind bereits in den Festigkeitsformeln für den Beulsicherheits-
nachweis nach EN 1993-1-� berücksichtigt und brauchen beim Nachweis des Gesamtsystems nicht angesetzt 
zu werden.  

ANMERKUNG Siehe auch die ma�gebenden geometrischen Toleranzen im Anhang E. 

(3) Bauteilimperfektionen anderer Schornsteinbauteile unter zentrischem Druck sind in der Regel in Über-
einstimmung mit EN 1993-1-1, 5.3 zu berücksichtigen. 

5�2�� NaFKZeis Ges *esamts\stems 

(1) :enn das Tragrohr als Balken berechnet wird, siehe 5.2.1, kann nach Theorie I. Ordnung gerechnet 
werden, wenn: 

10,0d
FULW

E
N
N

                     (5.5) 

Dabei ist 

Nb  der Bemessungswert der gesamten Vertikallast am Fu�punkt des Tragrohres; 

Ncrit  die elastische kritische Last am Fu�punkt des Tragrohres für Stabilitätsversagen (Knicken) 
   (siehe EN 1993-1-�). 

(2) :enn das Tragrohr als Balken berechnet wird, siehe 5.2.1, und für das Gesamtsystem nach Theorie 
II. Ordnung gerechnet werden muss, können die Biegemomente nach Theorie II. Ordnung, , aus denen 
nach der Theorie I. Ordnung, 0b, abgeleitet werden gemä�: 

E0 c

¸
¸
¹

·
¨
¨
©

§
� c

8
1

2K
EE 00                   (5.�) 

¸̧
¹

·
¨̈
©

§
 

(,
N

K EK                      (5.7) 

Dabei ist 

K   die Gesamthöhe des Tragrohres; 

(,   die Biegesteifigkeit am Fu�punkt des Tragrohres. 

(3) Diese vereinfachte Vorgehensweise darf nur angewendet werden, wenn: 

 Ș � 0,8                     (5.8a) 

und 

10,0d
E

WRS

N
N

                    (5.8b) 

 

Dabei ist 

Ntop  der Bemessungswert der gesamten Vertikallast am Kopf des Tragrohres. 
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(2) Örtliche Imperfektionen des Tragrohres sind bereits in den Festigkeitsformeln für den Beulsicherheits-
nachweis nach EN 1993-1-� berücksichtigt und brauchen beim Nachweis des Gesamtsystems nicht angesetzt 
zu werden.  
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(1) :enn das Tragrohr als Balken berechnet wird, siehe 5.2.1, kann nach Theorie I. Ordnung gerechnet 
werden, wenn: 
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Dabei ist 

Nb  der Bemessungswert der gesamten Vertikallast am Fu�punkt des Tragrohres; 

Ncrit  die elastische kritische Last am Fu�punkt des Tragrohres für Stabilitätsversagen (Knicken) 
   (siehe EN 1993-1-�). 

(2) :enn das Tragrohr als Balken berechnet wird, siehe 5.2.1, und für das Gesamtsystem nach Theorie 
II. Ordnung gerechnet werden muss, können die Biegemomente nach Theorie II. Ordnung, , aus denen 
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Dabei ist 

K   die Gesamthöhe des Tragrohres; 

(,   die Biegesteifigkeit am Fu�punkt des Tragrohres. 

(3) Diese vereinfachte Vorgehensweise darf nur angewendet werden, wenn: 

 Ș � 0,8                     (5.8a) 

und 
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Dabei ist 

Ntop  der Bemessungswert der gesamten Vertikallast am Kopf des Tragrohres. 
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� *ren]]ustlnGe Ger 7ragIlKigNeit 

��1 Allgemeines 

(1)P Der Teilsicherheitsbeiwert JM ist wie folgt anzusetzen: 

� Beanspruchbarkeit von tragenden Teilen oder Bauteilen mit Bezug auf die Streckgrenze I\� wenn kein 
globales oder örtliches Stabilitätsversagen eintreten kann: JM0; 

� Beanspruchbarkeit von tragenden Teilen oder Bauteilen mit Bezug auf die Streckgrenze I\, wenn globales 
oder örtliches Stabilitätsversagen eintreten kann: JM1; 

� Beanspruchbarkeit von tragenden Teilen oder Bauteilen mit Bezug auf die Zugfestigkeit IX: JM2; 

� Beanspruchbarkeit von Verbindungen und Anschlüssen, siehe EN 1993-1-8. 

ANMERKUNG Diese :erte dürfen im Nationalen Anhang festgelegt werden. Folgende :erte werden empfohlen: 

JM0   1,00 

JM1   1,10 

JM2   1,25 

(2)P Bei Schornsteinen müssen folgende Grenzzustände nachgewiesen werden: 

� statisches Gleichgewicht; 

� Festigkeit der Tragelemente; 

� Gesamtstabilität; 

� örtliches Stabilitätsversagen ihrer tragenden Bauteile; 

� Ermüdung ihrer tragenden Bauteile (einschlie�lich Ermüdung bei niedriger Lastspielzahl, wenn erforder-
lich); 

� Versagen von Verbindungen. 

��2 7ragrRKre 

��2�1 )estigNeitsnaFKZeis 

(1) Die Festigkeit des Tragrohres und des Innenrohres ist in der Regel gegen den Grenzzustand des 
plastischen Versagens oder des Bruches bei Zug nachzuweisen. 

(2) :enn das Tragrohr oder das Innenrohr für äu�ere Einwirkungen als Balken bemessen wird, siehe 5.2.1, 
geschieht dies in der Regel in Übereinstimmung mit EN 1993-1-1 oder EN 1993-1-3, wobei die 4uerschnitts-
Klasse des Rohrabschnittes zu beachten ist. 

(3) In allen anderen Fällen sollte das Tragrohr oder das Innenrohr in Übereinstimmung mit den in EN 1993-1-� 
angegebenen Methoden geprüft werden. 

(4) Eine Schwächung von 4uerschnittsteilen durch Ausschnitte und Öffnungen (z. B. Mannlöcher, Abgas-
eintrittsöffnung usw.) wird in der Regel durch eine entsprechend bemessene Verstärkung kompensiert, wobei 
die örtliche Schalenstabilität und Ermüdungswirkungen zu berücksichtigen sind, was dazu führen kann, dass 
Steifen im Bereich der Öffnungsränder erforderlich sind, siehe Bild �.1. 
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LegenGe 

1  mögliche Ringsteifen 
2  Längssteifen 
3  Öffnung 

BilG ��1 ² AussteiIungen um AussFKnitte unG gIInungen 

(5) :enn Längssteifen angeordnet werden, ist in der Regel sicherzustellen, dass Biegespannungen des 
Tragrohrs in Umfangsrichtung, die sich ober- und unterhalb in der Nähe der Öffnung einstellen, berücksichtigt 
werden, wenn die Lastverteilung der in Meridianrichtung (längs) verlaufenden Spannungen berücksichtigt wird. 

(�) Längssteifen sind in der Regel ausreichend lang zu wählen, damit sie in der Lage sind, die Kräfte in den 
ungeschwächten Bereich des Tragrohres einzuleiten. 

ANMERKUNG Der Nationale Anhang darf Grenzbedingungen für die Öffnungen definieren. Die folgenden Grenzen 
werden empfohlen. Die örtliche Spannungsverteilung kann im Allgemeinen als ausreichend erachtet werden, wenn die 
Vorbindelänge der Steifen oberhalb und unterhalb der Öffnung mindestens das 0,8-fache des Abstands zwischen den 
Steifen oder das 0,8-fache der Höhe der Öffnung beträgt, je nachdem, welcher :ert grö�er ist, und der Öffnungswinkel 
maximal 120� beträgt. 

(7) Zusätzliche Ringsteifen im Bereich des Öffnungsrandes und am Ende der Längssteifen dürfen zur 
Aufnahme der Biegespannungen in Umfangsrichtung eingesetzt werden. 

(8) Ringsteifen sind in der Regel nach EN 1993-1-�, Anhang C nachzuweisen. 

��2�2 6taEilitltsnaFKZeise 

(1) Die Stabilität des Tragrohrs ist in der Regel sicherzustellen, indem lokales Schalenbeulen für den 
Grenzzustand der Tragfähigkeit nach EN 1993-1-�, Abschnitt 8 nachgewiesen wird. 
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(2) :enn das Tragrohr im Hinblick auf äu�ere Einwirkungen insgesamt als Balken berechnet wird, siehe 5.2.1, 
ist in der Regel das Konzept des spannungsbasierten Nachweises nach EN 1993-1-� anzuwenden. 

(3) :enn die Balkentheorie II. Ordnung anzuwenden ist, siehe 5.2.3, ist der Beulsicherheitsnachweis in der 
Regel mit den Membrandruckspannungen in Meridianrichtung, welche die Effekte aus Theorie II. Ordnung 
beinhalten, zu führen. 

��� 6iFKerKeitsEeZertung anGerer 6FKRrnsteinEauteile  

(1) Die Festigkeit und Stabilität von stabförmigen Schornsteinbauteilen sind in der Regel als Teil des Trag-
rohres nachzuweisen, siehe �.2. 

(2) Die Festigkeit und Stabilität von Innenrohren von doppelwandigen oder mehrzügigen Schornsteinen sind 
in der Regel analog zum Tragrohr nachzuweisen, siehe �.2. 

(3) Gegebenenfalls kann der Schalenbeulnachweis eines Innenrohres wie ein Gebrauchstauglichkeits-
nachweis gehandhabt werden, siehe Abschnitt 7. 

(4) :enn das Tragsystem eines Schornsteins mit anderen Bauteilen verbunden ist, sind die Festigkeit und 
Stabilität dieser Teile und deren Verbindungen in der Regel nach �.2 und �.4 nachzuweisen. 

��4 AnsFKlüsse unG 9erEinGungen 

��4�1 *runGlagen 

(1) Zu Anschlüssen und Verbindungen siehe EN 1993-1-8. 

ANMERKUNG Die Teilsicherheitsbeiwerte für Anschlüsse und Verbindungen in Schornsteinen dürfen im Nationalen 
Anhang angegeben werden. Die numerischen :erte in EN 1993-1-8, Tabelle 2.1 werden empfohlen. 

��4�2 *esFKrauEte )lansFKverEinGungen 

(1) Die Spannung in den Schrauben und im Flansch ist in der Regel unter Berücksichtigung der Au�ermittig-
keit der Lasten aus dem Tragrohr zu ermitteln. 

ANMERKUNG Der Nationale Anhang darf zusätzliche Informationen zur Berechnung und Konstruktion von geschraubten 
Flanschverbindungen geben. 

(2) Flansche sind in der Regel ohne Unterbrechungen mit dem Tragrohr zu verschwei�en. In der Regel dürfen 
unterbrochene Schwei�nähte nicht ausgeführt werden. 

(3) Es sollten vorgespannte hochfeste Schrauben verwendet werden.   

(4) Der maximal zulässige Abstand zwischen den Schraubenlöchern (Lochmitte) beträgt in der Regel 10 G. Bei 
Fragen der Dichtheit sollte EN 13084-� zu Rate gezogen werden, da der Schraubenabstand eventuell weiter 
reduziert werden müsste (möglicherweise bis 5 G), wobei G der Schraubendurchmesser ist. 

(5) Der kleinste Schraubendurchmesser ist in der Regel G   12 mm. 

(�) Da die Schrauben über die gesamte Lebensdauer des Schornsteines in der Regel überprüfbar sein sollten, 
sind innen liegende Flansche möglichst zu vermeiden. 

(7) Flansche werden in der Regel zu einem Ring gebogen, der möglichst genau zur Form des Tragrohrs passt. 
Spalte zwischen Flansch und Tragrohr sind in der Regel so auszubilden, dass die Schwei�anforderungen 
eingehalten werden können. 
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(8) Die Möglichkeit der Spannungskonzentrationen im Tragrohr in der Nähe der Schrauben, die Biegung im 
Flansch und im Tragrohr und zusätzliche Spannungen infolge möglicher Deformationen sind in der Regel zu 
berücksichtigen. 

(9) Temperatur und Temperaturwechsel sind in der Regel bei der Bemessung und Konstruktion von Flansch-
verbindungen besonders zu beachten. 

��4�� AnsFKluss eines 6FKRrnsteins an ein )unGament RGer ein tragenGes BauZerN 

(1) Der Anschluss des Tragrohres an das Stahlbetonfundament oder die Stützkonstruktion hat in der Regel 
das Einspannmoment, die Normalkraft und die 4uerkraft am Fu� des Tragrohres sicher aufzunehmen und in 
das Fundament einzuleiten. 

(2) :enn der Anschluss mit Hilfe einer Fu�platte und Ankerschrauben ausgeführt wird, sind die Ankerkräfte in 
der Regel unter Beachtung der Au�ermittigkeit der Lasten aus dem Tragrohr zu berechnen. 

ANMERKUNG 1 Der Nationale Anhang darf weitere Informationen zur Berechnung und Konstruktion von Verbindungen 
zum Fundament geben. 

ANMERKUNG 2 Zum Ermüdungsnachweis siehe Abschnitt 9. 

ANMERKUNG 3 Möglicherweise erfüllen beispielsweise auch nicht vorgespannte Schrauben die Anforderungen an die 
Ermüdung, wenn die Schwingungen mit Hilfe aerodynamischer oder dämpfender Ma�nahmen reduziert werden. 

(3) :enn der Anschluss vom Tragrohr an das Fundament in anderer :eise erfolgt, zum Beispiel indem das 
Tragrohr verlängert und in das Fundament direkt einbetoniert wird, ist in der Regel nachzuweisen, dass das 
statische Modell zutreffend ist, und die dafür erforderliche konstruktive Ausbildung sollte berücksichtigt 
werden. 

��5 6FKZei�verEinGungen 

(1) Zu Schwei�verbindungen an Stahlschornsteinen siehe EN 1993-1-8, EN 1993-1-9 und EN 13084-1. 

7 *ren]]ustlnGe Ger *eErauFKstaugliFKNeit 

7�1 *runGlagen 

(1) Die folgenden Grenzzustände der Gebrauchstauglichkeit von Stahlschornsteinen sind in der Regel zu 
berücksichtigen: 

� Verformungen oder Auslenkungen in :indrichtung oder Tuer zur :indrichtung, die sich nachteilig auf 
den Eindruck vom Bauwerk oder dessen Nutzung auswirken; 

� Vibrationen, Schwingungen oder Schiefstellungen, die umstehende Personen beunruhigen können; 

� Verformungen, Auslenkungen, Vibrationen,  Schwingungen oder Schiefstellungen, die Schäden an nicht 
tragenden Teilen hervorrufen. 

(2) :enn in den jeweiligen Abschnitten vereinfachte konstruktive Regeln für die Gebrauchstauglichkeit 
angegeben sind, brauchen keine detaillierten Berechnungen mit kombinierten Einwirkungen durchgeführt zu 
werden.  

ANMERKUNG Für alle Gebrauchstauglichkeitsnachweise werden die Teilsicherheitsbeiwerte üblicherweise mit 1,0 
angenommen. 
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7�2 AuslenNungen 

(1) Der :ert der Auslenkung (Gmax) an der Mündung eines selbsttragenden Schornsteins infolge der 
charakteristischen Belastung in :indrichtung, nach EN 1991-1-4, ist in der Regel zu begrenzen. 

ANMERKUNG Der Nationale Anhang darf Grenzwerte angeben. Der folgende :ert wird empfohlen. 

Gmax   K/50      (7.1) 

Dabei ist K die Gesamthöhe des Schornsteins. 

(2) Die :erte für die Schwingwegamplituden an der Mündung eines selbsttragenden Schornsteins infolge von 
:irbelablösung sind in der Regel zu begrenzen. 

ANMERKUNG 1 Zur Bestimmung der maximalen :erte siehe EN 1991-1-4, Anhang E. 

ANMERKUNG 2 Der Nationale Anhang darf Grenzwerte für Schwingwegamplituden angeben. :enn die Sicherheits-
klassen nach Anhang A dieses Teils genutzt werden, wird empfohlen, die Grenzwerte nach Tabelle 7.1 zu verwenden. 

7aEelle 7�1 ² Maximale AmSlituGe Ger 4uersFKZingung  

6iFKerKeitsNlasse 9RrgesFKlagene *ren]Zerte Ger 4uersFKZingungsamSlituGe 

3 0,05 mal Au�endurchmesser 

2 0,10 mal Au�endurchmesser 

1 0,15 mal Au�endurchmesser 

� 9ersuFKsgestüt]te Bemessung 

(1) Die in EN 1990 angegebenen Regeln für die versuchsgestützte Bemessung und Konstruktion sind in der 
Regel anzuwenden. 

(2) :erte für das logarithmische Dämpfungsdekrement, die von EN 1991-1-4 abweichen, sind in der Regel 
durch einen Versuch nachzuweisen. Zur Anleitung siehe Anhang D. 

9 ErmüGung 

9�1 Allgemeines 

(1) In der Regel sind die Ermüdungswirkungen von Spannungsschwingbreiten infolge von Kräften in 
:indrichtung und Tuer zur :indrichtung zu berücksichtigen. 

ANMERKUNG Da die Ermüdungsbeanspruchung infolge von wirbelerregten 4uerschwingungen üblicherweise ma�geb-
lich für die Bemessung ist, braucht eine Ermüdungsuntersuchung aus Belastungen in :indrichtung üblicherweise nicht 
durchgeführt zu werden.  

(2) Zu Ermüdungsuntersuchungen siehe EN 1993-1-9. 

(3) :enn die Methode mit geometrischen Spannungen angewandt wird, wie z. B. an Öffnungen oder an 
besonderen Verbindungsausführungen, dürfen Spannungskonzentrationsbeiwerte nach EN 1993-1-� verwen-
det werden.  

ANMERKUNG Der Nationale Anhang darf nähere Informationen zu Verfahren für die Spannungsberechnung geben. 
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(4) Für Schornsteine aus hitzebeständigen Stahllegierungen, die bei Temperaturen ! 400 �C eingesetzt werden, 
ist in der Regel eine temperaturbedingte Schädigung des :erkstoffs zusätzlich zur Ermüdungsschädigung zu 
berücksichtigen,  

ANMERKUNG Der Nationale Anhang darf weitere Informationen geben. 

(5) Ermüdung durch Korrosion wird in diesem Teil nicht behandelt. 

9�2 ErmüGungsEeansSruFKung 

9�2�1 6FKZingungen in :inGriFKtung 

(1) Bei der Ermittlung der Ermüdungsbeanspruchungen in :indrichtung sind in der Regel böenerregte 
Schwingungen zu berücksichtigen. 

ANMERKUNG Ein Verfahren für die Bestimmung von Ermüdungsbeanspruchungen infolge von böenerregten Schwin-
gungen in :indrichtung ist in EN 1993-3-1, 9.2.1 zu finden. 

9�2�2 4uersFKZingungen  

(1) Die Ermüdungsbeanspruchung infolge wirbelerregter 4uerschwingungen darf mit Hilfe der maximalen 
Spannungsschwingbreiten ermittelt werden. 

ANMERKUNG Zur Ermittlung der Spannungsschwingbreiten und der Lastspielzahl siehe 2.4 und EN 1991-1-4, E.1.5.2.�. 

(2) Bei Schornsteinen, die niedriger als 3 m sind, braucht kein Ermüdungsnachweis geführt zu werden. 

(3) :enn die kritische :indgeschwindigkeit für :irbelerregung des Schornsteins grö�er als 20 m/s ist, 
brauchen die Korrelationslängen, die sich unterhalb von 1� m Höhe über dem Boden befinden, nicht 
berücksichtigt zu werden, siehe EN 1991-1-4. 

(4) In der Regel sind höhere Eigenschwingformen zu berücksichtigen, wenn die kritische :indgeschwindigkeit 
für diese Eigenschwingformen geringer als die Grenzgeschwindigkeit ist, siehe EN 1991-1-4. 

9�� ErmüGungsIestigNeit im BereiFK KRKer LastsSiel]aKlen 

(1) Die Tabellen der Ermüdungsfestigkeit für die konstruktiven Details von geschwei�ten Schalenbauteilen 
von Schornsteinen in EN 1993-1-9 sind zu beachten. 

ANMERKUNG Hilfen zur Anwendung von EN 1993-1-9 und zur Erhöhung der Ermüdungsfestigkeit durch die 4ualität 
der Schwei�ung sind in Anhang C angegeben.  

(2) :enn anstelle eines Korrosionsschutzes ein Korrosionszuschlag zur Blechdicke vorgesehen wird, sollte 
das Detail um eine Kerbfallklasse tiefer eingestuft werden als in den Tabellen der Kerbfallklassen angegeben, 
siehe EN 1993-1-9, Bild 7.1. 

9�4 6iFKerKeitsnaFKZeis  

(1) Der Ermüdungsnachweis ist in der Regel nach EN 1993-1-9, 8(2)  zu führen. 

 'VE,2   Ȝ'VE  (9.1) 

Dabei ist 

Ȝ  der Faktor für die Umrechnung von 'VE in NC   2 î 10� Lastspiele; 

'VE  die Spannungsschwingbreite, die mit der Lastspielzahl N auftritt (siehe 9.2), gegebenenfalls 
auch unter Berücksichtigung des Spannungskonzentrationsfaktors. 
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(2) Der Umrechnungsfaktor Ȝ kann ermittelt werden aus 
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   (9.2) 

Dabei ist 

P die Steigung der :öhlerlinie. 

9�5 7eilsiFKerKeitsEeiZerte 

(1) Teilsicherheitsbeiwerte für die Ermüdung sind in der Regel so anzunehmen wie in EN 1993-1-9, 
Abschnitte 3(�) und (7) und �.2(1) festgelegt.  

ANMERKUNG Der Nationale Anhang darf Zahlenwerte für ȖFI und ȖMI angeben. Für ȖFI wird der :ert ȖFI    1,00 
empfohlen. Für ȖMI siehe EN 1993-1-9, Tabelle 3.1. 
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AnKang A 
(normativ) 

 
ZuverllssigNeitsGiIIeren]ierung unG 7eilsiFKerKeitsEeiZerte 

Iür EinZirNungen 

A�1 ZuverllssigNeitsGiIIeren]ierung Iür 6taKlsFKRrnsteine 

(1) Für Schornsteine ist eine Zuverlässigkeitsdifferenzierung nach Sicherheitsklassen vorzunehmen. 

ANMERKUNG Der Nationale Anhang darf relevante Sicherheitsklassen abhängig von der Schadensfolge angeben. Es 
wird empfohlen, die Klassen in Tabelle 1 zu verwenden. 

7aEelle A�1 ² ZuverllssigNeitsGiIIeren]ierung Iür 6FKRrnsteine 

6iFKerKeitsNlasse  

3 
Schornsteine, die an wichtigen Orten stehen, wie zum Beispiel in Kernkraftwerken oder in dicht 
besiedelten Stadtgebieten. Grö�ere Schornsteine in Industrieanlagen, in denen Menschen 
arbeiten, wo die wirtschaftlichen und sozialen Folgen eines Einsturzes sehr gro� wären. 

2 Alle gewöhnlichen Schornsteine in Industrieanlagen oder an anderen Standorten, die sich nicht 
der Klasse 1 oder Klasse 3 zuordnen lassen. 

1 
Schornsteine, die auf freiem Gelände stehen und deren Versagen keine weitergehenden 
Schäden verursachen würde. Schornsteine, die kleiner als 1� m sind und die in unbewohntem 
Gelände stehen. 

A�2 7eilsiFKerKeitsEeiZerte Iür EinZirNungen  

(1) Die Teilsicherheitsbeiwerte können von der Sicherheitsklasse des Schornsteins abhängig sein. 

ANMERKUNG 1 Bei der :ahl der Teilsicherheitsbeiwerte für ständige Einwirkungen ȖG und für veränderliche Ein-
wirkungen Ȗ4 darf berücksichtigt werden, dass :indeinwirkungen für die Bemessung vorherrschend sind. 

ANMERKUNG 2 Der Nationale Anhang darf Angaben zu ȖG und Ȗ4 enthalten. Bei Anwendung der Tabelle A.1 werden die 
Zahlenwerte in Tabelle A.2 empfohlen. 

7aEelle A�2 ² 7eilsiFKerKeitsEeiZerte Iür stlnGige unG Iür verlnGerliFKe EinZirNungen 

Art Ger EinZirNung 
6iFKerKeitsNlasse, 
siehe Anmerkung zu 

2.1.2 
6tlnGige EinZirNungen 9erlnGerliFKe EinZirNungen  

3 1,2 1,� 

2 1,1 1,4 Ungünstig 

1 1,0 1,2 

Günstig alle Klassen 1,0 0,0 

Störfälle 1,0 1,0 

 

ANMERKUNG 3 Der Nationale Anhang darf auch Informationen für die Verwendung von dynamischen Antwortberech-
nungen für :indeinwirkungen geben, siehe auch EN 1993-3-1, Anhang B. 
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AnKang A 
(normativ) 

 
ZuverllssigNeitsGiIIeren]ierung unG 7eilsiFKerKeitsEeiZerte 

Iür EinZirNungen 

A�1 ZuverllssigNeitsGiIIeren]ierung Iür 6taKlsFKRrnsteine 

(1) Für Schornsteine ist eine Zuverlässigkeitsdifferenzierung nach Sicherheitsklassen vorzunehmen. 

ANMERKUNG Der Nationale Anhang darf relevante Sicherheitsklassen abhängig von der Schadensfolge angeben. Es 
wird empfohlen, die Klassen in Tabelle 1 zu verwenden. 

7aEelle A�1 ² ZuverllssigNeitsGiIIeren]ierung Iür 6FKRrnsteine 

6iFKerKeitsNlasse  

3 
Schornsteine, die an wichtigen Orten stehen, wie zum Beispiel in Kernkraftwerken oder in dicht 
besiedelten Stadtgebieten. Grö�ere Schornsteine in Industrieanlagen, in denen Menschen 
arbeiten, wo die wirtschaftlichen und sozialen Folgen eines Einsturzes sehr gro� wären. 

2 Alle gewöhnlichen Schornsteine in Industrieanlagen oder an anderen Standorten, die sich nicht 
der Klasse 1 oder Klasse 3 zuordnen lassen. 

1 
Schornsteine, die auf freiem Gelände stehen und deren Versagen keine weitergehenden 
Schäden verursachen würde. Schornsteine, die kleiner als 1� m sind und die in unbewohntem 
Gelände stehen. 

A�2 7eilsiFKerKeitsEeiZerte Iür EinZirNungen  

(1) Die Teilsicherheitsbeiwerte können von der Sicherheitsklasse des Schornsteins abhängig sein. 

ANMERKUNG 1 Bei der :ahl der Teilsicherheitsbeiwerte für ständige Einwirkungen ȖG und für veränderliche Ein-
wirkungen Ȗ4 darf berücksichtigt werden, dass :indeinwirkungen für die Bemessung vorherrschend sind. 

ANMERKUNG 2 Der Nationale Anhang darf Angaben zu ȖG und Ȗ4 enthalten. Bei Anwendung der Tabelle A.1 werden die 
Zahlenwerte in Tabelle A.2 empfohlen. 

7aEelle A�2 ² 7eilsiFKerKeitsEeiZerte Iür stlnGige unG Iür verlnGerliFKe EinZirNungen 

Art Ger EinZirNung 
6iFKerKeitsNlasse, 
siehe Anmerkung zu 

2.1.2 
6tlnGige EinZirNungen 9erlnGerliFKe EinZirNungen  

3 1,2 1,� 

2 1,1 1,4 Ungünstig 

1 1,0 1,2 

Günstig alle Klassen 1,0 0,0 

Störfälle 1,0 1,0 

 

ANMERKUNG 3 Der Nationale Anhang darf auch Informationen für die Verwendung von dynamischen Antwortberech-
nungen für :indeinwirkungen geben, siehe auch EN 1993-3-1, Anhang B. 
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AnKang B 
(informativ) 

 
AerRG\namisFKe unG GlmSIenGe Ma�naKmen 

B�1 Allgemeines 

(1) In Übereinstimmung mit üblichen Methoden der Aerodynamik und der Baudynamik können Schwingungen 
mit Hilfe der folgenden einzelnen oder kombinierten Ma�nahmen wirksam reduziert werden: 

� aerodynamische Ma�nahmen wie z. B. schraubenförmige :endeln, Spoiler oder perforierte Blechmäntel; 

� Schwingungsdämpfer; 

� Seilverspannung mit dämpfenden Eigenschaften; 

� direkte Dämpfung (gegen einen Fixpunkt). 

B�2 AerRG\namisFKe Ma�naKmen 

(1) Aerodynamische Ma�nahmen, wie :endeln, perforierte Bleche oder Streifen, welche die regelmä�ige 
:irbelablösung stören, dürfen eingesetzt werden, um die Erregerkraft zu reduzieren. Stahlschornsteine mit 
schraubenförmigen :endeln dürfen nach den im Folgenden genannten Kriterien ausgelegt werden, wenn die 
Scrutonzahl grö�er als 8 ist (siehe EN 1991-1-4, Anhang E). Für andere aerodynamische Ma�nahmen sollten 
unabhängige Untersuchungen, wie zum Beispiel :indkanalversuche, hinsichtlich ihrer :irksamkeit durchge-
führt werden. 

(2) :enn schraubenförmige :endeln im oberen Bereich des Schornsteins angeordnet werden, darf der 
Grundwert des aerodynamischen Erregerkraftbeiwertes FODW� der dann über die gesamte Höhe des Schorn-
steins anzusetzen ist, mit folgendem Abminderungsfaktor D multipliziert werden. 

¸
¹

·
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K
O��� �

��
S1D

  (B.1) 

Dabei ist  

OS die Länge des Bereichs des Rohrs, der mit :endeln versehen ist; 

K die Gesamthöhe des Schornsteins. 

(3) Gleichung (B.1) sollte in der Regel nur angewendet werden, wenn die folgenden Bedingungen für die 
Geometrie derartiger schraubenförmiger :endeln erfüllt sind: 

� dreigängige :endeln; 

� Ganghöhe der :endel KS   4,5 E  bis  5,0 E;                   (B.2a) 

� :endeltiefe W   0,10 E  bis  0,12 E;                    (B.2b) 

� die :endeln erstrecken sich über eine Länge OS von mindestens 0,3 K; üblicherweise 0,3 K bis 0,5 K. 
Darüber hinaus ist es zulässig, am Schornsteinkopf einen Bereich mit einer Länge von maximal 1,0 E 
nicht mit :endeln auszurüsten, der der Länge OS in Gleichung (B.1) zugerechnet werden darf. 

Der Durchmesser des Schornsteins ist E. 
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AnKang B 
(informativ) 

 
AerRG\namisFKe unG GlmSIenGe Ma�naKmen 

B�1 Allgemeines 

(1) In Übereinstimmung mit üblichen Methoden der Aerodynamik und der Baudynamik können Schwingungen 
mit Hilfe der folgenden einzelnen oder kombinierten Ma�nahmen wirksam reduziert werden: 

� aerodynamische Ma�nahmen wie z. B. schraubenförmige :endeln, Spoiler oder perforierte Blechmäntel; 

� Schwingungsdämpfer; 

� Seilverspannung mit dämpfenden Eigenschaften; 

� direkte Dämpfung (gegen einen Fixpunkt). 

B�2 AerRG\namisFKe Ma�naKmen 

(1) Aerodynamische Ma�nahmen, wie :endeln, perforierte Bleche oder Streifen, welche die regelmä�ige 
:irbelablösung stören, dürfen eingesetzt werden, um die Erregerkraft zu reduzieren. Stahlschornsteine mit 
schraubenförmigen :endeln dürfen nach den im Folgenden genannten Kriterien ausgelegt werden, wenn die 
Scrutonzahl grö�er als 8 ist (siehe EN 1991-1-4, Anhang E). Für andere aerodynamische Ma�nahmen sollten 
unabhängige Untersuchungen, wie zum Beispiel :indkanalversuche, hinsichtlich ihrer :irksamkeit durchge-
führt werden. 

(2) :enn schraubenförmige :endeln im oberen Bereich des Schornsteins angeordnet werden, darf der 
Grundwert des aerodynamischen Erregerkraftbeiwertes FODW� der dann über die gesamte Höhe des Schorn-
steins anzusetzen ist, mit folgendem Abminderungsfaktor D multipliziert werden. 
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  (B.1) 

Dabei ist  

OS die Länge des Bereichs des Rohrs, der mit :endeln versehen ist; 

K die Gesamthöhe des Schornsteins. 

(3) Gleichung (B.1) sollte in der Regel nur angewendet werden, wenn die folgenden Bedingungen für die 
Geometrie derartiger schraubenförmiger :endeln erfüllt sind: 

� dreigängige :endeln; 

� Ganghöhe der :endel KS   4,5 E  bis  5,0 E;                   (B.2a) 

� :endeltiefe W   0,10 E  bis  0,12 E;                    (B.2b) 

� die :endeln erstrecken sich über eine Länge OS von mindestens 0,3 K; üblicherweise 0,3 K bis 0,5 K. 
Darüber hinaus ist es zulässig, am Schornsteinkopf einen Bereich mit einer Länge von maximal 1,0 E 
nicht mit :endeln auszurüsten, der der Länge OS in Gleichung (B.1) zugerechnet werden darf. 

Der Durchmesser des Schornsteins ist E. 
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ANMERKUNG Vorstehend wird angenommen, dass das Berechnungsverfahren 1 von EN 1991-1-4, Anhang E 
angewandt wird. Bei der Berechnung der 4uerschwingungsamplitude ist der :irklängenfaktor .Z mit 1,0 anzusetzen 
(siehe EN 1991-1-4, E.1.5.2.1). 

(4) Bei zwei oder mehr gleichartigen Schornsteinen, die dicht beieinander stehen, können die :endeln 
weniger wirksam sein als sich nach Formel (B.1) ergibt. :enn der Mittenabstand zwischen den Schornsteinen 
weniger als 5 G beträgt, sollten entweder besondere Untersuchungen im Hinblick auf die :irksamkeit der 
:endeln gegen wirbelerregte 4uerschwingungen durchgeführt werden, oder es sollte angenommen werden, 
dass die :endeln ihren Zweck nicht erfüllen. 

(5) Das Anbringen von :endeln oder Störstreifen erhöht den :indwiderstandsbeiwert des Schornstein-
abschnitts, an dem sie angebracht sind. Für :endeln, deren Höhe bis zu 0,2 î Schornsteindurchmesser 
beträgt, sollte der :inddruckbeiwert bezogen auf den äu�eren Durchmesser (die :endelhöhe einbezogen) 
mit 1,2 angesetzt werden. 

B�� '\namisFKe 6FKZingungsGlmSIer 

(1) Ein dynamischer Schwingungsdämpfer kann zur Reduzierung von Schwingungen eingesetzt werden, z. B. 
mit einer elastisch gelagerten schwingfähigen Zusatzmasse. Der Dämpfer sollte unter Berücksichtigung der 
Masse, EigenfreTuenz, Dämpfung und anderer wichtiger Parameter so bemessen und konstruiert werden, 
dass  die Bauwerksdämpfung angehoben wird. 

(2) Die erforderliche Grö�e der effektiven Dämpfung ist im Allgemeinen aus der Berechnung der 4uer-
schwingungen und deren Ermüdungswirkungen zu ermitteln. 

(3) Eine Prüfung der Funktionsfähigkeit, der FreTuenzabstimmung und der Dämpfung des Systems sollte 
vorgenommen werden. Es sollte ein Bescheinigung angefertigt werden, aus der hervorgeht, dass die erzielte 
Dämpfung mit den vorgelegten Berechnungen übereinstimmt. 

(4) :enn Schwingungsdämpfer eingebaut werden, sollte vom Hersteller angegeben werden, in welchen 
Intervallen die Inspektion und/oder die :artung des Dämpfers zu erfolgen haben. 

B�4 6eile mit GlmSIenGen 9RrriFKtungen 

(1) Seile mit dämpfenden Einrichtungen können eingesetzt werden, um zusätzliche Dämpfung zu erzielen. 

(2) Die :irksamkeit derartiger Dissipationsma�nahmen sollte durch geeignete Versuche am fertig gestellten 
Schornstein nachgewiesen werden. 

(3) :enn die Seilenden unverschieblich verankert sind, sollte ein statischer Nachweis für das Bauwerk 
einschlie�lich der Seile unter Berücksichtigung der maximalen :indlast erbracht werden. 

B�5 'ireNte 'lmSIung 

(1) :enn ein Festpunkt in der Nähe des Schornsteins in ausreichender Höhe zur Verfügung steht, kann eine 
direkte Dämpfung vorgenommen werden, indem ein Dämpfungselement zwischen dem Schornstein und dem 
Festpunkt eingebaut wird. 

ANMERKUNG Für gekoppelte gleichartige Schornsteine mit identischer EigenfreTuenz kann keine Dämpfungserhöhung 
aufgrund der Kopplung angesetzt werden. 
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AnKang C 
(informativ) 

 
ErmüGungsIestigNeit unG 4ualitltsanIRrGerungen 

C�1 Allgemeines 

(1) Bei der :ahl der passenden Detailkategorie aus EN 1993-1-9, Tabellen 8.1 bis 8.5 können Schalendetails, 
wie in Tabelle C.1 dargestellt, als flach angenommen werden. 

(2) Das unterste 4ualitätsniveau ermüdungsbelasteter Schwei�nähte am Tragrohr ist die 4ualitätsstufe C 
nach EN ISO 5817. 

C�2 ErK|Kung Ger ErmüGungsIestigNeit Eei sSe]iellen 4ualitltsanIRrGerungen 

(1) :erden erhöhte 4ualitätsanforderungen gestellt und führen diese 4ualitätsanforderungen zu einer 
Erhöhung der Ermüdungsfestigkeit, so kann ein um eine Stufe höherer Kerbfall benutzt werden als in 
EN 1993-1-9 angegeben, wenn dies durch geeignete Prüfungen bestätigt wird. 

ANMERKUNG Der Nationale Anhang darf Hinweise zu den in Frage kommenden Kerbfällen und den zugehörigen 
4ualitätsanforderungen enthalten. Für nachstehende Kerbfälle kann eine Erhöhung der Ermüdungsfestigkeit ange-
nommen werden, wenn die 4ualitätsstufe B angewendet wird: 

± 4uersto� in Rohrschüssen mit Stumpfnaht, von beiden Seiten geschwei�t; 
± Längssto� in Rohrschüssen, durchlaufend mit Schwei�automaten geschwei�t; 
± Längssteg, an Rohrschuss durchlaufend angeschwei�t, mit oder ohne kontinuierlichem Schubfluss; 
± Kreuzstö�e mit teilweise durchgeschwei�ten Nähten. 

 

7aEelle C�1 ² ErmüGungsIestigNeit vRn t\SisFKen 'etails 

9erZeis .RnstruNtive 'etails BesFKreiEung 

EN 1993-1-9  
Tabelle 8.3 

Details 4 und 7 

 

4uersto� in Rohrschüssen 
Stumpfnaht, von beiden Seiten 
geschwei�t 

EN 1993-1-9 
Tabelle 8.3 
Detail 14 

 

4uersto� in Rohrschüssen 
Stumpfnaht, einseitig geschwei�t

 

 

',N EN 199�-�-2:2010-12 

©
 D

IN
 D

eu
ts

ch
es

 In
st

itu
t f

ür
 N

or
m

un
g 

e.
 V

.; 
ST

B 
- S

am
m

lu
ng

 B
au

au
fs

ic
ht

lic
h 

ei
ng

ef
üh

rte
 T

ec
hn

is
ch

e 
Ba

ub
es

tim
m

un
ge

n 
/ w

w
w

.s
tb

-b
au

no
rm

en
.d

e

Nds. MBl. Nr. 3 b/2019 Nds. MBl. Nr. 3 b/2019Nds. MBl. Nr. 3 b/2019

243

27



EN 199�-�-2:200� �'� 

2� 

7aEelle C�1  (IRrtgesetzt) 

9erZeis .RnstruNtive 'etails BesFKreiEung 

EN 1993-1-9 
Tabelle 8.3 

Detail 1� (� 1:4) 

 

4uersto� in Rohrschüssen 
 
Stumpfnaht, geschwei�t auf 
verbleibender :urzelunterlage 

Detail  
Kategorie 50 

 

4uersto� in Rohrschüssen 
Stumpfnaht, einseitig geschwei�t

EN 1993-1-9 
Tabelle 8.2 
Detail 10 

 

Längssto� in Rohrschüssen, 
durchlaufend mit 
Schwei�automaten geschwei�t 

EN 1993-1-9 
Tabelle 8.2 

Details 1, 2, 3, 5 und 
7 

 

Längssteg, an Rohrschuss 
durchlaufend angeschwei�t 

EN 1993-1-9 
Tabelle 8.5 

Detail 8 

 

Längssteg, an Rohrschuss 
durchlaufend angeschwei�t, 
unter Schubbeanspruchung 
(4uersteg analog) 

EN 1993-1-9 
Tabelle 8.4 

Details � und 7 

 

4uersteg, an Rohrschuss 
durchlaufend angeschwei�t 

EN 1993-1-9 
Tabelle 8.4 

Details � und 7 

 

kurzer 4uersteg, an Rohrschuss 
umlaufend angeschwei�t 

(auch für durchlaufenden 
4uersteg mit unterbrochener 
Naht) 

',N EN 199�-�-2:2010-12 
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2� 

7aEelle C�1  (IRrtgesetzt) 

9erZeis .RnstruNtive 'etails BesFKreiEung 

EN 1993-1-9 
Tabelle 8.3 

Detail 1� (� 1:4) 

 

4uersto� in Rohrschüssen 
 
Stumpfnaht, geschwei�t auf 
verbleibender :urzelunterlage 

Detail  
Kategorie 50 

 

4uersto� in Rohrschüssen 
Stumpfnaht, einseitig geschwei�t

EN 1993-1-9 
Tabelle 8.2 
Detail 10 

 

Längssto� in Rohrschüssen, 
durchlaufend mit 
Schwei�automaten geschwei�t 

EN 1993-1-9 
Tabelle 8.2 

Details 1, 2, 3, 5 und 
7 

 

Längssteg, an Rohrschuss 
durchlaufend angeschwei�t 

EN 1993-1-9 
Tabelle 8.5 

Detail 8 

 

Längssteg, an Rohrschuss 
durchlaufend angeschwei�t, 
unter Schubbeanspruchung 
(4uersteg analog) 

EN 1993-1-9 
Tabelle 8.4 

Details � und 7 

 

4uersteg, an Rohrschuss 
durchlaufend angeschwei�t 

EN 1993-1-9 
Tabelle 8.4 

Details � und 7 

 

kurzer 4uersteg, an Rohrschuss 
umlaufend angeschwei�t 

(auch für durchlaufenden 
4uersteg mit unterbrochener 
Naht) 
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29 

7aEelle C�1  (IRrtgesetzt) 

9erZeis .RnstruNtive 'etails BesFKreiEung 

EN 1993-1-9 
Tabelle 8.5 

Details 1, 2 und 3 

 

Kreuzstö�e mit teilweise 
durchgeschwei�ten Nähten 

EN 1993-1-9 
Tabelle 8.4 

Detail 9 

 

Angeschwei�ter Rundstahl oder 
Kopfbolzendübel 
 

EN 1993-1-9 
Tabelle 8.4 

Detail 2 

 

Längssteg, an Rohrschuss  
angeschwei�t 

EN 1993-1-9 
Tabelle 8.4 

Detail 1 

 

Kurzer Längssteg, an 
Rohrschuss angeschwei�t 
 

EN 1993-1-9 
Tabelle 8.2 

Detail 8 

 

Durchlaufender Längssteg mit 
unterbrochener Naht 

EN 1993-1-9 
Tabelle 8.5 

Details � und 7 

 

Pflasterblech (mit oder ohne 
weitere Anschlussstücke), an 
Rohrschuss angeschwei�t 
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29 

7aEelle C�1  (IRrtgesetzt) 

9erZeis .RnstruNtive 'etails BesFKreiEung 

EN 1993-1-9 
Tabelle 8.5 

Details 1, 2 und 3 

 

Kreuzstö�e mit teilweise 
durchgeschwei�ten Nähten 

EN 1993-1-9 
Tabelle 8.4 

Detail 9 

 

Angeschwei�ter Rundstahl oder 
Kopfbolzendübel 
 

EN 1993-1-9 
Tabelle 8.4 

Detail 2 

 

Längssteg, an Rohrschuss  
angeschwei�t 

EN 1993-1-9 
Tabelle 8.4 

Detail 1 

 

Kurzer Längssteg, an 
Rohrschuss angeschwei�t 
 

EN 1993-1-9 
Tabelle 8.2 

Detail 8 

 

Durchlaufender Längssteg mit 
unterbrochener Naht 

EN 1993-1-9 
Tabelle 8.5 

Details � und 7 

 

Pflasterblech (mit oder ohne 
weitere Anschlussstücke), an 
Rohrschuss angeschwei�t 
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�0 

7aEelle C�1  (IRrtgesetzt) 

9erZeis .RnstruNtive 'etails BesFKreiEung 

EN 1993-1-9 
Tabelle 8.5 

Details 1, 2 und 3 

 

Fu�ring mit Kehl- und 
Stumpfnaht 

EN 1993-1-9 
Tabelle 8.5 
Detail 11 

 

Flanschverbindung mit 
Stumpfnaht 
In der konstruktiven Ausführung 
der Schrauben  
siehe EN 1993-1-8 

EN 1993-1-9 
Tabelle 8.5 
Detail 12 

 

Flanschverbindung mit 
Kehlnähten 
In der konstruktiven Ausführung 
der Schrauben 
siehe EN 1993-1-8 
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�1 

AnKang ' 
(informativ) 

 
9ersuFKsgestüt]te Bemessung 

'�1 Allgemeines 

(1) :enn die in EN 1991-1-4 angegebenen :erte für das logarithmische Dämpfungsdekrement als nicht 
zutreffend angesehen werden oder wenn nach der Installation von Dämpfungsma�nahmen die :irksamkeit 
dieser Dämpfer überprüft werden muss, sollten die folgenden Hinweise beachtet werden, um das logarithmi-
sche Dämpfungsdekrement mit Hilfe von Versuchen zu ermitteln. 

'�2 'eIinitiRn Ges lRgaritKmisFKen 'lmSIungsGeNrements 

(1) Für die Definition des logarithmischen Dämpfungsdekrements siehe EN 1991-1-4, Anhang D. 

'�� 9RrgeKensZeise Eei Ger Messung Ges lRgaritKmisFKen 'lmSIungsGeNrements 

(1) Die Messgrö�en können die Schwingbeschleunigung, die Verformung, Kräfte oder Dehnungen des 
Schornsteins sein. 

(2) Es dürfen unterschiedliche Methoden für die Messung angewendet werden, wie Ausschwingversuch, 
Autokorrelationsmethode oder Methode der Halbwertsbreite. 

(3) Es sollte sichergestellt sein, dass die Messung die gesamte Schwingenergie erfasst; daher sollte die 
Messung gleichzeitig in zwei orthogonalen Richtungen erfolgen. 

(4) Bei der Auswertung der Messwerte sollte die Abhängigkeit von der Schwingamplitude berücksichtigt 
werden. 

(5) Die Amplitude während des Versuchs sollte die gleiche Grö�enordnung aufweisen wie die berechnete 
:irbelresonanzamplitude des Schornsteins, oder es sollte sichergestellt sein, dass die für die berechnete 
Amplitude angenommene Dämpfung auf der sicheren Seite liegt. 

(�) :enn während des Versuchs :ind herrscht, sollte der Einfluss der aerodynamischen Dämpfung vom 
Messwert abgezogen werden. Für die Definition der aerodynamischen Dämpfung siehe EN 1991-1-4, 
Anhang D. 
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EN 199�-�-2:200� �'� 

AnKang E 
(informativ) 

 
AusIüKrung  

E�1 Allgemeines 

(1) Schornsteine sind in der Regel gemä� der Ausführungsnorm EN 1090-2 herzustellen und zu montieren. 
Die in EN 13084-7 angegebenen besonderen Anforderungen für Schornsteine sind in der Regel zu beachten. 

(2) Die Ausführungstoleranzen in E.2 sind in der Regel bei der Bemessung und Konstruktion zu beachten. 

ANMERKUNG Die Regeln für Festigkeit und Stabilität in EN 1993-3-2 basieren auf der Annahme, dass die besonderen 
Herstellungstoleranzen nach E.2 eingehalten werden. 

(3) In der Regel ist zwischen den Flanschen beim Zusammenbau vor dem Verschrauben nur ein Spalt von 
höchstens 1,5 mm zulässig.  

(4) Flansche sind in der Regel eben auszuführen mit einer Toleranz von 0,5 mm je 100 mm Breite und einer 
Gesamttoleranz von 1,0 mm auf den Umfang bezogen. 

(5) Bei Schornsteinen, die mit einer Fu�platte und Ankerschrauben hergestellt werden, ist in der Regel 
zwischen der Fu�platte und dem Fundament schwindfreier Beton zu verwenden. 

E�2 AusIüKrungstRleran]en 

(1) Die zulässige Abweichung des Tragrohres aus der Lotrechten auf jedem Höhenniveau K (in m) über dem 
Fu� eines selbsttragenden Schornsteins ist in der  Regel: 

K
K 501
0001

� '   (E.1) 

(2) Diese Abweichung gilt in der Regel auch für die Mittelachse von Innenrohren. 

E�� 4ualitlt Ger 6FKZei�verEinGungen unG ErmüGung 

(1) Die 4ualität von Schwei�verbindungen, die nach angegebenem Kerbfall des konstruktiven Details, siehe 
9.3, gefordert wird, ist in der Regel auf den :erkstattzeichnungen anzugeben. 

�2 
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NatiRnaler AnKang ± 
NatiRnal Iestgelegte 3arameter ± 
EurRFRGe �: Bemessung unG .RnstruNtiRn vRn 6taKlEauten ±  
7eil �-2: 7ürme, Maste unG 6FKRrnsteine ± 6FKRrnsteine 

National Annex ± 
Nationally determined parameters ± 
Eurocode 3: Design of steel structures ±  
Part 3-2: Towers, masts and chimneys ± Chimneys 

Annexe Nationale ± 
Paramètres déterminés au plan national ± 
Eurocode 3: Calcul des structures en acier ±  
Partie 3-2: Tours, mkts et cheminées ± Cheminées 
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',N EN 199�-�-2/NA:2010-12 

9RrZRrt 

Dieses Dokument wurde vom NA 005-11-37 AA ÄIndustrieschornsteine (Sp CEN/TC 297)³erstellt. 

Dieses Dokument bildet den Nationalen Anhang zu DIN EN 1993-3-2:2010-12, (urRcRde �� Bemessung und 
KRnstruktiRn YRn 6tahlbauten ² 7eil ���� 7�rme, 0aste und 6chRrnsteine ² 6chRrnsteine� 

Die Europäische Norm EN 1993-3-2 räumt die Möglichkeit ein, eine Reihe von sicherheitsrelevanten Para-
metern national festzulegen. Diese national festzulegenden Parameter (en: Nationally determined parameters, 
NDP) umfassen alternative Nachweisverfahren und Angaben einzelner :erte, sowie die :ahl von Klassen 
aus gegebenen Klassifizierungssystemen. Die entsprechenden Textstellen sind in der Europäischen Norm 
durch Hinweise auf die Möglichkeit nationaler Festlegungen gekennzeichnet. Eine Liste dieser Textstellen 
befindet sich im Unterabschnitt NA 2.1. Darüber hinaus enthält dieser Nationale Anhang ergänzende nicht 
widersprechende Angaben zur Anwendung von DIN EN 1993-3-2:2010-12 (en: non-contradictory complemen-
tary information, NCI). 

Dieser Nationale Anhang ist Bestandteil von DIN EN 1993-3-2:2010-12. 

DIN EN 1993-3-2:2010-12 und dieser Nationale Anhang DIN EN 1993-3-2/NA:2010-12 ersetzen 
DIN V 4133:2007-07 und DIN-Fachbericht 122:2002-00. 

bnGerungen 

Gegenüber DIN V 4133:2007-07 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) nationale Festlegungen zu DIN EN 1993-3-2:2010-12 aufgenommen. 

)rüKere AusgaEen 

DIN 4133: 1973-08, 1991-11 
DIN V 4133: 2007-07 
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',N EN 199�-�-2/NA:2010-12 

NA 1 AnZenGungsEereiFK 

Dieser Nationale Anhang enthält nationale Festlegungen für die Bemessung und Konstruktion vertikaler 
Stahlschornsteine mit zylindrischer oder konischer Form, die bei der Anwendung von 
DIN EN 1993-3-2:2010-12 in Deutschland zu berücksichtigen sind.  

Dieser Nationale Anhang gilt nur in Verbindung mit DIN EN 1993-3-2:2010-12. 

ANMERKUNG Der Begriff ÄStahlschornstein³ bezieht sich auf: 

a) Schornsteinkonstruktionen; 

b) die zylindrischen Stahlbauteile von Türmen; 

c) den zylindrischen Stahlschaft abgespannter Maste.   

NA 2 NatiRnale )estlegungen ]ur AnZenGung vRn ',N EN 199�-�-2:2010-12 

NA 2�1 Allgemeines 

DIN EN 1993-3-2:2010-12 weist an den folgenden Textstellen die Möglichkeit nationaler Festlegungen aus 
(NDP, en: Nationally determined parameters). 

� 2.3.3.1(1) 

� 2.3.3.5(1) 

� 2.�(1) 

� 4.2(1) 

� 5.1(1) 

� 5.2.1 (3) 

� �.1(1)P 

� �.2.1 (�) 

� �.4.1(1) 

� �.4.2(1) 

� �.4.3(2) 

� 7.2(1) 

� 7.2(2) 

� 9.1(3) 

� 9.1(4) 

� 9.5(1) 

� A.1(1) 

� A.2(1) 

� C.2(1) 

 

 

Darüber hinaus enthält dieser Nationale Anhang ergänzende nicht widersprechende Angaben zur Anwendung 
von DIN EN 1993-3-2:2010-12. Diese sind durch ein vorangestelltes ÄNCI³ (en: non-contradictory complemen-
tary information) gekennzeichnet. 

� 1.2 

� 3.1 

� C.1(2) 

� Anhang NA.F 

� Anhang NA.G. 

� 
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',N EN 199�-�-2/NA:2010-12 

NA 2�2 NatiRnale )estlegungen 

Die nachfolgende Nummerierung entspricht der Nummerierung von DIN EN 1993-3-2:2010-12. 

NC, Zu 1�2 NRrmative 9erZeisungen 

NA DIN EN 1991-1-3, (urRcRde � ² (inwirkungen auI 7ragwerke ² 7eil ���� $llgemeine (inwirkungen, 
6chneelasten 

NA DIN EN 1993-1-8, (urRcRde �� Bemessung und KRnstruktiRn YRn 6tahlbauten ² 7eil ���� Bemessung 
YRn $nschl�ssen 

NA DIN EN 1993-1-9, (urRcRde �� Bemessung und KRnstruktiRn YRn 6tahlbauten ² 7eil ���� (rm�dung 

NA DIN EN 1993-3-2:2010-12, (urRcRde �� Bemessung und KRnstruktiRn YRn 6tahlbauten ² 7eil ���� 7�rme, 
0aste und 6chRrnsteine ² 6chRrnsteine 

NA DIN EN 13084-7:200�-0�, )reistehende 6chRrnsteine ² 7eil �� 3rRduktIestlegungen I�r zylindrische 6tahl�
bauteile zur 9erwendung in einschaligen 6tahlschRrnsteinen und ,nnenrRhren aus 6tahl 

NA  DASt-Richtlinie 020, Bemessung schlanker, stählerner, windbelasteter Kreiszylinderschalen1)  

NA IVS-Richtlinie 103, Empfehlung zur Bemessung von Schornsteinrohren mit Fuchsöffnungen2)  

 

N'3 Zu 2�����1�1� AnmerNung 1 

Es gelten die Empfehlungen. 

Die vertikale Verkehrslast von 2,0 kN/m2 schlie�t Schnee- und Eislast mit ein. 

Anstelle der vorgenannten Flächenlast ist mit einer Einzellast von 3 kN an ungünstigster Stelle zu rechnen, 
wenn dies ungünstiger ist als die vorgenannte Flächenlast. 

N'3 Zu 2�����5�1� AnmerNung 1 

Es gilt DIN EN 1991-1-3. 

N'3 Zu 2���1� AnmerNung 

Die Entwurfslebensdauer ist zu vereinbaren. Sie beträgt mindestens 10 -ahre. 

NC, Zu ��1  

MinGestZanGGiFNe 

Die :anddicke von Trag- und abgasführenden Rohren sowie anderen Konstruktionsteilen muss mindestens 
1,5 mm betragen.  

                                                      

1) Zu beziehen bei: Stahlbau Verlags- und Service GmbH, Sohnstr. �5, D-40237 Düsseldorf. 

2) Zu beziehen bei: Industrie Verband Stahlschornsteine e. V., D-90482 Nürnberg. 
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',N EN 199�-�-2/NA:2010-12 

N'3 Zu 4�2�1� AnmerNung 

Es gelten die Empfehlungen. 

N'3 Zu 5�1�1� AnmerNung 

Eine Erhöhung des Dämpfungswertes infolge der :echselwirkung zwischen Trag- und Innenrohr muss belegt 
werden (z.B. Messungen am fertig gestellten Bauwerk, Gutachten usw.). 

N'3 Zu 5�2�1��� AnmerNung 

Es gilt die Empfehlung. 

Zusätzlich sind die Festlegungen der DASt-Richtlinie 020 ÄBemessung schlanker, stählerner, windbelasteter 
Kreiszylinderschalen³ anzuwenden. 

N'3 Zu ��1�1� 3 AnmerNung 

Es gelten die Empfehlungen. 

N'3 Zu ��2�1��� AnmerNung 

:enn im Tragrohr Öffnungen angeordnet werden, z. B. für Abgaseinführungen, Messinstrumente oder 
Inspektionen, sind Festigkeit und Stabilität an dieser Stelle unter allen auftretenden Einwirkungen nachzuwei-
sen. 

Öffnungen im Tragrohr müssen gerundete Ecken mit Radien nach Tabelle NA.1 aufweisen. 

7aEelle NA�1 ² Minimale EFNraGien an gIInungen 

max. 6d/5d ! 0,75 ! 0,50 ! 0,35 ! 0,10 d 0,10 

10 W 8 W 5 W 2 W ² Minimaler Radius 5 der Ecken; 
der grö�ere :ert ist anzu-
wenden 10 mm 5 mm 

W   :anddicke des Rohres 

 

Zusätzliche Informationen können der IVS-Richtlinie 103 entnommen werden. 

N'3 Zu ��4�1�1� AnmerNung 

Es gelten die Empfehlungen. 

N'3 ]u ��4�2�1� AnmerNung 

Es werden keine weiteren Informationen angegeben. 
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',N EN 199�-�-2/NA:2010-12 

N'3 ]u ��4���2� AnmerNung 1 

Ankermuttern sind gegen Lockern zu sichern. 

Anker und Muttern sind gegen Korrosion zu schützen. 

Die Austrittspunkte einbetonierter Stahlteile sollen mindestens 30 cm über Gelände liegen, andernfalls sind 
besondere Korrosionsschutzma�nahmen zu treffen. 

Die Oberseite eines Betonfundamentes ist zur Entwässerung mit einem Gefälle von mindestens 5 � zu verse-
hen und glatt abzureiben.  

Die Fu�platte oder der Fu�ring eines Schornsteins auf einem Betonfundament ist unmittelbar nach der 
Errichtung des Schornsteins mit geeignetem Vergussmörtel zu untergie�en. Verarbeitung und Einbau des 
Vergussmörtels müssen nach Vorgaben des Mörtelherstellers erfolgen. 

N'3 Zu 7�2�1� AnmerNung 

Es gelten die Empfehlungen. 

N'3 Zu 7�2�2� AnmerNung 2 

Es gilt die Empfehlung.  

N'3 Zu 9�1��� AnmerNung 

Es werden keine weiteren Informationen gegeben. 

N'3 Zu 9�1�4� AnmerNung 

Es gelten die Tabellen 1 bis 3 von DIN EN 13084-7:200�-0�. 

N'3 Zu 9�5�1� AnmerNung 

Es gelten folgende Teilsicherheitsbeiwerte: 

JFf   1,00;  JMf   1,00 

N'3 Zu A�1�1� AnmerNung 

Sicherheitsklasse 3 ist in den nach DIN EN 1993-3-2:2010-12, Tabelle A.1 vorgesehenen Fällen anzuwenden. 
In den übrigen Fällen ist in der Regel die Sicherheitsklasse 2 anzuwenden. Abweichungen sind mit der 
zuständigen Genehmigungsbehörde abzustimmen. 
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',N EN 199�-�-2/NA:2010-12 

N'3 Zu A�2�1� AnmerNung 2 

Anstelle der Tabelle A.2 ist folgende Tabelle anzuwenden: 

7aEelle NA�A�2 ² 7eilsiFKerKeitsEeiZerte Iür stlnGige unG Iür verlnGerliFKe EinZirNungen 

Art Ger EinZirNung 6iFKerKeitsNlasse, 
sieKe AnmerNung ]u 2�1�2 

6tlnGige 
EinZirNungen 

verlnGerliFKe 
EinZirNungen �Qs� 

3 1,5 1,9 

2 1,3 1,5 ungünstig 

1 1,1 1,3 

günstig alle Klassen 0,9 0,0 

Störfälle 1,0 1,0 
 

N'3 Zu A�2�1� AnmerNung � 

Es werden keine weiteren Informationen angegeben. 

NC, Zu C�1�2� 

Der Ausdruck Tragrohr ist durch den Ausdruck Tragkonstruktion zu ersetzen. Die 4ualitätsstufe C nach 
DIN EN ISO 5817:200�-10 ist durch die 4ualitätsstufe B zu ersetzen, siehe auch DIN EN 1090-2. 

N'3 Zu C�2�1� AnmerNung 

Die Konstruktion gilt als vorwiegend ruhend beansprucht und auf einen Ermüdungsnachweis darf 
verzichtet werden, wenn in Anlehnung an DIN EN 1993-1-9 eine der nachfolgenden Bedingungen erfüllt 
ist. 

Mf

2N/mm2�
J

V' d  

� � 3
Mf

2
� /N/mm2�105

»
»
¼

º

«
«
¬

ª
uud

V'
JN  

Dabei ist  

ǻV   Vmax � Vmin die Spannungsschwingbreite in N/mm2 unter den Bemessungswerten der veränder-
lichen, nicht vorwiegend ruhenden Einwirkungen für den Grenzzustand der Tragfähig-
keit; 

1 die Anzahl der Spannungsschwingspiele; 

JMf der Teilsicherheitsbeiwert nach NDP zu 9.5(1) dieses Nationalen Anhanges. 

Bei mehreren veränderlichen, nicht vorwiegend ruhenden Einwirkungen darf ǻV für die einzelnen Einwir-
kungen getrennt betrachtet werden. 

ANMERKUNG Die Bedingungen orientieren sich am Ermüdungsnachweis für den ungünstigsten Kerbfall 3� und ein 
volles Kollektiv. 
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',N EN 199�-�-2/NA:2010-12 

NC, AnKang NA�) 
 (normativ) 
 
 ZustanGsüEerZaFKung 

NA�)�1 Allgemeines 

Der bauliche Zustand der Schornsteine muss regelmä�ig durch eine befähigte Person überwacht werden. 

Über die Zustandsüberwachung ist ein Protokoll anzufertigen. 

NA�)�2 AEgasEerüKrte Bauteile 

Die erste Zustandsüberwachung ist spätestens 12 Monate nach der Inbetriebnahme durchzuführen. In diesem 
Zeitraum sind die Betriebsdaten zur Ermittlung des Grades der chemischen Beanspruchung zu kontrollieren. 

Die Zustandsüberwachung erstreckt sich auf äu�erlich erkennbare Veränderungen an den abgasberührten 
Bauteilen. 

Die zeitlichen Abstände der weiteren Zustandsüberwachung sind in Abhängigkeit vom festgestellten Grad der 
chemischen Beanspruchung nach Tabelle NA.F.1 festzulegen. 

7aEelle NA�)�1 ² ZeitliFKe AEstlnGe Ger ZustanGsüEerZaFKung in -aKren 

Grad der chemischen Beanspruchung geringfügig mittel stark sehr stark 

Abstand der Zustandsüberwachung  4 � 2 1 

 

ANMERKUNG Zum Grad der chemischen Beanspruchung siehe DIN EN 13084-1. 

:ird der Grad der chemischen Beanspruchung nicht ermittelt, ist dieser immer mit Äsehr stark³ anzunehmen. 

Auch der begehbare Innenraum zwischen Trag- und Innenrohr muss in die Zustandsüberwachung einbe-
zogen werden. 

NA�)�� 6tatisFK tragenGe Bauteile 

Die erste Zustandsüberwachung ist spätestens 12 Monate nach der Montage durchzuführen. 

Die Zustandsüberwachung erstreckt sich auf alle Bauteile, die für die Standsicherheit des Tragwerks von 
Bedeutung sind. 

Für statisch tragende Bauteile gelten die zeitlichen Abstände in Abhängigkeit von Höhe und Betriebsfestigkeit 
nach Tabelle NA.F.2. 
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',N EN 199�-�-2/NA:2010-12 

7aEelle NA�)�2 ² ZeitliFKe AEstlnGe Ger ZustanGsüEerZaFKung in -aKren 

 BetrieEsIestigNeitsnaFKZeis 
erIRrGerliFK 

BetrieEsIestigNeitsnaFKZeis  
niFKt erIRrGerliFK 

 30 m Höhe � 4 

 30 m Höhe 2 � 

 

Alle planmä�ig vorgespannten Schrauben sind 3 Monate bis 12 Monate nach der Montage mit dem Prüf-
moment nach DIN EN 1993-1-8/NA:2010-12 zu überprüfen; darüber ist ein Protokoll anzufertigen. Diese 
Schrauben sind im Zuge der weiteren regelmä�igen Zustandsüberwachungen zu kontrollieren. 

Für Schwingungsdämpfer, Steig- und Fallschutzeinrichtungen sind gegebenenfalls hierfür vorgeschriebene 
kürzere Zeitabstände zur Inspektion und :artung zu beachten. 

Alle festgestellten standsicherheitsrelevanten Mängel sind unverzüglich zu beseitigen. 
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',N EN 199�-�-2/NA:2010-12 

10 

NC, AnKang NA�* 
 (normativ) 
 
 6FKrauEenverEinGungen 

Schraubenverbindungen in Flanschverbindungen und Schraubenverbindungen standsicherheitsrelevanter 
Teile, für die ein Betriebsfestigkeitsnachweis zu führen ist, dürfen nur als planmä�ig vorgespannte 
Verbindungen ausgeführt werden. Die dauerhafte Vorspannung der Schrauben ist im Rahmen der 
Zustandsüberwachungen nach Anhang A sicherzustellen. Sie müssen über den gesamten Schornstein-
umfang inspizierbar sein. 

Diese Einschränkung gilt nicht für Ankerschrauben. 

In Schraubenverbindungen ohne planmä�ige Vorspannung müssen die Muttern gegen Losdrehen gesichert 
werden. 

Bei bewitterten Schraubenverbindungen ist die Schraube derart einzubauen, dass der Schraubenkopf sich 
oberhalb der Mutter befindet, es sei denn, die Schraubenachse ist horizontal orientiert. 
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DIN EN 1994-1-2/A1:2014-06 

2 

NDWLRQDOHV 9RUZRUW 

'LHVHV� 'RNXPHQW� �(1���������������$�������� ZXUGH� YRP�7HFKQLVFKHQ� .RPLWHH� &(1�7&����� Ä(XURFRGHV�
I�U�GHQ�NRQVWUXNWLYHQ�,QJHQLHXUEDX³�HUDUEHLWHW��GHVVHQ�6HNUHWDULDW�YRP�%6,��9HUHLQLJWHV�.|QLJUHLFK��JHKDOWHQ�
ZLUG���

'LH�$UEHLWHQ�ZXUGHQ�DXI�QDWLRQDOHU�(EHQH�YRP�6SLHJHODXVVFKXVV�1$�����������$$�Ä.RQVWUXNWLYHU�EDXOLFKHU�
%UDQGVFKXW]³�LP�1RUPHQDXVVFKXVV�%DXZHVHQ��1$%DX��EHJOHLWHW��
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EUROPÄISCHE NORM 

EUROPEAN STANDARD 

NORME EUROPÉENNE 

 EN 1994-1-2:2005/A1 
  

 
 Februar 2014 

ICS 13.220.50; 91.010.30; 91.080.10; 91.080.40 

Deutsche Fassung 

 Eurocode 4: Bemessung und Konstruktion von 
Verbundtragwerken aus Stahl und Beton - Teil 1-2: Allgemeine 

Regeln - Tragwerksbemessung für den Brandfall 

 

Eurocode 4 - Design of composite steel and concrete 
structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design 

 Eurocode 4 - Calcul des structures mixtes acier-béton - 
Partie 1-2 : Règles générales - Calcul du comportement au 

feu 

Diese Änderung A1 modifiziert die Europäische Norm EN 1994-1-2:2005. Sie wurde vom CEN am 17. November 2013 angenommen.  
 
Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen 
diese Änderung in der betreffenden nationalen Norm, ohne jede Änderung, einzufügen ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser 
nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhältlich. 
 
Diese Änderung besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von 
einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum des 
CEN-CENELEC mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen. 
 
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen 
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, 
den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der 
Tschechischen Republik, der Türkei, Ungarn, dem Vereinigten Königreich und Zypern. 
 
 
 

 
EUR O P Ä IS C HES  KOM I TE E F ÜR  NOR M UNG 
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION  
C O M I T É E U R OP É E N D E N O R M A LI S A T I O N

 

 

CEN-CENELEC Management-Zentrum:  Avenue Marnix 17,  B-1000 Brüssel 

© 2014 CEN Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem 
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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EN 1994-1-2:200�/A1:2014 �D� 

2 

IQKDOW 

� 6HLWH�

9RUZRUW ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

1 bQGHUXQJ LP AQKDQJ + �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4 
�

DIN EN 1994-1-2/A1:2014-06 DIN EN 1994-1-2/A1:2014-06 
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EN 1994-1-2:200�/A1:2014 �D� 

� 

9RUZRUW 

'LHVHV� 'RNXPHQW� �(1���������������$�������� ZXUGH� YRP�7HFKQLVFKHQ� .RPLWHH� &(1�7&����� Ä(XURFRGHV�
I�U�GHQ�NRQVWUXNWLYHQ�,QJHQLHXUEDX³�HUDUEHLWHW��GHVVHQ�6HNUHWDULDW�YRP�%6,�JHKDOWHQ�ZLUG��

'LHVH�bQGHUXQJ�]XU�(XURSlLVFKHQ�1RUP�(1���������������PXVV�GHQ�6WDWXV�HLQHU�QDWLRQDOHQ�1RUP�HUKDOWHQ��
HQWZHGHU� GXUFK� 9HU|IIHQWOLFKXQJ� HLQHV� LGHQWLVFKHQ� 7H[WHV� RGHU� GXUFK� $QHUNHQQXQJ� ELV� VSlWHVWHQV�
)HEUXDU������� XQG� HWZDLJH� HQWJHJHQVWHKHQGH� QDWLRQDOH� 1RUPHQ� P�VVHQ� ELV� VSlWHVWHQV� )HEUXDU������
]XU�FNJH]RJHQ�ZHUGHQ��

(V� ZLUG� DXI� GLH� 0|JOLFKNHLW� KLQJHZLHVHQ�� GDVV� HLQLJH� (OHPHQWH� GLHVHV� 'RNXPHQWV� 3DWHQWUHFKWH� EHU�KUHQ�
N|QQHQ�� &(1� >XQG�RGHU� &(1(/(&@� VLQG� QLFKW� GDI�U� YHUDQWZRUWOLFK�� HLQLJH� RGHU� DOOH� GLHVEH]�JOLFKHQ�
3DWHQWUHFKWH�]X�LGHQWLIL]LHUHQ��

(QWVSUHFKHQG� GHU� &(1�&(1(/(&�*HVFKlIWVRUGQXQJ� VLQG� GLH� QDWLRQDOHQ� 1RUPXQJVLQVWLWXWH� GHU� IROJHQGHQ�
/lQGHU�JHKDOWHQ��GLHVH�(XURSlLVFKH�1RUP�]X��EHUQHKPHQ��%HOJLHQ��%XOJDULHQ��'lQHPDUN��'HXWVFKODQG��GLH�
HKHPDOLJH� MXJRVODZLVFKH�5HSXEOLN�0D]HGRQLHQ��(VWODQG��)LQQODQG��)UDQNUHLFK��*ULHFKHQODQG�� ,UODQG�� ,VODQG��
,WDOLHQ��.URDWLHQ�� /HWWODQG�� /LWDXHQ�� /X[HPEXUJ��0DOWD��1LHGHUODQGH��1RUZHJHQ��gVWHUUHLFK��3ROHQ��3RUWXJDO��
5XPlQLHQ�� 6FKZHGHQ�� 6FKZHL]�� 6ORZDNHL�� 6ORZHQLHQ�� 6SDQLHQ�� 7VFKHFKLVFKH� 5HSXEOLN�� 7�UNHL�� 8QJDUQ��
9HUHLQLJWHV�.|QLJUHLFK�XQG�=\SHUQ��

DIN EN 1994-1-2/A1:2014-06 DIN EN 1994-1-2/A1:2014-06 
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EN 1994-1-2:200�/A1:2014 �D� 

4 

1 bQGHUXQJ LP AQKDQJ + 

Der bisherige Text im Abschnitt H.5: 

Ä�

+�� AQZHQGXQJVEHUHLFK 

����'LHVHV� %HUHFKQXQJVYHUIDKUHQ� GDUI� I�U� UHFKWHFNLJH� RGHU� UXQGH� 4XHUVFKQLWWH� QXU� XQWHU� IROJHQGHQ�
%HGLQJXQJHQ�DQJHZHQGHW�ZHUGHQ��

.QLFNOlQJH� θ �≤�����P�

����PP�≤�%UHLWH�b�RGHU�'XUFKPHVVHU�d�GHV�4XHUVFKQLWWHV�≤ ����PP�

&������≤�%HWRQIHVWLJNHLW�≤�&�������

����≤�%HZHKUXQJVJUDG�≤�����

)HXHUZLGHUVWDQGVNODVVH�≤�����PLQ�³�

 

ist durch den Folgenden zu ersetzen: 

Ä�

+�� AQZHQGXQJVEHUHLFK 

����'LHVHV� %HUHFKQXQJVYHUIDKUHQ� GDUI� I�U� UHFKWHFNLJH� RGHU� UXQGH� 4XHUVFKQLWWH� QXU� XQWHU� IROJHQGHQ�
%HGLQJXQJHQ�DQJHZHQGHW�ZHUGHQ��

.QLFNOlQJH� θ �≤�����P�

EH]RJHQH�6FKODQNKHLW� λ �≤�����

����PP�≤�%UHLWH�b�RGHU�'XUFKPHVVHU�d�GHV�4XHUVFKQLWWHV�≤ ����PP�

&������ ≤�%HWRQIHVWLJNHLW�≤�&�������

����≤�%HZHKUXQJVJUDG�≤�����

)HXHUZLGHUVWDQGVNODVVH�≤�����PLQ�³�

DIN EN 1994-1-2/A1:2014-06 DIN EN 1994-1-2/A1:2014-06 
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